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I.
Der am 19. September 1666 zwischen dem Kurfürsten Friedrich

Wilhelm von Brandenburg und dem PfalzgrafenPhilipp Wilhelm von
Neuburg abgeschlossene Hauptvergleich zu Cleve hatte endlich dem
Streite um die Jülich-ClevescheErbschaft ein Ende gemacht, welcher seit
1609 Gegenstand der diplomatischenVerhandlungen aller damals in der
Politik mitsprechenden Höfe gewesen war. Den Beiniihnngen der Habs¬
burger war es nicht gelungen, das im Jahre 1699 aufgestellte Gutachten
des Reichs-Vizekanzlers v. Strahlendorff in seiner ganzen Ausdehnung
zur Ausführung zn bringen, in welchem zwar (ZZ 41 und 42) das
unanfechtbare Recht Brandenburgs zu der Erbschaft anerkannt, aber
zugleich die Hoffnung ausgesprochen war, daß der Kaiser „mit Grnnd und
Fug dem Brandenburgerdie Fürstenthnmb, deren obgedacht, abstricken
könne".') Soviel war jedoch erreicht, daß die größere Hälfte — die Herzog-
thümer Jülich und Berg — in die Hände der katholisch gewordenen Neu-
bnrger kam und Brandenburg sich mit dem Herzogthnm Clcve nnd den
Grafschaften Mark und Ravensberg begnügen mnßte, die Herrschaft Raven-
stein war vorläufig noch strittig geblieben nnd wurde erst durch Vergleich
vom 2. Juni 1670 dem Nenburger überlasten gegen eine Entschädigung
von 50,000 Rthlr. unter der Bedingung des Rückfalls an Brandenburg
bei Erlöschen des Mannsstammes der Nenbnrger. Die Kaiserliche Be¬
stätigung dieses Vergleichs erfolgte erst mittelst Patents vom 17. Oktober

i) I. G. Droysen,Das Strahlendorffschc Gutachten (K 5ö), Abhandl. der Königl.
Sächs. Gesellsch.der Wissenschaften.VIII. Besonderer Abdruck. Leipzig, Hirzel, 1860.
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1678, denn zwölf Zahre lang hatte Leopold I. gezögert, ehe er sich ent¬
schließen konnte, den Besitz so wichtiger Gebiete in protestantischen Händen
dnrch die kaiserliche Anerkennung noch mehr zu befestigen, nnd das Haupt¬
motiv der endlichen Anerkennung des faktischen Besitzes ist wohl in den
intimen Familienbeziehnngendes Kaisers zn den Neuburgern zn suchen.
Hierdurch war nun der Länderbesitz des Kurfürsten von Brandenburg au
der Westgrenze des deutschen Reiches ein sehr bedeutender geworden, da im
westfälischen Frieden das Bisthnm Minden als weltliches Fürstenthnm
uoch hinzugekommen war. Auch im äußersten Osten hatte die Erwerbung
der Souveräuetät im Herzogthum Preußen die braudeuburgische Herrschaft
auf festere Grundlagen aufgebaut uud die Machtstellung des Kurfürsten
durch Länderbesitz in und außerhalb des Reiches zu der bedeutendsten nach
jener des Kaiserhauses gemacht. Trotz der räumlichen Trennung der ver¬
schiedenen Gruppen: im Osten am Pregel, in der Mitte an der Oder und
Elbe, im Westen au der Weser uud am Rheiu, gab die Ausdehnung der
nnter braudenburgischemScepter stehenden Gebiete dem Herrn derselben
ein Recht, bei allen politischenFragen im Reiche sowohl als außerhalb
desselben mitzusprechen nnd seiner Stimme Geltung zu verschaffen.

Der große Kurfürst hatte diese Bedeutung Brandenburgs richtig er¬
kannt, benutzt nnd bei jeder Gelegenheit noch zu vermehren gesucht. Mit
fester Hand hatte er überall die Zügel der Regierung gefaßt, auch in den
westlichen Gebieten, nnd die hin uud wieder auftauchendenWiderstands¬
gelüste der auf ihre Privilegien sich steifenden alten Landstände kräftig
niedergehalten, wodurch besonders die Clevefchen sich sehr gekränkt fühlten.')
Das Kriegsheer hatte er in vortrefflichen Stand gebracht, sowohl in Stärke
als Ausbildung, den guten Rnf der brandenburgischen Regimenter begründet
uud befestigt, so daß dieselben ebenso gesnrchtete Feinde als gesuchte Bundes¬
genossen waren. Das Berhältniß zum Kaiser und zu deu benachbarten
Staaten, namentlich zn den Vereinigten Niederlanden, hatte er gegen Eude
seiner Regierung sehr günstig zn gestalten gewußt, wozu die uahe Ver¬
wandtschaft und intime Freundschaft init dem 30 Jahre jüngeren Prinzen
Wilhelm III. von Oranien, zu dessen Vormündern er anch gehörte, nicht
wenig beitrug. Mit Lndwig XIV. hatte er, durch die Noth gedrängt nnd
von Kaiser nnd Reich im Stich gelassen, 1673 zu Vossem uud 167!) zn
St. Germain-en-Laye Paktiren müssen, um seine westlichen Lande zn rette»,
aber die hinterlistige Wegnahme von Straßbnrg 1681 durch die Franzosen
hatte das wahrhaft deutsche Herz, uud die Aufhebung des Edikts von

i) ,<Aivsnsss trsrium moi'llurs." 1'uivmIoi'I', iZv rvb. z'vsi. I?rivär> Willi.
>lagni. üb, VI. 54.
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Nantes 1685 das streng protestantische Gefühl des Kurfürsten anfs tiefste

verletzt. Im Sommer 1686 war er dem Augsburger Bündnisse beigetreten,

dessen Spitze ja lediglich gegen die Uebergriffe Ludwigs XIV. gerichtet

war. In demselben Jahre war er zuletzt in Cleve, wo er mit Wilhelm

von Oranien über jene wichtigen Fragen verhandelte, welche den durch

Jakob II. bedrohten Protestantismus in England schirmen sollten. Gerade

in den letzten Tagen seines Lebens war er noch Zeuge der Vorbereitungen

des eroberungssüchtigen französischen Selbstherrschers zu neuen Angriffen

auf Deutschland.

Unter diesen Verhältnissen hatte 1688 Friedrich III. das Regiment

seines großen Vaters angetreten. Ein nach Innen und nach Außen ge¬

ordnetes Staatswesen, eine angesehene Machtstellung im Reiche, tüchtig

geschulte Beamte, erfahrene Räthe standen dem neuen Landesherrn zur

Seite, aber es fehlten ihm der scharfe Blick und die nöthige Energie,

welche die Erfolge des Vaters herbeigeführt und festgehalten hatten, vor

Allem aber jene eiserne Konsequenz, mit welcher derselbe ein sich gestecktes

Ziel verfolgte, selbst wenn änßerlich das Gegentheil der Fall zu sein schien.

Der Schutz der clevescheu Lande gegen die Gewaltthätigkeiten der Fran¬

zosen war eine der ersten Pflichten, welche an den neuen Regenten-heran¬

traten. Bei dem ausbrechenden Kriege leistete das ausgezeichnete Kriegs¬

heer die vortrefflichsten Dienste. Während Wilhelm von Oranien die Er¬

langung der Königskrone von England wesentlich der Mithülfe Branden¬

burgs verdankte, erwarben sich auf dem westlichen Kriegsschauplätze die

brandenburgischen Truppen uuter persönlicher Führung ihres Kriegsherrn

1689 neue Lorbeeru vor Kaiserswerth, Rheinberg, Bonn :c. Als Bundes-

genossen Englands, Spaniens und Hollands kämpften brandenburgische Re¬

gimenter zn Pferd und zu Fuß 1690 bei Fleurus, 1692 bei Steeukircken

1693 bei Neerwiudeu, 1694 vor Lüttich und Hny, 1695 vor Namur.

Nicht minder bewährte sich der Kriegsruhm der Brandenburger in Ungarn

und Italien, als kaiserlicher Hülfstruppen, und verpflichtete den Kaiser

Leopold I. zum größten Danke, der jedoch in dem 1697 zu Ryswyck ge¬

schlossenen Frieden vom Kaiser ebenso wenig sich bethätigte, als von Eng¬

land, Spanien und Holland; nicht einmal die Zahlung der vertragsmäßig

festgestellten Subsidiengelder konnte Brandenburg erlangen. Bis zum letzten

Augenblicke hatte der Kurfürst sich auf dem Reichstage zu Regeusbnrg noch

bemüht, mindestens die Rückgabe von Straßbnrg an das Reich zu einer

nothwendigen Bedingung des Friedens zu machen, doch auch dieses nicht

erreichen können; er mußte sich damit begnügen, gezeigt zn haben, .was

Brandenburg im Felde leisten könne nnd wie vortheilhaft dessen Bündniß

sei, selbst trotz der großen Reduktion des Heeres, welche aus Ersparniß-
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rücksichten 1698 auf Anordnung des Feldmarschalls von Barfuß eingeführt
werden mußte.

Die Vergrößerung der Machtstellung Brandenburgsim Westen, welche
Kurfürst Friedrich Wilhelm so erfolgreich angebahnt hatte, verlor sein Nach¬
folger dabei nicht aus den Augen. Bei den Verhandlungen,welche zwischen
England, Holland, Frankreich zc. über die dereinstige Theilnng der spani¬
schen Monarchie bei eintretendem Tode des kinderlosenKönigs Karl II.
geführt wurden — die sogenannten Partage-Traktate von 1698 nnd 1699 —
ließ Friedrich III. durch seinen Gesandten Graf Christoph Dohna jetzt den
schon 1693 zur Sprache gekommenen Antrag wieder aufnehmen, daß das
spanische Herzogthum Geldern, welches vor Zeiten einst zu Cleve
gehört habe, an Brandenburg zurückgegeben werde, zur Ausgleichungder
Forderung von etwa drei Millionen Thaler, welche Spanien noch schulde
für rückständige Snbsidien aus früheren Kriegen. Auf wiederholte bestimmte
Zusagen fußend/) glaubte er auch mit Gewißheit bei dem Tode König
Wilhelm III. von England auf die Or anische Erbschaft rechnen zu
dürfen, aus welcher u. a. die im Reich gelegenen Grafschaften Mörs und
Lin gen die westliche Gruppe des brandenburgischen Staates bedeutend zu
vergrößern versprachen, während die in den spanischen und Vereinigten
Niederlanden, in der Franche-Eomte, ja selbst in Südfrankreich gelegenen
Güter jener Erbschaft dem zukünftigen Besitzer, außer den pekuniären Vor¬
theilen, auch einen größeren Einfluß auf die allgemeinen politischen Ver¬
hältnisse Westeuropas in Aussicht stellten.

Auch im Norden und im Osten hatten sich an den Grenzen des
brandenburgischenStaates Ereignisse zugetragen, welche auf die politische
Stellung des Kurfürsten einen großen Einflnß ausübten. Es waren die
Erbstreitigkeiten in Mecklenburg nach dem Aussterben der Güstrowschen
Linie, ferner die Gottorpschen Streitigkeiten, der Zwiespalt zwischen Schweden
nnd Dänemark, die jetzt in die Politik Europas eintretende, von Peter dem
Großen begründete Macht Rußlands, endlich die Erwählung des Kurfürsten
Augnst von Sachsen zum König von Polen ganz dazn angethan, die poli¬
tische Thätigkeit des Kurfürsten in Anspruch zu nehmen. Sein großer Vater
würde gewiß aus dieser Lage große Vortheile für die Machtstellung Branden¬
burgs zu ziehen gewußt haben, Friedrich III. aber erstrebte zunächst ein
anderes Ziel.

Die Erlangung der Königskronen von England durch Wilhelm von
Oranien, von Polen durch August von Sachsen hatten des Kurfürsten

!) Vergl. Zeitschrist für Preuß. Geschichte und Landeskunde. II. Jahrg. S. 1.
Fnchs u. Bentink von Leop, v. Ranke.
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Ehrgeiz, der in seiner persönlichen Eitelkeit die kräftigste Stütze fand, mehr

und mehr angeregt. Durch die Königskrone glaubte er die politische Be¬

deutung Brandenburgs auf eine noch höhere Stufe bringen zu müssen, und

anf die Erlangung derselben war sein ganzes Streben gerichtet. Auf welchen

Wegen uud durch welche Mittel er dieses Ziel erreichte, liegt außerhalb

der Grenzen der hier vorliegenden Aufgabe, welche nur die Beziehungen

des Königs zum Niederrhein während des spanischen Erbfolgekrieges schil¬

dern soll, i) Am 18. Januar 1701 setzte er sich zu Königsberg selbst die

Krone auf, trotz aller sich dagegen erhebenden Proteste, namentlich auch des

Papstes Clemens XI., der in einem am 21. April gehaltenen öffentlichen

Konsistorium diesem Proteste iu kräftigen Worten Ausdruck gab, „da es

nur dem Heiligen Stuhle zustehe, Könige zu machen."

Der lange vorhergesehene und erwartete Ausbruch des Streites um

die Erbfolge in Spanien rief den neuen König bald zu größerer politischer

Thätigkeit. In dem Vertrage vom 16. November 1700, gewöhnlich als

„Kronvertrag" bezeichnet, aber offiziell nur „Erneuter Allianztraktat" ge¬

nannt, hatte Friedrich dem Kaiser Leopold die Zusage machen müssen,

für die spanische Succession des Hauses Oesterreich mit einzustehen und

dieselbe mit seinen Waffen durchführen zu helfen, wenn sie bedroht würde.

Es war dabei auf den Allianztraktat von 1686 Bezug genommen, wonach

Brandenburg 8000. Mann zur Verfügung des Kaisers stellen sollte. Dieser

Fall war nun eingetreten durch das Testament des Königs Karl II. von

Spanien, in welchem Philipp von Anjou, der Enkel Ludwigs XIV. als

Erbe der Krone Spaniens eingesetzt, die Succession des ErzHauses Oester¬

reich mithin ausgeschlossen war. Gerade als der Kaiser den „erneuten

Allianztraktat" vollzog, der dem Kurfürsten von Brandenburg die Königs¬

krone zuerkannte, traf die Nachricht von dem Testamente und zugleich vou

der Annahme desselben durch Ludwig XIV. für seinen Enkel in Wien ein.

Die früheren sogenannten Partage-Verträge, durch welche man gehofft hatte,

diese für das europäische Gleichgewicht so schwere Frage wenn möglich

friedlich zu erledigen, waren dadurch hinfällig geworden, und auch England

1) Ausführlich in I. G. Droyseu, Gcsch. d. Prenß. Politik IV. 1. 239 u. ff. v. Ranke,
12. Buch Preuß. Gesch. IV. 431. Die Stände von Cleve und Mark ofserirten dem
Kurfürsten dazu 25000 Thlr. S. Anlage

2) Nsmoirss pour ssi-vi? ü, 1'Iiist. du 18 siools. 1.383. Droysen I V. 1.
240. Anm. 3.

s) Droysen, IV. 1. 238. v. Möruer, Brandend.-Preuß. Staatsverträge. S. 840.
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und Holland, von denen diese Verträge angeregt waren, wnrden nun ge¬

nöthigt, dieser wichtigen politischen Frage näher zu treten.

Kaiser Leopold, als zunächst Beteiligter, traf sogleich große Vor¬

bereitungen zum Kriege. Schon im Januar 1701 sollten 32000 Mann

unter dem Prinzen Eugen von Savoyen nach Italien marschiren, nm sich

Mailands zu versichern. Es lag ferner im Plan des Kaisers, ein Korps

von 20 000 Mann am Rheine, 10 000 Mann in Slavonien, 18 000 Mann

in Ungarn aufzustellen uud noch 8000 Mann als Reserve in den Erb¬

landen zu behalten. Aber die kaiserliche Kriegskasse war nicht in der Lage,

ein Heer von 86 000 Mann aufbringen zu können ohne fremde Beihülfe.

König Friedrich 1. hatte sich in dem „Erneuten Allianz-Traktat" verpflichten

müssen zur Stellung von 8000 Mann für den Kaiser, jedoch nnr inner¬

halb der Grenzen des Reiches; später gestand er aber zu, daß diese Truppen

auch für Mailand verwendet werden könnten, da dieses Herzogthnm Reichs-

lehn sei. Die Zustände am Rheine hatten sich inzwischen jedoch so gestaltet, daß

die Gefahr an den westlichen Grenzen des Reiches dem Könige größer er¬

schien und seine Interessen näher berührte, als der Krieg in Italien. Die

Stellung von Truppen zum Anschluß au den Prinzen Engen, der bereits

nach Italien abmarschirt war, unterblieb deshalb vorlänfig.

Ludwig XIV. hatte sich nämlich von seinem Enkel Philipp von Anjon,

als derselbe im Dezember 1700 nach Spanien ging, um sein neues König¬

reich in Besitz zu nehmen, die Verfügung über die spanischen Niederlande

übertragen lassen. Dort war Knrsürst Max Emannel von Bayern seit

längerer Zeit Statthalter nnd ganz und gar dem französischen Interesse

ergeben. Laut der sogenannten Barriere-Traktate hatten die Holländer in

mehreren Festuugeu dieser Provinzen in den früheren Friedeusschlüffeu das

Besatzungsrecht erhalten und bisher anch ausgeübt. Ludwigs XIV. nächstes

Bestreben war nnn dahin gerichtet, diese Festungen ganz in seine Hände

zu bringen. Unter Antorisation des nenen Königs von Spanien ließ er

Truppen in die spanischen Niederlande einrücken, welche sich im Febrnar

1701 durch Ueberraschuug in die verschiedenen Festungen eindrängten, jedoch

angeblich ohne jede Absicht zur Bertreibung der holländischen Besatzungs¬

truppen. Die Geueralstaateu, welche dadurch etwa 8—10 000 Mann ihrer

alten und besten Regimenter in ihren bisherigen Garnisonen festgehalten

und gleichsam eingeschlossen sahen, riefen dieselben zurück, so daß nun die

spanischen Niederlande bald ganz und gar in den Händen der Franzosen

waren, welche sich dort festsetzten und durch vom Kurfürsten von Bayern

neu angeworbene Regimenter noch verstärkt wurden.

Infolge dieser Anhäufung französischer und spanisch-bayerischer Truppen

an ihrer Südgrenze geriethen die Holländer in die größte Aufregung und
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Beforgniß. Die Generalstaaten ergriffen weitgehende Maßregeln zur Ver¬

theidigung. Der berühmte Ingenieur Coehoru besichtigte die Werke der

zunächst an der Grenze gelegenen holländischen Festungen und traf An¬

stalten zur Verstärkung derselben. Neue Truppen wurden angeworben,

die Ausrüstung von 20 Schiffen und die Erbauung von 12 neuen Schiffen

wurde angeordnet, die Ausfuhr von Pferden nnd Kriegsmaterial streng

untersagt, kurz Alles in Betracht genommen, was zu einer nachhaltigen

Vertheidigung dienen konnte. Auch die Wasserverhältnisse, diese wichtigste

Vertheidigungsmaßregel Hollands, wurden nicht vergessen und besonders

dem Rheine in seiner Theilung bei Schenkenschanz große Aufmerksamkeit

gewidmet, da die Rhein- uud Assel-Linie ja in den früheren Kriegen so

oft der Angriffspunkt gewesen war. Um Zeit zu gewinnen, erkannten unter¬

dessen die Generalstaaten dnrch Resolution vom 2l. Februar 1701 Philipp

von Aujou als König von Spanien an, richteten aber gleichzeitig an ihre

früheren Verbündeten das dringende Ersuchen um Hülfe. Unter dem

15. April 1701 wandten sie sich anch an den König Friedrich I. mit der

Bitte, sofort soviel Truppen als möglich nach dem Niederrhein

marsch iren zu lassen, um in Uebereinstimmung mit den Führern der

niederländischen Truppen zu überlegen, welche Maßregeln zur allgemeinen

und beiderseitigen Sicherheit zn treffen wären.

Die Holländer waren es jedoch nicht allein, welche den König nm

Hülfe angingen. Johann Wilhelm, Kurfürst von der Pfalz, befand sich

für seine Herzogthümer Jülich und Berg in einer nicht minder bedrohten

Lage. Als Schwager des Kaisers Leopold I. dessen Politik unbedingt er¬

geben, bemühte er sich, demselben Unterstützung zuzuführen. Da die Ursache,

welche den Kaiser mit Frankreich entzweite, keine Reichsangelegenheit war,

sondern lediglich das dynastische Interesse des Hauses Habsburg berührte,

so lag jetzt noch durchaus keine Veranlassung vor zu einer „Ruptur"

zwischen dem heil. Römischen Reich deutscher Nation und zu einer Theil¬

nahme desselben an dem bevorstehenden Kriege um die spanische Succession.

Infolge dessen waren nach der Reichskriegsverfassung die Reichsstände keines¬

wegs verpflichtet, für den Kaiser Partei zu ergreifen und ihre Kontingente

znm Kriege zn stellen. Nur durch besonderes Bündniß mit den einzelnen

Reichsfürsten oder durch Association der Reichskreise zu Gunsten des

I) „Lo VLöl Mövrclgl' trollppss llaar äöll XsilizrrliM tö sslltlsu, uls gslliAsiiis

6<zsulz?!v sal-sM, vii «.iesslvs ts ^ntkorisersn, om mst cis oiiss ts ovsrisAASn «zu

eonosrtkrsll ovsr <1«; äi8positieii, äs voor 6s Aömssniz ou vs6s>'iz?t8 sscurits^t

sn (Istsusitz sullsa kollllvo su dsdovsn ts >veräLl> sto. Geh. Staats-

Archiv zu Berlin, Korrespondenz in Nilitaridus mit verschiedenen ?nisslmsev. Rpt. ö3.
Nr. 65.
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Kaisers konnte dieser von ihnen Hülfe erlangen. Zn dieser Zeit war jedoch

die Stimmung in vielen Reichskreisen entschieden dem Kaiser abgeneigt, der

einestheils dnrch das stillschweigende Eingehen auf die berüchtigte Klausel

zu Artikel IV des Ryswycker Friedens die evangelischen, cinderntheils

durch Verleihung der Kurwürde au das protestantische Haus Hannover

und gar durch das Zugeständniß der Königskrone an den protestantischen

Kurfürsten von Brandenburg, die katholischen, und namentlich die geist¬

lichen Reichsstände sich entfremdet hatte. Dazu kam noch, daß Kaiser

Leopold I. bei verschiedenen Gelegenheiten dnrch vermeintliche Eingriffe in

die Angelegenheiten der Reichsstände, deren durch den Westfälischen Frieden

festgestellte Souveränetät uud Selbstständigkeit zu bedrohen schien.

Schon unter dem 11. Februar 1701 schrieb Kurfürst Johann Wilhelm

aus Düsseldorf au König Friedrich I. und ersuchte ihu dringend, „eine

solche Anzahl Mannschaft in diese Gegendt aufs förderlichste einrücken zu

lassen, welche beiderseitige Lande nach Nottnrsft bedecken uud die seindtliche

Invasion abwenden helssen möge."') Zugleich wurde Graf August zu

Sayu - Wittgeustein - Hchenstein als extraoi-äing.ii's Johann

Wilhelms mit der Vorstellung der höchst bedenklichen Sachlage am Rhein

bei dem Könige betraut.

König Friedrich I. war noch in Königsberg, sowohl von der Nachfeier

seiner Krönung als von den Bemühungen, die nene Königswürde bei den

anderen Höfen znr Anerkennung zu bringen, sehr in Anspruch geuommen.

Dnrch die driugeuden Hülferufe vom Rhein wurden seine Blicke dorthin

und ans seine ebenfalls bedrohten westlichen Lande gelenkt.

Schon unter dem 13. Januar 1701, also während der Vorbereitnngen

znr Krönung, verfügte der König an die Regierung zu Eleve, welche ihre

Besorgnisse über einen zu erwartenden französischen Einfall vorgestellt hatte,

daß er sich veranlaßt finde, eine „Landmiliz" zn errichten, welche bei

Ausmarsch der stehenden Truppen zur Landesvertheidigung verwendet werden

könne. Cleve und Mark mit den Nebenquartieren sollten 5680 Mann auf¬

bringen, deren Reparation auf die einzelnen Bezirke nach der Zahl der

Einwohner, ihrer fahrenden Habe, oder nach dem „(üontribntions-^UÄuto"

nach bestem Wissen und Gewissen veranlagt werden müsse. Alle Offizier¬

stellen sollen nur mit „Vasallen" und Landeskindern, welche schon dem

Könige gedient haben, besetzt werden; die zur Miliz Ausgeschriebenen müssen

auch „auf gewisse Maße" possössionirtö und Eingeborne sein, nnd ans

solchen Lenthen bestehen, „die nicht von einem Orth zum andern lansfen."

Es waren dieselben alsdann von Einquartierung, Marschsnhren, Boten-

>) Geh. Staatsarchiv; a, a, O.
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laufen und Wolfsjagden befreit, in Kompagnien von 200 Mann zu formtreu
und mit „Mundieruug" zu versehen, die aber nur im Dienst getragen
werden durfte, worüber die Ortsobrigkeit zu wachen hat. Ist die Mann¬
schaft zum Dienst aufgeboten, so steht sie lediglich unter dem Befehl der
Offiziere, sonst aber wie gewöhnlich unter der Ortsobrigkeit.

Im Februar hatte sich die Regierung zu Cleve an den Gouverneur
von Wesel, General der Infanterie Freiherrn Friedrich v. Heyden gewendet
und denselben dringend ersucht, geeignete Maßregeln zum Schutz der
Grenzen gegen Geldern zu treffen, welches von spanischen und französischen
Truppen besetzt war. Heyden legte diese Schreiben dem Könige vor, der
unter dem 27. Februar der Regierung schrieb, daß er Alles thun werde,
um die dortigen Lande zu schützen. Unter gleichem Datum theilte Graf
Warteuberg der Regierung mit, daß bereits der Befehl ergangen sei,
8000 Mann nach dem Nheine in Marsch zu setzen. Am 1. März ver¬
fügte der König abermals an die Regierung und befahl, daß der Geheime
Rath Hymmen sich mit dem Kurfürsten Johann Wilhelm zu Düsseldorf
und mit dem Bischof von Münster in Verbinduug setzeu solle, damit die
Stadt Köln gesichert werde, auch habe die Regierung sich an den
Minister v. Bondeli im Haag zu wenden, da sie dort die sichersten Nach¬
richten über die französischen Operationen erhalten könnte.

Den 21. März erging an die Regierung der Befehl, dem General
v. Heyden bei dem Citadellbau zu Wesel „in allen möglichen Maaßen zu
g,88istil-öv"; infolge dessen wurden die Räthe v. Boetzelaer und Bergius
nach Wesel entsendet, um mit dem General auch wegen der „Landes¬
defension" in Berathung zu treten. Man traf Vorbereitungen zur Sicherung
des Archivs zu Cleve und des königl. Mobiliars der Schlösser zu Cleve
und Moyland und wies die Gemeinden an, die vorhandenen Landwehren
zu verstärken, zum Schutz gegen feindliche Streifpartheien. Durch Schreiben
vom 22. März suchte jedoch der Minister v. Fuchs die Regieruug einiger¬
maßen zu beruhigen, indem er hervorhob, daß gewiß alles Nöthige ge¬
schehen werde, um das Clevische gegen feindliche Bedränguug sicher zu
stellen.

Im April zeigte die Regierung an, daß häufig höhere. Offiziere mit
kleinen Truppenabtheilungen aus Geldern die Grenze überschrittenund an
der Bönnighardt, bei Alpen und bei Sousbeck Rekoguosziruugen vor¬
nähmen. Alle Ortsvorständewurden angewiesen, an den Grenzen sorg¬
fältige Wachen zu halten und über alle Vorkommnisse sofort Anzeige zu
machen. Dies war aber nm so nöthiger, da von stehenden Truppen sich

!) Landtags-Protokolle von Cleve nnd Mark 1701, im Staatsarchiv zn Düsseldorf.
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im linksrheinischen Cleve zur Zeit nur das Dragoner-Regiment von Sous-

feld befand, welches durch Detachements in Bnderich, Xanten, Sonsbeck,

Kerrienheim, Goch und Gennep die Grenze gegen Geldern beobachtete..

Für den Weselschen Citadellban wurde in dem Etat pro 1701 vou der

Regierung die Summe von 66 500 Thlr. ausgeworfen, welche durch Landes-

steueru zu decken war.') Aus allen diesen Anordnungen ersieht man, wie

sehr besorgt der, König für die Erhaltung seiner westlichen Provinzen war.

Als Mitdirektor und mitausschreibender Fürst des Niederrheinisch-

westsälischeu Kreises war der König auch in dieser Eigenschaft bei den

Ereignissen am Niederrhein nicht minder betheiligt, wie als Landesherr.

Unter dem 22. Mai 1701 schrieb ihm Kurfürst Johann Wilhelm aber¬

mals und sendete den Grafen v. Wittgeusteiu mit einem Entwurf zu einem

Allianztraktat. In diesem zweiten Schreiben wurde auch besonders die

Nothwendigkeit hervorgehoben, auf dem nächsten, nach Dortmund aus¬

zuschreibenden Kreistage deu ganzen niederrheinisch-westfälischen Kreis mit

heranzuziehen. Als mitausschreibender Direktor spricht er die Hoffnung

auf des Königs Zustimmung und die Erwartung ans, daß auch der Bischof

von Münster, Friedrich Christian v. Pletteuberg-Leuhausen, als ebenfalls

mitausschreibender Direktor und die übrigen Kreisstände sich dazu wohl

würden disponireu lassen. Obgleich er an der eifrigen Mitwirkung des

Bischofs von Münster zu einer Affoziation des Kreises zweifelt, „wegen

bekanntlich führender anderweitigen Absehen", glaubt er deuuoch, daß der¬

selbe Scheu tragen werde, sich derselben öffentlich zu widersetzen. Wie aber

Johann Wilhelm im Interesse seines kaiserlichen Schwagers wirkte, zeigt

noch der Schluß dieses Schreibens. Jndein er dem Könige mittheilt, daß

nach erhaltenen Nachrichten die Franzosen in der freien Reichsstadt Aachen

große Magazine anzulegen im Begriff seien, schlägt er vor, ans Grnnd

des ihm als Herzog von Jülich in Aachen zustehenden Schutzrechts Truppen

in die Stadt einrücken zu lasseu, „da Frankreich sich bemühe, alle rupwl-

mit dem Reiche zu vermeiden, so könne es gegen Aachen nichts Feindliches

i) La,ta,strumpro OIsvs <k Nark 1701. Staatsarchiv zu Düsseldorf. Aus diesem
Etat geht u. a. hervor, daß „pro Rexia N^'ssts.tö 120 000 Thlr. und als Neben-
bewilligung noch 30 VW Thlr. angesetzt waren, ferner 12 000 Thlr. Zinsen für eiu vom
Kriegsrath Kiaut »> 8 pCt. vorgeschossenesKapital von 150/m Thlr. und 25 00!) Thlr.
Restzahlung eines vom Geh. Rath Fredeborn hergegebenen Kapitals nebst 1500 Thlr.
Zinsen und 511 Thlr. Agio für Holland. Geld"; auch 1700 Thlr. sind als „Krönnngs-
Festin - Kosten" ausgeworfen. Die gauze pro 17V1 veranschlagte Summe beträgt
333 631 Thlr. 112/4 Stüber, uud zwar für Cleve 191660 Thlr. 6 Stbr., für Mark
127 906 Thlr. 44 Stbr. und das besonders ausgeworfene Soestsche Koutiugeut 10 864 Thlr.
213/,i Stbr. — Cleve-Mark, Zeitereignisse VI, 15. St.-Arch. zu Düsseldorf.
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tentiren, sollte dieses aber dennoch geschehen, so würde Frankreich pro
AAArsssors Imporii 6eolarirst und das Reich folglichen in den bevor¬
stehenden Krieg mit enAaZiret werden." — Auch hierüber solle auf dem
Kreistage verhandelt werden, weshalb er den König bittet, hiernach seine
Depntirteu zum Kreistage mit Instruktionenzu versehen. Unter dem
24. Juni 1701 erklärt sich der König mit Allem einverstanden nnd hat
auch den General der Infanterie Friedrich Freiherr v. Heyden, Gouverneur
vou Wesel, instruirt, sich eintretendenFalls wegen der Besetzung von Aachen
mit dem Kurfürsten Johann Wilhelm direkt zu benehmen.

Infolge dieser Verhandlungen wurden nun Ende Mai die Ausschreiben
zu einem Kreistage auf den 4. Juli 1701 uach Dortmund entworfen,
nachdem alle Verzögerungen, welche der Bischof von Münster noch der
Angelegenheit entgegenzusetzen sich bemühte, durch den festen Willen und
die eifrige Thätigkeit der beiden anderen ausschreibendenDirektoren, des
Königs Friedrich I. und des Kurfürsten Johann Wilhelm, glücklich über¬
wunden waren. Die vorbereitenden Direktorial-Sitznngen wurden am 8. Juli
auf dem Rathhause zu Dortmund eröffnet. Der König hatte als Be¬
vollmächtigte die cleve-märkischenGeheimen Regiernugsrätheund Land-
drosteu Friedrich Wilhelm Freiherrn v. Spaen und Reiuhart Hymmen,
der Kurfürst Johann Wilhelm den Freiherrn v. Leeroedt und den Vize-
Kanzler von Bingen, der Bischof von Münster den Freiherrn v. Vietinghosf
genannt v. Schell und die Herren v. Ascheberg, v. Cochenheim und Steding,
mit den nöthigen Vollmachten und Instruktionen versehen.

Das Studium dieser KreiAags-Verhandlungen gewährt einen eben so
tiefen als niederdrückenden Einblick in die Zustände der Verfassung des
Reiches, namentlich in Bezug auf die Kriegsangelegenheitenund die Nahr¬
haftigkeit. Die Bevollmächtigten der zum Kreisverbandegehörenden 48 reichs-
unmittelbaren Gebiete sollten hier zu einem gemeinsamen, das Wohl des
Kreises und des Reiches bezweckenden Beschlusse gebracht werden. Da
aber jedes dieser Gebiete eine Selbstständigkeitfür sich behauptete, und jeder
Bevollmächtigte bemüht war, diese Selbstständigkeit und durch den West¬
fälischen Frieden garautirte Souveränetät nach allen Richtungen hin zn
wahren und den Prärogativen seines Vollmachtgebers auch nicht das
Mindeste zu vergeben, so war eine Einigung eine für das Direktorium um

') Geh. Staatsarchiv a. a. O.
2) Direkt. - Protokolle des Niederrh.-westfäl. Kreises, 1701.

Düsseldorf.
Staatsarchiv zu
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so schwierigere Aufgabe, als sich unter den Kreisständen einige befanden,
welche sich zu offenbarer Feindseligkeitgegen Kaiser und Reich bekannten
und unbedingt dem Einflüsse des damals schier allmächtigen Franzosen¬
königs ergeben waren. Wir brauchen nur anzuführen, daß z. B. die Abtei
Stablo in den Händen des Kardinals uud Bischofs von Straßburg, Wil¬
helm Egon von Fürstenberg war, jenes Mannes, dessen politisches Ver¬
halten in früherer Zeit dem Reiche so großen Nachtheil gebracht hatte.
Der Bevollmächtigte für Stablo, Herr Matthias de Bra, verfehlte auch
nicht, bei jeder Umfrage durch bogeulauge lateinische Eingaben zum Protokoll
dem Fortgange der Arbeiten alle möglichen Hindernisse in den Weg zu
legen.

Was auf dem Reichstage zu Regensburg im Großen am Reiche ge¬
sündigt wurde durch Geltendmachung der Partikularinteressen, wiederholte
sich auf den Kreistagen im Kleinen. Schon die Feststellung des „Aufruf¬
zettels" gab zu den heftigsten Protesten Veranlassung. Das Bisthum
Osnabrück, seit dem westfälischen Frieden gewissermaßen säkularisirt und
zwischen dem protestantischen Hause Brauuschweig-Lüneburg und einem katho¬
lischen Fürsten alteruirend, zur Zeit im Besitz Karl Josephs, Herzogs zu
Lothringen und Bar, Bischofs von Olmütz, fühlte sich schwer gekränkt, daß
Lüttich vor ihm aufgerufen wurde, obgleich sich dieses Stift damals in den
Händen des Kurfürsten von Köln, Joseph Clemens, Herzog in Bayern,
befand; die Abtei Coruelimünster saud sich zurückgesetztdadurch, daß die
Abtei Werden vor ihr den Vorrang hatte; der alte Streit zwischen den
freien Städten Köln und Aachen, worin letztere, als „Königliche Stuelß-
uud freie Reichs-Stadt" den Vorrang beanspruchte, machte sich wiederum
geltend, kurz, die Proteste nahmen kein Ende und wiederholten sich bei
jeder „Umfrage" zur Abstimmung.

Ein unserer Aufgabe näher stehender Protest wurde in der Sitzung
vom 11. Juli erhoben. Die Bevollmächtigten des Bischofs von Münster
brachten nämlich eine Verwahrung vor gegen die Bevollmächtigten von
Eleve, wegen des in dem Direktonal-Anschreibenund in den Verhandlungen
ihrem „hohen Prinzipalen" beigelegten Titels „Königliche Majestät", und
beantragten die Aufnahme dieses Protestes in das Protokoll, „damit durch
den Gebrauch des Königl. Titels in Kreis- und Direktorial-Akten den
Prärogativen des Bischofs von Münster nicht xrAsjuäiczirt werde." Die
clevefchen Bevollmächtigten verlangten und erhielten Abschrift, indem sie
sich das Weitere vorbehielten. Sie unterbreiteten die Verhandlung dem
Könige Friedrich I. und gaben den Bescheid desselben in einer späteren
Sitzung ebenfalls zu Protokoll. „Der Protest", so lautete der Bescheid,
„sey dem Könige soviel nnnöthiger nnd unzeitiger vorgekommen, weil nichts
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anderes darin reservirt werde, als was Er schon früher selbst <Z<zoIarirt
hätte, daß Er nemlich, der Königl. Würde ungeachtet, bei Mitexerzirung
des westfälischen Kreis-Direktorii keine Aenderung machen oder xraewu-
äirsu, sondern alles bei der bisherigen Observanz lassen wolle. Er könne
daher nicht anders glauben, als daß man MünsterscherSeiths nur mit
Fleiß gleichsam eine Ursache vom Zaune brechen wolle, um Ihm seinen
Unwillen zu bezeigen, was Er aber dahin gestellt sein lasse und uicht von
einer solchen Wichtigkeit halte, das Geringste weiter darauf zu antworten,
sonder Sich bei dieser Seiner Königl. Würde und den davon äspelläirenden
praeroZÄtiveQwider dergleichen vergebliche Einwendungen gebührend zu
illiillutsiiirenwissen werde." Damit war dieser Zwischenfall abgethan.

Der erste Gegenstand der Berathungen des Kreistagesbetraf den
Schutz der Stadt Köln, auf welche die Franzosen lüsterne Blicke warfen,
und welche sie gar zu gerne in ihre Gewalt gebracht hätten, wie es vor
20 Jahren ihnen mit Straßburg gelungen war. Die den Ständen vor¬
gelegte Proposition des Direktoriums lautete:

„Weil die jetzigen OonMnoturendergestalt beschaffen, daß der löbliche
niederrheinisch-westfälische Kreis vor allen Dingen daraus bedacht zu seyn
Ursache habe, damit die Stadt Köln zu des Reiches und des Kreises
Sicherheit oonservirLt und deß Endts mit solcher Zuaruisou beleget
werde, wodurch sie wenigstens vor einer sui-^riss bedecket bleibe, so werde
man bei der Frage an? sich nicht aufzuhalten haben, sondern nur auf die
Art und Weise bedacht sein müssen, wie dies Werk einzurichten sei?" Die
anderen Punkte der Proposition bringen nun die Zahl der Mannschaft für
Köln und die Aufbringung derselben zur Erwägung.

In der Sitzung des Kreistages vom 12. Zuli 1701 gaben die Stände
ans die erste Frage zwar mit großer Majorität ihre Zustimmung, aber
über die Stärke der für Köln zu bestimmenden Kreistruppen und über die
Aufbringung der Kosten gingen die Meinungen weit auseinander. Es sollte
die alte Matrikel von 1682 und 1692 zu Grunde gelegt und darnach die
Vertheiluug der Mannschaft und der Geldbeiträge vorgenommen werden,
aber viele der Kreisstände befanden sich schon nicht mehr in der Lage,
irgend einen Beitrag an Mannschaft oder Geld liefern zu können, da die
an der Westgrenzedes Kreises, an der Maas gelegenen kleinen Territorien
und sogar das Stift Lüttich theils schon in den Händen der Franzosen
waren, theils von denselben in jedem Augenblick besetzt werden konnten.

Das Direktorium legte nun zwar einen Entwurf vor, wonach die
Stärke der für Köln bestimmten Garnison auf 4026 Mann festgestellt und
auf die verschiedenen Stände vertheilt war, aber es blieb bei dem Ent¬
wurf. Das Stift Lüttich, die Grafschaften Horn uud Battenburgmußten
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gestrichen werden, da sie von den Franzosen besetzt waren; die Grafschaft
Moers, dem Prinzen Wilhelm von Oranien und König von England ge¬
hörend, fiel ebenfalls aus. Wegen Werden mußte mit Schweden, wegen
Oldenburg und Delmenhorst mit Dänemark unterhandelt werden; andere
Stände protestirten wegen Ueberbürdnng n. s. w. Nur wenige erklärten
sich sofort bereit, darunter König Friedrich I., wegen Cleve, Mark, Ravens-
berg und Minden mit 830 Mann angesetzt, Johann Wilhelm, wegen Jülich
und Berg mit 564 Mann :c. Die Münsterschen Bevollmächtigtenwollten
wegen der für Münster nnd Steinfurt ausgeworfenen 532 Mann erst
nähere Instruktion einholen, eine Entschuldigung,welche auch von mehreren
anderen Ständen zu Protokoll gegeben wurde. Die Bevollmächtigten
Friehxichs I. motivirten aber die Bereitwilligkeit ihres „Prinzipalen" noch
dnrch besondere Hervorhebung der Nothwendigkeitdes kräftigsten Schutzes
für das wichtige Köln und knüpften daran den Antrag, daß man die
„unwilligen Stände" durch nachdrückliches Schreiben nochmals auffordern
solle „zur Praestirungihrer Kreisschuldigkeit und znr endlichen Abführung
der alten Rückstände in bestimmten Terminen, unter Androhung der
Exekution.

Neue Meinungsverschiedenheit wurde hervorgerufen durch einen ferneren
vom Kurfürsten von der Pfalz auf die Tagesordnunggebrachten Antrag,
daß der niederrheinisch-westfälische Kreis in Anbetracht der immer näher
kommenden Kriegsgefahr sich in die nöthige Verfassung setzen und dazu eiu
Truppenkorps von 8000 Mann aufstellen müsse, 1640 Mann zu Pferde
und 6560 Mann zn Fuß nebst der nöthigen Artillerie :c. Die Quelle
dieses Antrages war am Kaiserhofe zu Wien zu suchen, und der Kurfürst
war nnbezweifelt nur der Dolmetscher des Willens seines kaiserliche»
Schwagers. Ein Entwurf zur Vertheilung der Mannschaft anf die einzelnen
Kreisstände war dem Antrage gleich beigefügt, wonach aus dieser Zahl
drei Regimenter zu Pferde, ein Regiment Dragoner und sechs Regimenter
zu Fuß formirt werden sollten. , Von allen Seiten wurden gegen diese
Zumuthuug Proteste erhoben. Einige Stände, wie z. B. Münster, sahen
die Nothwendigkeit dieser Rüstung noch nicht ein und hielten sie für ver¬
früht, indem sie befürchteten, dadurch Ludwig XIV. zu reizen und zu

Die den Protokollen beigefügte Restantenliste, welche bis 1636 zurückgeht, ergiebt

die bedeutende Summe von 513407 Thlr. 34V,i Alb., worunter allein das Stift Lllttich

mit 174 75V Thlr. 3g Alb. Cleve zc. war noch mit 3004 Thlr. 10 Alb. im Rückstände,

welche sich aber nur anf die Kosten einer Gesandtschaft nach Frankfurt und die Gehälter

deS Kreissyndikus und des Kreissekretariuö bezogen. Für Kriegsnmlagen jeder Art stand

der Knrfiirst von Brandenburg iu seinen westlichen Territorien nicht mehr an der Kreide.

Direktorial-Protok. a. a. O.
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Gewaltmaßregeln zu veranlassen; Andere, worunter besonders die kleineren
Grafschaften, Herrschaften und Abteien, reklamirten gegen die Reparation,
da sie nicht in der Lage wären, die auf sie fallende Last zu tragen. Die
zunächst einem feindlichen Anfall ausgesetzten Stände aber erklärten sich
entschieden dagegen.

Mehrere Tage hindurch wurde nun über diesen Punkt verhandelt,
ohne daß man zu einem Beschluß gelangen konnte. Das Direktorium be¬
fand sich in einer um so schwierigeren Lage, als es ebenfalls nicht einig
war, indem der Bischof von Münster der Auffassung der beiden anderen
Direktoren, des Königs Friedrich I. und des Kurfürsten Johann Wilhelm,
nicht glaubte beistimmen zu können. In der SitMg vom 21. Juli kam
endlich folgende Resolution zu Stande:

„Da die Stände in ihren Ansichten theils gegeneinander gelaufen,
theils auch die ungewisse majora, viele auch aus Mangel an Instruktion
suspsoäii-t gewesen, so könne kein fester Beschluß gefaßt werden. In¬
zwischen erfordere aber die Ehre und rsputation gegenwärtiger Kreisver¬
handlung und die Sicherheit und der Ruhm dieses werthen Vatterlandes,
daß man ohnverrichteterSache und ohne den Endzweck dieser Lonvölitioii
durch Ergreissung proportionaler Mittel erreicht zu haben, nicht ausein¬
andergehen und sich separirsn solle, noch dadurch des hohen Oireotorii
zur allgemeinen hiesigen Kreises Ocmservatioii und Bestem abzielender
rühmlicher iuteatiou LontrariirLll möge, innerhalb zweier Monate min¬
destens 8000 Mann zu Fuß aufzubringen, die Kavalerie aber vorläufig
noch zurückzulassen."

Aus dieser Infanterie sollten sechs Regimenter gebildet, Regiments¬
stäbe und prima plana unter diejenigen Stände, welche ein Regiment oder
eine Kompagnie zusammen sormiren, vertheilt werden, weßhalb die zunächst
zusammenstoßenden beisammen bleiben und über die Moutnr nnd andere
Nothwendigkeitensich zu vergleichenhätten. Die Garnison für Köln mit
4026 Mann solle in diesen 8000 Mann enthalten sein, aber sofort auf¬
gebracht werden.

Nachdem endlich am 29. Juli 1701 der Kreistagsabschiednicht ohne
wiederholten Protest und Widerspruch mit einer nur schwachen Majorität
zu Staude gekommen war, wnrde der Kreistag geschlossen.Das Direktorium
behielt sich vor, die Stände zum Herbst uoch zu einem neuen Kreistage
zu berufen, auf welchem das Nähere wegen der „Kreis-Armatur" fest¬
gestellt werden sollte. Die Truppen standen zwar auf dem Papier, aber
die Formation derselben lag noch im fernen Hintergrunde, und die Sicher¬
heit des Kreises blieb auf den Schutz derjenigen Stände angewiesen, welche
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schon „in Armatur" waren, d. h. Truppen bereit und den guten Willen

zur Hülfe hatten.')

In erster Linie standen hier König Friedrich I. nnd Kurfürst Johann

Wilhelm, beide im besten Einvernehmen in Bezug auf die Abwehr der

Gefahr, soweit ihre Kräfte dazu ausreichten, beide in eifriger gegenseitiger

Korrespondenz über die zu ergreifenden Maßregeln. Gleich nach der

Reduktion seines Heeres von 1698 hatte der König, in Voraussicht der

durch die spanische Erbfolgefrage zu erwartenden Verwickelungen, schon

wieder Schritte gethan zur Stärkung seiner Streitkräfte am Rheine.

Mittelst Refkripts vom 6. September 1698 waren für Festungsbauten in

Wesel 30 600 Thaler ausgeworfen, und durch spätere Verfügungen die

Werbung nener Kompagnien bei der Kavalerie uud den Dragonern an¬

geordnet worden. Unter dem 7. Januar 1699 erging der Befehl, die

Regimenter zu Fuß auf 10 Kompagnien zu setzen, wozu Neuwerbungen

erforderlich waren. Der Oberst v. Lattorf erhielt unter dem 5. Mai 1699

die Weisung, mit dem Kriegskommissar Pothofen die neuen Kompagnien zu

mustern und darüber zu berichten. Trotz des Widerspruchs seiner ge¬

treuen Landstände hatte anch Kurfürst Johann Wilhelm seit Jahren daran

gearbeitet, seine Truppen in eine angemessene Verfassung zu bringen durch

Augmentation der schon vorhandenen nnd dnrch Errichtung neuer Regimenter

zu Fuß und zu Pferde. Hierdurch war wenigstens ein fester Kern vor¬

handen, an welchen die „Armatnr" des niederrheinisch-westfälischen Kreises

sich hätte anschließen können, wenn nicht bei den kleineren Ständen der auf

seine Prärogative sich stützende Partikularismus und die Weitläufigkeit des

hergebrachten Geschäftsganges jedem schnellen Fortgange dieser so wichtigen

Angelegenheit hemmend entgegengetreten wäre und alle Vorbereitungen zur

Abwehr der drohenden Gefahr verzögert hätte.

1) Welche buntscheckige Masse dieses Truppenkorps zeigte, ergiebt die Reparation.
Es sollten Mannschaft stellen:
Zum 1. Regiment: Münster, Corvey, Stablo, Rietberg, Cornclimlluster uud Grousseld,
Zum 2. - Jülich-Berg, Blaukeuheim, Virneburg, Wiuucnberg und Stadt

Aachen.
Zum 3. - Cleve, Mark und Ravensberg (also ein ganz preußisches Regiment).
Zum 4. - Cleve, Minden, Werden, Essen, Herford, Ostfriesland, Verden, Hoya,

Diepholz, Spiegelberg, Thoren, Neckheim, Wittem, Gimboru Neu-
stadt, Wickrath und Stadt Dortmund.

Znm 5. - Paderboru, Osnabrück, Oldenburg, Delmenhorst,Lippe, Benthcim
und Tecklenbnrg.

Znm 6. - Nassau, Sayu, Schauenburg, Holzappel,Anholt, Pyrmout, Wied
und Stadt Köln.

2) OIsvö-NiU'Ii. Reseripta, rsZia 1632—1699. Staatsarchiv zu Düsseldorf.
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Diese Gefahr kam jedoch den Neichsgrenzen immer näher. Französische

und spanische Regimenter breiteten sich in den spanischen Niederlanden mehr

nnd mehr aus und Uebergriffe derselben auf Reichsgebiet durch Requisitionen

aller Art kamen in den kleinen Grenzterritorien fast täglich vor. Auch

hierüber bieten die Kreistagsverhandlungen ein reiches Material, da fast

in jeder Sitzung Beschwerden dieser also heimgesuchten Stände auf der

Tagesordnung stehen, für welche das Direktorium keine andere Abhülfe zu

finden weiß, als weitläufige Auschreiben an die betreffenden französischen

und spanischen Generale, welche zwar höflich beantwortet werden, ohne in¬

dessen der Sache selbst Einhalt zu thun, da keine bewaffnete Macht vor¬

handen war, um den Verletzern des Reichsgebietes entschieden entgegen¬

treten nnd Gewalt mit Gewalt vertreiben zu können.

Nicht nur Kaiser Leopold I., der den Krieg in Italien bereits mit

Glück eröffnet hatte, sondern auch König Wilhelm von England nnd die

Generalstaaten, deren Beziehungen zu Frankreich und Spanien zur Zeit

noch nicht abgebrochen waren, geriethen in große Besorgnisse und mußten

sich mehr und mehr von dem Gedanken lossagen, durch gütliche Unter¬

handlungen noch zu einem günstigen Resultate zu gelangen. Nachdem der

König von England sich der Zustimmung seines Parlaments versichert

hatte, eilte er im Juli 1701 nach dem Haag, um dort seinen alten Einfluß

auf die Generalstaaten geltend zu mache» und mit denselben über die zu

ergreifenden Maßregeln in ernste Berathung zu treten.

Inzwischen setzte Kaiser Leopold im Reiche alle ihm zu Gebote stehenden

Mittel in Bewegung, um die Reichsstäude und die Kreise zu seinem Bündniß

hinüberzuziehen. Schon im November 1700 hatten sich (zu Heidenheim) der

fränkische und der schwäbische Kreis zu eiuer „Assoziation" zusammengethan

und die Ausbringung vou 7 Infanterie-, 3 Kavallerie- und 2 Dragoner-

Regimentern beschlossen. Im Mai 1701 hatten sie auf dem Konvent zu

Ulm diesen Vertrag nicht nur erneuert, sondern auch die Vermehrung ihrer

Kontingente um V» festgesetzt. Im Juni schloß sich auf dem Konvent zu

Frankfurt der oberrheinische Kreis dieser Vereinbarung an uud stimmte für

die Erhöhung der Kontingente auf das Doppelte. Wären diese Vor¬

bereitungen und Rüstungen dem Kaiser nnd seiner Politik zu Gute ge¬

kommen, so hätte er allerdings den kommenden Ereignissen mit größerem Ver¬

trauen entgegen sehen können. Es hatten aber diese Asfoziationen der Kreise

ausgesprochenermaßen nur eine bewaffnete Neutralität im Auge, da ja für sie

durchaus keine Veranlassung vorlag zur Betheiligung an einem Kriege, der

nach ihrer Auffassung lediglich das dynastische Interesse des Kaisers be-
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rührte und bis jetzt das Reichsinteresse noch nicht in Mitleidenschaft zog.

Auf dem permanent gewordenen Reichstage zu Regensburg ging es nicht

minder lebhaft zu. Hier kreuzten sich die politischen Bestrebungen der

Gesandten Spaniens und Frankreichs mit denen der Bevollmächtigten

Englands und Hollands, um den Reichstag günstig für ihre Zwecke zu

stimmen, aber ihre Bemühungen scheiterten eben so wie diejenigen der Ge¬

sandten des Kaisers an der Schwerfälligkeit der dortigen Verhandlungen.

Als nun im August 1701 die vier obengenannten Reichskreise einen

Assoziations-Konvent zu Heilbronn durch Bevollmächtigte beschickten, erschien

unerwartet dort auch ein Abgesandter des Kurfürsten Maximilian Emanuel

von Bayern, der im Namen seines Prinzipalen den Anschluß an die Asso-

ziation mit 15 000 Mann anbot. Der Kurfürst, der schon am 9. März

1701 heimlich ein Bündniß mit Ludwig XIV. geschlossen hatte, welches

sofort von der Krone Spanien bestätigt worden war, fand sich persönlich

in seinen Erblandeu eiu, da seit dem Einrücken der Franzosen seine An¬

wesenheit in Brüssel auf seinem Statthalterposten nicht mehr nöthig erschien.

Auf der Durchreise durch Köln hatte er daselbst mit seinem Bruder, dem

Kurfürsten Joseph Clemens, verhandelt und denselben in dem Festhalten

an der französisch-spanischen Politik und an dem schon im Februar mit

Ludwig XIV. geschlossenen Schutz- und Trutz-Bündnisse bestärkt. In

gleichem Sinne wollte er auch aus dem Heilbronner Konvent thätig sein,

aber sein Erbieten znm Anschluß au die Assoziation wurde unter dem höf¬

lichen Vorwande abgelehnt, daß es dazn noch nicht an der Zeit sei. Sein

Auftreten erschien den meisten dort versammelten Ständen verdächtig, und

man traute ihm durchaus nicht.

Auch der Kaiser sendete in der Person des Grafen v. Löwenstein einen

Bevollmächtigten zum Heilbronner Konvent, welcher dort erklärte, der

Kaiser sehe die Assoziation zwar nicht ungern, setze jedoch voraus, daß da¬

bei nichts vorgenommen werde, was seinen und des Reiches Interessen

entgegenstehe, er sei sogar nicht abgeneigt den österreichischen Kreis (dessen

Vertretung lediglich in den Händen des Kaisers und der Erzherzoge lag)

zu veranlassen, der Verbindung beizutreten. Die Antwort der Kreise ging

dahin, daß sie sich nur zur eigenen Eonservation, zu gegenseitiger treuer

Hülfe und zur Aufrechthaltung der inneren Ruhe des Reiches zusammen¬

gethan hätten, für jetzt könne man auf das kaiserliche Anerbieten noch keinen

bestimmten Beschluß fassen. Als der Kaiser aber später den Kreisen zn-

muthete, zur Verstärkung der Vertheidigung am Oberrhein einige Regimenter

i) v. Noorden, Europ, Gesch, des 18. Jahrhunderts I, 128 nach vs-utillo,

clö p»2 x cts comUsi'yio, 1813.
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unter die Befehle des Prinzen Ludwig von Baden treten zu lassen, welcher

schon unter dem 16. Juni 1701 zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen

Armee im Reiche ernannt worden war, nahmen die Stände dieses sehr

übel und wahrten nach allen Seiten hin die ihnen durch die Reichsverfassung

zustehenden Rechte.

Am Niederrhein waren die Befürchtungen eines plötzlichen Einfalls

der Franzosen fortwährend im Wachsen. Die immer mehr offen zu Tage

tretende zweifelhafte Politik des Kurfürsten Joseph Clemens von Köln und

sein bekanntes EinVerständniß mit Ludwig XIV. riefen namentlich bei seinem

Nachbar, dem Kurfürsten Johaun Wilhelm, große Besorgnisse hervor, welche

er nicht verfehlte dem König Friedrich unverhohlen mitzutheilen. Seine

Bitten um schleunige Truppensendungen an den Rhein wurden immer

dringender, je näher ihm die Gefahr erschien. Aus den Antworten des

Königs geht hervor, daß er die bedrohlichen Verhältnisse am Rhein unaus¬

gesetzt im Auge behielt und auch die Befehlshaber seiner am Rhein stehenden

Regimenter zu größter Vorsicht und Aufmerksamkeit anwies; einer gewünschten

Vermehrung seiner Truppen daselbst kounte der König jedoch jetzt noch

keine Folge geben. Ein kurzer Blick auf die augenblickliche Lage der Sachen

und auf die Richtung der Politik des Königs wird diese zeitige Riickhaltung

klar stellen.

Unterstützt oder vielmehr angereizt durch die Vorstellungen seines

Günstlings, des Grafen Kolbe von Wartenberg, des jetzigen Leiters der

„Staatsaffairen", verfolgte der König seine weitgehenden Pläne im Osten,

wo die durch den nordischen Krieg hervorgerufenen Verwickelungen vielleicht

Gelegenheit bieten konnten zur Erhöhung des Ansehens der neuerworbenen

Königskrone nnd zur Vergrößerung des dortigen Länderbesitzes. Zu diesem

Ende mußte man aber dort eine ansehnliche Truppenzahl bereit halten, um

etwa eine eintretende günstige „Konjunktur" benutzen und durchführen zn

können. Unter keinem Falle durften die Grenzen der östlichen Territorien,

in deren Nähe der Krieg sich hinzog, jetzt von Truppen entblößt werden.

Nach der anderen Seite hin nahmen die Ereignisse im Westen nicht minder

seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch, da hier die Anerkennung der

Köuigswürde durch Frankreich und Spanien noch zu erringen war, nnd

auch im Westen nicht minder wie im Osten ein Ländererwerb in Aussicht

genommen wurde durch die Ansprüche, welche der König auf Moers und

Geldern machte. Znm thätigen Einschreiten mit ansehnlicher Truppenzahl

war Friedrich aus den vorangeführten Gründen zur Zeit noch nicht in der

Lage und mußte sich damit begnügen, die im Elevefchen stehenden Regimenter

vollzählig zu machen und zu erhalten. Erschwert wurde des Königs Stellung

noch durch das Verhalten der Herzoge von Braunschweig - Wolffenbüttel,
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welche iin Mai 1701 das alte Bündniß mit Ludwig XIV. erneuert und
zwischen Braunschweig und Wolffenbüttel ein Korps von 10 000 Mann
zusammengezogenhatten, welches die Verbindung zwischen den mittleren
und westlichen Gebieten des preußisch-brandenburgischenStaates sperren
und jederzeit, bei einem Angriff der Franzosen auf den Niederrhein, den
Vertheidiger desselben im Rücken bedrohen konnte.

Das Anwachsen der Macht des Hauses Bourbon in Frankreich und
Spanien, so wie die Fortschritte der französischen und spanischen Truppen
an der Maas und deren Annäherung an den Rhein, während sie sich in
den Niederlanden durch Anlage von befestigten Linien eine gesicherte Stellung
vorbereiteten, hatten endlich auch dem Könige Wilhelm von England und
den Generalstaaten die Augen geöffnet. Kaiser Leopold hatte nicht verfehlt,
im Haag durch seine Gesandten, die Grafen v. Goetz und v. Wratislaw,
diese Stimmung Englands und Hollands zu benutzen und die dringende
Nothwendigkeit zu einem Schutz- und Trutz-Bündniß vortragen lassen.
Nach längeren Vorverhandlungen war denn auch am 7. September 1701
der Vertrag zum Abschluß gekommen. Dieses „Haager Bündniß", auch
die „große Alliantz" genannt, zwischen dem Kaiser Leopold, dem König
Wilhelm von England und den Generalstaaten, stellte zwar in seinem
3. Artikel noch den Grundsatz auf, erst in Güte einen Ausgleich mi
Frankreich und Spanien zu versuchen, der dem Kaiser zu seinen bean¬
spruchten Rechten verhelfen sollte und erst zu den Waffen zu greifen, wenn
dies nicht gelingen würde, aber es bildete die Grundlage zu der fpäterent
kriegerischen Aktion.

Kurfürst Joseph Clemens von Köln hatte inzwischen mit seinen Ge¬
sinnungen gegen die Politik des Kaisers die bisherige Zurückhaltung auf¬
gegeben. Im Juni 1701 hatte er in einem Schreiben an die Kurfürsten
von Mainz, Trier und Bayern das Verfahren des Kaisers gegen den
Herzog von Mantua, der wegen Aufnahme französischer und spanischer
Truppen in seinen Landen des Majestätsverbrechens angeklagt und zur
Verantwortung gezogen worden, nicht nur entschieden mißbilligt, sondern
dieselben geradezu aufgefordert, gegen diese, ohne Zuziehung der Kurfürsten,
Fürsten und Stände des Reiches ausgeführte Eigenmächtigkeit des Reichs¬
oberhauptes zu Protestiren. Die Franzosen aber hatten dieses Schreiben
überall zu verbreiten gewußt als ein Dokument des zwischen dem Kaiser
nnd den Reichsständen bestehenden Zwiespaltes.^)

Nemoirss sie. I. 620.
2) ZIsmoiros I. 539.
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Im Erzstift Köln stellte Joseph Clemens große Truppeuwerbungen
an, wodurch anch viele Soldaten ans den in Köln stehenden Kontingenten
des niederrheinisch-westfälischenKreises zur Desertion verleitet wurden,
um sich unter vortheilhafteren Bedingungen bei den nen errichteten kur¬
kölnischen Regimentern wieder anwerben zu lassen. Dann berief er zum
18. August den Landtag nach Bonn, wo der Oberst-Kanzler v. Karg die
Nothwendigkeit der Werbungen unter den jetzigen Konjunkturen den Ständen
vortrug und die Bewilligung der Geldmittel dafür verlangte. Das Dom¬
kapitel und die Stände waren jedoch anderer Meinung und versagten
nicht nur das Geld, sondern verlangten auch die sofortige Auflösung der
nengeworbeueu Truppen. Vergebens suchte Joseph Clemeus in eigener
Person Kapitel und Stände umzustimmen. Ebenso erfolglos blieben auch
die Bemühungen des Kurfürsten von der Pfalz, der in Uebereinstimmung
mit dem englischen Gesandten Lord Galloway und den Bevollmächtigten
der Generalstaaten auf Joseph Clemens einzuwirkenund ihn von seinein
Vorhaben abzumahnen suchte. Auf seiner Ansicht beharrend, ließ er eigen¬
mächtig zwölf Steuersimpel ausschreiben und mit Gewalt einziehen. Da
sagte sich das Domkapitel, unter Führung seines Dompropstes, des Bischofs
von Raab,') von dem Kurfürsten los und erließ unter dem 1. Oktober ein
Manifest zur Rechtfertigung seines Verfahrens, welches Joseph Clemens
in einem in den schärfsten Ausdrücken abgefaßten Gegenmanisest beant¬
wortete. Sowohl der Kurfürst als das Kapitel wendeten sich nun Be¬
schwerde führend an den Kaiser, und ein vollständiger Bruch zwischen dem
Landesherrn und seinen Ständen lag offen zu Tage.

Unter diesen für die politische Lage am Rheine so bewegten Ereignissen
wurde am 15. Oktober 1701 abermals der Kreistag des niederrheinisch-
westfälischen Kreises auf dem Nathhause zu Köln eröffnet. In dem Kreis¬
ausschreiben vom 6. August war die Dringlichkeitder endlichen Feststellung
der „Kreis-Armatur" besouders hervorgehoben,auch bezüglich der Formation
der Kavalerie, „da die Aufstellung von 8200 Mann nur an Infanterie
ohne Kavalerie bei den Operationen schlechten Effekt thnn werde." Im
Vordergrunde stand aber wiederum die Bewahrung der wichtigen Reichs¬
stadt Köln, welche bei der Nähe der Franzosen und unter dem obschwebenden

i) ChristianAugust, Herzog zu Sachsen-Zeitz, Sohn des Herzogs Moritz v. S.,
vierter Sohn des KurfürstenJoh. Georg I. v, S., der bei der Theilung das Zeitzer
Gebiet erhalten hatte. Geb. 1666, katholisch geworden1695 und gleich zum Dom¬
propst in Köln ernannt, 1636 Bischof von Raab und Coadjutor des Bischofs von Gran,
1706 Kardinal, 1707 Bischof von Gran und Fürst Primas von Ungarn, als welcher
er 1725 starb. Der Kaiser Leopold hatte ihn beauftragt, als Kaiserl. KommifsariuS für
das HabsburgischeInteresse am Rheine zu wirken, wo wir ihn in diesem Sinne in vielen
Fällen thätig finden werden.
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Konflikt zwischen dem franzosenfreundlichen Kurfürsten und dem Domkapitel
noch weit mehr gefährdet erschien als früher. Die „Räthe, Gesandte und
Botschaften" der Kreisstände waren ziemlich vollständig erschienen^) nur der
wegen Oldenburg und Delmenhorst betheiligte König von Dänemark ließ
in einem Sendschreiben das Nichterscheinen seines Bevollmächtigten ent¬
schuldigen, „wegen anderweitiger Reichsgeschäfte und beschwerlicher Lc>n-
^unLtursll". Auch Lüttich und Moers fehlten, sowie mehrere der kleinen
Kreisstände, deren Gebiete an der äußersten westlichen Grenze theilweise
schon von den Franzosen besetzt oder doch unmittelbar bedroht waren.

König Friedrich I. hatte seine Bevollmächtigten v. Spaen und Hymmen
dahin instruiren lassen, daß sie für die sofortige Aufstellung der 8200 Mann
einschließlich der Kavalerie nebst der nöthigen groben und leichten Artillerie,
ferner für die Formation des Generalstabesund für die Wahl eines
Kreisgenerals wirken und stimmen sollten, denn auch ihm erschien die
Sicherung von Köln gegen einen feindlichen Ueberfall als das Nothwendigste
und Dringendste. Allein trotz der Zustimmung des Kurfürsten Johann
Wilhelm und vieler anderen Stände konnte der Antrag keine Majorität
erlangen. Das Direktorium mußte deshalb in seiner Sitzung vom 20. Ok¬
tober die Resolution zu Protokoll nehmen, daß auch jetzt noch von der
Aufstellung der Kavalerie Abstand genommen, jedoch Anordnungen ge¬
troffen werden sollten, „im Fall einer erfolgendenNeichs-Rnptur Vs der
bewilligten. 8200 Mann an Kavalerie zu stellen und von der Infanterie
in Abzug zu bringen". Da aber Bürgermeister und Rath von Köln sich
entschieden gegen eine Verstärkung der Garnison anssprachen, wegen der
daraus für die Stadt entstehenden großen Kosten und sonstiger unangenehmer
Zwischenfälle,und da auch fortwährend von Seiten der Garnison Beschwerde
geführt wurde über die schlechten, meist in den Wallgassen gelegenen
Quartiere, über die Theurung der Nahrungsmittel und über das wenig
freundliche Entgegenkommen des Magistrats und der Bürgerschaft, so beließ
man es vorläufig bei der früher zu Dortmund beschlossenen Stärke der
Garnison von 4026 Mann.^)

i) Der Bevollmächtigtedes Königs von Schweden wegen Verdcn war erschienen;
er verlangtevon Bürgermeister nnd Rath als Ehrenbezeugung eine Schildwache und das
Spielriihren. Auf die Aufrage des Raths entschied das Kreisdirektorium, „man möge
ihm die Schildwachezugestehen, dann werde er wohl auf die Ehre des Spielrithrens
verzichten." Kreistagsprotok.Staatsarchiv zu Düsseldorf.

In der Beschwerde der Stadt Köln werden betont: Die vielen Uebergriffe der
Offiziere, der Ankauf der Lebensrnitteldurch die Soldaten außerhalb der Thore, wo¬
durch der städtischenAccise große Verluste entständen :c. Die Hanptleute der Garnison
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Diese wichtige Angelegenheitwar aber hiermit keinesweges abgethan,
denn König Friedrich und Kurfürst Johann Wilhelm ließen dieselbe aufs
neue durch ihre Bevollmächtigtenauf die Tagesordnung bringen. Da jedoch
die Stadt Aachen gegen die Stellung ihres Kontingents sich verwahrte,
„weil sie ihre Militz zu ihrer eigenen Sicherheit bedürfe, indem die Fran¬
zosen auf der Grenze ihres Gebiets ständen und man täglich einen Ueber¬
fall befürchten müsse", und dieser Verwahrung noch den Antrag hinzufügte,
die Kontingenteder benachbartenkleineren Herrschaften, Abteien ?c. in ihre
Stadt einnehmen zu dürfen, „znr Erleichterung der durch den angestrengten
Wachtdienst ganz erschöpften Bürgerschaft", so fanden neue Berathungen
und Umfragen statt. In der Sitzung vom 5. November wurde nun die
Stärke auf 6000 Mann vorgeschlagen, welche alsdann sämmtlich nach Köln
verlegt werden sollten, unter Verwendung der übrigen Kontingente für
Aachen. Aber Köln protestirte auch gegen diese Stärke und wußte durch
Zustimmung mehrerer anderer Stände noch 1000 Mann abzuhandeln,so
daß die Stärke der Garnison auf 5000 Mann festgestellt wnrde, welche
schleunigst zu „beschaffen" sei.

Unter vollständigerUebereinstimmungmit König Friedrich hatte Kur¬
fürst Johann Wilhelm inzwischen mit den Generalstaaten Verhandlungen
angeknüpft, um deren Schutz anzurufen für sein hartbedrängtes Herzog¬
tum Jülich. Als äußeren Vorwand zu dieser Heranziehung der Holländer
benutzte er ein kaiserliches Mandat, welches dem Direktorium des nieder-
rheinisch-westfälischen Kreises aufgab, „ Thumbkapitel und Landtstände des
Ertzstifftes Köln gegen alle von des Kurfürsten von Köln Liebd. zu be¬
fahren habende Gewalt und Thätlichkeiten Huovis woäo und mit allem
Nachtruck zu schützen und denenselben deßfalls die benöthigte starcke Handt
zu biethen". Dem Könige schlug er vor, von Seiten des Kreisdirektoriums
ein Mahnschreiben an den Kurfürsten von Köln zu richten, den Kurfürsten
von Mainz, dem der Kaiser ebenfalls die Vermittelung in dem Kölner
Konflikt aufgetragen habe, zur Mitwirkung aufzufordern, zur größeren
Beschleunigung und Sicherheit aber den holländischen Gouverueuer von Maa¬
stricht, General v. Dopf, zu requiriren, damit derselbe Truppen bereit halte,
um nöthigensalls einschreiten zu können.

Bezüglich der Kölner Besatzungsfrage >stand Johann Wilhelm mit dem

dagegen klagen über die Quartiere, namentlich über das Fehlen eines guten Lagers, des
nöthigen Feuers :c. Die Soldaten müßten „mit Verderb ihrer mrmcliriinA fast erv-
M'siz, so daß die besten Kerle 6<zs<zi'tiriZll." — Kreistags-Protokolle.
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Könige ebenfalls in lebhafter Korrespondenz. Er theilte ihm unter dem
18. November mit, daß er sein in Köln stehendes Regiment Aubach und
sein Grenadier-Bataillon nach der Pfalz abrücken zu lassen genöthigt sei
und beabsichtige, diesen Abgang in Köln „durch die Staatische, dieses endts
stehende Anxiliar-Völker zu ersetzen." Auch hierzu sucht er die Zustimmung
des Königs nach und bittet denselben, Bürgermeister und Rath der Stadt
Köln, „so sousten auf ihre selbstständige oonservation gar schlechte re-
üsxior» und Anstalten zu machen scheinen," anzuweisen, für die Aufnahme
dieser und noch mehrerer holländischer Truppen zu sorgen und der Stadt
vorzuhalten, daß die Abweisung dieser Truppen ihr zur schweren Verant¬
wortung gereichen werde. Daß die Absicht des Kurfürsten von Köln, fran¬
zösische Truppen in seine Festungen aufzunehmen, zu dieser Zeit schon als
gewiß angesehen wurde, geht aus einer Nachschrift zu dem erwähnten Briefe
hervor, indem Johann Wilhelm dem Könige die Gefahr andeutet, welche
dein ganzen Kreise daraus erwachsen würde, und vorschlägt, den Kurfürsten
von Köln von einem solchen Schritte abzumahnen und nöthigensalls durch
Heranziehung der staatischen Truppen davon abzuhalten. Diese Besorgniß
war durchaus begründet, denn schon sammelten sich französischeRegimenter
im Geldernfchen und Luxemburgischen, und der General Tferklas stand mit
10 000 Mann in der Nähe von Köln, während der französische Komman¬
dant von Geldern, General Graf Coigny, sich bereit hielt, in das Nieder¬
stift Köln einzurücken. Die Kommandanten der knrköluifchen Festungen
Rheinberg und Kaiserswerth' waren bereits auf Befehl des Kurfürsten ab¬
getreten und durch französische Offiziere ersetzt worden.

Es bedürfte dieser Aufforderung an König Friedrich I. nicht, dcnn
derselbe hatte die Regierung zu Eleve bereits früher angewiesen,zur Ver¬
meidung von Zeitverlust durch Korrespondenzen und Anfragen nötigenfalls
felbstständig zu handeln, um die Stadt Köln nach Kräften zu schützen.
Bürgermeister und Rath von Köln hatten deshalb auch dorthin sich ge¬
wendet und sich darüber beklagt, daß der Kurfürst von der Pfalz seine als
Kreistruppenin Köln stehenden Regimenter anderweitig verwenden und
durch holländische Truppen ersetzen wolle, doch waren sie durch den er¬
haltenen Bescheid durchaus nicht befriedigt worden. Die Regierung zu
Eleve gab es zwar zu, daß der Abmarsch der pfälzischen Bataillone und
deren Ersatz durch die Holländer der Stadt nicht angenehm sein köune,
glaubten jedoch, daß Johann Wilhelm, wenn er darauf bestehe, sich schwerlich
werde die Hände binden lassen, und ihrerseits dagegen nichts geschehen
könne :c., sie wollten es aber sofort dem Könige berichten und hätten auch
dein General v. Heyden in Wesel davon Kenntniß gegeben, mit dem Er¬
suchen, sich mit Bürgermeister und Rath von Köln direkt in Verbindung
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zu setzen.') Der König aber antwortete dem Kurfürsten Johann Wilhelm
unter dem 26. November,daß er mit den getroffenenAnordnungen voll¬
ständig einverstanden sei, jedoch für nöthig erachte, sich der Gesinnungen
des Bischofs von Münster zu versichern und auch die Krone England und
die Generalstaaten heranzuziehen; übrigens sei der General v. Heyden an¬
gewiesen, auf die Besetzung der kölnischen Festungen durch die Franzosen
ein wachsames Auge zu halten, und sich mit den holländischen und englischen
Generalen über die zu treffenden Maßregeln zu verständigen.

Der Kreistag in Köln hatte unterdessen seine Berathungen in ge¬
wohnter Weise fortgesetzt, ohne entscheidende Resultate zu erlangen. Die
BesatzungsfrageKölns spielte auch hier eine Hauptrolle, da der Kurfürst
Johann Wilhelm schon in den ersten Tagen des November durch den
Bischof von Raab der Stadt hatte mittheilen lassen, daß einige 1000 Mann
holländischer Truppen im Anmarsch wären, um im Jülichscheu und Ber¬
gischen Stellung zu nehmen, der Drossart von Moers, Baron v. Kinsky,
sei zwar zum Kurfürsten Joseph Clemens nach Bonn gesendet worden, um
demselben im Auftrage des Königs von England und der Generalstaaten
vorzutragen, daß dieser Anmarsch der Holländer „zu Jhro Kursürstl.
Durchlaucht Schaden und xras^ucZi? im geringsten nicht gereichen solle",
da man jedoch besorgen müsse, daß das Publikum bei dieser Nachricht sich
beunruhigen, und die Franzosen sich auch in Marsch setzen würden, man
aber nicht wissen könne, wohin dieser Marsch gehen werde, so beabsichtige
Kurfürst Johann Wilhelm, davon vier Bataillone in die Stadt Köln zu
werfen, welche er auf seine Kosten unterhalten und später wieder heraus¬
ziehen wollte. Die Stadt protestirte jedoch dagegen und beantragte eine
Verstärkung der Garnison nur durch Kreistruppen in der Weise, daß Münster
Cleve und Jülich je ein Bataillon ihrer Truppen einrücken ließen. Die
Bevollmächtigten für Cleve stimmten diesem Antrage bei, da sie nicht
zweifeln, „der König werde nach wie vor nicht unterlassen, diesem impor-
tÄiitöQ Orth ownibus viridu8 beyzuspringen", und senden deshalb so¬
gleich einen Expressen an General v. Heyden nach Wesel.

Den 12. November wurde der Kreistag geschlossen. Der Kreistags¬
abschied stellte fest: daß man nach Majoritätsbeschluß von der Formation

Schreibender „Königl. Preuß. zu der Clevischen und Märkischen Landen Regie¬
rung verordneten Praesident, Vizekanzler und Geheimen Räthe", <l. 6. Cleve den 18. No¬
vember 17VI, im Stadtarchiv zu Köln.

2) Es waren die 15 Bataillone Holländer, welche Johann Wilhelm in JUlich,
Düren »nd Mülheim aufzunehmen beabsichtigte, jedenfalls mit Bewilligung des Kaisers,
der ja durch die Haager Allianz mit den Holländern zu Schutz und Trutz ver¬
bündet war.
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der Kavalerie zwar für jetzt noch absehen, jedoch bei der Zahl von 8200
Mann verbleiben wolle, von denen für den Fall eintretender Reichsruptur
'/s aber als Kavalerie aufzustellen seien; innerhalb zwei Monaten a clato
dieser Ruptur habe jeder Stand das auf ihn vertheilte Kontingent „an¬
zuschaffen", oder sich durch andere „gegen billige Erstattung" vertreten zu
lassen; die grobe Artillerie solle von der dazu bereiten Stadt Köln „leih¬
weise" entnommen werden, die leichte Feldartillerie, vier Stücke per Regi¬
ment, haben diejenigen Stände zu stellen, welche zu einem Regiment
zusammenstoßen, worüber dieselben sich unter sich zu einigen haben; von
diesen 8200 Mann sind 5000 Mann für die Stadt Köln bestimmt und
„sofort dorthin abzuführen" nach der beigegebenen Repartition;^)
was endlich der mittleren und oberen Reichskreise Einladung zum Beitritt
zu der von denselben geschlossenen Assoziativ»betreffe, so wolle man der¬
selben gerne näher treten, wozu das Direktorium das Nöthige einleiten
solle. Damit waren die Stände entlassen, aber die Stellung der Truppen
für Köln scheint nicht die erwünschte Beschleunigunggefunden zu haben,
denn es finden sich bei den Akten noch mehrere Mahnschreiben vom 20. De¬
zember 1701 vor an säumige kleinere Stände, welche noch mit der „An¬
schaffung" ihrer Kontingente im Rückstände waren.

Kurfürst Joseph Clemens von Köln hatte gleich bei dem Anmarsch
der Holländer durch seinen Minister Baron Simeoni dagegen Protestiren
nnd deren Rückmarsch fordern lassen. Es wurde ihm darauf erwidert, daß
dieselben nur infolge seiner Truppenwerbungen und der Märsche der Fran¬
zosen herbeigerufenwären. Er hatte sogar die Dreistigkeit, sich unter dem
18. November klagend an den Kaiser zu wenden und nm Schutz gegen
diese „Betränguug durch benachbarte deutsche Fürsten" zu bitten, worunter
nur König Friedrich und Kurfürst Johann Wilhelm zu verstehen waren.
Als auch diese Klage unbeantwortet blieb, ließ er nun den längst vor¬
bereiteten Einmarsch der Franzosen in sein Gebiet ausführen. Neuß wurde
mit zwei Regimentern zu Fuß und einem Regiment zu Pferde besetzt. Die
Besatzung von Kaiserswerth wurde ebenfalls durch zwei Regimenter zu Fuß
und ein Regiment zu Pferde verstärkt, in Zous nahm der berüchtigte
ParteigängerLa Croix mit zwei Bataillonen Stellnng, auch die Festung
Rheinberg, das Städtchen Linn mit seinem festen Schlosse, uud Uerdiugeu
mußten französische Truppen einnehmen. Bei dem Einrücken in jede Stadt

Nach dcr Reparation sollten für Köln stellen: Cleve und Minden 1037 Mann,

Münster 737, Jülich und Berg 705, die Stadt Köln selbst 305 Mann. Außerdem waren

noch Paderborn, Osnabrück, Verden, die Abteien Stablo, Cornelimünster, Essen und

Thoren (9 Mann> und andere kleine Herrschaften dabei betheiligt — Anlagen zu den

KreiStagS-Protokollen.
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wurde unter Trommelschlag bekannt gemacht, diese Regimenter wären
„Hülfsvölker", welche der Kurfürst aus dem „BurgundischenReichskreise"
herangezogen habe, sie wären nicht dazu bestimmt, Krieg zu führen, sondern
nur die Person des Kurfürsten und die kurkölnischen festen Plätze zu sichern,
„zur Aufrechthaltung des bedrohten Friedens." Ludwig XIV. aber ließ
durch seine Gesandten überall dieses Einrücken französischer Truppen in
deutsches Reichsgebiet durch das Einrücken der Holländer entschuldigen,
denn die „Neichsruptur" war ja noch nicht erfolgt, und der in Italien in
bestem Fortgange befindliche Krieg war, nach damaliger völkerrechtlicher
Auffassung, gleichsam eine Privatangelegenheitzwischen den Häusern Bonrbon
und Habsburg.

Die Lage der politischen Angelegenheiten am Rheine hatte durch dieses
Einrücken französischer Truppen sehr bedenkliche Verhältnisse angenommen.
Zwei so bedeutende Reichslande wie das Bisthum Lüttich und das Erz-
stift Köln waren, wenn auch nur indirekt und theilweise, in französischer
Gewalt. Dadurch hatte Ludwig XIV. bei dem vorauszusehendenbaldigen
Ausbruche des Krieges so bedeutende Vortheile gewonnen in Bezug auf
die weitere Kriegführung,daß daraus die größte Gefahr für das Reich
nnd besonders für die rheinischen Lande entstand. Von den Grenzen des
Knrsürstenthums Trier, von der Mosel bis fast nach Holland hin war der
Rhein gewissermaßen gesperrt und aller Verkehr gehemmt. Niemand fühlte
dies mehr, als Kurfürst Johann Wilhelm, denn die Franzosen hatten sich
wie ein Keil zwischen seine Herzogthümer Jülich und Berg eingeschoben
und durch die Besetzung von Nens und Kaiserswerth ihn in seiner Residenz
Düsseldorf gleichsam eingeschlossen.Der niederrheinisch-westfälische Kreis
konnte ihm nicht helfen, denn, wie wir gesehen haben, stand dessen „Armatnr"
noch auf sehr schwachen Füßen. Seine nächste und alleinige Hülfe glaubte
er nur von dem König Friedrich erwarten zu können, dessen clevesche Lande
durch das Festsetzen der Franzosen an den Grenzen in Rheinberg nnd
Kaiserswerthnicht minder bedroht erschienen. In dieser verzweifelten
Lage wandte sich Johann Wilhelm zunächst an den General v. Heyden in
Wesel.

Durch besonderen Eilboten sendete er am 28. November dem General
ein Schreiben, worin er demselben sagt, er habe die Nachricht erhalten,
der König hätte den General angewiesen, sechs Bataillone Infanterie und
drei Regimenter zu Pferde auf Verlangen zur Verfügung zu stellen „um
dieselben in seine oder gar in die Kölnischen Lande marschiren zu lassen",
und ersucht nun um Namhastmachung dieser Bataillone und Regimenter

22
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nebst deren Dislokationen. Hieran knüpft er die dringende Bitte, drei
Bataillone auf dem geradesten Wege ohne Zeitverlust auf Köln marschiren
zn lassen, „auf daß solche, weil Bürgermeister und Rath daselbsten und
die Bürgerschaft wider Verhofsen aufs neue 6i56oultirsn holländische
Truppen einzunehmen und noch immer auf Ok^s-trouppLn bestehen, in
erwähnte Stadt bei obiger, noch ferner Lontinuirsn6sr Opposition ein¬
rücken mögen, welches nmb so nöthiger, als die Nachrichten noch immer
mitbringen, daß man französischer Seits einig äesssin auf die Stadt Köln
lorillirst". Die übrigen drei Bataillone zu Fuß und sechs Eskadrons zu
Pferd möge der General aber auf die clevefche Grenze so verlegen, daß sie
gleich dorthin rücken könnten, „wo sie hernächst Zssiäsi-irt würden".
Schließlich kittet er den General um vorschußweise Ueberlassnug von
100 Zentner Pnlver, da seine aus Holland zu erwartenden Bestände noch
nicht angekommen wären.

Umgehend antwortet General v. Heyden unter dem 29. November:
der König habe ihm allerdings den Befehl gegeben, falls des Kurfürsten
Lande oder das Kölnische „feindlich atta^uirst würden", mit seinen ver¬
fügbaren Truppen zur Beschützung derselben auf Verlangen zu „oonvurri-
reu", jedoch „ohne das Clevefche oder die Festung Wesel zu ent¬
blößen". Da nun die kurkölnischen Orte bereits mit französischen Truppen
angefüllt waren, und dieselben an der cleveschen Grenze ständen, so sei es
nicht rathsam, die drei Bataillone jetzt marschiren zu lassen und sich mit
den übrigen jetzt von hier zu sloiZinrer», da man nicht wissen kann, was
die Nachbaren im Sinne haben." Der König sei der Ansicht, daß eine
Verstärkung der Kreisgarnison in Köln durch Konkurrenz der drei Direk¬
torialstände mit je einem Bataillon stattfinden müsse, wenn die Stadt, was
wohl am Besten sei, die „Staatischen Truppen" nicht einnehmen wolle.
Für diesen Fall sei er bereit ein Bataillon herzugeben, die drei Bataillone
könne er jedoch ohne Einholnng ferneren Befehls nicht marschiren lassen.
Auch wegen des vorschußweise zu überlassenden Pulvers müsse er erst wei¬
teren Befehl einholen, da er unter den gegenwärtigen ooryunowrsli als
Gouverneur von Wesel diese Festung nicht von Kriegsmunition entblößen
dürfe. —

Kurfürst Johann Wilhelm sah sich durch diesen Brief in seinen Er¬
wartungen sehr getäuscht und wendete sich sofort an den König. In meh¬
reren rasch aufeinander folgenden Schreiben schilderte er demselben seine
bedrängte Lage und die traurigen Zustände am Niederrhein, und mahnte
in eindringlichster Weise, der König möge doch dazu mitwirken,daß der
niederrheinisch-westfälische Kreis alle Kräfte anspanne, um der drohenden
Gefahr entgegenzutreten. Bitter klagt er dabei über den Bischof von
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A^iinstcr, welcher als initausschreibender Kreisdirektor die Angelegenheiten

des Kreises unverantwortlich verzögere, erst abwarten wolle, was Kaiser

und Reich dazu sagen würden, und jetzt, nach seinem eigenen Geständniß,

durch das erfolgte Einrücken der Franzosen „in seinem formirten Concept

zumahlen verrücket worden." Auch vom General v. Heydeu glaubt er

keine Hülfe erwarten zu dürfen, wenn derselbe keine „nachdrücklichere nnd

solche Ordre erhalte, daß Wir auf dero Vollfnhrnug Uns verlassen können."

Zum Schlüsse bittet er den König, auch ferner darauf bedacht zu sein und

ihm „dero hocherleuchtete Gemüthsmeinung zu eröffnen, wie und welcher-

gestalt bei jetzigen gefährlich geschwinden nnd gählingen Länfften, was pro

i-s uata des gemeinen Wesens nnd des westfälischen Kreises Sicherheit er¬

fordern mag, ohne Zeitverlust resolviret nnd vorgekehrt werden möge."

Unter dem 10. Dezember beantwortete der König die dringenden

Briefe Johann Wilhelms. Er beklagte, daß die Angelegenheiten in Kur-

Köln durch die Einnehmung französischer Truppen in einen so gefährlichen

Stand gerathen wären, so daß es allem Anschein nach nicht wenig Zeit,

Mühe und Kosten verursachen würde, dieselben zu reärsssii-en und auf

anderen Fuß zu bringen; er sei bereit alles Mögliche dazu beitragen, indeß

würden die Truppen des niederrheinisch-westfälischen Kreises dazu Wohl nicht

ausreichend sein, allein gegen eine so große Macht etwas auszurichten;

wenn etwas Rechtes geschehen solle, müßten England und die General¬

staaten mit herangezogen werden, „es könnten die Berathungen über die

jibsrstioii des Unterrheins nirgendwo besser als im Haag angestellt

werden" ?c. Zugleich theilte er mit, daß er dem General v. Heyden be¬

fohlen habe, „bedürfenden Falls, und wenn die Stadt Köln noch ferner

sich weigern sollte, Staatische Truppen einzunehmen, noch zwei Ba¬

taillone in aller Eyl dorthin zu äetAolüren«, auch zur Deckung der Jülich-

Bergischen Lande dem Kurfürsten einige Kavalerie und etwas Infanterie

zu überlassen; er könne bei dem noch fortdauernden schwedischen Kriege die

brandenburg-prenßischen Lande nicht entblößen und noch mehr Truppen an

den Rhein schicken. Abschrift dieses Schreibens wnrde gleichzeitig dem

General v. Heyden zugefertigt.

Unterdessen waren aber die Besorgnisse des Kurfürsten Johann Wil¬

helm durch einen neuen Zwischenfall noch vermehrt worden. Durch ein

anonymes Schreiben aus Trier war er nämlich benachrichtigt worden, daß

eine Anzahl französischer Schiffe von Metz und Thionville auf der Mosel

abgefahren wären, angeblich mit Weizen, Korn und Hafer für Bonn be¬

laden, für welche der Kurfürst von Trier, Hugo von Orsbeck, einen Geleits¬

paß ausgestellt habe; die Ladung dieser Schiffe, deren Zahl täglich zu-

nehme, bestände aber außer dem Getreide, aus Kriegsmaterial aller Art,
22»
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unter andern anch Balken, Ankern, Ketten und Tauwerk zum Brückenschlag.
Sofort hatte er deshalb an den Kurfürsten von Trier geschrieben und ihn
wegen des den Schiffen ertheilten Geleitspasses zur Rede gestellt. Dieser
entschuldigtesich damit, daß der Kurfürst von Köln von ihm nur eiuen
Geleitspaß für drei Schiffe zum Transport von 6000 Centnern Pulver und
4000 Ceutuer Kugeln für die Festung Bonn nachgesucht und erhalten habe,
daß aber bei dieser Bewilligung ausdrücklich vorbehalten sei, diese Munition
dürfe nicht „zur Bombardirung von Köln dienen, oder auch sonst zu des
Reiches oder einiger dessen Stände Schaden, Gefahr und Nachtheil ge¬
reichen", auf solchen Fall könne er die Erlaubniß zur Passiruug der Kur-
trierscheu Zollstätten an der Mosel und am Rheine nicht geben, „und wolle
denn den zollfreien Paß dahin gar nicht gemeint, sondern solchen Falls
denselben als nicht ertheilt geachtet haben, um sich außer aller Verant¬
wortung zu halten."

Auf diese Verwahrung hatte der Kurfürst von Köln selbstredend durch¬
aus keine Rücksicht genommen, uud aus den. drei Schiffen waren schon elf
geworden, denen noch viele andere folgen sollten. Es handelte sich nun
darum, diesen Transport auf jede Weise zu verhindern. Der Kurfürst von
Trier hatte nicht den Muth, dagegen einzuschreiten, ans Furcht vor den
Franzosen, welche dafür Trier bombardiren könnten, und verlangte Hülfe
von Johann Wilhelm, aber „heimlich, nicht offiziell, als ob es von ihm
ausgegangen." Es wurde ihm nun das kurpfälzische Leibregimeut,welches
in Köln gestanden, und nach dem endlich erfolgten Einrücken der Holländer
daselbst nach der Pfalz marschiren sollte, zur Verfügung gestellt, um die
Schiffe bei Koblenz anzuhalten. Aber die Aufnahme dieses Regiments in
seiner Residenz Koblenz erschien dem Trierer zu bedenklich, wohl aber
wünschte er dasselbe in der Nähe zu haben, wozu er Neuwied vorschlug.
Während dieser Verhandlungen segelten aber die Schiffe unangefochten aus
der Mosel in den Rhein.

Dem Könige Friedrich I. gab Johann Wilhelm unter dem 11. De¬
zember ebenfalls Nachricht von diesem Zwischenfalle, indem er die große
Gefahr dieses Transports hervorhob und nach Mitteln zur Verhinderung
desselben suchte. Er bat den König, schleunigst eine genügende Anzahl
Truppen nach Neuwied in Marsch setzen und dem Kurfürsten von Trier
zur Verfügung stellen zu lassen, „daß Sie sich deren die Herabführung ob-
gedachter Provision zu verhindern gebrauchenmöge." Dabei bemerkte er,
daß man auch auf die Besetzung von Trier bedacht sein müsse und ließ
durchblicken, daß der König auch hierzu Truppen hergeben möge.

Der König antwortete den 20. Dezember, daß der Transport der
Munition in die kurkölnischen Festungen freilich verhindert werden müsse,
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hielt jedoch die Besetzung von Nenwied durch kurpfälzische Truppen für
ausreichend, um die Schiffe abzufangen oder doch den Weitertransport zu
sistiren; er wünsche, daß er überall der gemeinen Sache dienen und in
Zxsoiö auch Kur-Trier mit einigen Truppen „beyspringen" könne, „obgleich
der Kurfürst ohne alle Ursache seit Unserer angenommenen Königl. Dignität
alles Lollnusi-vium mit Uns aufgehoben", allein das Clevesche sei jetzt
so sehr exponirt, und er habe nur 10 000 Mann daselbst, könne auch wegen
der im Norden noch oontinuirsllZsllUnruhen zur Zeit nicht mehr dorthin
senden, unmöglich könne er daher Trnppen nach Koblenz oder gar nach
Trier marschiren lassen; diesen Orten würde besser und füglich aus dem
Kur- und Oberrheinischen, auch anderen oberen Reichskreisen „snocurirt"
werden, vielleicht würden auch die G.eueralstaaten einige Truppen dazu
hergeben; er habe deshalb seinen Minister v. Schmettau im Haag mit
der nöthigen Instruktion versehen :c.

Gleichzeitighatten auch die Holländer den König wiederum dringend
ersncht, noch mehr Truppen nach dem Rhein zu schicken, und die Generalität
daselbst zu bevollmächtigen, dasjenige mit zur Ausführung zu bringen, was
seitens der Generalstaaten und des Knrfürsten Johann Wilhelm zur Be¬
schirmung des Landes vorgenommen werde. Wir können daraus ersehen,
daß überall, wo Gefahr vorhanden und Hülfe nöthig war, man sich nach
den bewährten brandenbnrg-prenßischenRegimentern umschaute und vom
Könige Unterstützung verlangte, ohne die eigenen Kräfte in mehr als ge¬
wöhnlicher Weise anzuspannen.

Es muß diese wiederholte Ausforderung der Geueralstaatenvom
15. Dezember um so mehr auffallen, als schon seit dem Monat Juni
holländische Bevollmächtigte in Berlin Unterhandlungen wegen Truppen¬
hülse eröffnet hatten, welche Paul v. Fuchs und Graf Christoph Dohna
im Auftrage des Königs führten. Fuchs hatte sich damals gutachtlich dahin
ausgesprochen,daß er für des Königs Rnhm und Interesse einen überaus
guten Effekt thun würde, wenn er noch mehr Truppen nach dem Nieder¬
rhein schickte; ließe der König 4—5000 Mann anwerben, welche Zahl man
durch Gerüchte auf 10—12 000 Mann vergrößeren könne, „so würde das
den solat der Königl. Dignität erhöhen uud denen das Maul stopfen, die
boshafter Weise ausbringen, daß Brandenburg sich znr Erlangung der¬
selben ganz enervirt hätte." Der König hatte hierauf auch beschlösse», sich
in eine stärkere Kriegsverfassungzu setzen und wegen der Mittel dazu aber¬
mals Fuchs uud drei andere Mitglieder des Geheimen Kriegsraths zur
gutachtlichen Aeußerung aufgefordert. Zu deu Rüstungen hatten die Stände
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zwar 300 000 Thaler angeboten, Fuchs rieth jedoch, dieses Anerbieten ab¬
zulehnen, dagegen deu monatlichen Etat der Kontributionen zu erhöhen, und
unter Anfhebung anderer kleinerer Steuern einen Kopfschoß auszuschreiben.
Zugleich hatte er vorgeschlagen, den General-Staatenwie im letzten Kriege
einige tausend Mann gegen Entgeld zu überlassen.

Den Rathschlägen des Herrn v. Fuchs folgte sogleich die Ausführung.
Aus Oranienburg, den 25. August 1701 erschien ein königliches Edikt
wegen Einführung der Kopfsteuer in allen Provinzen des Staates, motivirt
dnrch „die gegenwärtigen gefährlichen und weit aussehenden Ooi^ur>omi-<zii,
anch bereits entstandenen Unruhen in benachbarten Königreichen und Ländern,
wodurch Wir Uns in eine stärkere und zureichende Kriegsversassnngzu
setzen gemüßigt gefunden und ein die orclivairs zn Unserem NilitNi-Nstat,
gewidmete Mittel weit übersteigendesHuantum dazn erfordert werde."
Es wären dazu verschiedene Hülfsmittel in Vorschlag gebracht, aber keines
ausgefunden worden, welches geringere Beschwerden der Unterthanen und
eine bessere und „billig mäßige ?rc>xortion" mit sich führe, als ein 8ub-
siäiul» öxtl-aczräiuai'irilli der Kopfsteuer oder des Kopfschosses zc.

Es war aber hierbei ausdrücklich bemerkt, „daß die Ausschreibung und
Ausbringung dieser Steuer Niemanden an seinen wohlhergebrachten?iivi-
loZisQ und Rechten schaden, noch zum Nachtheil und gereichen
solle." Als Beweis dafür hatte der König sich selbst mit einer Steuer
von 4000 Thaler belegt, die Königin mit 2000 Thaler, den Kronprinzen
mit 1000 Thaler, seine Brüder, die Markgrafen Philipp mit 600 Thaler,
Albrecht Friedrich mit 400 und Christian Ludwig mit 300 Thaler ver¬
anschlagt. Alle Zivil-Bediente(Beamte) waren mit einem Monatsgehalt
oder ihrer jährlichen Besoldung belastet, wofür aber ihre Familien
und Domestiqnen befreit blieben. Ebenso hatten alle „Militär-Bedienten",
vom General-Feldmarschall bis zum Major, wie auch der ganze General¬
stab und alle „Bediente" bei den Garnisonen '/is ihres Gehalts zu zahlen,
doch nur von ihrem „Staabs-I'rgotg.msnt", nicht aber von demjenigen,
welches sie als Rittmeister oder Kapitains bei den Compagnien genossen.')

i) v. Salpins, Paul v. Fuchs, Leipzig 1877, p. 111. — Das Steuer-Edikt iu
vatastr. Clevc u. Mark, Steuer-Etat von 17V1, im Staatsarchiv zu Düsseldorf. Ans
dem langen Verzeichniß der Einzuschätzenden sind folgende Notizen interessant. Am
höchsten steht der Hofpostmeister mit IM Thlr., die Hofpostschreiber, so Antheil am Post-
geld haben, die Postmeister in großen Städten (Wesel, Clevc, Emmerich), wo viel Absatz
ist nnd welche die Passagiere speisen, 3t> Thlr., Advokaten, je nach der Praxis in Klassen
von 25—4 Thlr., Notare desgl. von S—3 Thlr., Aerzte in den Städten 4 Thlr.,
Apotheker 3g—12 Thlr., Chirurgen8—5 Thlr., Balbicrer 4 und 2 Thlr., Kaufleute in
Klassen von 30—10 Thlr. Ein Hosjnde 25 Thlr., ein Jude, so mit Edelsteinen handelt
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An diese Unterhandlungen hatte nun Baron Schmettau im Haag an¬
geknüpft und mit den Bevollmächtigtender General-Staatenmehrere Be¬
sprechungen gehabt, ohne bis jetzt einen Erfolg herbeigeführt zu haben.
Den 12. November hatte er eine Audienz bei dem Könige Wilhelm III.
von England, der im Begriff war nach London zurückzukehren, wo seine
Gegenwart dringend nöthig war, da Ludwig XIV. nach dem Tode des
nach Frankreich geflüchteten Jakob II. den von dessen Sohn, dem Prinzen
von Wales angenommenen Titel eines Königs von England sofort anerkannt
hatte. Die Verhandlungen über die Truppen wurden jedoch immer noch
in die Länge gezogen, da die Generalstaaten bei einigen der vom Könige
Friedrich aufgestellten BedingungenSchwierigkeiten machten, oder, wie
Schmettau angiebt, aus Sparsamkeitsrücksichten,um den Sold für diese
Truppen nicht früher zahlen zu müssen, als man sie nöthig habe. Möglicher¬
weise hatte zu dieser Verzögerung auch der Umstand beigetragen, daß der
König sich erbot, noch 20 000 Mann gegen Frankreich zu führen, wenn
man ihn gegen Feindseligkeiten des Königs von Schweden sicher stellen
wolle, welche daraus entstehen könnten. In der That fanden deshalb auch
Besprechungen zwischen dem schwedischen Gesandten im Haag, Baron Lilien¬
roth und dem Raths-Pensionair Heinsius statt, welche jedoch jetzt noch kein
Resultat herbeiführten.")

Der Transport des französischen Kriegsmaterials für den Kurfürsten
von Köln rheinabwärts hatte nicht aufgehalten werden können, da an ge¬
eigneter Stelle keine Truppen zur Verfügung standen, und König Friedrich
auf die erneuerten Bitten Johann Wilhelms keine andere Antwort geben
konnte, als bereits geschehen war. So gelangten diese Schiffe, deren Zahl

10 Thlr., ein geringerer Jude 8 Thlr., ein Jude der Krahmerei und Wechsel treibt

6 und 4 Thlr., ein gemeiner Jude 3 und 2 Thlr. Ein Graf, er lebet auf dem Lande

oder ohne Gehalt am Hofe 60 Thlr., ein Baron 4V Thlr. Prälaten, Dompröpste,

Domherren, (Ärxzuici je nach ihren Pfründen in Stufen von SV bis 10 Thlr. Ordens-

Kommandeure 40 und 30 Thlr., Ordens-Kanzler 25 Thlr., ein vermögender Edelmann

30 Thlr., ein mittelmäßiger Edelmann 20 Thlr., ein Edelmann geringeren Vermögens

15 und 6 Thlr. Wohl oouäitioinrtö Künstler, Maler, Eifenfchneider, Weinschenken,

vermögende Handwerksleute in den Hauptstädten 10 Thlr., in anderen Städten, je nach

der Größe 6, 4 und 2 Thlr., ein geringer Bürger 16 gGr., ein Brauer 10 Thlr.

Scharfrichter 10 Thlr., Abdecker 6 Thlr., Schornsteinfeger 4 Thlr., Schweineschneider

3 Thlr., Knnstpseisfer in großen Städten 3 Thlr., Gärtner 2 Thlr., Knechte 18 nud

12 gGr., Ausgeberinnen und Ammen 18 und 12 gGr., eine gewöhnliche Magd

6 gGr. u. f. w. Prediger und „Schulbediente" sind mit ihren Familien befreit, wenn

sie nicht brauen oder andere bürgerliche Nahrung treiben.

I^ainbsrtF, ^Ism. I. 704.
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auf 44 angewachsen war, unangefochten bis Grimlinghansen, in der Nähe
von Nens, wo der französische General v. Grammont den Befehl führte.
Da faßte Johann Wilhelm den Entschluß, die Schiffe vom linken Rhein-
ufer an die rechtsrheinische Zollstätte bei Düsseldorf überführen zu lassen.
Den 26. Dezember 1701 wurde dieser Entschluß glücklich zur Ausführung
gebracht mit Hülfe der Düsseldorfer Garnison und des bewaffneten Zoll-
fchisfes unter den Augen der Franzosen, ohne daß dabei ein Schuß fiel.
Bei der Untersuchung bestätigte es sich, daß unter dem Getreide eine Menge
Kriegs- und Brücken-Materialverborgen war. Trotz der Proteste des
Kurfürsten von Köln und des General Grammont wurden die Schiffe nicht
wieder freigegeben und ihr Inhalt mit Beschlag belegt.

Dem König Friedrich I. gab Johann Wilhelm unter dem 30. Dezember
ausführliche Nachricht von diesem Ereigniß, in der Hoffnung, daß der
König diese eigenmächtige Handlung, welche er ohne Konsens des Kaisers
und des Reiches, und ohne vorher gepflogene Kommunikationmit dem
König und dem Bischof von Münster als kreisausschreibenden Fürsten aus¬
geführt, gutheißen werde, und bittet, der König möge ihm ferner mit Rath
und That beistehen. In seiner Antwort vom 7. Januar 1702 erklärt sich
der König nicht nur vollkommen damit einverstanden,sondern bemerkt, daß
der Kurfürst nichts Löblicheres habe thun können, und schließt: „Wir sind
auch wohl versichert, daß Jhro Kayserl. Mayt. und übrige
und Stände des Reichs, so es bei gegenwärtigen mit der
Sache gut meinen, Ew. Liebden wegen solcher von Jhro gefaßter rühmb-
licher rssolutivQ eine sonderbahre Befriedigung haben, und Sie darunter
nach Bedürfnißfall bestens soutsniren werden", er, der König, sei bereit,
Alles dafür zu thun.

Endlich waren nun auch die Verhandlungenwegen Ueberlaffung
preußischer Regimenter an England und Holland im Haag zum Abschluß
gekommen. Der betreffende Vertrag wurde am 30. Dezember 1701 im
Haag zwischen den Bevollmächtigtender General-Staatenund dem Baron
v. Schmettau vollzogen. Da König Wilhelm inzwischen nach England
zurückgekehrt'undMarlboroughihm bald nachher gefolgt war, so konnte
der Vertrag in London erst am 9. Januar 1702 von dem preußischen
Bevollmächtigten, Baron v. Spanheim und Lord Marlborough vollzogen
werden. König Friedrich I. verpflichtete sich darin, dem Könige von England
uud den Generalstaaten 5000 Mann gute und alte Truppen zu stellen,
in 2 Regimentern zu Pferde in der Stärke von je 437 Mann und 5 Re¬
gimentern zu Fuß von je 851 Manu in 12 Kompagnien, also im Ganzen
5129 Mann mit Einrechnnug der Stäbe und der Prima-Plaua. Diese
Truppen, gut bekleidet und bewaffnet, die Regimenter zu Pferde gut be-
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ritten, sollten nach dem Verpflegnngssnß der preußischen Httlfstruppen in,
letzten Kriege, zur Hälfte von England, zur Hälfte von den Generalstaaten
bezahlt werden, aber diese Zahlung erst eintreten, wenn die Truppen die
holländische Grenze überschritten hätten. Spätestens 14 Tage nach der
Unterzeichnungdes Vertrages mußten sie in Marsch gesetzt werden, und
sobald dies geschehen, sollten sie für den Transport einen Monatssolder¬
halten. u. s. w. i)

Sobald der Vertrag bekannt geworden, nahm Kurfürst Johann Wilhelm
gleich wieder Veranlassung, den König zu bitten, „die 5000 Mann womit
Ew. Mayt. kürzlich mit den General-Staaten ä'aoczorä worden" unge¬
säumt an den Rhein marschiren zu lassen. In Düsseldorf hatte er mit
den Generalen v. Heyden und v. Dopf ausführlicheBesprechungen gehabt,
hauptsächlich in Betreff der zum Schutz von Köln zu treffenden Anordnungen,
aber das Ziel seiner Bemühungen, „den Rheinstrom vor ankommender saisor»
wieder zu öffnen und mit Hindanweifnng der in hiesiger Nachbarschaft lie¬
genden Franzosen den Weg frei zu machen", hatte aus Mangel an Truppen
noch nicht in Angriff genommen werden können. Das Festsetzen der Fran¬
zosen auf dem rechten Rheinufer, wo sie die in der Belagerung von 1689
zerstörte, Bonn gegenüber gelegene Beueler Schanze wieder hergestellt und
stärker befestigt hatten, steigerte die Besorgnisse für das Herzogthum Berg,
wodurch er sich veranlaßt fand, in Siegburg und Mülheim Verschanzungen
anlegen zu lassen. Durch die verbindlichsten Redensarten und Schmeicheleien
hoffte er den für derartige Aeußerungen durchaus nicht unzugänglichen
König günstig zu stimmen und geneigter zu macheu zur Beschleuniguug des
Marsches dieser Truppen. Das Schreiben vom 10. Januar 1702 schließt
mit der Versicherung, „daß wie Ew. Königl. Mayt. durch Dero vor das
gemeine Wesen uud des lieben Vatterlandes Rettung bezeugende hohe Vor¬
sorg eine absonderliche Zloirs zuwachset,Sie auch hierdurch abermals den
unsterblichen und Aloriossn Nahmen des Erretters hienidigen Rhein-

l) Der Vertrag in 14 Artikeln ausführlich in I.a,mdört.^, ^Ismoirss sto I. 710
nnd Oamollt Oorps cliplomat. etc. VIII. 1. p. 96. — Es wareu die Regimenter zu
Pferde v. Heyden (1806 Graf Henkel nnd Heissing Knirassiere) und v. Schöning (1806
v. Holzendorf Knirassiere) und Bataillone der Regimenter zn Fuß v. Sydow <1806
v. Treskow),Anhalt-Zerbst (1806 v. Rnits) v, Schlaberndorf (1806 v. Schenk), und
zwei Bataillone v. Varenne (1306 v. Arnim), welche durch Abgabe von Mannschaft aus
anderen Regimenternauf die vertragsmäßigeStärke gebracht wurden. In der heutigen
preuß. Armee finden sich Spuren derselben nur noch im Leib-Kürassier-Regiment Nr. 1
nnd im Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm IV. Nr. 2. Die Katastrophe
von 1806 hat die übrigen Regimenter aufgelöst. Stammliste der Kgl. Preuß. Armee
von 1806, Berlin 1806. Reorganisation der Kgl. Preuß. Armee nach dem Tilsiter
Frieden, Berlin 1862. I. Anlagen 2 nnd 3.
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st r o ins sich ohnsehlbar erwerben können, und sich ümb das xudlivum noch
nmb soviel mehreres wsritirt machen." Der König antwortete 6. 6. Potsdam,
20. Januar 1702, daß die 5000 Mann nach dem Unterrhein in Marsch
gesetzt wären, und General v. Heyden die nöthige Instruktion erhalten habe.
Mit den in Düsseldorf verabredeten Punkten erklärte er sich durchaus ein¬
verstanden und hat nichts dagegen einzuwenden, daß Johann Wilhelm, wenn
der Stadt Köln Gefahr drohe, selbstständig als Kreisdirektor vorgehe :c.
General v. Heyden wurde hiernach mit Instruktion versehen.

Einen minder günstigen Erfolg, als diese Verhandlung über Truppen¬
stellung, hatten die Bemühungen des Königs, welche auf seinen Anschluß
an das große Haager Bündniß gerichtet waren. Artikel 13 des Allianz-
Traktates der drei Mächte Oesterreich, England und Holland, hatte allen
Königen, Fürsten und Staaten, welche dazu gewillt waren und denen der
allgemeine Frieden am Herzen liege, den Anschluß zugestanden.') Ferner
war darin aufgeführt, daß man speziell das Heilige Römische Reich ein¬
laden wolle, in die Allianz einzutreten, weil es vorzugsweise in dessen Inter¬
esse liege, den allgemeinenFrieden zn bewahren und die Reichslehne wieder
zu erhalten. Endlich waren die Verbündeten insgesammt und jeder ins¬
besondere ermächtigt, diejenigen zum Anschluß aufzufordern, welche ihnen
gut dünkten.

Ohne eine besondere Einladung abzuwarten, hatte Friedrich I. sich
schon sogleich bereit erklärt, dem Bündnisse beizutreteu, aber als selbst¬
ständiger Souverän! und König in Preußen. Er hatte sich erboten,
den Verbündeten mit allen seinen militärischen Kräften beizustehen, aber
er hatte daran anch einige Bedingungen geknüpft, deren Erfüllung auf
Widerspruch stieß.

Zunächst verlaugte er zur Sicherung seiner rheinischen Lande das Zu-
gestäudniß einiger festen Plätze als Barriere zwischen Maas und Rhein,
ferner die Besetzung des spanischen HerzogthumsGeldern durch seine
Trnppen als Pfand für alte Schuldforderungen, welche er noch ans frü¬
heren Snbsidienverträgen an Spanien hatte, bis zu dereu Tilgung. Von
England verlangte er insbesondere noch Bestimmungen zu Gunsten der
preußisch-afrikanischen Kompagnie. Auch die Ansprüche auf die Orauifche
Erbschaft mögen zur Sprache gekommen sein und die holländischen und

i) Art, XIII. ^.cl IiuMS fosdsris Lodstatöm a,ämit.toiitur cunllti
?rmeipgs st Lt-rtus (M volsut, ot cMbus p-ix Agnoralis vordi sst sto. I^m-
dsrtzs I, 6W, auch in mehreren Exemplaren als Beilagen zn den Direktor.-Protokollcn
des nicdcrrhein.-westfäl, Kreistages im Staatsarchiv zu Düsseldorf,
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englischen Minister verstimmt haben. Das Resultat war, daß die For¬
derungen zwar höflich aber kurz abgewiesen wurden.

Die Absichten Friedrichs gingen aber noch viel weiter hinaus. Nicht
nnr strebte er darnach, bei dem Tode des Oraniers, über dessen angegriffene
Gesundheit sehr beunruhigendeGerüchte umliefen, die General-Statthalter¬
schaft in den Niederlanden oder doch mindestens den Oberbefehl über die
militärischenStreitkräfte der Vereinigten Provinzen zu erhalten, entweder
für sich selbst oder für seinen Sohn, ein Gedanke, der schon im Herbste 1700
die Reise des damaligen Kurprinzen nach Holland veranlaßt hatte, sondern
es wird noch angeführt, daß er sogar die Möglichkeitder dereinstigen Nach¬
folge auf dem Throne von England in seine hochgehenden Pläne mit hinein¬
gezogen habe. Dort war zwar durch Parlamentsakte das Haus Hannover
zur Succession nach der Königin Anna berufen, aber der dazu ausersehene
Kurprinz Georg von Hannover war von sehr schwächlicherKörperkonstitution
und für den Fall dessen Todes vor der Thronbesteigung hielt sich König
Friedrich für den Nächstberechtigten.

Weit größere Verwickelungen wurden hervorgerufen durch die Forde¬
rungen des Königs am Kaiserhofe zu Wien. Wie es schon im Anfange
des 17. Jahrhunderts bei der Jülich-CleveschenErbschaftsfrage der Fall
gewesen war, so trat auch jetzt die Abneigung der Habsburger gegen jeden
Zuwachs der Machtstellung der Hohenzollern in Deutschland in den Vorder¬
grund. Zwar hatte Leopold I. durch Förderung der Erhebung Friedrichs
zur Königswürde zur Vergrößerungdes Ansehens Preußens selbst beige¬
tragen, aber die Bedingungen des betreffenden Traktats lassen deutlich durch¬
blicken, daß der Kaiser den Gedanken einer Vasallenschaftdes Kurfürsten
von Brandenburg in Bezug auf das Reichsoberhaupt damit durchaus nicht
aufgehoben haben wollte. Der Beitritt des Königs zum Haager Bündniß
als selbstständigerSouverain wurde deshalb in Wien entschieden zurück¬
gewiesen. Nach den Berichten Bartholdys, des Bevollmächtigtendes Königs
amKaiserhofe, stellten die kaiserlichen Minister die Behauptung auf, daßderKönig
durch den Vertrag vom 16. November 1700, den sogenannten Krontraktat, sich
schon bündig genug verpflichtet habe, und daß der Kaiser den neuen König
nicht als Verbündeten gleichen Ranges an seiner Seite dulden könne. Auch
wurde als Grund der Ablehnung angegeben,daß durch die größere Zahl
der Bundesgenossendie spätere Friedensvereinbaruug nnr erschwert werdet)

1) v. Noordeu, die Preuß. Politik im span. Erbfolgekriege in v. Sybel, Histor.
Zeitschrift, 18. Bd. S. 238 und v. Noorden, Europ. Geschichte im 18. Jahrhundert, I.
S. 228 nach Berichten Spanheims im Geh. Staatsarchiv zu Berlin.

2) v. Noorden I. o. nach Berichten Bartholdys aus Wien vom 4. und 15. Februar
1702 im Geh. Staatsarchiv zu Berlin.
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Die gänzliche Erledigung dieser Frage scheint sich jedoch noch in die
Länge gezogen und sogar die Besorguiß verursacht zu habeu, daß der König
sich ganz von der Sache zurückziehen möchte, wie dies wenigstens aus einem
Briefe geschlossen werden kaun, den der Kurfürst Johann Wilhelm am
11. März 1702 an den König schrieb. Wahrscheinlich hatte der Kurfürst
von seinem Schwager, dem Kaiser Leopold, Näheres darüber erfahren, und
suchte nun den König zu bereden, „seine etwa habenden prsetkusionss und
sonstige Anliegen noch zur Zeit dem geliebtesten Vaterland zu saoriliczii-en,
bis etwa die Sachen in einem anderen nnd kavorablsren Sitz kommen
sein möchten", und motivirt dieses damit, daß „Jhro Kays. Mayt. einen
so überaus unerschwinglichen großen Last anff dem Halß haben, und das
Werkh an sich auch noch dubios aussieht." Am Schlüsse dieses Briefes
wendet er wieder die überschwenglichsten Lobsprüche und Schmeicheleien an,
um auf die Stimmung des Königs einzuwirken: „Ew. Königl. Mayt af-
isi-mii-en dadurch Dero aufs den höchsten Staffel gekommene Zlorie in
aller so weiter Nachwelt, unsterblich und uuverwelklich, befestigen den un¬
vergleichlichen rhumb Dero in allen fachen führender ungemeinen
und (?enero8itöt, erwerben sich unauflöslichdas Vertrauen und unbeschreib¬
liche Hochachtung und Liebe bei allen umbliegendenkotentisQ und allen
Ständen des Heyl. Römischen Reiches, und imlnc>rtg.Iisii-en sich nnd Dero
gesammtes Königliches Hauß biß in alle Ewigkeit/") Der König ant¬
wortete unter dem 21. März n. a.: „in Bezug auf den aoosssivus Traktat
mit dem Kaiser werde er gewiß uicht den Schluß solchen Traktats an
schwere oder gar unmögliche oonäiticziiös binden."

Während im Haag, in London und in Wien die Diplomaten ihre An¬
sichten gegen einander austauschten, hatte Ludwig XIV. immer noch mehr
Regimenter in die spanischen Niederlande geworfen, welche jeden Augenblick
bereit waren, die Grenzen des Deutschen Reiches zu überschreiten, in deren
Nähe sie sich festsetzten. Vergebens ließ der Kaiser durch seine Bevollmäch¬
tigten sowohl in London als im Haag die dringendsten Vorstellungen machen,
daß England und die Generalstaaten doch endlich sich entschließen möchten,
die Kriegserklärung an Frankreich nnd Spanien, welche, nach Anhalt der
Artikel 3 und 4 des Traktats vom 7. September 1701, zwei Monate nach

i) Die Unterschrift lautet: Ew. Königl. Mayt., gantz dienstwilligster,Getreuister,
Ergebenisterund odli>;irtister Vetter, Brneder nndt Diener von gantzem Hertzeu be¬
ständigst biß in meinen Todt, Johann Wilhelm Chursitrst wpr,, und ist ganz eigen¬
händig geschrieben. — S. Quelle Aum, 7,
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Ratifikation des Vertrages geschehen sollte, auszusprechen.Nur dadurch
konnte eine Aussicht eröffnet werden, die das Reich bedrohende Gefahr zu
beseitigen oder zu vertheilen. Mit den ihm zu Gebote stehenden Streitkräften
allein war der Kaiser dazu nicht im Stande, und die von den Reichskreisen
etwa zu erwartende Hülfe lag noch im weiten Felde, wenn überhaupt aus
dieselbe gerechnet werden konnte, trotz aller Bemühungen der kaiserlichen
Kommissare.')Daß französische Regimenter die kurkölnischenFestungen und
auch das zum Reiche gehörende Stift Lüttich und die Abtey Stablo besetzt
hatten, war ja, nach den damaligen völkerrechtlichen Begriffen, noch kein
Grund zur „Ruptur" mit dem Reiche, denn sie waren auf den Ruf des
eigentlichen Landesherrn, des Kurfürsten von Köln, dort eingerückt als dessen
Verbündete und als burgundische Kreistruppen.

Alle Vorstellungen der Bevollmächtigtendes Königs Friedrich I. und
des Kurfürsten Johann Wilhelm, welche im Haag und in London ganz
„äi oonc-srtci" vorgingen, um England und die Generalstaatenzum schnellern
Handeln zu bewegen, hatten bisher ebensowenig ein günstiges Resultat ge¬
habt, als die Berathungen, welche, unter voller Zustimmung des Königs,
auf Veranlassung Johann Wilhelms zwischen diesem, dem preußischen Ge¬
neral v. Heyden, dem holländischen General v. Dopf, und, was die Haupt¬
sache war, dem Bischof v. Raab, dem eigentlichen Dollmetfcherder Absichten
des Kaisers, in Düsseldorf gepflogen worden. Die wichtige, als Grundlage
dieser Berathungen aufgestellte Frage, „welchergestalt die französischen (?ua»
uisouLll aus den Chur-CölnifchenFestungen, ehe und bevor sie sich gar
zu stark einnisten, zu ckönioliirsu seyn möchten?" hatte immer noch keine
befriedigende Antwort gefunden.

Unter solchen Verhältnissen glaubte Kaiser Leopold, um zu dem ge¬
wünschten Ziele zu gelangen, zu demjenigen Auskunftsmittel greifen zu
müssen, welches ihm nach den Reichskonstitutionen als Reichsoberhaupt zu¬
stand. In dem Konflikt des Kurfürsten von Köln mit dem Domkapitel und
den Ständen hatte er schon längst die üblichen Abmahnungsschreiben ergehen
lassen und das Direktorium des niederrheinifch-westsälischeu Kreises aufge¬
fordert, die Rechte des Kapitels und der Stände gegen die Uebergriffe des
Landesherrn zu schützen. In dem letzten Abmahnungsschreibenwar dem
Kurfürsten ein äußerster Termin zur Abstellung der gegen ihn erhobenen
Beschwerdenauf den 5. April 1702 gesetzt worden, uuter Androhung
der Reichsexekution. Dieser Termin rückte immer näher heran und es
wurden alle Vorbereitungen getroffen, um mit Ablauf desselben die Reichs-

i) „denn allenthalben drängt sich der Teufel in Gestalt französischer Agenten ein",

schrieb ein holländischer Botschafter schon zu Anfang des Jahres 1701. v. Noorden, I. 232.
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exekutiou zur Ausführung zu bringen. König Friedrich I. hatte sich bereit
erklärt, außer den Regimentern, welche traktatmäßig in holländisch-englischen
Sold getreten waren, aus seinen Garnisonen in Cleve nnd Mark noch
mehrere Regimenter zu stellen. Kurfürst Johann Wilhelm, welcher den
Generalstaaten ebenfalls schon mehrere Regimenter zu Pferde und zu Fuß
überlassen hatte, hielt die Garnison von Düsseldorf in Bereitschaft. Eng¬
land und die Generalstaaten, als die Verbündeten des Kaisers durch die
Haager Allianz, waren zur Mitwirkung aufgefordert worden und setzten
Truppen in Marsch. Dadurch war ein ansehnliches Truppenkorps in der
Sammlung begriffen, dessen Oberbefehl der Kaiser unter der Zustimmung
Englands und der Generalstaaten dem holländischen General Fürsten zu
Nassau-Saarbrück übergab, um zunächst zur Belagerung von Kaiserswerth
zn schreiten. Da trat ein Zwischenfallein, welcher alle gemachten Pläne
umzuwerfen drohte, der am 19. März 1702 erfolgte Tod des Königs
Wilhelm III. von England.')

Wilhelm von Orauien war der Mittelpunkt aller gegen die anwachsende
Macht Ludwigs XIV. gerichteten diplomatischen Verhandlungen und poli¬
tischen Kombinationen gewesen. An der Spitze der verschiedenen Koalitionen
hatte er seit 30 Jahren im Kriege mit den Waffen, in den Friedensver¬
handlungen mit Wort und Schrift dem gewaltigen Franzosenkönig gegen¬
übergestanden und dessen Anmaßungen bekämpft. Sein Tod, gerade in
dieser bewegten Zeit, wo jeder Tag eine Entscheidungherbeiführen konnte,
erfüllte seine Bundesgenossen mit größter Trauer. Niemand war aber dabei
näher betheiligt, als König Friedrich I. in Preußen, denn für ihn trat jetzt
die Frage der Oranifcheu Erbschaft, deren Objekt auf 50 Millionen ge¬
schätzt wurde, in den Vordergrund, und als ein integrirender und für den
brandenburgischenBesitz am Niederrhein wichtigster Theil derselben:

Die Erwerbung der Grafschaft Moers.
Die Ansprüche, welche der König auf den Besitz der Grafschaft Moers

machte, stützten sich auf eine zwiefache Grundlage: die Oranifche Erb¬
schaft und seine Lehnsherrlichkeit als Herzog von Cleve. Ein
knrzer Rückblick auf die Geschichte von Moers wird die Beziehungen zwischen
der Grafschaft Moers und dem Hause Naffau-Oranien, sowie die Cleveschen
Ansprüche klar stellend)

Schon 1287 wurde die Grafschaft Moers als ein Lehn von Cleve

Droysen, Gesch. der Preuß. Politik IV. 1. S. 267 giebt den 2. April als den
TodeStagan, alle anderen benutzten Quellen haben entweder den 8. März a. St. oder
den 19. März n. St.

2) Grafschaft Moers, Landesherr!. Familiensachen :c., aus dem Nassau-Oranischen
Archiv zu Dilleuburg, jetzt im Staatsarchiv zu Düsseldorf.
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anerkannt. 1488 vererbte der Besitz nach dem Tode des Grafen Friedrich
von Moers, des Letzten aus dem alten Dynastengeschlechte, auf dessen Tochter
Anna, welche die Grafschaft ihrem Gemahl, dem Grafen Wilhelm III. zu
Wied und Jsenburg zubrachte. Die Tochter aus dieser Ehe, Anna, wurde
Erbin und brachte den Besitz von Moers ihrem Gemahl zu, dem Grafen
Wilhelm von Neuenahr, nach dessen Tode sein Sohn Hermann succedirte.
Nach Hermanns Tode wollte der Herzog Wilhelm von Jiilich und Eleve
die Grafschaft als erledigtes clevefches Lehn einziehen, schloß jedoch 1579
mit dessen Schwester, der Gräsin Walpurgis, welche an den Grafen Adolf
von Neuenahr vermählt war, einen Vergleich, wonach beide Eheleute
die Grafschaft Moers als Erblehn behalten sollten, jedoch unter
der Bedingung, daß dieselbe bei ihrem kinderlosen Ableben an
Eleve heimfalle. Gräfin Walpurgis, welche ihren Gemahl überlebte,
erklärte jedoch durch Verschreibung vom 28. Oktober 1594 den Prinzen
Moritz von Oranien-Nassau zu ihrem Erben und Nachfolger und übergab
ihm die Grafschaft Moers mit der Herrschaft Krakau (Krefeld) und allen
Dependentien durch Patent vom 26. November 1594 als äollg.tio iotsr
vivos, welche Moritz annahm. Er war der Sohn Wilhelms I. von Nassau,
des berühmten Befreiers der Niederlande vom Joche der Spanier, der
1544 von seinem Vetter Renatus von Nassau-Orange das Fürstenthnm
Orange in der Provence geerbt, und davon den Titel Prinz von Oranien
angenommenhatte, eine reiche Erbschaft, in deren Besitz er jedoch erst 1570
gelangte. Nach dessen gewaltsamen Tode 1584 erbte Moritz diese Besitzungen,
zu denen jetzt noch die Grafschaft Moers hinzukam. Seit 1586 war jedoch
die Grafschaft in den Händen der Spanier, und erst nach deren Vertreibung
am 3. September 1597 konnte der Oranier Besitz ergreifen.

Die Gräfin Walpurgis starb den 25. Mai 1600 und schon am 27. Mai
ließ der damalige Herzog Johauu Wilhelm von Iülich-Eleve-Berg vor
Notar und Zeugen von dem angeblich erledigten Lehn Besitz ergreifen, da
er die Schenkung nicht anerkannte. Darüber entspann sich nun ein Rechts¬
streit, der immer verwickelter wurde, da auch die Linie Nassau-Saarbrückeu
Anrechte geltend machte. Inzwischenhatte aber Prinz Moritz am
16. August 1601 die Stadt Moers wieder besetzt und eine ansehnliche Be¬
satzung hineingelegt; 1605 befestigte er die Stadt mit neuen Werken, wobei
er insbesondere auf die Verstärkung der Werke des Schlosses oder Kasteels
bedacht war. Mit dem Tode des Herzogs Johann Wilhelm von Iülich-
Eleve-Berg und dem daraus hervorgegangenenErbfolgestreit gingen die
Lehnsrechte auf Brandenburgund Pfalzneuburg über und sielen nach dem
Provifional-Theilungsvertrag zu Xanten 1614 an Brandenburg,dem dadurch
das Herzogthum Eleve zugetheilt worden war. Der Kurfürst von Branden-
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bürg trat mit Moritz von Oranien in Unterhandlung und erbot sich, dem¬
selben die Grafschaft als Lehn von Cleve gegen Lehnsrevers zu übergeben.
Ehe jedoch diese Angelegenheitzum Abschluß gediehen war, machte Prinz
Moritz am 13. April 1621 ein Testament zu Gunsten seines Stiefbruders, des
Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien, worin er denselben zum Universalerben
einsetzte und bestimmte, daß jedesmal der Aelteste aus männlicher Linie succe-
diren solle. Der Kurfürst von Brandenburg, der sich dadurch in seinen
Rechten als Herzog von Cleve beeinträchtigtglaubte, wandte sich an den
Kaiser und erlangte ein kaiserlichesMandat gegen den Prinzen Moritz,
„wegen turbatioll", vom 20. April 1621, welche jedoch in den Besitzver¬
hältnissen keine Veränderung brachte.

Prinz Moritz von Oranien starb den 23. April 1625, nachdem er
noch die Grafschaft Lingen in Westfalen, als zur Erbschaft der ersten Ge¬
mahlin seines Vaters, einer Gräfin von Bühren, gehörend, an sich gebracht
hatte. In den Besitz der oranischen Güter, , also auch von Moers und
Lingen, gelangte nun Prinz Friedrich Heinrich von Oranien. Dieser erkannte
1636 die Grafschaft Moers als ein unangezweifeltes Reichst eh n an und
suchte 1641 die Belehnnng bei dem Kaiser nach. Durch die Unruhen des
30jährigen Krieges verzögerte sich jedoch die Sache, so daß erst unter dem
19. März 1646 eine Resolution erfolgte, wodurch der Kaiser Ferdinand III.
in die Belehnnng einwilligte. Aus Anstiften des Grafen Trantmannsdorf
wurde jedoch diese Resolution durch einen kaiserlichen Erlaß vom 3. April 1646
suspendirt, „weilen Prinz Friedrich Heinrich sich noch immer mit Rath und
That gegen den Kaiser gebrauchen lassen."

Prinz Friedrich Heinrich von Oranien starb den 12. März 1647.
Ihm solgte sein Sohn Wilhelm II.; die Tochter, Prinzessin Lonise
von Oranien, war 1646 die Gemahlin des Kurfürsten Friedrich
Wilhelm von Brandenburg geworden. Der Kaiser ließ am
2. April 1647 dem Prinzen Wilhelm II. insinuiren, „daß er ihn mit Moers
als einem unmittelbaren Reichslehn zu belehnen und die Grafschaft in ein
unmittelbares Reichsherzogthumzu erheben bereit sei", wodurch er ihn auf
seine Seite zu bringen hoffte. Jetzt trat der Große Kurfürst mit seinem
oranischen Schwager in direkte Verbindung und schlug ihm unter dem
14. Dezember 1649 vor, daß es wohl besser sei, die Streitigkeiten wegen
Moers auf gütlichem Wege beizulegen und die in frühereu Zeiten zu Cleve
und zu Emmerich gepflogenen Unterhandlungen wieder aufzunehmen, was
anch geschah. Auch Prinz Friedrich Heinrich hatte ein Testament hinter¬
lassen, in welchem er im Großen und Ganzen anf das Testament des
Prinzen Renatus vou Oranien zurückgekommen war.

Prinz Wilhelm II. von Oranien starb den 6. November 1650. Da
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keine Kinder vorhanden waren, so wurden die Geheimenräthe in Cleve vom

Kurfürsten unter dem 8. November 1650 bevollmächtigt, die „Possession in

Moers zu apxrsksnZirsn, da sich nicht finde, daß solche jemalen dem

Hause Oranien übertragen worden, mau auch nicht wisse, ob des Prinzen

hinterlassene Wittib schweren Leibs und also Hoffnung zu Erben seyn".

Dabei wurden jedoch die Räthe ausdrücklich angewiesen, zu erklären, >aß

diese Besitzergreifung zu keinem Abbruch des Hauses Oranisn Rechtens,

daserue ihm dessen einiges gebühre, sondern allein zur Bewahrung des

Churfürsten Rechtens gemeint seyn". Mit dieser Klausel wurde dann auch

am 9. November 1650 die Besitzergreifung vor Notar und Zeugen in aller

Form vollzogen und fünf Tage später, den 14. November 1650, genas die

Wittwe eines Sohnes, des Prinzen Wilhelm III. von Oranien.

Da jetzt wieder ein vollkommen berechtigter Erbe vorhanden war, so

so mußten die Ansprüche Brandenburgs um so mehr in den Hintergrund

treten, als die nahe Verwandtschaft des Kurfürsten mit dem jnngen Erben

ein Auftreten gegen dessen Berechtiguug verbot. Daß jedoch der Kurfürst

seine eigenen Rechte nicht aus dem Auge ließ, wird u. a. auch durch die

Thatsache belegt, daß derselbe 1654 in den Verkauf einiger Domainen in

der Grafschaft Moers zur Bezahlung der von Wilhelm II. von Oranien

hinterlassenen Schulden ausdrücklich seine Einwilligung ertheilte, nachdem

er schon 1651 einer noch von Wilhelm II. uuter dem 27. Dezember 1647

geschlossenen Uebereinkuust mit Spanien in Betreff einer Vergrößerung der

Grafschaft Moers „gxxrolzirt" hatte.

Als im Herbst 1666 durch den Hauptvergleich zu Cleve der Streit

zwischen Brandenburg und Neuburg wegeu der Jülichscheu Erbschaft seinen

endlichen Abschluß erreichte, hatte der Große Kurfürst uicht unterlassen, auch

die Beziehungen zu Moers zur Sprache zu bringen. Es wurde mit dem

Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg verabredet, daß die Grafschaft

Moers, sobald es der Kurfürst für gut finde, „und es fueglich geschehen

könne", eingezogen und mit dem Herzogthum Cleve werden

solle. Beide gaben das Versprechen, sich dazu gegenseitigen Beistand zu

leisteu. Der Oranier blieb Landesherr, erkannte jedoch die Zugehörigkeit

der Grafschaft zum deutschen Reiche dadurch au, daß auf dem am

13. August 1671 eröffneten Kreistage des niederrheinisch-westfälischen

Kreises zu Bielefeld ein Moersischer Bevollmächtigter im Namen des Prinzen

von Oranien erschien und beantragte, als Kreisstand zu Sitz und Stimme

zugelassen zu werden, welches auch bewilligt wurde „ohne Nachtheil und

mit Vorbehalt der dem Hause Zülich und Cleve wegen Moers competiren-

deu Rechte". Den 26. Februar 1678 endlich erkennt der Kurfürst von

Brandenburg feinen Vetter (Neffen), den Prinzen Wilhelm IZI. von Orauien,23
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der inzwischen die Statthalterwürdeder Niederlande,welche seine Vorfahren
besessen, wiedererlangt hatte, in einer beschehenenDonation für einen Grafen
von Moers, indem demselben dieser Titel beigelegt wird, von welchem
Brandenburgabftrahirte; anch trat er dem Prinzen den Maas-Zoll zu
Gennep ab. Endlich hatte 1681 noch der Abt zu Werden, Ferdinand
von Erwitte, den Kurfürsten mit der Erbvogtei zn Werden und der in der
Grafschasi Moers gelegenen Herrschast Friemersheim belehnt, doch „män-
niglich sein Recht vorbehaltend", wohingegen der Kurfürst versprach, wann
er zu ruhigem und nieslichem Gebrauch der Herrschaft Friemersheim und
anderer Mannlehn gekommen, alsdann Alles zu vollziehen, was ein Lehns¬
mann seinem Lehnsherrn zu thun verbunden sei.

Mit dem Tode des Großen Kurfürsten (1688) gingen alle Ansprüche
an die Oranische Erbschaft anf den Kurfürsten Friedrich III. über, der mit
seinem Vetter, dem Oranier, im besten Einvernehmen stand. Kurfürst
Friedrich III. war es, der die Berufung Wilhelms III. von Oranien auf
den Throu von England mit allen Kräften unterstützte nnd auch in allen
politischen Verwickelungen ihm treu zur Seite stand. In dem 1688 aus¬
gebrochenen neuen Kriege gegen die gewaltsamen Uebergriffe Ludwigs XIV.
hatte er sich persönlich an die Spitze seiner Truppen gestellt und 1689
durch die Eroberungen von Kaiserswerth und Bonn dem Kriegsruhm der
Brandenburger neue Thaten hinzugefügt. Unter dem 16. März 1691 über¬
ließ er dem nunmehrigen König von England gegen Geldentschädignngdie
in der Grafschaft Moers gelegenen, zu Eleve gehörenden Güter, um die
fortwährenden Jurisdiktionsstreitigkeiten zwischen den cleveschen und den
moersischen Beamten zu beseitigen. Für diese stete Anhänglichkeit und Be¬
reitwilligkeit hatte aber auch Wilhelm III. in dem Kürfürsten die Hoffnung
erweckt und rege zu halten gewußt, daß er, der wenig Aussicht auf Nach¬
kommenschaft hatte, denselben in seinem Testamente zum Universalerbenein¬
setzen würde. Von diesem Gedanken durchdrungen, hatte der Kurfürst auch
bei Abschluß des Traktats vom 16. November mit dem Kaiser Leopold I.,
der ihm die Königskrone einbrachte, sich der Unterstützung des Kaisers in
Bezug auf die Oranische Erbschaft versichert. Der Separatartikel I. dieses
Vertrages spricht sich klar darüber aus, denn der Kaiser sagt, die Recht¬
mäßigkeit der Ansprüche vorausgesetzt,dem Kurfürsten solche Förderung zu,
„wie anch die Güter an Niemand anders, als an den Kurfürsten und seine
Successoreu kommen zu lassen". Die Grafschaften Moers und Lingen
waren dabei besonders bezeichnet, welche der Kurfürst dann vom Kaiser und
Reich zum Lehn nehmen wollet)

') »..Mörner, Brandenb.-Prenß. Staatsverträge, Anhang S. 840.
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Als nun im Herbst 1701 sich die Gerüchte verbreiteten, daß der
Gesundheitszustand Wilhelms III. zu großen Besorgnissen für sein Leben
Anlaß gebe, glaubte König Friedrich I. zur Wahrung seiner Ansprüche
und Rechte, uamentlich auch in Bezug auf Moers, die nöthigen Vorberei¬
tungen treffen zu müssen. Er mußte sich um so mehr dazu veranlaßt
finden, als von verschiedenen Seiten verlautete, das am 18. Oktober 1695
im Haag errichtete und dort niedergelegte Testament des Oraniers habe
die Ansprüche Brandenburgsganz unberücksichtigt gelassen. Mittelst Voll¬
macht <1. «I. Oranienburg,den 20. Oktober 1701 ermächtigte Friedrich I.
daher den Gouverneur von Wesel, General der Infanterie Friedrich Frei¬
herrn v. Heyden und den Cleve- und Märkischen Geheimen Regierungs¬
rath Reinhard Hymmen, für den Fall des Ablebens des Königs Wilhelm III.
sofort in aller Form Rechtens die Besitzergreifungin der Grafschaft Moers
zn vollziehen. Er begründete darin sein Anrecht auf die Oranifche Erb¬
schaft, auf das Testament des Fürsten Renatus von Nassau-Orange und
das dadurch errichtete Familien-Fideikommiß,und ferner auf das Testament
des Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien, „Unseres Groß-Herrn-Vatters",
aus welchen „rechtskräftigen ?ur»äaMEntis Wir in allem und jedem, so
dem Hause Oi-auie» augehörig ist und von Hochgedachten Unseren Vor¬
fahren herkommt, in Lpsoie auch in Dero Fürstenthumb,Graff- nnd
Herrschaften, auch andern liegendt und fahrenden Güthern, Lehen und
Eigenthum, wie gedachte solches mit mehrerem in sich halten,
ein vollkommenes Luvoessions-Rechterlauget haben".

Sobald nun die Nachricht von dem Tode des Königs bekannt wurde,
begab sich der Geheime Rath Reinhard Hymmen nach Moers, wo er am
25. März 1702 in Hochstraß bei Moers, in dem Hause der Agnes
v. Dorsten, den ihn begleitendenNotar Peter Hagenberg, unter Vorlegung
der Königlichen Vollmacht requirirte, ihm nach der Stadt Moers zu folgen
nnd über die dort auszuführende Besitzergreifungeinen notariellen Akt auf¬
zunehmen. Auf dem Schlosse zn Moers theilte er nun, in Gegenwart des
Stadtrathes und Archivars Wortmann dem Drosten der Grafschaft Moers,
Baron v. Kinsky, und den ebendaselbst anwesenden Schultheiß, Landrent¬
meister und anderen Beamten den Todesfall des Königs Wilhelm mit, von
welchem dieselben angeblich noch keine Kenntniß hatten, und eröffnete ihnen,
daß er im Namen des Königs Friedrich I. in Preußen von der Grafschaft
Moers Besitz ergreife. Herr v. Kinsky erwiderte darauf: „weil sie von
des Königs von England Räthen im Haag noch keine Orärs erhalten

i) S. Anlage L. Vollmacht fllr den General v. Heyden und Geh. Rath Hymmen.

Aus: Grafschaft Moers, Landesherr!. Familiensachen. Staatsarchiv zn Düsseldorf.23»
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hätten, könnten sie hierunter zwar keine positive i-ssolutiou fassen, wollten
dennoch für sich Sr. Königs. Mayt. in Prenßen Dero Recht nicht an¬
fechten, wann es ohne Nachtheil der Herrn Staaten-General und ou^us-
ourigus tsrtii geschehe." Durch Anfassen der Thüren und Thore vollzog
nnn Hymmen in üblicher Weise die symbolische Besitzergreifung des
Schlosses und ließ dann am Thore das preußische Wappen anschlagen,
unter der Erklärung, daß es ohne Nachtheil der General-Staaten nnd
eines Jeden Rechtes geschehe. Die holländischen Söldner der Schloßwache
blieben bei allen diesen Vorgängen müßige Zuschauer.

Vom Schlosse begab sich nun Hymmen mit seiner Begleitung in die Stadt
zum Rathhause, wo er, nach den üblichen Ceremonien, ebenfalls das
preußische Mappe« durch den Stadtrath Wortmann anschlagen ließ,
„Äpplauäsnts populo", welches sich in Menge dort versammelt hatte.
Dann verfügte er sich zu den Stadtthoren und über die Brücken, von
denen er „im Beyseyn der gautzen Wacht und großer (zonLusuvs der
Unterthanen" Besitz ergriff, und uun noch das preußische Wappen „aus
der Landtstraßen am Zollpfosten" anschlagen ließ. Endlich hat er noch
„den anwesenden Bedienten nnd Unterthanen eingebunden,daß sie Niemand,
als Jhro Königl. Mayt. in Preußen vor ihren Herrn erkennen sollten".
Die in der Stadt befindliche holländische Besatzung war zwar auf den
Straßen erschienen, aber verhielt sich vollständig theilnahmlos.

Das gleicheBersahren kam den 25. nnd26. März in Crefeld nndFriemers-
heim zur Ausführung. Den 24. März um Mitternacht hatte der Geheime
Rath Reinhard Hymmen, „im vollen LollsZio der Hochlöblichen Regierung
zu Cleve", den Notar Johann Adriani requirirt, sofort sich mit dem Königl.
preußischen Amtskammer-Registrator Moritz Wever zur Reise nach Moers
anzuschicken. Beide Herren begaben sich baldigst auf den Weg und langten
am folgenden Tage, Sonnabend,den 25. März, gegen 12Vs Uhr Mittags
anf der Hochstraße bei Moers an, wo sie den Geheimen Rath Hymmen
erwarteten. Gegen 2 Uhr kam derselbe, legte dem Notar seine Vollmacht
vor, ernannte den Registrator Wever zu seiuem Substituten, und beauf¬
tragte ihu, auf dem Schlosse Krakau, in Crefeld und in Friemersheim
„in Jhro Königl. Mayt. in Prenßen Nahmen die possessive zu apprs-
Iiooäirsiz." Gegen 7 Uhr kam Wever mit Notar und Zeugen zu Krackau
an, wo sie „von dem verfallenen gräflichen Schloß vermittelst

1) Besitzergreifnngs-Protokoll des Notars Hagenberg vom W. März 1702 in dem

angezogenen Aktenstück im Staatsarchiv zu Düsseldorf.

2) Bnrg oder Schloß Krackan (1480 Kraiekauvvs) lag an der nordöstlichen Seite

von Crefeld, die Befestigungswerke derselben waren 1679 von Wilhelm von Oranien
geschleift worden.
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Anschlagens des preußischen Wappens und Aufhebung von Erde und Gras

den erledigten Besitz dasiger Herrschaft in Anwesenheit der Zeugen und

des noch hinzugezogenen Hausmannes würcklich ergriffen."

Nachdem die Herren hier ihren Auftrag vollzogen, gingen sie nach

Crefeld, wo sie zwischen 7 uud 8 Uhr Abends eintrafen. Sie begaben

sich sogleich „zu den alten nnd neuen Bürgermeistern und Statthaltern,

Herren Dietherich Cladder und Johann Steiners" denen sie „ihre Intention

bekannt gemachet". In Begleitung von Jan Frantzen verfügten sie sich

nun zum Rathhause, wo Wever das preußische Wappen anschlug und den

dort versammelten Bürgern und Einwohnern die Ergreifung des dnrch den

Tod des bisherigen Landesherrn erledigten Besitzes im Namen des Königs

Friedrich I. bekannt machte, „worauss, als die sämbtlicheu Einwohner in

etlichen Hunderten zusammengelanffen, die Herrn Prediger und viele andere

Bürger zu uns gekommen, und fämbtlich den kläglichen Todesfall mit

Thränen beweinet, haben vorgedachte Prediger, Bürgermeister und Bürger,

auf sonderliches Zusprechen mehrvorgedachten Herrn Rög'istratoris'Wsver

die Gesundtheit Ihres dauujetzo regierenden Königs und Herrn getrunken".

Am Sonntag, den 26. März begab sich Wever mit seinen Begleitern

nach dem „gräflichen Hause Werth uud Herrlichkeit Friemcrsheimb", schlug

dort das preußische Wappen an, und ergriff in üblicher Weise den erledigten

Besitz dortiger Herrschaft nnd Herrlichkeit. Das betreffende Protokoll fügt

noch hinzu: „allwoh dann auch der zeitliche Pächter des Schlosses auf

sonderliche und billige Anpreisung Jhro Königl. Mayt. in Preußen uns

zusammen mit Essen und Trinken ti-ac-tii-ot, den Herrn Prediger iooi nach

der Predigt mit dahin kommen lassen, und nebst demselben unseres Aller-

gnädigsten Königs und Herrn Gesundtheit getrunken". — Ueberall hatte

Wever noch die Beamten und Unterthanen „der Allerhöchsten Gnade nnd

des Schutzes Jhro Königl. Mayt. in Preußen versichert".^)

Gleichzeitig mit diesen Besitzergreifungen hatte der Bevollmächtigte

des Königs im Haag, Baron v. Schmettau, sowohl den Generalstaaten der

Vereinigten Provinzen als auch den Staaten der Provinz Holland eine auf

die Erbschaft bezügliche Denkschrift vorgelegt. Hier war in der Oranifchen

Domainenkammer mit ihren Räthen die Verwaltung der sämmtlichen Be-

sitznngen des Hanses Oranien, soweit König Wilhelm in deren Genuß sich

befand, vereinigt. Der Todesfall war hier erst am 23. März bekannt

geworden uud hatte, wenn auch vorhergesehen, allgemeine Trauer uud

Bestürzung hervorgerufen. Obgleich König von England, hatte Wilhelm

') Besitzergreifungs-Protokoll des Notars Joh, Adrian! vom M, März 1702 i» den
angez. Akten.
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von Orauien doch die General-Statthalterschaft und das General-Capitanat

der Bereinigten Provinzen beibehalten und sein Tod beraubte die Nieder¬

lande nicht nur eines mächtigen Bundesgenossen als König von England,

sondern eines kräftigen und bewährten Leiters ihrer eigenen Angelegenheiten.

Die Eingabe Schmettans an die Geueralstaateu, vom 24. März

1702 datirt, enthält eine Begründung der Erbansprüche des Königs Friedrich

durch Abstammung und Nähe der Blutsverwandtschaft, so wie durch die

Testamente der Prinzen Renatns und Friedrich Heinrich von Oranien,

welche Testamente dadurch von den Generalstaaten anerkannt worden,

daß sie seiner Zeit die Vollstrecker des letzteren Testaments gewesen. Unter

Vorlage der königlichen Vollmacht ergreift er nun vorläufig „animo st

oorxors" Besitz vou der ganzen ungeteilten Erbschaft, und bittet die

Generalstaaten ihn darin zu unterstützen, bis der König selbst sich aus¬

führlicher gegen sie nud gegen die Regierenden der Provinzen, in welchen

die Oranifchen Güter :c. liegen, ausweisen werde. Schließlich bittet er

um eine betreffende Resolution, von welcher er sich verspricht, daß sie mit

der Gerechtigkeit und mit der Freundschaft übereinstimmen werde, welche

die Generalstaaten gegen feinen König und Herrn hegen.

Die den o Staaten der Provinz Holland unter gleichem Datum vor¬

gelegte Eingabe Schmettaus entwickelt ebenfalls die Gründe der Berechti¬

gung des Königs, der dadurch „der alleinige, legitime und Universal-Erbe

alles beweglichen und unbeweglichen Lehn- und Allodial-Besitzes, Renten

nnd Actieu, nichts davon ausgenommen, geworden sei, welche von den ge¬

nannten Prinzen herstammen. Er bittet, ihn in der Besitzergreifung,

welche er hiermit „aniino st oorpors" ausführe, zu unterstützen und

ihrem Lehnsdirektor die Weisung zu geben, ihm, im Namen seines könig¬

lichen Herrn, die Investitur zu ertheilen über alle in ihrer Provinz ge¬

legenen Güter, welche durch den Tod des Königs von England erledigt

worden; da er endlich auch Befehl habe, überall die Siegel „aä oustoäiaiil"

da anzulegen, wo sich Effekten, Kleinodien, Silbergeschirr und andere be¬

wegliche Güter des Verstorbenen befänden, so bittet er auch hierin um

Unterstützung und gleichzeitig um ein Verbot an den Domainen-Rath des

verstorbenen Königs und insonderheit an den Archivbeamten (ZrsKsr),

Niemandem einen Auszug oder die Mittheilung irgeud eines zu den

Archive» gehörenden Schriftstückes zu machen, als ihm, dem bevollmäch¬

tigten Minister Sr. Königl. May. in Preußeu.

Zur größereu Bekräftigung der Erbschaftsrechte und des Besitzes von

Moers vermehrte König Friedrich I. den vollständigen königlichen Titel durch

I^amdsrt^ II. p. W u, fs.
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den Zusatz: „Souverainer Prinz von Oranien, Graf von Moers,
Bühren und Lehrdam, Marquis zu der Veere und Vließingen,
Herr zu Arley und Breda", welcher jetzt in allen offiziellen Aktenstücken
an der Spitze steht. Auch dem kaiserlichen Kammergerichtzu Wetzlar
gab er Kenntniß von der erfolgten Besitzergreifung von Moers, und ersuchte
dasselbe, eine Ediktal-Citation zu erlassen, in welcher alle diejenigen, welche
glaubten, auf die Grafschaft Moers Ansprüche Zu haben, aufgefordert werden,
ihre Berechtigung bei dem Kammergericht anzumelden und nachzuweisen.
Das Kammergericht kam diesem Antrage nach und erließ unter dem
4. April 1702 die Ediktal-Citation, denn die Besitzergreifung war nicht
unangefochten geblieben.

Zwei Tage nach der Besitzergreifung durch die preußischen Bevoll¬
mächtigten, am 27. März 1702 hatte der Geh. Rath Gremp von Frenden-
steiu in Gegenwart von zwei Notaren und Zeugen im Namen des Fürsten
von Nassau-Saarbrücken ebenfalls in Moers Besitz ergriffen und iu aller
Form Protest eingelegt gegen die preußische Besitzergreifung. Am 29. März
hatte sich dieser Akt in Crefeld, am 30. März in Friemersheim wiederholt.
Auch in der Festung Grave an der Maas, welche zu den Oranifcheu Be¬
sitzungen gehörte, und wo ebenfalls das preußische Wappen am Rathhause
angeschlagen worden, hatte der holländische Kommandant dasselbe entfernen
lassen und die Generalstaaten hatten dieses Verfahren gebilligt. Auf dem
am 24. April zu Köln eröffneten Kreistage des niederrheinisch-westfälischen
Kreises, auf den wir noch zurückkommen werden, war die Moersische Frage
sofort zur Sprache gekommen. In der Sitzung vom 26. April ließ der
König dort durch seine Bevollmächtigtenv. Spaen und Hymmen erklären,
daß er nach dem Tode Wilhelms von Oranien von der Grafschaft Moers
Besitz ergriffen habe, ferner, daß er „äs pi-assenti et iQ lutui-ura die

2) Während alle Schreiben und Erlasse des Königs gewöhnlich nur die einfach
Unterschrift „Friederich"habeu, liegen aus dieser Zeit mehrere königliche Schriftstücke vor,
welche die Unterschrift: „Friederich König" haben.
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Moersischen Reichs- und Kreis-?i-asstlmäa gebührend abführen werde"
und auch von jetzt ab Sitz und Stimme der Grafschaft Moers in Anspruch
nehme. Die Bevollmächtigtenfür Cleve, v. Spaen und Hymmeu, hatten
nnnmehr auch Vollmacht für Moers erhalten.

Diese Erklärung stieß in der Versammlung auf entschiedenen Wider¬
spruch von Seiten der Vertreter der Grafschaft Nassau. „Naussan-katho¬
lisch"^) und insbesondere Siegen protestirten „solemnissims gegen die au¬
gemaßte ssssion und votum wegen Moers, so wie auch gegen Alles, so
ihm zum kraejudi? au seinen Rechten zur Oranischen suoosssion gehan¬
delt oder vorgekehrt werde". Die Bevollmächtigtenfür Cleve „ließen diese
Nassan-Siegensche,den geringsten Schein Rechtens nicht habende?i-otesta-
tioii ihres irrigen Orths hingestellt sein, czontiaäioirtsn derselben nnd
hielten sich nicht allein an den kündigen Besitz, sondern issörvirtsr» sich
auch dieser unbegründeten Loirtr^äic-tioll halber geziemende satisk-uztion nnd
Ahndnug, mit Ersuchen, sothane widrige Vorstellung aä ^rotooolluin nicht
zu bringen und zu verwerfen."

Weniger schroff war die Erklärung von „Nassau-evangelisch", welche
dahin lautete: „Es lebte der uugezweiselteu Zuversicht zu Sr. KSuigl. Maj.
in Preussen as^NÄiaimitÄt, Sie würden dem hochsürstl. Hause Nassau das¬
jenige gerne gönnen, was ihren von S. K. M. in England glorwürdigen
Andenkens hinterlasseneHerrschaften, und was sonst das Recht geben wird,
doch müßten sie sich alle Gerechtsamersssrviren". Die Prenßischen Be¬
vollmächtigtenwiederholten ihre obige Erklärnng nnd „hielten sich bei ihrem
Besitz in voto, was hier genug wäre." Der preußischen Anfsassnng schlössen
sich die Bevollmächtigten für Jülich einigermaßen an: „sie wollten dem
Könige in Preußen aus den ihnen nicht weniger bekannten Gründen das
Recht zur suvosssioll, die ergriffene ?osssssioir und das jetzt führende
votuw nicht abstehen, dergestalt jedoch, daß Ihro Chnrfürstl. Durchl. zu
Pfalz, ihrem gnädigsten Herrn, wegen Dero rsosssmäßigerGerechtsame
dadnrch nicht xiÄe^uäitziit werden sollte, könnten aber dem fürstl. Hause
Nassau das Geringste nicht einränmen". Hiermit war diese Frage erle¬
digt nnd acl aow gelegt bis auf Weiteres, wann die Rechtsfrage zur Ent¬
scheidung kommen würde.

In der Sitzung vom 29. April kam jedoch das Formelle noch einmal
znr Sprache, indem der Bevollmächtigte für die Grafschaft Blankenheim-

') Das Gesaminthaus Nassau in seinen verschiedenen Verzweigungen führte auf deu

Kreistagen früher uur eine Stimme, theilte sich jedoch später, nachdem 1630 Joh. Ludwig

anS der Siegeu-Hadamarschen Linie converlirt hatte, iu einen katholischen nnd einen

evangelischen Theil mit Stimmberechtigung,
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Geroltstein dagegen protestirte, daß bei der Umfrage die Grafschaft Moers
nun schon zum drittenmal vor Blankenheim aufgerufen worden sei, obgleich
nach früheren Rezeffen beide alterniren mußten. Die Clevescheu meinten,
sie wären nun einmal in „?oss<zssion", das Uebrige werde sich finden.
Als die Jülichscheu den Cleveschen beistimmten, wurde Blankenheim zur
Ruhe verwiesen, wogegen es feierlichst protestirte. In der Sitzung vom
1. Mai gab jedoch der Bevollmächtigte für Cleve zu, daß in frühere»
Kreistagen Moers mit Blankenheim alternirt habe, „es solle auch ferner
so gehalten werden", was Blankenheim„nun mit Dank acceptirt". Bei der
nächsten Abstimmungwurde es vor Moers aufgerufen, wodurch seine An¬
sprüche befriedigt lvaren.

In der Grafschaft Moers selbst war aber die Streitfrage um den
Besitz nicht so einfach erledigt. Am 4. Mai 1702 hatten zwar der Droste
mit den Beamten und den Landständen „unter gethanem Handschlag
S. M. dem Könige in Prenßen Treu und Hnlde versprochen",
aber in der Hauptstadt Moers, wo die holländische Garnison die Gewalt
in Händen hatte, wollte der Magistrat sich nicht znr Huldigung herbeilassen,
indem er sich auf den Orauifchen Domainenrathim Haag berief. Noch
lag ja das Testament Wilhelms III. uneröffnet in den Aktenschreinen der
Generalstaaten,und der 8. Mai war zur Eröffnung desselben festgesetzt.
Mit diesem wichtigen Akt trat die Moersische Frage wieder in ein nenes
Stadinm, wie wir später sehen werden. Hier, am Rheine, war aber zn
dieser Zeit eine andere wichtige Sache in den Vordergrund getreten:

die Belagerung von Kaiserswerth.

Der Termin des 5. April, den Kaiser Leopold in seinem letzten Man¬
dat dem Kölner Knrfürsten gesetzt hatte, war abgelaufen, ohne daß dem
Befehl Gehorsam geleistet war. Es waren alle Vorbereitungen getroffen,
nm nunmehr gegen den ungehorsamen Vasallen mit der angedrohten Reichs -
exekutivn vorzugehen. Der vom Kaiser mit der Vollstreckung beauftragte
holländische FeldmarschallFürst von Nassau-Saarbrückenwartete jedoch ver¬
gebens ans den Anmarsch der holländischenuuv englischen Regimenter,
welche als Verbündete des Kaisers infolge der Haager Allianz zu dem
Belagerungskorps stoßen sollten. Es waren diese Regimenter zwar in der
Sammlung begriffen, aber die Weitläufigkeit, welche in allen Verhand-
nngeu mit den in jeder Beziehung sehr vorsichtigen Holländern sich geltend
machte, verzögerte das Zusammentreffen der versprocheneu Regimenter der¬
gestalt, daß der Kaiser durch seine Minister im Haag den Generalstaaten
die dringendstenVorstellungen machen ließ.
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Auch der Kurfürst Johann Wilhelm schrieb wiederholt an König Friedrich
und bat um baldige Hülfe, da die Franzosen im Kölnischen sich immer mehr
ausbreiteten. Der König ertheilte dann auch dem General der Infanterie
Frhrn. v. Heyden den Befehl, außer den erwähnten zwei Regimentern zu
Pferde und fünf Regimentern zu Fuß, welche traktatmäßig den General¬
staaten und England überlassen waren, noch drei Regimenter zu Pferde
und sieben Regimenter zu Fuß von den im Clevescheu stehenden preußischen
Truppen in Marsch zu setzen und dem Kaiser zur Verfügung zu stellend)

Unter diesen Umständen beschloß König Friedrich, sich persönlich nach
dem Rheine zu begeben, um den dort sowie im Haag sich entwickelnden
Ereignissennäher zu sein. Am 12. April 1702 traf er in Wesel ein, dies¬
mal aber nicht, um den Oberbefehl über die Truppen im Felde zu über¬
nehmen, wie er im Jahre 1689 gethan. Gerüchte verbreiteten sich zwar,
der Zweck dieser Reise sei nicht lediglich der nahe bevorstehende Kampf um
Kaiserswerth und die Angelegenheit der Oranifchen Erbschaft, sondern wie
schon früher verlautet hatte, er trachte darnach, die durch den Tod Wil¬
helms III. erledigte Statthalterschaft in den Niederlanden, und den Ober¬
befehl über die zu einem starken Operationsheeream Rheine zu vereini¬
genden englischen, holländischen, dänischen, kurpfälzischen und seine eigenen
Regimenter zu übernehmen. Es waren hauptsächlich französische Quellen,
ans welche derartige Gerüchte zurückzuführen sind, so daß die Absicht, da¬
durch Mißtranen gegen des Königs Pläne zu erregen, deutlich erkennbar ist.
Daß Friedrich I. solche Gedanken wirklich gehegt habe, wird ebensowenig
unbedingt festzustellen sein als das Gegentheil, daß aber die Gerüchte auch
nicht durchaus unbegründet waren, deuten viele Aeußerungenund Hand¬
lungen des Königs an, welche ihm zugeschrieben werden, auch konnte man
dem Ehrgeize, welcher ihn beherrschte, und von seiner näheren Umgebung,
namentlich von dem Grafen Wartenberg noch mehr und mehr genährt
wurde, wohl solche weitgehenden Absichten zuschreiben, aber bald mußte er
zu der Ueberzeugungkommen, daß der Zeitpunkt zur Verwirklichungder¬
selben nicht geeignet war.

i) Es waren die Regimenterzu Pferde: Markgraf Philipp (1806 Bailliodz Kiir.),
Markgraf Christ. Ernst v. Baireuth (1806 Heisfing Kllr.) und Graf v. l'Ostange (1806
Quitzow Kitr-Z, und die Regimenter zu Fußi v. Barsujz (1806 Graf Knnheim), Fürst
Leop. v. Anhalt-Dessan(I8V6 Renonard), Markgraf Philipp (1806 Herzog von Brann-
schweig-Ocls), v. Kanitz (1806 v. Besser), v. Lottum (1806 Garde), Markgraf Albrecht
(1806 Prinz von Oranien) und Markgraf Christian Ludwig (1806 v, Owstien), deren
Nachkommen wir in der heutigen Armee noch in dem Leib-Kiirassier-Rcgiment Nr. 1,
Brandenburgischen Kitraffier Regiment Nr. 6, Brandenburgischen Dragoner-Regiment
Nr. 2, 3, Ostpreuß, Grenadier-RegimentNr. 4 und Colbergschen Grenadier-Regiment
Nr. 9 nachweisen können.
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Der Befehl zur Berennung von Kaiserswerth war erfolgt, und schon
am 16. April meldete der General der Infanterie Friedrich Frhr. v. Heyden,
welcher die preußischen Truppen befehligte, aus dem Lager vor Kaisers¬
werth, „daß heute die Berennung, geliebs Gott! dem gemachten Oonospt
gemäß vor sich gehen solle". Der vom Kaiser mit dem Oberbefehl betraute
Fürst von Nassau-Saarbriicken nahm sein Quartier auf dem Spee'schen
Schlosse Heltors, wo auch 1689 der König, damals noch Kurfürst, sein
Hauptquartier gehabt hatte, als er die Belagerung von Kaiserswerth
leitete. Der Generallieutenant Graf Lottum, die GeneralmajoreFürst
Leopold von Anhalt-Dessau, v. Horn und v. Fink waren Unter¬
befehlshaber der preußischen Truppen. Der Bruder des Königs, Mark¬
graf Albrecht Friedrich, befand sich als Volontär bei dem Korps, ebenso
der Generalmajor v. Natzmer; als General-Quartiermeisterwirkte der
Ingenieur Oberst Briou. Der holländische General v. Dopf war inzwischen
mit den bis dahin bei Mülheim am Rhein gestandenen Regimentern eben¬
falls herangekommen, so daß am 18. April mit Eröffnung der Laufgräben
begonnen werden konnte. In der Festung kommandirte der französische
General Marquis v. Blainville, der jüngere Sohn des 1683 verstorbenen
Ministers Colbert; die Besatzung bestand aus 5000 Mann größtentheils
französischer Truppen; mir die Artillerie, sowohl Offiziere als Mannschaft,
waren Kur-Kölner.

Der Fürst von Nassau-Saarbrücken wies den Preußen die nördliche,
den Holländern die südliche Front der Festung als Operationsobjekt zu.
Vor der nördlichen Front lag eine Insel mit einer Redoute, aus welcher
die von den Preußen begonnenen Belagerungsarbeitensehr beunruhigt
wurden. Nachdem ein am 20. April unternommenes Bombardement nicht
den erwünschten Erfolg gehabt hatte und am 21. ein Ausfall der Besatzung
auf die holländischen Laufgräben abgeschlagen war, erstürmten die Preußen
den 23. die genannte Rheininsel, wobei sich Natzmer besonders auszeichnete/)
und setzten sich auf derselben fest. Nun konnten sie mit ihren Laufgräben
gedeckter vorgehen und ihre Batterien gegen die nördliche Front zweckmäßiger
aufführen. Auf der Südseite kamen die Holländer langsamer vorwärts,
da es nicht nur an Schanzzeug fehlte, sondern auch die erwarteten Geschütze
nebst Munition noch nicht angekommen waren. Den 4. Mai eroberten die
Preußen die vor der Festung gelegene Redoute von Kalkum, konnten jedoch
nicht weiter vordringen, da die Belagerten durch fortwährende Ausfälle
die in Arbeit begriffenen Laufgräben immer wieder zerstörten.

Die Lage vor der Festung wurde sehr bedenklich, da aus dem linken

') v. Schöning, General-Feldmarschall v. Natzmer, S, 1ö u. fs.
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Rheinnfer die Franzosen in starken Märschen immer näher kamen. Herr

v. Kinsky hatte bereits am 30. April angezeigt, daß eine Abtheilung des

Heeres des Marschalls Boufflers, der mit 12 000 Mann ans den spa¬

nischen Niederlanden über die Maas gegangen war, am 29. mit etwa

3000 Mann die Grafschaft Moers passirt und zwischen Linn und Kaisers¬

werth Stellung genommen hätte, wo noch 4000 Mann aus Bonn erwartet

wurden. Bald zeigte sich auch der Feiud auf dem linken Rheinufer, Kaisers¬

werth gegenüber, und Marschall Tallard setzte sich mit der Festung in

Verbindung. Es wurden dort Batterien aufgeworfen, welche die Belage¬

rungsarbeiten oberhalb und unterhalb der Stadt flankirten. Durch eine

Fähre, welche bei Tage versenkt wurde, erhielten die Belagerten in jeder

Nacht Zufuhr an Lebensmitteln und Munition, während die Verwnndeten

und Kranken nach Geldern abgeführt und durch frische Mannschaft ersetzt

wurden. Auch Düsseldorf gegenüber erschienen französische Abtheilungen,

warfen Batterien auf und drohten mit einem Bombardement.

Kurfürst Johann Wilhelm gerieth dadurch in die größte Bestürzung.

Den 11. Mai schrieb er eigenhändig an König Friedrich und empfahl sich

und seine Lande dessen Schutz, „nicht zweisselnd, Dieselben werden in An¬

sehung meiner gantz ansf dem ?rsoixitio stehenden Zneständt sich meiner

nmb so eissriger annehmen, als ich sicherlich in höchster Gefahr stehe". In

seiner Bedrängniß sollte er angeblich mit Tallard unterhandelt haben,

worüber ihm der König Vorstellungen machte, so daß er sich veranlaßt

fand, sich in einem Rückschreiben zn entschuldigen. Es stellte sich dabei

heraus, daß der französische General nnr an die Kurfürstin geschrieben

habe, sie möge sich aus Düsseldorf entfernen, da er die Stadt bombardiren

wolle. Der Kurfürst selbst hatte sich zwar, „um Zeit zu gewinnen", schein¬

bar darauf eingelassen, war jedoch keineswegs auf irgend eine Unterhand¬

lung eingegangen, sondern hatte nur dem General für seine Aufmerksamkeit

gegen die Knrfürstiu gedankt; obgleich es ihm nicht wenig schmerzhaft und

kümmerlich falle, „mein Hanß mir über meinem Kopf felbsten sehen abzu¬

brennen", so bleibe er doch beständig „rssolvirt", im geringsten von dem

sich nicht abwendig machen zn lassen, wozu er sich dem Kaiser, dem Könige

nud den übrigen hohen Alliirten verbunden.

Das linksrheinische Herzogthnm Eleve hatte unter diesen Verhältnissen

sehr viel zu leideu. Vieh, Möbel und andere bewegliche Habe wurdeu

von Marodeurs geraubt, die Vorräthe der Bewohner wnrden requirirt zur

Verpflegung der Truppen und die Früchte auf dem Felde abfonragirt. Es

waren aber nicht allein die Franzosen, welche diese Uebergriffe in das

') Schreibenvom 11. Mai 17W, Geh. Staatsarchiv I. e



Die Erwerbung von Moers nnd Geldern. 357

Eigenthum der Bewohner ausführten, auch die Verbündeten — Holländer

und Engländer, welche sich aus ihren Stellungen bei Tanten vor dem an¬

rückenden Feinde zurückzogen und bei Nymwegen sammelten — betheiligten

sich dabei. Die Aemter Düffelt, Kranenbnrg, Eleve und Cleverhamm

hatten namentlich schwer zn tragen an den ihnen von dem bei Nymwegen

stehenden Korps unter dem Grafen von Athlone auferlegten Lasten.')

Während eiue Deputation der Landstände von Eleve sich zum König nach

Wesel begab, wandte sich der Geh. Rath Baron v. Rynsch direkt an den

in Tanten stehenden Marschall v. Bousflers und bat um Pässe für einige

Herren, welche sich dorthin begeben sollten, um wegen der ausgeschriebenen

Lieferungen zu unterhandeln. Bonfflers antwortete sehr verbindlich, schickte

die Pässe und versicherte, er werde der Deputation und Allem, was den

„Neotsui- äs Li-anäkkom-Z" betreffe, alles mögliche Entgegenkommen

leisten. Die Deputation scheint jedoch wenig Erfolg erlangt zu haben,

denn bald darauf wird wieder die Gestellung von 600 Wagen verlangt.

Am Hoflager des Königs zu Wesel wurde unterdessen eifrig Raths

gepflogen, wie man die Belagerung von Kaiserswerth zn einem schnellen

und günstigen Ende führen könne. Es hatte sich sogar das Gerücht ver¬

breitet, die Holländer wollten von der Belagerung ganz abstehen. Die

Herren van Opdam uud Hop waren von den Generalstaaten nach Wesel

depntirt worden, um an den dortigen Berathungen sich zu betheiligen, und

der König hatte an den Kurfürsten Johann Wilhelm geschrieben, er möge

einen seiner Minister ebenfalls nach Wesel senden, welchem Wunsche derselbe

auch durch Abfeuduug des Frhru. v. Wieser nachkam. Herr van Opdam

und der Bischof von Raab begaben sich in das Lager vor Kaiserswerth,

um sich von dem augenblicklichen Stande der Angelegenheiten daselbst zn

überzeugen und sich mit dem Fürsten von Nassau-Saarbrücken zu benehmen.

Den 13. Mai fand daselbst eine Konferenz statt zwischen dein Fürsten, den

preußischen und holländischen Generalen und dem Bischof von Raab, worüber

dieser am 14. Mai dem König berichtete, daß er fürchte, „die Herrn Hol¬

länder würden noch Diffikultäteu machen und finden wegen Anschaffung

der avaivuiiitioll, wodurch man doch endlich zur Aushebung der Belagerung

gezwungen werden müsse"; er habe in der Konferenz ausdrücklich darauf

hingewiesen, „daß ohne Zustimmung des Kaisers die Belagerung gar nicht

aufgehoben werden dürfe, da sie auf Befehl des Kaisers als Exekution

gegen Kur-Köln unternommen worden sei, und die Holländer, der König

Nach einem Bericht >l. 6. Nymwegen, ö. Mai, standen daselbst 26 Bataillone

und 64 Schwadronen gute, wohl resolvirte Mannschaft. Staatsarchiv zn Düsseldorf,

Ereignisse nach dem jülichscheu Erbfolgekrieg II. 15.
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und Kur-Pfalz gar keinen Krieg mit Kur-Köln hätten." Dabei ist er doch
sehr besorgt, daß die Holländer, bei vorkommender Gefahr für ihre eigenen
Lande, ihre Truppen dorthin ziehen würden, der König möge deshalb dahin
wirken, daß anderweitig für Truppen gesorgt werde, die auf dem rechten
Rheinufer stehen bleiben sollten, wo er dann in Verbindung mit Kur-Pfalz
den Schutz des Rheinstroms in die Hand nehmen könne. Der König ant¬
wortet, 6. ä. Wesel, 15. Mai, und sucht die Besorgnissedes Bischofs von
Raab zu beschwichtigen durch die Versicherung, daß die Holländer ihre
Truppen nicht vom Unterrhein verlegen würden. Zugleich schreibt er an
den Landgrafen von Hessen, der mit 9000 Mann im Anzüge war, er möge
seinen Marsch beschleunigenund seine Trnppen „des förderlichsten" vor
Kaiserswerth anlangen lassen.

Auch General v. Heyden berichtete den 14. Mai an den König:
„Es sind heute die holländischen Generals bei mir gewesen, um die serners
vorzunehmenden mit mir zu eoneertireu, da man dann gut
gefunden, weiln uns der Feind von jener Seiten Rheins mit seinen Oanous
und bomdsn an dem Orthe, wo wir itzo sind, allzusehr iQoowwociiret,
die in etwa umzuändern und mehr zur linker Hand zu ziehen.
Der Oberster vor» öslovv, von Prinz Wilhelm Höh. Regiment, ist heute
sehr unglücklich blss^i-t, durch eine (Üauoii-Kugel das Kinn weggeschossen
worden, so daß wenig Hoffnung zu dessen Genesung und Auskunft übrig
ist." Den 16. Mai berichtet Heyden ferner: „In Erwartung der Nuuitiou
und ^rtilleris wird der Luoo<Z88 hiesiger Belagerung etwas i-stÄrcZiret,
nnd lässet der Feind inzwischen nicht nach uns starck zu oar>onllireu, auch mit
doiubsir und Steinen in unsere li^nss zu w ersten, womit derselbe auch
dann und wann Schaden thut. Wir werden diese Nacht znsambt den
Holländern an der zu unserer linken kosto fassen.'")

Als nun endlich die vom Könige nachträglichaus Wesel hergegebenen
Geschütze und Munition vor Kaiserswerth angelangt waren, wurden die
Belagerungsarbeiten mit erneutem Eifer wieder aufgenommen.Den 1. Juni
mit Tagesanbruch begann das Brescheschießen aus 40 Geschützen in den
neuangelegten preußischen und holländischen Batterien; die Contreescarpe
wnrde mit Bomben und Steinen beworsen, um den Feind daraus zu ver¬
treiben, der das Feuer nur schwach erwiderte. In den folgenden Tagen
wurde das Brescheschießen fortgesetzt, aber weniger stark, da man damit
nicht eher fertig werden wollte, bis der erwartete holländische Sukkurs an¬
gekommen sei; die Laufgräben wurden unterdeffeu immer weiter vorgetrieben.
Durch einen glücklichen Schuß wurde das Giertau getroffen, mittelst dessen

i) Berichte nnd Schreiben in Lorrssp, in Nilit. G. Staatsarchiv zn Berlin. I. e.
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die Kähne zwischen der Festung und dem linken Ufer hin und her geführt
wurden, so daß drei Schiffe losgelöst und an der von den Preußen besetzten
Insel angetrieben wurden, ein viertes Schiff wurde am jenseitigen Ufer in
den Grund gebohrt. Mit 800 Grenadieren wollten die Franzosen die
Insel angreifen, standen jedoch davon ab, als sie dieselbe zu stark besetzt
fanden. Den 5. Juni waren die Laufgräben soweit vorgetrieben, daß man
nur noch 20 Schritte von den Pallisaden entfernt war, so daß man die
Contreescarpe mit Handgranatenbewerfen und hoffen konnte, den Feind
ohne Sturm, nur durch die Sappe, aus dem gedeckten Wege zu vertreiben.
Die Belagerten suchten deshalb das weitere Vordringen durch wiederholte
kleine Ausfälle, Zerstörung der Sappenspitzen und Bewersnng der Lauf¬
gräben mit Handgranaten und Pechkränzen aufzuhalten. In der Nacht
vom 5. zum 6. Juni gelang es ihnen auch, die Sappe in einer Länge
von 20 Schritten zu zerstören, so daß ein in den Laufgräben befindliches
Bataillon sich mit Verlust zurückziehen mußte.

Am 5. Juni waren noch 6 holländische Regimenter als Verstärkung
eingetroffen, und nun wurde das Feuer der Breschebatterien wieder kräftiger
aufgenommen. Gleichzeitig schrieb der König an den Kurfürsten Johann
Wilhelm und ersuchte ihn, seinen Einfluß dahin geltend zu machen, daß die
Holländer — mit denen der König zn dieser Zeit wegen der Oranischen
Erbschaft in einige Differenzen getreten war — mit größerer Energie sich
an der Belagerung betheiligen möchten. Johann Wilhelm antwortete um¬
gehend, daß er nicht ermangeln werde, „auf die Herrn Holländer ausdrücklichst
zu dringen, daß sie nnnmehro, nachdem man so nahendt an der (üonti-e-
esoarps ist, auch schon eine ziemliche brsoke gemachet, derenmahlen einst
mit viAoi- dieselbe atta^uii-en". Der Bischof von Raab werde „Oomius
Laesai-is" dasselbe thun, und beide beabsichtigten in einigen Tagen sich nach
Kaiserswerth zu begeben, um an Ort und Stelle das Nöthige anzuordnen.
Schließlich bittet er noch um ein Schreiben an den General v. Heyden,
worin demselben „absolute besohlen werde, auch seinerseiths zu dem Werkh
nachdrücklichstzu eoutribuii-su und diese eirtrexi-iss mit allen Kräfften zu
lacilitiren". Unter dem 7. Juni schickte der König auch die gewünschte
Ordre für den General v. Heyden. Es wurde nun Alles vorbereitet zum
Sturme auf die Contreescarpe, wozu die Kavalerie aus weiterer Umgebung
Faschinen herbeibrachte,nm nach gelungener Einnahme des gedeckten Weges
die Festungsgräben auszufüllen.Das Feuer einer Batterie von 6 Geschützen
auf dem linken Rheinufer hatte inzwischen nicht aufgehört, in den Approchen
und Batterien vielen Schaden anzurichten.

Ein erster Sturm auf die Contreescarpe war von den Belagerten mit
großer Tapferkeit zurückgewiesen worden. Am 9. Juni, Abends 3 Uhr,
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wurde jedoch ein zweiter Sturm unternommen, wozu von preußischer Seite
1200 Mann kommandirt waren unter persönlicher Führung der Generale
Gras Lottnm und Fürst Leopold von Anhalt-Dessan. Mit ausgezeichneter
Tapferkeit stürmten Preußen und Holländer auf das Glacis und gelangten
auch bis in den gedeckten Weg, trotz des hartnäckigen Widerstandes des
Gegners, aber unter großen Verlusten, welche besonders durch eine von den
Belagerten gesprengte Mine herbeigeführt wurden. Die Preußeu verloren
9 todte und 104 verwundete Offiziere, darunter allein vom Regiment Prinz
Christian Ludwig 2 todt und 15 verwundet;von der Mannschaft blieben
108 Mann und 180 wurdeu verwundet. Die Holländer geben ihre Ver¬
luste in den verschiedenen Gefechten vor Kaiserswerth auf 24 Offiziere und
454 Mann todt, 136 Offiziere, 1309 Mann verwundet an. Es wurden
nnn alle Anstalten getroffen, nm sich auf der Contreescarpe festzusetzen, denn
noch war die schwere Aufgabe zu lösen, die Erstürmung des Hauptwalles.')
Am 10. Juni früh Morgens ließ der Marquis v. Blainville durch einen
Parlamentair einen kurzen Waffenstillstand nachsuchen zum Begraben der
Todten, den der Fürst von Nassau-Saarbrücken auch bewilligte, von 2 bis
4 Uhr Nachmittags. Nach Ablauf desselben wurde aber das Brescheschießen
aus 80 Geschützen und 20 Mörsern wieder aufgenommen und zum Graben-
übergang traf man die nöthigen Anordnungen durch Ausfüllung desselben
mit Faschinen.

Auf wiederholte Anregung des Königs hatten sich der Kurfürst Johann
Wilhelm und der Bischof von Raab in das Lager vor Kaiserswerth be¬
geben, und mit dem Fürsten von Nassau-Saarbrücken und den anderen Ge¬
neralen über die nunmehr bevorstehende schnelle Beendigung der Belagerung
zu berathen. Den 14. Juni schrieb Johann Wilhelm darüber an den
König eigenhändig und schlug vor, 3500 Mann Kavalerie auf das linke
Rheinuser übergehen zu lassen, um auch von dieser Seite durch vollständige
Einschließung der Festung gegen etwaige wiederkehrende feindliche Unter¬
nehmungen gesichert zu sein, da Tallard am 10. mit seinen Truppen,
(10 Bataillone,4 Schwadronen, 18 Geschütze) nach Nheinberg abgezogen
war. „Wie dadurch die Uebergabe merklich gefördert werden kann," —
schließt er — „so werde ich mich allezeit glücklich schätzen, Ew. Mayt. so
Aönsi'euss Gedanken nach meinen Kräfften jederzeit möglichst sseuuäiren
zn können, wie ich dann wahrhaftige ^rotession mache unveränderlichzne
leben und zue sterben als E. K. M." :c.

>) Diarium der Belag, von Kaiserswerth, in Lorrssp. m milit. Geh. Staats¬

archiv. Behmer, Versuch einer Gesch. der Feldziigc des prenß, Heeres II. S. I78u. fs.

— 'I'ksu,tr, IZurop. XVI.
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Durch das fortgesetzte anhaltende Feuer der Breschebatterien waren
die Festungswerke in wenigen Tagen in einen solchen Zustand versetzt, daß
man mit voller Aussicht auf Erfolg zum letzten Sturme hätte schreiten
können. Der Kommandant wartete jedoch dies nicht ab nnd ließ am 15. Juni
nm 8 Uhr Morgens die weiße Fahne ausziehen und Chamade schlagen.
Ein Parlamentair erschien im Lager mit Kapitulationsvorschlägenund am
gleichen Tage wurde noch die Kapitulation in 23 Artikeln abgeschlossen und
unterzeichnet.Die Garnison erhielt, in Anerkennung ihres tapferen Ver¬
haltens, freien Abzug nach Veulo mit allen Kriegsehren; in drei Tagen
sollte sie unter Eskorte über Linn und Kempen dorthin marschiren. Die
wichtigste Bedingung lag jedoch in Artikel 1, worin die gänzliche Schleifung
der Festung ausgesprochenwar. Die von den Franzosen verlangte Mit¬
nahme von 6 Geschützen und 4 Mörsern nebst der nöthigen Munition zu
6 Schuß wurde auf 2 Geschütze und 2 Mörser beschränkt und ebenso die
beantragte Mitnahme des sämmtlichen Schanzzeuges abgeschlagen. Im
18. Artikel wurden den Bürgern ihre Freiheiten und Privilegien gesichert,
unter Hinzufügung der in allen Kapitulationen jener Zeit enthaltenen Be¬
dingung der freien Ausübung der katholischen Religion in der Stadt und
ihren Zubehören.^)

Den 17. Juni marschirte die Garnison aus in der Stärke von 10 sehr
schwachen Bataillonen, von denen einzelne Kompagnienkaum noch 5 Mann
zählten; alle deutschen und namentlich kurköluischenSoldaten wurden jedoch
zurückbehalten, mit Ausnahme eines Artillerie-Offiziers mit 10 Kanonieren.
König Friedrich erließ unter dem 17. Juni ein Schreiben an die Geheimeu-
räthe (Minister) in Berlin und an die sämmtlichen Residenten an auswär¬
tigen Höfen, sowie in Hamburg, Danzig, Krakau :c., worin er die Eroberung
von Kaiserswerth mittheilte und den glücklichen Erfolg vorzugsweiseseinen
preußischen Regimentern zuschrieb. Es sprechen sich in diesem Schreiben
des Königs Ansichten so deutlich aus, daß eine ausführliche Wiedergabe
desselben wohl am Platze sein dürfte. Es heißt darin nach Mittheilung
der erfolgten Eroberung:

„:c. Obfchon der Ort nichtallein von Unseren, sondern auch von hollän¬
dischen Truppen belagert gewesen, so haben doch die Belagerten auf der
Seite Unserer die Oliaillg-äe geschlagen und mit Unserer Gene¬
ralität die Oaxitulatiorl verlanget. Die Offiziere, so die Laxitulation
mit den Franzosen geschlossen, sind von Unseren und den hessischen Truppen
gewesen, und das Thor, so die Belagerten diesen Morgen übergeben, ist
mit 500 von Unseren (Freuaäiersll unter dem Obersten von LsZen be-

II. p. 102. 1'kkktr. IZlirop. XVI.
24
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setzet worden. — Ob Wir zwar Unseren ^Ilürtsn die Ehre und die Ns-
ritsrl, so dieselbe mit ihren bei dieser Belagerung gehabten trouppsu er¬
worben, nicht mißgönnen, so ist doch dieses gewiß, daß Wir zur Eroberung des
Orts ein großes beygetragen, und daß derselbe schou längst adanäonnirt
seyn würde, wenn Wir durch Unsere Gegenwart in diesen Quartieren und
durch die prompte lournirunA dessen, Was an Oauollsri, Munition und
sonsteu dazu erfordert worden, das Werck nicht auf alle Weise soutsnirt
und iavilitii-t hätten. — Wir haben die gute Hoffnung, daß, wie die vor
Kayserswerth gestandene Armee nun über den Rhein gehen kann, es sollen
die Sachen zwischen selbigem Strohm und der Maaß bald eine andere
Gestalt gewinnen. Wir wollen deshalb mit der dieser Orten eommanZi-
renden ^.lüirten Generalität die Nothdringlichkeit unverzüglich oovesrtiren,
Uns dem nächst in aller Eyl von hier nach dem HaaZ verfügen, alda mit
den Staaten der gegenwärtigen (üo^uneturen halber die nöthige oom-
munioatior, Pflegen, und Uns alsdann sobald als möglich wieder zurück
nach der Marck verfügen, weill Unsere Gegenwart des Endts nicht weniger
als in diesen Huai-tisren nöthig zu seyn scheint.')

Wesel, den 17. Juni 1702.
gez. Friedrich.

Der Kurfürst von Köln protestirte in einem Manifest vom 19. Juni
1702, wovon auch ein Exemplar dem General v. Heyden übergeben wurde,
feierlichst gegen das Geschehene und namentlich gegen die Schleifung,
„weilen es eine Sach von weiterem außsehen, und also beschaffen ist, daß
es Uns sowoll itzund, alß bey der wehrten postsrität ungleich mißgedeutet
werden könne, wenn es mit oder auß Unserem Beselch geschehen wäre."
Dem Marquis v. Blainville und seinen Truppen — „allen und jeden
aldort gewesenen hohen und niederen Osficieren, auch gemeinen Knechten
des Burgundischen Crayses, deren Hülff Wir Uns znsolge dessen, so einem
jeden Stand des Reiches durch die Reichsgrundsatzungenund vornemblich
durch die Westfälische, Nymwegischeund Ryswickische Friedensschlüssezu
aigener Rettung wider unverschuldete Gewalt erlaubet ist, bedienet haben"
— wird darin das größte Lob ertheilt über „gepflogene gute (üouänit^
Wachsambkeit und Trene."^)

1) Konzept in Lorrvsp, iu Mlit. Geh. Staatsarchiv Berlin. — Die Geh. Räthe
antworteten, Berlin, 23, Juni 1702 und gratulirten dem Könige, theilen zugleich mit,
daß am nächstbevorstehenden Sonntage in der Domkirche der Dankgottesdienstmit
tkäsum durch den Hofprediger Achenbach angeordnet sei, ibiä.

2) Original in Oorrssp. w .»iUt. Geh. Staatsarchiv zu Berlin, mit eigenhändiger
Unterschrift des Kurfürsten Joseph Clemens und dem Siegel mit Umschrift: LiZillnm
KIsvwrals volouisuss ari Militari-i, und kriegerischen Emblemen. Unter dem 27. Juni
übersendete General v, Heyden diesen Protest dem Könige.
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Nachdem noch am 19. Juni eine Heerschau über das auf das Glacis
ausgerückte Belageruugskorps mit Viktoriaschießen und Tedeum abgehalten
war, zogen die Truppen, mit Ausnahme einiger zur Ueberwachnngder
Schleifung zurückgelassenen Bataillone in verschiedenen Richtungen ab, nm
zu anderen Expeditionen verwendet zu werden, denn im Laufe des Mouats
Mai waren endlich die Kriegserklärungen Englands, Hollands und des
Kaisers an Spanien und Frankreich erfolgt, und somit die „Ruptur" völ¬
kerrechtlich begründet. Die Kriegserklärung Ludwigs XIV., in seinem
eigenen und im Namen seines Enkels Philipp von Anjou, König von
Spanien, erfolgte sogar erst 6. 6. Marly, 3. Juli 1702. — Das Be¬
lagerungskorps von Kaiserswerth hatte seine Aufgabe als „kaiserliche
Exekutious-Truppe" erfüllt, und stand nun zur Verfügung der Ver¬
bündeten. Die Belagerung hatte schon vor ersolgter Kriegserklärung be¬
gonnen, sie kann also, strenge genommen, nicht als ein Akt des Spanischen
Erbfolgekriegesangesehen werden, wie es gewöhnlich geschieht, sondern nur
als ein Akt kaiserlicher, durch die Reichskonstitutionen gerechtfertigter Auto¬
rität gegen einen renitenten Reichsstand,dessen Ungehorsam gegen die
Mandate des Reichsoberhaupts freilich mit der Frage der Erbfolge in
Spanien in mittelbarem Zusammenhange stand. Kurfürst Johann Wilhelm
setzte sich stillschweigend in Besitz von Kaiserswerth,und glaubte dadurch
dem seit Jahrhunderten sich hinziehenden Streit zwischen Kur-Köln und den
Pfalzgrafen um das Eigenthumsrecht auf Kaiserswerth mit einem Schlage
zu seinen Gunsten beendet zu haben; aber jetzt regte sich auch das Dom-
Kapitel, trotz seines Konflikts mit seinem Erzbischos, und protestirte unter
dem 11. Juli gegen diese Besitznahme, jedoch vorläufig ohne Erfolg.

König Friedrich verließ bald darauf Wesel, um sich nach kurzem Auf¬
enthalt in Eleve, nach dem Haag zu begeben. Was er dort beabsichtigte,
geht zum Theil aus seinem oben angeführten Schreiben vom 17. Juni
hervor. Die Häuptangelegenheit, welche er jedoch verschweigt, war aber
die Frage der Oranischen Erbschaft und der daran sich knüpfende Besitz
von Moers. Wie dort die Sachen sich gestaltet hatten seit der Besitz¬
ergreifung, nnd wie weit der König noch von einem ungestörten Besitz
entfernt war, wird Gegenstand eines zweiten Abschnittessein.
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Anlage n.

H..
Schreiben der Stände von Cleve und Mark an den Kurfürsten

Friedrich III. (Dezember 1700).

Durchlauchtigster,GroßmächtigsterChurfürst,
Gnädigster Churfürst und Herr!

Auß dem, was Ew. Chf. Dchl. unterm 4. dieses an hiesige Dero
Lande Negierung gnädigst rssoridiret und Uns den 9. bekannt gemachet
worden, haben wir ersehen, wie daß nunmehr Ew. Chf. Dchl. gnädigst
Vorhabens sein, die dem Durchl. Hause Brandenburg längst geignete, auch
noch letztens durch die wehrender Ew. Chf. Dchl. glorwürdigsterRegierung
zum Besten der gantzen Christenheit,auch Rett- und Beruhigung des
Vatterlandes, erwiesene weltberühmbte Thaten höchst msritirte Crone an¬
zunehmen.

Gleich wie nun die beständige piosxoi-ität und das immer zunehmende
Blühen dieses Durchl. Hauses hiesiger Landtschasteu getrewer Stände
höchstes Verlangen jederzeit gewesen, sie auch von ansang ahn, dahe uemb-
lich diese Länder durch Absterben des weylaud Durchl. Hertzogen Johan
Wilhelms, als letzten männlichen Erben in soweit verfallen, mit auffetznng
guts und bluts ihre unterthänigsteTrewe und Liebe, womit sie dem Durchl.
Churhaufe Brandenburg zugethan, erwiesen.

So haben auch zu Bezeugung der hertzinnerlichen Frewde, welche wir
darin, daß das ossthöchstgedachte Durchl. Churhaus Brandenburg anitzo in
Ew. Chf. Dchl^ hoher Persohn mit der so wohl weritirteu Königl. Crone
gezieret wird, empfinden, wir nicht ermangeln können, Ew. Chf. Dchl. deß-
fallß unterthänigst zu Ziatulii-en, nnd dabenebenst zu denen erforderten
außgaben einen Beytrag von 25/m. Rthlr. in Untertänigkeit zu oösriren,
mit nnterthänigster Bitte, Ew. Ch. Dchl. wollen sich dieses in Gnaden
gefallen lassen, wünschen im übrigen, daß der König aller Könige Ew.
Chf. Dchl. Hohe Persohn, wie anch Dero Dnrchl. Gemahlin uud gesambtes
Durchl. Churhauß in seinen heyligen Schutz nehmen, dieselbe mit bestän¬
digem Segen begleiten, bei immerwehreudem Zunehmen erhalten, und diese
antretende hohe Königl. Würde auf Durchl. Nachkommen, zu seinen Ehren,
Besten der Christenheit und mächtigem Schutz Dero getrewen Unterthanen
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unentlich fortpflanzen wolle, die wir in solcher sehentlichcn Hoffnung nnd
tiefster clevotion nnänderlich in gehorsambstem lespeot verpleiben.

Dnrchl. GroßmächtigsterChurfürst,
Lleve, Gnädigster Churfürst und Herr

den ? Oeoembris Ew. Churfürst!. Durchlaucht
1700. Unterthänigste, trew gehorsambste Landtstände

auß Ritterschaft und Stätten des Hertzog-
thumbs Cleve und der Graffschasst Marck.

Konzept (ohne Datum) in den Landtagsverhandlungen 1694/1700
vvl. 90 mit dem Bermerk: Abgangen den 14. Xbris unter Statt Oleve
Insiegel. — Staatsarchiv zu Düsseldorf.

6.
Vollmacht Königs Friedrich I.

für den Ge neral der Infan terie v. Heyden und Geh. Rath Hymmen
zur Besitzergreifung von Moers: 6. 6. Oranienburg,20. Oktober 1701.

Wir Friederich von Gottes Gnaden, König in Preußen, Marg¬
graf zu Brandenburg, des Heyl. Römischen Reiches Ertz-Cämmerer und
Churfürst, zu Magdeburg, Cleve, Gülich, Berge, Stettin, Pommern, der
Cassuben und Wenden, auch in Schlesien nnd Crossen Hertzog, Burg-Gras
zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt, Minden und Cammin, Graf zu Hohen-
zollern, der Marck und Ravensberg, Herr zn Ravenstein, Lawenburg und
Büttau :c.

Thun Kund und fugen hiemit zu wissen, demnach ausf den fall, da
der Allerhöchste den Durchlauchtigsten, Großmächtigsten Fürsten, Herrn
Wilhelm den Dritten, König in Gros-Brittanien, Franckreich und Jrr-
landt, gebohrnen Printzen von Oranien, Unsern freundlich viell geliebten
Better und Bruder, ohne Hinterlaßung Ehelicher Leibs-Crben, welche fambt
langem Leben Wir gleichwohl Jhro Mayt. von Hertzen wünschen, auß dießer
Zeitlichkeit abfordern sollten, Wir, nnd nach Uns Unsere Eheliche Leibs-
Erben und deseenäenten, in Unser Hochseel. Fraw Mutter Durchl. Recht
tretteude, Jhro Mayt. von Gros-Brittanien einige rechtmäßige und un¬
streitige Universal Erben seyndt, nnd zwar sowohl Krasst Unseres Ahn¬
herrn, des Printzen Renati von Nassau-Orange mit Oaroli V. als da¬
maligen Kaysers und Erblandes Herrn aller siebenzehn Niederländischer
krovintsien und BurgundischenLanden ertheilten Oetl-o^ gemachten, anch
darauf von Höchstgent. Kayser eonlirmirten, in Oopia hier beyliegenden
Testaments und darin erhaltenen Universal?iöei Oowrnissi ^ainiliae,
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als auch solgendts Krafft Unseres Groß-Herrn-Batters,Printz k'rieäerivk
Hslll'ioks von Oranien Hochseel. Gedächtnns, mit behörigen Oetio^en
gemachten nnd ebensallß in Qoxia beigefügten ferneren IsstÄments,
welches die Oranische 8u<zc?6ssion wiederumb ansf den Fueß des ersten,
nie in Streith gezogenen ^sstamönts Printzen Renati gebracht hat, anß
welchen rechtskräfstigen^nuclainentis Wir in allem und jedem, so dem
Hause Oranien angehörig ist und von Hochgcdcht. Unseren Vorfahren her¬
kommt, in gxeeis auch in Dero Fürstenthumb, Grafs- und Herrschafften,
auch andere liegeudt- und fahrendten güthern, Lehen nnd Eigenthumb, wie
gedcht. ^lestamenta solches mit mehreren: in sich halten, ein vollkommenes
Luoeessions-Rechterlanget haben; daß Wir demnach dem Wohlgebohrnen,
Unserem Würcklich Geheimden Kriegs-Rath, (?ensi-al von der Infanterie,
6ouverneur der Beste Weßel und Droste zum Blanckenstein, auch lieben
getrewen ?rieäeri<zli Freyherrn von He^äen, dem Hochgelährten,Unserem
Clev- und Märckischen Geheimen Regiernngs-Rath und lieben getrewen
Reinkarä H^lninen, sambt und sonders vollkommene Gewalt, euin kg.-
oultate äeleZanäi et substitusn<Zi in Krässtigster Form Rechtens, hiemit
ausfgetragen.

Wollen nnd ordnen auch wissentlich nnd wohlbedächtlich, daß bei ent¬
stehendem abgedachten betrübten Fall ermelte Unßere Bevollmächtigteoder
einer von Ihnen ins Besondere, oder anch ihre äeleZati und sukstituti,
Sich sobald in Höchstgedcht. Zhro Mayt. eygenthümbliche Graffschasfteu,
Laronisn, Ländter, auch anderer teuäal und alloäial Güther, sie seyen
situirt woh sie wollen, die ^ossession davon in Unserem und Unserer
Erben Nahmen vermittelst anschlagung Unserer Wappen, ergreiffnng der
psordten, und mit denen sonst an jedem Orth gewahrten Loleinnitäten,
axxrekenäiren nnd einnehmen, die darausf sich befindende Bediente und
Underthanen Unserer Königl. Gnadt, und daß Wir diese bei Ihren ^rivi-
IsZien, Freyheiten und Gerechtigkeiten, jene aber in Ihren OkarZen und
Ehrenämbtern unveränderlich lassen wollen, versichern Wir auch, wann es
Unsere Bevollmächtigteallerseiths, oder Einer von denselben, oder auch ihre
Lubstiwirte nöthig finden, durch einen Handschlag oder körperlichen Eydt
in Unsere und Unserer äesLeu6entsn pflichte nehmen, auch sonst alles
dasjenige thun uud verrichten sollen, was Unser darunter versirendes
Interesse erfordert, Wir auch felbsteu, wenn Wir alsdann gegenwärtig
und zur Stelle wären, thnn würden, nmb die auf oberwähuteu Oasum
Uuß heimbfallende Luc-eession würcklich anzuketten, zn welchem Endt dann
auch mehrerwähnte Unsere Bevollmächtigtesambt und sonders, oder deren
Sudstituti, Notarien und Zeugen requiriren, Sich derselben gebrauchen,
pnd von Ihnen Instrumente appreliensae possessionis verfertigen lassen
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und empfangen sollen, fallß auch mehrerwähnte Unsere Bevollmächtigte aller-
seiths, oder einer von denselben, oder auch derselben substituirte umb
diese Ihre Oomnaission auszurichten, an einige andere ?uissanoön in
oder ausser des Römischen Reiches sich zu aääressiren nöthig sinden sollten,
so wollen Wir dieselben hiermit ersuchet haben, sie mit ihren Vorstellungen
und Ansuchen gebührendt zu hören und darauf alle willfährige resolution
und Beförderung wiederfahren zu lassen;

Wir wollen auch alles, was Sie insgesambt, oder einer von Ihnen,
oder auch Ihre äelsZati und substituti deshalb vornehmen und ver¬
richten werden, jederzeit genehm, Sie auch und die Ihrigen gegen männig-
lich schützen, handthaben und schadlos halten.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Unterschrift nndt aufgedrücktem
Königl. Jnsiegel. So geschehen und gegeben zu Oranisabui-A, den
20. Ootobris 1701.

gez. Friederich.
Gras von Wartenberg.

Ans dem Dillenbnrgischen Archiv: Landesherrl. Familiensachen :c.
jetzt unter Moers im Staatsarchiv zu Düsseldorf.





König Friedrich I. und der Niederrhein. Die Erwerbung
von Moers und Geldern.

Nach Quellen des Geh. Staatsarchivs zu Berlin, des Staatsarchivs

zu Düsseldorf zc.

von

E. v. Schaumburg.
Oberst z, D.

II.

Während seines Aufenthalts in Wesel hatte König Friedrich neben

I en Kriegsangelegenheiten den Fortgang der Ereignisse in der Grafschaft

I^oers und die Jnteresfen der oranischen Erbschaft nicht aus den Augen

elassen. Mit seinem Bevollmächtigten im Haag, Baron v. Schmettan,

er bereits gleich nach dem Tode Wilhelms III. den Generalstaaten in

liner Denkschrift die Rechte seines Herrn auf die Erbschaft in Erinnerung

ebracht hatte, blieb er in steter Verbindung und erhielt von demselben die

usführlichsten Nachrichten über Alles, was dort in dieser wichtigen Sache

I orkam. Auch der preußische Bevollmächtigte bei dem Reichskammergericht

I -i Wetzlar hatte nicht nachgelassen, die dahin gehörenden Angelegenheiten

!üt großem Eiser und solchem Erfolg zu betreiben, daß schon am 8. Mai

I 702 von diesem höchsten Gerichtshofe des deutschen Reiches ein Mandat

Irlassen wurde gegen die sämmtlichen Unterthanen der Grafschaft Moers,

^orin dieselben aufgefordert wurden, dem neuen Landesherrn ungesäumt zu

uldigen. Ferner hatte das Reichskammergericht Mandate ergehen lassen,

!n den Fürsten von Nassau-Saarbrücken und „Consorten", die rechtmäßige

Besitzergreifung der Grafschaft Moers durch den König in Preußen nicht

M stören. Schon am 2. Mai war der kaiserliche Kammergerichtsbote

Was Kastner im Lager vor Kaiserswerth erschienen, um dem Fürsten von

Mssau-Saarbrücken auf dem Schlosse Heltors die früher erwähnte Ediktal-

^itation des Reichskammergerichts vom 4. April 1702 zu insinuiren. Es

Mte dadurch leicht eine große Verstimmung zwischen diesem Oberbefehls¬

haber des Belagerungskorps und den preußischen Generalen entstehen können,37
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wenn der Fürst nicht so rücksichtsvoll gewesen wäre, den Boten gar nicht
zn empfangen, sondern ihn durch seinen Sekretär bescheiden zu lassen, «
möge sich mit seiner Citation an die Räthe in Usingen wenden; die Sache
sei übrigens bei dem Reichshofrathe in Wien bereits angemeldet.^)

Den 8. Mai erfolgte die feierliche Eröffnung des Testaments Wil¬
helms von Oranien vom 18. Oktober 1695 datirt und von den General¬
staaten bei dem Provinzial-Gerichtshof von Holland niedergelegt.Di«
BevollmächtigtenPreußens und Englands waren zu dem Akte eingelade»
worden, und Schmettau hatte sich veranlaßt gefunden, vor dem Lösen dei
Siegel noch zu erklären, „daß er die Rechte des Königs, seines Herr»,
wahren müsse, was auch immer das Testament enthalten möge", denn eS
hatten sich bereits Gerüchte verbreitet, daß dasselbe nicht zu Gunsten des
Königs Friedrich laute. In der That hatte Wilhelm von Oranien seine»
nächsten Agnaten, den jetzt 15 jährigen Prinzen Johann Wilhelm Fris«
von Nassau, ältesten Sohn des 1696 gestorbenenPrinzen Kasimir vo»
Nassau-Dietz, Erbstatthalter der Provinzen Friesland und Groningen, zum
Universalerben sämmtlicherAllodial- nnd Lehngüter eingesetzt, und Fried¬
richs ganz und gar nicht gedacht. Die Generalstaaten waren zu Testa-
ments-Exekutorenbestimmt.

Noch vor Eröffnung des Testaments war die verwittwete Fürst»
Amalie von Nassau-Dietz, geborne Prinzessin von Anhalt, die Mutter deS
Universalerben, im Haag eingetroffen, um dem Akte beizuwohnen, da ft
wahrscheinlichvon dem Inhalte des Testaments schon Kenntniß HM
Sobald derselbe jetzt bekannt geworden war, beeilte sie sich, als Vornm
denn ihres Sohnes, in dessen Namen dasselbe anzuerkennen und anzunehmen
Gleich am folgenden Tage, den 9. Mai 1702, erließ sie ein Schreibe!
und Patent an den Drossart und alle Beamten der Grafschaft, sowie a>
den Magistrat der Stadt Moers, worin sie dieselben von dem Geschehene,
in Kenntniß setzte und sie aufforderte, au alle diejenigen Personen, welch
im Auftrage des verstorbenen Königs Wilhelm III. irgend einen Dimj
bekleidet hätten, den Befehl ergehen zu lassen, vier Wochen nach Empsani
dieses Schreibens „den Prinzen Friso als ihren Landesherrn anzuerkennen
von ihm ihre Bestallungen erneuern zu lassen und ihm gehörige „Eydl
Pflicht" und Treue zu leisten", damit sie „bei deren UnWilligkeit und Nach
lässigkeit" nicht genöthigt würde, ihre Stellen durch andere Personen j
besetzen. Es sollte endlich dieses Patent im ganzen Lande bekannt gemail

Grafsch. Moers. Herrsch. Familiensachen. Staatsarchiv zu Düsseldorf. Berii
des Elias Kastner.

2) I^wbsrt?, Nsmoirss sto. II. 121. Das Testament wörtlich.
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und auch den Predigern aufgegeben werden, das Kirchengebetfür den
Prinzen Friso, als ihren rechtmäßigenHerrn, abzuhalten.

Hierdurch war nun eine neue Verwickelung in der oranischen Erb¬
schafts- und Moersischeu Besitzfrage aufgetaucht, welche um so schwerer in
die Wagschale fiel, als sie sich auf das Testament des verstorbenen Be¬
sitzers stützen konnte. Der Fall war in hohem Grade schwierig. Jetzt
schon gewaltsam gegen Moers vorzugehen, verboten die Rücksichten gegen
die Generalstaaten, deren Hülfe der König nothwendig bedürfte, nm seine
westlichen Lande gegen die im Clevefchen sich immer mehr festsetzenden
Franzosen zu schützen. Der Schwerpunkt der Frage lag für ihn jedoch
darin, wenigstens die Grafschaft Moers als unanfechtbares Eigenthum aus
der ganzen streitigen Erbschaft für sich zu retten. Deshalb schrieb er den
Generalstaatenaus Wesel den 11. Mai 1702, daß er zwar gegen die
ihnen übertragene Exekutorschast^des Testaments keine Einwendungen machen
wolle, daß aber „die Grafschaft Moers, als nnbezweiseltes cle-
vefches Lehn im Römischen Reich gelegen, darunter ganz und
gar nicht einbegriffen sein könne." Als nun am 14. Mai die Ge¬
neralstaaten resolvirten, „daß Alles in sww gelassen und Niemand
in seinem Rechte werden, sondern Jeglicher zu dem Seinen
ordentlich gelangen solle, es sei auf dem Rechtswege oder durch gütliches
Abkommen," ließ er sofort durch Schmettau dagegen Verwahrung einlegen
und setzte in einem eigenen Schreiben den „Hochmoogenden Herrn" noch¬
mals die Gründe auseinander, warum ihm allein die ganze Erbschaft
zustehe, unter wiederholter Berufung auf die Testamente der Prinzen Re-
natus und Friedrich Heinrich von Oranien; Wilhelm III. habe in seinem
Testamente nur über dasjenige verfügen können, was er selbst erworben
habe, keinesweges aber über die in den früheren Testamenten bezeichneten
Güter.

Während nun die Generalstaaten hierüber in fernere Berathung traten,
fuhr der König fort, durch Verordnungen aus Wesel seine Beziehungen zu
Moers immer mehr zu befestigen. Durch die Nähe der Franzosen konnte
der Besitz leicht gefährdet oder doch das Land durch auferlegte Kontribu¬
tionen hart mitgenommenwerden. Noch zu Lebzeiten des Königs Wilhelm,
unter dem 7. Februar 1702, hatte der Drossart von Moers, Baron
v. Kinsky, im EinVerständnißmit dem damaligen Landesherrn,sich mit

i) Original Holland, mit anthent. deutscher Übersetzung: Staatsarchivzu Düssel¬
dorf im angezogenen Aktenstück. Aufschrift: äs Läslsu, ZZrsutksstsn, Viscrstsu,
voorsisiiiAöll, Ollssu I^isvsil L^souägrsll, äsu VrossÄsrt su Löaillptsll, Nits-
A-iäsrs äs UsZistrast äsr Ltaclt so <?rsstsks,p Usuls.
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dem Kurfürsten von Köln dahin verglichen, daß die Grafschaft Moers
neutral bleiben solle, wohingegen er die Neutralität des kurkölnischen Herzog-
thums Westfalen zu bewirken versprach. Sowohl Frankreich als die Ge¬
neralstaaten hatten diesen Vertrag für sich und ihre Verbündeten als gültig
anerkannt, denn noch war ja keine Kriegserklärung erfolgt. Gleich nach
der Besitzergreifungvon Moers hatte König Friedrich diesen Vertrag wieder
aufgenommen und sich zu den damals verabredeten Bedingungen bekannt,
mit denen England und Holland einverstanden waren. Am 23. April
hatte er auch dem Kurfürsten Johann Wilhelm Abschrift dieses Vertrages
mitgetheilt, dieser aber hatte unter dem 2. Mai geantwortet, daß er zwar
die Neutralität von Moers gerne anerkennen wolle, diejenige des Herzog-
thnms Westfalen aber nicht „genehm halten könne bis der Kaiser und alle
übrigen dieselbe approbirt hätten". Johann Wilhelm hatte
nämlich darauf gerechnet, sowohl ans dem Herzogthnm Westfalen als aus
dem kurkölnischen Vest Recklinghausen bedeutende Kontributionen zu ziehen,
mit welchen er seine für die Rüstungen gemachten Ausgaben decken und
wohl auch dem durch den Luxus seines Hofes und den Streit mit seinen
Ständen gewissermaßen chronisch gewordenen traurigen Zustand seiner
Finanzen aufhelfen wollte. Dadurch kam diese Angelegenheit ins Stocken
und wurde erst später wieder aufgenommen.

Inzwischen hatte Nassau-Saarbrücken unter dem 15. Mai dem Kaiser
ebenfalls die am 27. März ausgeführte Besitzergreifung von Moers noti-
fizirt und um Ertheilung der Investitur gebeten. Da Leopold I. aber
bereits Verpflichtungengegen den König Friedrich I. eingegangenwar und
jetzt auch dessen Hülfe dringend bedürfte, so blieb die Sache vorläufig auf
sich beruhen. An demselben Tage erließ der König eine Erklärung, daß
er die Beamten und Diener der Grafschaft Moers bei ihren Diensten und
die Unterthanen bei ihren Freiheiten belassen wolle, und versprach, „daß
er die Grafschaft Moers dem Herzogthnm Eleve nicht inkorpo-
riren, sondern sie vielmehr zu einem besonderen Herzogthnm
erheben lassen wolle." Hierdurch hoffte er sich die Bewohner geneigter
zu machen und besonders auch den Magistrat der Stadt Moers dahin zu

!) Oorrssp, m Nilit. Geh. Staatsarchiv Berlin. Joh, Wilhelm ließ wirklich
unter dem 31. Mai 1702 dem Herzogthnm Westfalen eine Kontribution von 149 057 Thlr,
in vier Terminen zu zahlen, und 447171 Rationen s. 1 Viert. Hafer, 10 Pfd. Heu und
5 Pfd. Stroh, und dem Vest Recklinghausen eine Kontribution von 49 685 Thlr. und
149 057 Rationen auslegen. Kinsky hatte aber schon unter dem 30. April den König
darauf aufmerksam gemacht, dahin zn wirken, daß die unter dem Fürsten von Nassau-
Saarbrückenvor Kaiserswerthstehenden Pfalz. Truppen keine Feindseligkeiten gegen das
HerzogthnmWestfalen vornehmen möchten.
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bringen, daß er von seiner bisherigen Opposition Abstand nehme. Bald
aber sah er sich in seinen Erwartungengetäuscht, da Bürgermeister und
Rath von Moers in einem Rahtstag" das obenerwähnte
Schreiben der Fürstin Amalie von Nassau-Dietz, als Vormünderin ihres
Sohnes, des Prinzen Friso nebst der Abschrift des Testaments auf die
Tagesordnung setzten und den dorthin citirteu „ssi-geanten, Oorporalen
und Landtspaffaten" bekannt machten, „damit ein Jeglicher deren einhalten
(Inhalt?) denen unter seinem äistriot wohnhaften Bürgern und Einwoh¬
nern zur Kenntniß bringe", wobei sie ihres bürgerlichen Eides und Pflichten
erinnert wurden. Zugleich wurde „rssolvirt«, den Predigern der Stadt
und Grafschaft Moers uud untergehörigen Herrlichkeiten, Abschrift des
Schreibens der Fürstin Amalie vom 9. Mai zugehen zu lassen, „gestalt
sich wegen des darinnen verordneten Kirchengebets zu reZuIiren."

Die Generalstaaten waren, wie oben gesagt, über das letzte Schreiben
des Königs in gründliche Berathung getreten, deren Resultat endlich in
einer Resolution vom 29. Mai zu Tage kam. Zunächst erklärten sie sich
als vom Testator eingesetzte Testaments-Exekutoren für vollkommen kom¬
petent, in dieser Sache endgültig zu entscheiden. Da sie jedoch gesinnt
wären, Jedem sein Recht zukommen zu lassen, so wollten sie jetzt nur sich
dahin aussprechen,wie es bis zum endlichen Austrage der Sache zu halten
sei. Die früheren Räthe des verstorbenen Königs Wilhelm, welche ihren
Sitz im Haag hatten und den Oranischen Domänenrath bildeten, sollten ?
vorläufig ihre Funktionen weiter führen als Administratoren des ganzen
Nachlasses.Zur Vermeidung von Konflikte» in Moers wurde dem Kom¬
mandanten der dortigen holländischen Besatzung, Oberstlieutenantvan Vryeneß,
anbefohlen, sich in keine Polizei- und Regierungssachen zu mischen:c.
Schließlich machten sie den Vorschlag, die sämmtlichen Lehne aus den
Namen der Generalstaaten als Testaments-Exekutoren er¬
neuern zu lassen, welche dieselben alsdann, nach rechtlichem Austrage
der Sache, demjenigenunfehlbar überliefern wollten, dem sie rechtlich zu¬
gesprochen würden, und hoffen, der König werde damit einverstanden sein

i) ZZxti'g.oi'äillai'iö Rahtstag, gehalten 23. Mai 1702, prasssutibus Hr. Hrn.
Bürgermeistern van As Ist, ^üvlion, üIüIiuA, vw Holtmauu, (ZosäSaso, Lssso,
>lsäslsll, Gemeinsleute 'I'srstöAsri, Hs,rxs und 1'immsrmaun. Protokoll von
Dr. Loltmauu unterschrieben.Staatsarchiv zu Düsseldorf. Grafschaft Moers, Herrsch.
Familiensachen.Hr. van Zelst scheint aber bald anderer Meinung geworden zu sein,
denn wir finden ihn noch 1702 als Beamten an der Seite Kinskys, und zwar als
Rentmeister.
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Zu diesem letzten Vorschlage hatten sich die Generalstaaten dadurch ver-
^ anlaßt gefunden, daß in dem Marquisat Vliessingen und Ter Vere auf

der Insel Walchern, welche zu der Erbmasse gehörten, bedeutende Unruhen
entstanden waren, indem das Volk die bisherigen oranischen Beamten ab-
nnd neue eingesetzt hatte, da sich Gerüchte verbreiteten,daß der König
in Preußen hierbei die Hand im Spiele haben sollte und es den General¬
staaten sehr darum zu thun sein mußte, zur Aufrechthaltungder Ordnung
in Seeland dort noch die Herrschaft zu behalten.

Dem Baron Schmettan wurde diese Resolution abschriftlich zugestellt,
um sie an den König gelangen zu lassen. Es geht aus dem Inhalt der¬
selben klar hervor, daß die Generalstaaten den König zwar als Alleinerben
noch nicht anerkennen, aber anderseits durch direkte Zurückweisung seiner
Ansprüche es auch nicht mit ihm verderben wollten, da sie ja gerade
jetzt, bei bevorstehendem Kriege, sehr auf dessen wirksame Unterstützung
durch seine erprobten Truppen rechneten. Es sollte eben vorläufig Alles
beim Alten bleiben, damit nicht die sehr schwierige Lage, in welcher sich
das Land ohnehin schon befand, durch neue Reibungen noch bedenklicher
gemacht werde. Die oranifche Erbschaftsfrage bot eine zu willkommene
Gelegenheit, die Gesinnung des Königs mehr und mehr zu fesseln und seine
Bereitwilligkeit zur Betheiligungan dem Kriege zu fördern. Deshalb
hatten sie auch schon unter dem 15. Mai, unter Anzeige der erfolgten
Kriegserklärung,den König aufgefordert,nicht allein sich derselben anzu¬
schließen, sondern auch auf dem Reichstage zu Regensburg seinen Einfluß
dahin geltend zu machen, daß das Reich ebenfalls an Frankreich und
Spanien den Krieg erkläre.

In seiner Antwort aus Wesel den 19. Mai sprach sich der König
nun zwar sehr verbindlich gegen die Generalstaaten aus und versicherte sie
seiner aufrichtigsten Theilnahme an ihrem Wohlergehen und an dem glück¬
lichen Verlauf der „gemeinsamenSache", dabei die Hoffnung ausdrückend,
daß die „Hochmoogenden Herrn" eben so günstige Gesinnungen offenbaren;
die Aufforderung selbst aber lehnte er ab. Als Grund dazu führte er die
bedenkliche Lage an, in welcher zur Zeit das Herzogthum Eleve auf dem
linken Rheinufer sich befand, wo nicht nur die Franzosen seit einigen Wochen
sich festgesetzt hätten, sondern auch durch die Truppenznsammenziehuugder
Verbündeten den Bewohnern schwere Lasten auferlegt wären; deshalb müsse
er Alles vermeiden, was die Franzosen reizen könne, um sein Land nicht
noch größeren Bedrängnissen auszusetzen; auf dem Reichstage wolle er sein
Möglichstes thun, günstige Beschlüsse herbeizuführen, und werde alsdann
bei Ausführung derselben seiner Reichspflicht in vollem Maße nachkommen.
In gleichem Sinne habe er sich auch schon gegen den General van Oxdam
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und den Generalschatzmeister Hop ausgesprochen, welche im Auftrage der
Generalstaaten mit ihm in Wesel conferirt hätten.

Mit vollem Rechte dnrste König Friedrich die traurige Lage des links¬
rheinischen Herzogtums Cleve als Grund dafür anführen, daß er sich jetzt
noch nicht ernstlicher am Kriege betheiligen könne. Die dortigen Zustände,
welche zum Theil schon früher berührt wurden, hatten sich keineswegsge¬
bessert. Trotz aller noch im Jahre 1701 gemachten Vorstellungen, welche
er durch Schmettau den Generalstaaten hatte vortragen lassen, welche im
Dezember 1701 durch die Sendung des General v. Spaen nach dem
Haag noch bestärkt und militärisch erörtert wurden, hatte er es nicht dahin
bringen können, daß die Holländer Maßregeln ergriffen zum Schutz des
Cleveschen. Zwar hatten die Generalstaaten Schmettau versprochen, vier
bis fünf Bataillone, welche für Emmerich, Rees und Ratiugen bestimmt
wären, auf dem linken Nheinufer anmarfchiren zu lassen, aber der Marsch
erfolgte nicht. Auch hatte der Gouverneur von Mastricht, General Dops,
dem zu ihm gesendete» cleveschen Regierungsrath Blaespiel versprochen,
Alles zu thun, was in seinen Kräften stehe, um das Clevefche zu schützen,
und hatte diese Versicherung auch dem Geh. Rathe Hymmen wiederholt,
der in Düsseldorf mit ihm im Auftrage des Königs conferirte. Es waren
anch 15 Bataillone in Marsch gesetzt worden, aber nicht zum Schutz von
Cleve, da dieselben, wie schon früher erwähnt wurde, auf Veranlassungdes
KurfürstenJohann Wilhelm im Jülichschen und Bergischen Stellung
nahmen. Nicht einmal über die Feststellung einer zu besetzenden Linie
zwischen Maas und Rhein hatte man sich einigen können, da der König
dieselbe von Grave nach Wesel gezogen wünschte, wodurch Cleve gedeckt
worden wäre, die Holländer sich aber nnr auf eine von Gennep nach Nym-
wegeu gezogene Linie einlassen wollten, welche freilich die holländische Pro¬
vinz Gelderland deckte, Cleve aber vollständig schutzlos ließ. Dadurch
waren dem weiteren Vordringen der Franzosen im Cleveschen keine Schran¬
ken gesetzt, und der schon am 11. Februar 1702 gegebene Befehl des Kö¬
nigs, daß wenn es die Noth erfordere, die Regierung von Cleve sammt
der Kanzlei sich nach Emmerich zurückziehen sollte, hatte ausgeführt werden
müssen.

Inzwischen hatten die Stände des Herzogthums Cleve sich nach Mit¬
teln umgesehen, wie sie das Land vor dem Verderben retten könnten. Schon
im August 1701 hatten sie dem Könige Vorschläge unterbreitet, um eine
Neutralität des Herzogthumsherbeizuführen. Diese Vorschläge hatte
Friedrich zwar in Bezug auf die Neutralität entschieden abgelehnt, weil

i) I^rabörtz? II, 126.
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der Kaiser, gegen den er ja durch den sog. Kronvertrag Verpflichtungen
eingegangen war, dieses sehr ungnädig vermerken würde, aber er hatte sich
damit einverstandenerklärt, daß die Stände jetzt schon die Frage in Er¬
wägung ziehen könnten, ob nicht im Falle des ausgebrochenen Krieges eine
Kompensation der auf das Herzogthum Cleve von den Franzosen aus¬
geschriebenen Kontributionen mit denjenigen Kontributionen zu Stande ge¬
bracht werden könne, welche alsdann vom Kaiser und dessen Verbündeten
denjenigen spanisch-niederländischen Territorien auferlegt würde, welche durch
den Krieg in die Hände der Verbündeten gelangten. In erster Linie stand
hier das spanische Herzogthum Geldern und eine Deputation der Stände
von Cleve wurde beauftragt, zunächst mit den Ständen von Geldern des¬
halb in Verbindung zu treten.

Ehe jedoch irgend ein Abkommen vereinbart war, hatte das schnelle
Vorgehen der Franzosen zwischen Maas und Rhein die kaum angeknüpften
Unterhandlungen wieder unterbrochen.Als nun seit März 1702 die fran¬
zösischen Brandschatzungenim Cleveschen immer größere Dimensionen an¬
nahmen, wandten sich die Stände an Herrn von Schmettan mit dem An¬
suchen, den Generalstaaten und den Vertretern Englands im Haag Vor¬
stellungen zu machen über diese beabsichtigte Kompensationund deren Zu¬
stimmung dazu einzuholen. Frhr. v. Loe zu Wissen war selbst nach dem
Haag gegangen, um das Ansuchen der Stände zu unterstützen.Auch ihrem
Könige hatten die Stände die traurige Lage des Landes wiederholt vor¬
gestellt und ihn gebeten, in dieser Sache seinen Einfluß geltend zu machen.
Friedrich erklärte sich auch mittelst Schreibens aus Wesel vom 13. Mai
1702 wohl damit einverstanden,daß ein solches Abkommen getroffen würde,
fügte aber ausdrücklich hinzu: „Alles bloß unter Eurem Namen und ohne
Euch im geringsten merken zu lassen, daß Wir Euch dazu Befehl oder
?erraissiou gegeben haben." Wahrlich ein für unsere heutigen politischen
Begriffe kaum faßbares Verhältniß! Die Stände setzten sich nun auch
mit den Geldernschen wieder in Verbindung, welche zu Roermoude tagten,
und erhielten den Bescheid, daß sie zwar mit der beabsichtigten Kompen¬
sation einverstanden wären, aber sich jetzt noch nicht entscheiden könnten,
„da sie noch keine körrmZsiov von Brüssel hätten".

Auch die Erledigung der Frage über die Neutralität von Moers ließ
immer noch auf sich warten. Der König befürchtete, daß durch das Aus¬
schreiben der Kontributionen im Herzogthum Westfalen und im Vest Reck¬
linghausen die Neutralität der Grafschaft Moers „über den Haussen gehen
würde". Er sendete deshalb den in alle dortigen Verhältnisse ganz ein-

Staatsarchiv zu Düsseldorf: Verheerungen der Franzosen im Cleveschen.
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geweihten Geh. Rath Hymmen nach Düsseldorf, um bei dem Kurfürsten
Johann Wilhelm die Zurücknahmeder von der dortigen Geheimen Kriegs¬
kanzlei ausgegangenen, von dem Geh. Rath Frhrn. v. Wyser und Biersen
unterzeichneten uud an den Landdrosten von Westfalen Herrn v. Schwingel
und an den Statthalter von Recklinghausen Frhrn. v. Nesselrode zum
Stein gerichteten Kontributions-Ausschreibungenzu bewegen. Noch vor
der Abreise von Wesel gab der König darüber ausführliche Instruktionen
vom 17. Juni an Schmettan im Haag und an Hymmen in Düsseldorf.
Der ursprüngliche Plan war aber jetzt noch weiter ausgedehnt worden,
und die vorgeschlagene Neutralität sollte sich nicht mehr allein auf die
Grafschaft Moers erstrecken, sondern auch das Herzogthum Eleve und die
Herzogthümer Jülich und Berg umfassen. Dahin lautet wenigstens die
an Hymmen gegebene Instruktion: „dem Kurfürsten Johann Wilhelm vor¬
zuschlagen, ob nicht etwa durch einen Vertrag mit dem Kurfürsten von
Köln, der sich für seine Verbündeten, Frankreich und Spanien, stark machen
müsse, die Cleveschen und Moersischen, so wie die Jülich-Bergischen Lande
von allen Kontributionen, Brandschatzungen zc. verschont werden könnten,
wohingegen der König und Kurpfalz, im Namen ihrer Verbündeten,die
Verfchonung des Erzstifts Köln, des HerzogthumsWestfalen und des Vests
Recklinghausen garantiren wollten."') Hierdurch hoffte der König den
Kurfürsten Johann Wilhelm zur Annahme geneigter zu machen, da als¬
dann ja auch Jülich und Berg gesichert wurden. Den weiteren Verlauf
dieser Verhandlungen werden wir später sehen.

Wenige Tage nach der Eroberung von Kaiserswerth und nach Ein--
leitnng der oben erwähnten Angelegenheitverließ König Friedrich Wesel.
Nach kurzem Aufenthalt in Emmerich setzte er die Reise nach dem Haag
fort. Auf dem linken Rheinufer hatte er die Reise nicht unternehmen
dürfen, da dort unterdessen die Franzosen den zeitigen Befehlshaber der
verbündeten Truppen, Grafen von Athlone, am 11. Juni gezwungen hatten,
sich mit seinem Heere bei Nymwegen über die Waal zurückzuziehen,und
die Stadt Eleve seitdem von den Franzosen besetzt war.^) Den 21. Juni
traf der König im Haag ein und nahm sein Absteigequartierim sogenann¬
ten „alten Hof", den sein Großvater, Prinz Friedrich Heinrich von Oranien,

i) Geh. Staatsarchiv zu Berlin, Oorrssp. in Uilitaribus stv.

Berichte Athloues vom 11. und 12. Juni 1702 an den Rathspensionär HeinsinS.

I^mdsrtz? II, p. 126 :c. (Am Rande ist fälschlich das Datum als 11. und 12. Mai

angegeben.)
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im Binnenhof erbaut hatte, und den er als sein rechtmäßiges Eigenthum
betrachtete. Erst am Tage vorher hatte man von der Reise des Königs
Nachricht erhalten und sein unerwartetes Erscheinen im Haag, gerade zu
der Zeit, wo die Generalstaaten dem Grafen von Marlborongh den Ober¬
befehl über das Heer zu' übertragen im Begriff waren, weckte alle jene
Gerüchte wieder auf, welche früher über die weitgehenden Absichten Fried¬
richs im Umlauf gewesen waren. Marlborongh hatte nicht verfehlt, ihm
vor der Abreise zur Armee seine Aufwartung zu machen, und auch eine
Deputation der Staaten der Provinz Holland erschien zur Begrüßung.
Der König führte bittere Klagen über die Verheerungen der Franzosen im
Cleveschenund besonders darüber, daß sie ihm alle seine Hirsche und
Dammwild im Reichswaldgetödtet hätten. Als man nun eines Tages
im Garten des alten Hofes den Grafen Wartenberg auf einer Bank unter
einem Baume in eifriger Unterhaltung mit dem Baron v. Lilienroth be¬
merkte, dem Gesandten Schwedens, einer Macht, von der es bekannt war,
daß sie die preußische Königswürde noch nicht anerkannt hatte und deren
Bevollmächtigter bisher auch noch nicht zur Begrüßung des Königs er¬
schienen war, da glaubte man seiner Sache ganz gewiß zu sein, daß es
sich um weitgehende politische Pläne handle. Auch die Schritte, welche der
König zur Herbeiführung der Neutralität Cleves gethan hatte, waren den
Generalstaaten nicht unbekannt geblieben und hatten große Besorgnisse her¬
vorgerufen, da man wußte, daß Ludwig XIV. alle Hebel ansetzte, um den
König von der Verbindung mit England, Holland und dem Kaiser zu
trennen und auf seine Seite hinüberzuziehen. Unter sorgfältigster Beob¬
achtung aller Schritte, welche der König im Haag unternahm, glaubte
man ihn nur dadurch günstig stimmen zu können, daß man schleunigst die
oranische Erbschaftsfrage wieder zur Hand nehme und ihm darin einige
Zugeständnisse mache.

Mehrere Konferenzen darüber hatten schon stattgefunden, ohne ein
Resultat zu erzielen, und der König hatte schon durchblicken lassen, daß er
wieder abreisen wolle. Nur die Einladung des russischen Gesandten zu
einem Feste zu Ehren des Zars, den Friedrich sehr verehrte, hatte ihn
noch zurückgehalten. Zu seinem eigenen Geburtstage wollten ihm die
Stände der Provinz Holland ein großes Fest geben, welches er jedoch ab¬
lehnte, „da er nur ineoAnito im Haag wäre". Endlich wnrde die Ord¬
nung der Erbschaft damit begonnen, daß man den versiegeltenSchrein
öffnete, der sämmtliche dem König Wilhelm gehörenden Edelsteine und
Kostbarkeiten enthielt. Dabei entstand sofort eine große Meinungsverschie¬
denheit über den Besitz eines kostbaren Diamanten, des kleinen Sancy,
auf welchen nicht nur König Friedrich, sondern auch die verwittwete Fürstin
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Amalie von Nassau für ihren Sohn, den Prinzen Friso, Anspruch machten
und welchen auch der Gesandte Englands im Namen der Königin von
England reklamirte, als zu den englischen Kronjuwelen gehörend.

Inzwischen wurde ein Provisionalvergleich getroffen, worin Preußen
den Nießbrauch der Grafschaften Moers und Lingen, der Schlösser
Honslardyck, Ryswick und des Alten Hofes im Haag, Prinz Friso den
Nießbrauch der Herrschaften Büren, Leerdam, Jsselstein, Dieren, Sousdyck:c.
erhalten, alle anderen zur Erbschaft gehörenden Besitzungen, namentlich
Breda, Vliessingen, Grave, die Domänen im Westlande :c. aber vorläufig
unter dem Sequester der Generalstaaten bleiben sollten bis zum recht¬
lichen Austrage der Erbschaftsfrage.Die Königin Anna von England
ließ jedoch gegen diesen Ausgleich Protest einlegen, „da sie nicht zugeben
und geschehen lassen könne, daß dem Testamente ihres verstorbenen Schwa¬
gers eine solche Auslegung gegeben werde."

Nachdem der König von den ihm im Provisionalvergleich zugestandenen
Schlössern in üblicher Weise hatte Besitz ergreifen lassen, trat er Ende
Juli über Amsterdam und Utrecht die Rückreise an. Ueberall wurden ihm
besondere Ehrenbezeugungenzu Theil, namentlich in Amsterdam. Hollän¬
dische Berichterstatter erzählen, er sei in großer Entrüstung abgereist, weil
man ihm den „kleinen Sancy" vorenthalten wolle; ja, einige Herren aus
seinem Gefolge hätten sogar damit gedroht, der König werde einen Nen-
tralitätsvertrag mit Frankreich eingehen, wenn man ihn in dieser Be¬
ziehung nicht zufrieden stelle; darauf hätten die Generalstaaten, „— nicht
in Folge dieser Drohung, welche der guten Gesinnung des Königs wider¬
spreche, sondern um seine Freundschaft zu bewahren" — ihm dieses Kleinod
„geopfert" und den Diamanten dem Baron Schmettau übergeben, der ihn
dem Könige nach Utrecht bringen sollte.

Eine Resolution der Generalstaaten vom 30. Juli 1702 spricht nun
im Artikel I. den kleinen Sancy ausdrücklich dem Könige zu und ordnet
in den folgenden Artikeln die Vertheilung der Möbel, Gemälde und an¬
deren Kostbarkeiten, welche sich in den verschiedenen Schlössern befanden.
Schmettau aber stellte einen Revers aus, worin er sich verpflichtete, die
Zustimmung des Königs zu diesem Akte beizubringen, oder, wenn derselbe
die Ratifikation verweigern sollte, „den kleinen Sancy" wieder in die Hände
der Generalstaaten znrückzuliesern.')

Noch vom Haag aus hatte auch der König uuter dem 26. Juni dem
Kaiserhofe in Wien die bisher vom Reichskammergericht erlassenen Mandate
in der Moersischen Angelegenheit vorlegen lassen, mit der Bitte, „wann Einige

I^ambörtx, II. 275 ausführlich.
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wegen der GrafschaftMoers sich melden sollten, solche nach Wetzlar
zu verweisen." Wahrscheinlich gab die früher erwähnte Aeußerung
des Fürsten von Nassan-Saarbrück an den Kammergerichtsbotenbei ver¬
suchter Insinuation der Ediktalcitation dazu Veranlassung. Zugleich aber
ließ er auch durch seinen Gesandten in Wien, Herrn v. Bartholdy, den
Kaiser an das im Separatartikel I. des „Erneuten Allianz-Vertrages vom
26. November 1700" (den sog. Kronvertrag) gegebene Versprechen wegen
der Grafschaft Moers erinnern. Als aber die Generalstaaten im Namen
der Exekutorschaftdes Testaments einige Snbhastationenwegen Zehnt-
gesällen in Moers hatten ausführen lassen, ließ König Friedrich unter dem
5. Juli dagegen energischen Protest einlegen. Dabei blieb aber die end¬
gültige Erledigung der Erbschaftsfrage nach wie vor noch immer in der
Schwebe.

Gleichzeitig mit den Begebenheiten im Haag hatte auch die Angelegen¬
heit der beabsichtigten Neutralität ihren weiteren Verlauf. Geh. Rath
Hymmeu war infolge der ihm ertheilten Instruktion vom 17. Juni mit
dem Kurfürsten Johann Wilhelm in Verhandlunggetreten. Auch der
Bischof von Raab war in den Plan eingeweiht worden, da Johann Wil¬
helm ohne dessen Zustimmung keinen Schritt wagte, den der Kaiser viel¬
leicht mißbilligenkönnte. Der Bischof schrieb darüber an den König, er
habe dem Kaiser die Sache so vorgestellt, daß diese Unterhandlungen nur
zum Schein eingeleitet werden sollten, um die Franzosen aus dem Lande
los zu werden und um Zeit zu gewinnen, es sei dies aber ein zwischen
dem König, dem Kurfürsten und ihm bestehendesGeheimniß. Hymmen
berichtete unter dem 27. Juni 1702: der Kurfürst sei zwar ganz einver¬
standen, befürchte aber, „es möge ein solcher Separatvertrag Sr. Kais.
Maj. und auch den Generalstaaten owdrags geben", und habe ihm ge¬
sagt, er möge sich an den Hofkanzler Frhrn. v. Wyser wenden; dieser habe
ihm jedoch die Ansicht ausgesprochen, daß ein solcher Vertrag sehr bedenklich
erscheine, „weil der Kaiser den Kurfürsten von Köln nicht mehr als Landes¬
herrn, sondern als Reichsächter erkenne," und habe den Rath gegeben, es
möge dem Kurfürsten von Köln durch den Bischof von Raab angedeutet
werden, daß man für jede von den Franzosen ausgeführte Brandschatzung
doppelten Regreß im Erzstist Köln und sonstigen kurkölnischen Landen nehmen
werde. Zugleich brachte Hymmeu den Drosten von Moers, Baron v. Kinsky,
für die ferneren Unterhandlungen in Vorschlag, „da derselbe am kurfürst¬
lichen Hofe zu Bonn gut aoorsäitirt sey."

Der beabsichtigte Neutralitätsvertragkam jedoch in seiner ganzen
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Tragweite nicht zur Ausführung, sondern nur theilweise, indem Hymmen
dahin wirkte, daß der Kurfürst von Köln sich dafür stark machte, daß die
Stadt Cleve und das dortige Schloß nicht bombardirt werden sollten. Der
Kurfürst Johann Wilhelm hatte durch Vermittelung der Jesuiten in Düssel¬
dorf und des Beichtvaters des Kurfürsten von Köln, Beywegh, bereits
das Gleiche für Düsseldorf erreicht. Hymmen wandte sich nun an dieselbe
Quelle, und ?. Beywegh schrieb ihm ä. ä. Köln den 2. Juli 1702:
„Jhro Excellenz wollen hierunter befehlen, wie und welcher Gestalt sie ver¬
langen, daß Werckh eingerichtet zu haben, und unsere geringste sooietät
wird alle Krässten anlegen zu Betzeugung, daß wir die getrewen Diener
seynt des Königl. Hauses, umb das boaum xublieuw bestmöglichst zu
prowoviröii. Hiermit empfehle ich unsere Looistät in die hohe Königl.
Gnade :c."')

Auch die Verhandlungen der Clevefchen Stände wegen Kompensation
der Kontributionen waren weiter geführt worden, da die Bedrückungen
durch die Franzosen immer größere Ausdehnung annahmen. „Man schien
es das Land entgelten lassen zu wollen, daß der Landesherr, aller ihm
gemachter vortheilhafter Anerbietungenungeachtet, sich nicht für den König
von Frankreich erklären wollte", sagt ein Bericht. Dem linksrheinischen
Theil von Cleve allein hatte der spanische Intendant Medina de Contreras
eine Kontribution von 160 000 Rthlv. auferlegt, daneben noch ungeheure
Lieferungen von Portionen für die Truppen und Rationen für die Pferde.
Nicht minder drückend waren die Erpressungen, welche noch außerdem durch
einzelne Truppenbefehlshaber in den Quartieren ausgeübt wurden. Das
ganze Land sah seinen wirthschaftlichen Untergang vor Augen und die
wiederholten Klagen der Stände blieben ebenso ohne Erfolg, wie ihre Be¬
mühungen, die Kompensations-Verhandlungeumit den Ständen von Geldern
zum Abschluß zu bringen. Da veränderte sich Plötzlich die Lage durch den
Abzug der Franzosen, dessen Grund wir aus einem kurzen Ueberblick der
militärischenVerhältnisse zu dieser Zeit entnehmen können.

Nachdem am 11. Jnni der Graf von Athlone sich veranlaßt gefunden
hatte, den Rückzug anzutreten und den nachrückenden Franzosen durch Fest¬
halten von Nymwegen Halt zu gebieten, führte er das Heer über die Waal
und ließ nur etwa 5000 Manu unter dem Grafen Tilly in Nymwegen
zurück. Seine nächste Aufgabe blieb, den Franzosen den Uebergang über
den Rhein zu verwehreu. Er uahm sein Hauptquartier im Zollhause
(Tolhuys) bei Lobith und breitete seine durch Zuzug verstärkten Regimenter
auf dem rechten Rheinnfer von Schenkenschanz bis Rees aus, um den

i) Geh. Staatsarchiv Berlin, Vorrssp. in Nilit. I. e.
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preußischen Truppen, welche weiter oberhalb, bei Wesel, standen, und den
erwarteten Hannoveranerndie Hand bieten zu können. Durch Ankunft
von 6000 Mann, welche der Bischof von Münster versprochen hatte, dann
der 10 000 Hannoveraner, welche im Anmarsch waren, und der durch die
Eroberung von Kaiserswerth dort überflüssig gewordenen Regimenter hoffte
man das Heer auf mindestens 60 000 Mann bringen zu können. An¬
fangs Juli übernahm Graf Marlborough den Oberbefehl und versammelte
die sämmtlichen verwendbaren Truppen in einem Lager bei Nymwegen, in
der Stärke von 51 Bataillonen Infanterie, 97 Schwadronen Reuter und
24 Schwadronen Dragoner, Holländer, Engländer, Dänen, Hessen und
Hannoveraner. Infolge dieser starken Truppeuzahl in ihrer Flanke be¬
droht, räumten die Franzosen den nordwestlichen Theil von Cleve und zogen
sich zunächst nach Xanten zurück, wo sie in nächster Verbindung mit Rhein¬
berg und Geldern waren. Vor dem Abzüge hatten sie noch durch Zer¬
störung aller Feldfrüchte, Wegführung des Viehs und Einäscherung vieler
Dörfer, Schlösser und Gehöfte, ja selbst von Kirchen und Klöstern, schreck¬
liche Verwüstungen angerichtet. Dann nahmen sie Stellung au der Niers,
zwischen Gennep und Goch.

Nachdem es Marlborough endlich gelungen war, die großen Bedenken
der Generalstaaten zu überwinden und sie zu überzeugen, daß er, unbe¬
schadet der Sicherheit von Nymwegen und des unteren Rheines, nach
Brabant vordringen könne, setzte sich das Heer in Marsch, unter Zurück¬
lassung einer Reserve bei und in Nymwegen. Den 26. Juli wurde bei
Grave auf drei Brücken die Maas überschritten und dann der Marsch in
südlicher Richtung fortgesetzt. Den 1. August erreichte man Peer und
Bree, im Herzogthum Limburg. Marschall Boufflers, der befürchten mußte,
durch diesen Vormarsch von Brabant abgedrängt zu werden, ging nun den
26. und 28. Juli bei Venlo über die Maas und erreichte den 29. Juli
Weert. Hier aber stieß seine Vorhut schon auf die Seitendetachements
der Verbündeten, so daß Boufflers südlich auf Haffelt auswich. Somit
war das Clevesche von den Franzosen befreit, und nur die Besatzungen
von Geldern, Rheinberg,Venlo und Roermonde bedrängten noch in ge¬
wohnter Weise durch ausgesendeteStreifparteiendas flache Land. Marl¬
borough aber hatte seinen nächsten Zweck erreicht, durch Entfernung des
Feindes von der Maas freie Hand zur Belagerung von Venlo, Stevens¬
werth und Roermonde zu erhalten.

Orärs 6s bg,tg,ills 6s 1'armss 6ss commü-lläss ps,r U/ 6s Narl-
borouAd, proolis !», vills äs ^im^vsASll su sts,t eomius l'az' vsu. Is 12 Quillst
1702. Orig.-Handzeichnung im Besitz des Verf.
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Die Stände von Cleve hatten den Abzug der Franzosen mit Freuden
begrüßt, konnten es aber nicht verhindern, daß aus den Festungen Geldern
und Rheinberg nicht allein die noch nicht gezahlten Kontributionenin der
Nachbarschaftgewaltsam eingetrieben, sondern noch neue Ausschreibungen
gemacht wurden. Außerdem hatten sie infolge von Uebereinkommen große
Lieferungen von Fonrage für die Verbündeten übernehmen und die Ma¬
gazine füllen müssen. Die Regierung hatte darüber aus Emmerich dem
Könige Bericht erstattet, und dieser ihnen darauf bezügliche Befehle zugehen
lassen. Der Regierungspräsident Frhr. von der Reck berief die Syndici
der Stände nach Emmerich und eröffnete ihnen am 19. August: „Der
König habe sehr mißfällig vernommen, wie die Franzosen sich noch unter¬
ständen, im Cleveschen Brandschatzungenauszuschreiben, und habe an die
Regierung rescribirt, daß er nicht zugestehen wolle, solche Brandschatzungen
zu bezahlen oder darüber zu verhandeln, würde aber oomziverläc» geschehen
lassen, daß über eine oompsvsatioll gegen spanisch-geldernsche tractirt
würde." Die Stände „haben darauf gut gefunden, daß an die Stände
von Geldern geschrieben würde". — Den 21. August wurde dann auch
ein dahin zielendes Schreiben abgesendet, in welchem die Geldernschen daran
erinnert wurden, „daß es an der höchsten Zeit sei, den Kompensations-
Traktat abzuschließen, die Herrn möchten deshalb dahin wirken, daß sie die
Erlaubniß dazu aus Brüssel erhielten."

Der König hatte aber unterdessen strenge Befehle erlassen, dem spa¬
nischen Intendanten keine Kontributionen zu zahlen, vielmehr sollten die
Landleute sich bewaffnen, die Pässe und Landwehren besetzen und die feind¬
lichen Parteien mit Gewalt zurückweisen. Schon unter dem 8. August war
auch ein Befehl des Königs aus Schönhausen an den General v. Heyden
ergangen, er solle im spanischen Geldern Repressalien ergreifen und durch
Plakate bekannt machen lassen, daß für jedes im Cleveschen abgebrannte
Haus deren fünf- oder sechsmal so viel in Geldern in Asche gelegt werden
sollten. Die Clevesche Regierung hatte an Heyden denselben Antrag ge¬
stellt und ihn aufgefordert, in Geldern Kontributionen auszuschreiben. Der
General hatte ihnen aber den 29. August aus Kempen und den 2. Sep¬
tember aus dem Lager vor Venlo geantwortet, er könne sich damit nicht

.befassen, das wäre nicht seine Sache, gerne wolle er bei Requisitionen
starke Hand leisten, aber das Ausschreibender Kontributionen müsse von
anderer Seite ausgehen. Er hatte ebenfalls den Rath gegeben, die
Bauern möchten sich bewaffnen und die feindlichen Streifparteienverjagen.

1) Staatsarchiv zu Düsseldorf: Ueber die Verheerungen der Franzosen in Cleve.

2) Die Regierung sendete deshalb den Geh. Rath HapPe zur Armee vor Venlo.
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Gleichzeitig mit dieser Angelegenheit brachten die Stände noch eine
andere, für sie höchst wichtige Sache zur Sprache. Nach dem alten Hanpt-
receß mit den Ständen sollten denselben aus den Landeseinnahmenjährlich
6000 Thlr. sog. Stände- oder Dispositionsgelder zur Verfügung gestellt
werden. Dies war auch früher regelmäßig geschehen, aber seit einigen
Jahren war es unterblieben. Jetzt klagten die Stände, es wären ihnen
dadurch alle Mittel genommen, zu des Königs Diensten und zur „Bei¬
behaltung" des Landes etwas zu thun, „da sie auch, wie leider bekannt,
keinen Osäit mehr hätten"; die Regiernng möchte doch die Sache dahin
„i-eczorllmanäil-eQ", damit besagte Gelder wieder „ausgefolgt" würden.
Die Regierung gab ihnen den Rath, direkt bei dem Könige dagegen zu
remonstriren,sie würde es durch ihre Berichte bestens unterstützen. Den
25. August richteten die Stände nun eine betreffende Petition an den König,
und legten dieselbe abschriftlich dem Grafen Wartenberg, dem Minister
v. Fuchs, dem General-Kriegskommissarv. Dankelmann, dem Geh. Rath
Jlgeu und der Regierung zu Cleve vor. Als Beweis für die traurige
Finanzlage legten sie eine Berechnung der bis zum Monat August ge¬
leisteten Ausgaben vor im Betrage von 252,324 Thlr. 12 Stüber (dar¬
unter pro RsZia Najestats 98 000 Thlr.), während nach dem Etat
xro 1702 die Soll-Einnahmefür das ganze Jahr 359 259 Thlr. 32 Stbr.
betrug, von welcher jedoch die Quote für die linksrheinischen Aemter mit
106 198 Thlr. 22 Stbr. in Abzug gebracht werden müsse, „da das Landt
durch die feiudtliche Invasion ruinirt und das (üovtillAent nicht bei¬
gebracht werden kann"; es bleibt demnach eine Einnahme von nur
253061 Thlr. 10 Stbr. übrig zur Verrechnung; die Ausgabe betrug aber
252 324 Thlr. 12 Stbr. bis einschließlich August, so daß für Sep¬
tember, Oktober, November und Dezember noch 73k Thlr. 58 Stbr. zur
Verfügung bleiben. Eine Königl. Entscheidung auf diese Petition liegt in
den Akten nicht vor.

In der Kriegslage am Niederrhein waren unterdessen bedeutende Ver¬
änderungen zu Gunsten der Verbündeten eingetreten. Bei dem weiteren
Vormarsch nach Brabant hatte Marlboroughvergebens dahin getrachtet,
die Franzosen zu einer offenen Feldschlacht zu zwingen. Wenn einerseits
die Verschiedenheit der Kontingente, aus welchen sein Heer bestand und die
damit verbundenen, oft weit auseinandergehenden Ansichten der betreffenden
Generale und namentlich die Unentschlossenheit der Generalstaaten,einem
schnellen und gemeinsamen Handeln erschwerend entgegentraten, so wußten
anderseits die Franzosen durch geschickte Bewegungen und schnelle Märsche
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jedem Zusammenstoß vorsichtig auszuweichen.Marlborough ließ deshalb
Stillstand in seinem weiteren Vormarsche eintreten, wodurch auch die Heran¬
führung der Verpflegung erleichtert wurde und entsendete unter den Gene¬
ralen Opdam, Tilly, Fagel und Cutts ein Korps von 12 Regimentern
Infanterie und Kavalerie zur Belagerung von Venlo. Von preußischer
Seite stieß General Friedrich v. Heyden, der nach der Eroberung von
Kaiserswerth mit 16 Bataillonen und 4 Kavalerie-Regimentern über den
Rhein gegangen war, unter Zurücklassungvon einigen Bataillonen und
Schwadronen bei Mühlheim a. Rh. zur Sicherung von Köln, und unter¬
wegs Linn, Kempen und Wachtendonk genommen hatte, noch hinzu, und
General Graf Lottnm führte noch Verstärkungen aus Wesel heran.

Den 29. August 1702 wurde Venlo auf dem rechten Ufer der Maas
und das Fort St. Michel auf dem linken Ufer eingeschlossen. Gouverneur
von Venlo war der spanische General Graf v. Varo, die französischen
Truppen befehligte der Mar6chal-de-Camp v. Labadie, die Besatzung be¬
stand aus 4 Regimentern Infanterie, 300 Pferden und 600 Mann Land¬
milizen. Von Seiten der Verbündeten war der Oberbefehl über die Be¬
lagerungstruppen dem alten Feldmarschall Fürst von Nassau-Saarbrücken
wieder übertragen worden, um ihn dafür zu entschädigen,daß er bei dem
Oberkommandoüber das ganze Heer der Verbündeten übergangen worden
war. Ihm zur Seite sollte der berühmte Ingenieur-General Coehorn
stehen und die Belagerungsarbeiten anordnen, aber dessen Ankunft ver¬
zögerte sich noch bis anfangs September.

Den 10. September schlugen die preußischen Truppen einen auf ihre
Stellungen ausgeführten Ausfall der Besatzung tapfer zurück. Nachdem
die aus den Beständen von Delft herangezogenenGeschütze nebst Munition
und noch 2000 Mann Münstersche Truppen nebst 7000 aufgebotenen
Bauern als Schanzgräber eingetroffenwaren, wurden am 11. September
die Laufgräben auf beiden Seiten der Maas gegen die Stadt und das
Fort St. Michel eröffnet. Das Fort wurde den 18. September erstürmt,
auf der Südseite von den Preußen unter dem Fürsten Leopold von Anhalt-
Dessau, der seine schon vor Kaiserswerth bewiesene Umsicht und Tapferkeit
hier nicht minder bethätigte, auf der Nordseite durch die Engländer unter
Lord Cutts. Als nun die Geschütze des Forts auf die Stadt gerichtet
wurden, kapitulirte dieselbe am 23. September. Die Besatzung erhielt
freien Abzug mit allen Kriegsehren nach Antwerpen.

General der Infanterie Friedrich Freiherr v. Heyden hatte schon vor
Beginn der Belagerung sein Abschiedsgesuch eingereicht, da er sich empfind¬
lich gekränkt und zurückgesetzt fühlte durch die Ernennung des durch den
Grafen Wartenberg aus Gothaifchem Dienst herangezogenen Grafen Wartens-

38
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leben zum General-Feldmarschall. Der König hatte das Abschiedsgesuch
Heydens genehmigt und mittelst Ordre vom 29. August 1702 übertrug er
den Oberbefehlüber die am Rheine stehenden Truppen seinem Bruder,
dem Markgrafen Albrecht Friedrich, und bestellte zugleich den General
v. Natzmer zu dessen Assistenz. Der Abgang des alten verdienten Ge¬
nerals Heyden wurde nicht nur bei den Truppen am Rhein, sondern in
der ganzen Armee sehr bedauert.

Sobald die Garnison von Venlo ausmarschirtund die Festung von
den Verbündeten besetzt war, wurde der Graf v. Noyelles mit einer Ab¬
theilung nach Stevenswerthentsendet, um diesen Platz zu berennen; Graf
Tilly aber marfchirte nach Roermonde, welches, ebenfalls eingeschlossen
wurde. Der Kommandant von Stevenswerth — de Radda — kapitulirte
bereits am 2. Oktober, die Besatzung erhielt freien Abzug nach Namur.
Roermonde hielt sich länger. Dorthin hatte sich der Fürst von Nassau-
Saarbrücken mit Coehorn selbst begeben, um die Belagerung zu leiten.
Auch hier wirkten Fürst Leopold von Anhalt-Dessau und die preußischen
Regimenter wieder mit allseitig anerkannter Tapferkeit. Der Kommandant
Graf v. Hornes kapitulirte den 7. Oktober unter gleichen Bedingungenwie
Venlo, nur waren hier in den 43 Artikeln diejenigen, welche sich auf das
Konfessionellebezogen, noch schärfer betont; die Besatzung erhielt freien
Abzug nach Löwen. Marlborough hatte unterdessen den Marschall Bonsflers
bis nach Tongern zurückgedrängt und erschien am 13. Oktober vor Lüttich.
Die Stadt ergab sich den 19. auf die erste Aufforderung; die Garnison
zog sich in die Citadelle zurück, welche sich noch bis zum 23. Oktober hielt,
wo sie mit Sturm genommen wurde und der Kommandant Violane auf
der Bresche fiel; die Garnison ergab sich auf Gnade und Ungnade. Ein
anderer Theil der Besatzung von Lüttich hatte sich in die Karthause ge¬
worfen und hielt sich bis zum 29. Oktober, wo sie unter günstigen Be¬
dingungen kapitulirte und freien Abzug nach Namur erhielt.

Durch den Fall dieser festen Plätze war die Maas frei geworden und
die Schisffarth von Lüttich bis nach Holland vollständig hergestellt, aber
das Clevesche wurde durch die Besatzungen von Rheinberg und Geldern
immer noch hart bedrängt. Der Gouverneur von Wesel, Generallieutnant
Siegismnnd Freiherr v. Heyden, ein Vetter des verabschiedeten General
der Infanterie Friedrich v. Heyden, hatte bereits unter dem 29. August
vom Könige den Befehl erhalten, für Sicherung der Rheinbrücke bei Wesel
gegen Attentate aus Rheinberg zu sorgen und dazu etwa Vs Stnnde ober-

>) v. Schöning, General v, Natzmer, 209.
2) NSm. p, 223 n. ff. sämmtliche Kapitulationenausführlich.
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halb Wesel ein mit genügsamer Mannschaft besetztes Schiff auszulegen.
Auch dem Markgrafen Albrecht hatte der König unter dem 2. September
befohlen, da die Franzosen 160 000 Thlr. Kontribution von Cleve ver¬
langt hätten, sollte er von Geldern das Doppelte fordern, aber dabei er¬
klären, daß man noch immer geneigt sei, wegen einer Kompensation zu ver¬
handeln. Den 8. September richtete die Negierung von Cleve die Bitte
an den König, die Festung Rheinberg mit einigen Truppen blokiren zu
lassen, um die Ausfälle der Parteien zu verhindern, welche das Land
brandschatzten. Es erneuten sich aber die Klagen über derartige Ausschrei¬
tungen von Tage zu Tage.

Die Geh. Räthe Hymmen und Bergius waren von der Regierung
nach Wesel gesendet, um dort mit dem General v. Heyden in Berathung
zu treten, wie diesen Uebelständen vorzubeugensei. In einem Bericht vom
11. September zeigten sie der Regierung an, daß der General die Orte
Büderich, Xanten, Sonsbeck, Kervenheim, Wissen und Goch mit Truppen¬
abtheilungen zu Fuß und Dragonern besetzen werde, welche den Landleuten,
wenn sie sich gegen die feindlichen Streifparteien zur Wehr setzten, als
festen Anhalt dienen könnten. Besonders aber sollte dringend befohlen
werden, in allen Orten Tag und Nacht scharfe Wache zu halten, „da der
?s.rtisÄll 1a Oroix in Rheinberg sein und sich gerühmt haben solle, er
werde bald die Gewandtheit seiner Leute offenbaren." Zugleich verfügte
die Regierung an alle rechtsrheinischen Beamten, alle Schiffe und Nachen
von dem linken auf das rechte Rheinufer zu bringen und dort unter steter
Bewachung festhalten zu lassen; eine Kommission würde den Rhein von
Ruhrort bis Schenkenschanz befahren und alle am linken Rheinufer noch
liegenden Fahrzeuge konfisziren. Auch an den Drosten von Moers, Herrn
v. Kinsky, richtete die Regierung die Aufforderung, dafür zu sorgen, daß
die Bewohner aller am Rheine gelegenen Orte der Grafschaft ihre Rhein-
sahrzeuge auf das rechte Ufer überführen sollten. Es war dies freilich
eine starke Zumuthuug, da die Grafschaft Moers ganz und gar auf dem
linken Rheinufer lag und nicht zu Cleve gehörte. Kinsky antwortete des¬
halb den 25. September, er sei zwar gerne dazu bereit, es fehle ihm aber
an Mitteln, die Eigenthümer der Fahrzeuge dazu zu zwingen und müsse er
unter den obwaltenden Verhältnissen sehr vorsichtig verfahren, damit der
in Rheinberg stehende Marquis v. Grammont ihn nicht der verletzten Neu¬
tralität beschuldigen könne. Markgraf Albrecht, an welchen sich die Kom¬
missarien ebenfalls gewendet hatten, theilte ihnen am 15. September aus
dem Lager vor Venlo mit, daß er dem auf dem rechten Rheinufer stehen¬
den Leib-Dragoner-Regiment Befehl gegeben habe, auf das linke User
überzugehen, wohingegendas noch bei Deutz stehende Regiment L'Ostange

3S»
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zu Pferde die bisherigen Quartiere der Leib-Dragonereinnehmen und
Rheinberg auf dem rechten Rheinufer scharf beobachten sollte.

Trotz aller dieser Vorsichtsmaßregeln wiederholten sich dennoch die
Ausfälle der Parteien aus Rheinberg und Geldern. Je 200 Mann aus
jeder Festung überfielen am 19. September die Stadt Sonsbeck, erstiegen
mit Leitern die Mauer, raubten, plünderten und mißhandelten die Ein¬
wohner, von denen 7—8 getödtet wurden, als sie sich widersetzten, und ver¬
schonten selbst die Kirchen und Klöster nicht. Ehe noch genügende Hülfe
herankommen konnte, waren die Plünderer wieder verschwunden und hatten
ihren Raub in den Festungen in Sicherheit gebracht. Die Regierung zu
Cleve gerieth darüber in die größte Aufregung uud klagte bei dem Mark¬
grafen Albrecht. Sie wollten sogleich weitgehende Repressalien in Geldern
ergreifen und machten sogar den Vorschlag, „die Pfaffen in Kevelaer beim
Kopf nehmen und nach Wesel abführen zu lassen." Der beim Markgrafen
vor Venlo befindliche Geh. Rath Happe mahnte aber ernstlich davon ab,
„da wir keinen Religionskrieg führen, und die Franzosen sich wahrscheinlich
sehr wenig daraus machen werden."')

Nicht allein am Niederrhein war diese Wendung der Kriegslage zum
Vortheil der Verbündeten eingetreten, auch die allgemeinen politisch-mili¬
tärischen Verhältnisse in Bezug aus das große Ganze des Krieges hatten
sich günstiger gestaltet. Zwei Momente waren es, welche vorzugsweise
dazu gewirkt hatten: der Beitritt der Assoziativ» der Reichskreise zum
Haager Büudniß und der Beschluß des Regensburger Reichstages zur
Kriegserklärung an Frankreich und Spanien. In vollkommenem Einver¬
ständnisse mit dem Kurfürsten Johann Wilhelm und dem im Interesse des
Kaisers handelnden Bischof von Raab hatte König Friedrich sich an diesem
großen Werke mit regem Eifer betheiligt, und sowohl in seiner Stellung
als Mitdirektor des Niederrheinisch-Westfälischen Kreises auf dem Kreistage
zu Köln, als in seiner Eigenschaftals Kurfürst von Brandenburg auf dem
Reichstage zu Regensburg dahin gewirkt, daß diese Angelegenheiten zu dem
erwünschten Resultat geführt wurden. Wir müssen deshalb auf die Ver¬
handlungen des am 24. April 1702 zu Köln eröffneten Kreistages zurück¬
kommen, dessen auf die Erwerbung der Grafschaft Moers sich beziehenden
Protokolle schon früher erwähnt wurden.

Die am 25. April durch die an diesem Tage den Vorsitz führenden
preußischen Direktorial-Bevollmächtigtenv. Spaen und Hymmeu dem Kreis¬
tage vorgelegte Proposition enthielt 10 „kunotg, äslibsranäg,", und wurde
mit der eindringlichenMahnung eingeleitet, schnell und einhellig zu resol-

i) Staatsarchiv Düsseldorf. Ereignisse nach dem Jlllichschen Erbfolgestreit. Nr. 15.
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Viren und dann auch das Beschlosseneauszuführen, „denn ist jemahlen
dieses und danebenst eine genauere Verbindung unter denen Reichskreisen
und Gliedern nöthig gewesen, so ist es es wahrhaftig anitzo, da es woll
heißen mag aut nunc; aut nur»Hug.m!"Am Schlüsse heißt es dann,
„das Direktorium hoffe und erwarte, es werden Räthe, Pottschafftenund
Gesandten sich bei den Umbsragen dergestalt in ihren patriotischen votis
herauslassen,damit ein unverlangter, den allerseits habenden aufrichtigen
teutschen Eiffer vor das gemeine Beste bewährender Schluß erfolgen, mithin
durch dessen schleunige und nachtrückliche BeWirkung denen, welche des
Reiches und dieses Kreises Unruhe, Verderb und vielleicht gäntzlichen Unter¬
gang suchen dörsften, geziemend begegnet, und dermaleneins ein solcher
Friedens- und Ruhestand erworben werde, welchen zu brechen und zu ver-
stören Niemand sich leicht verkühnen noch bemacht finden möge."

Unter den zur Berathung gestellten 10 Punkten beziehen sich der 1.,
2. und 3. immer noch auf die Besatzung von Köln, denn trotz der Be¬
schlüsse des vorigen Kreistages war diese Frage immer noch nicht erledigt.
Laut einer vom Kommandantenvon Köln, Oberst Hennemann, vorgelegten
Nachweisungvom 19. April, bestand die Garnison aus 5746 Mann; dar-
nnter 3 , Bataillone Preußen, 2 Bataillone Münsterer, 4 Regimenter
„Staati^'S-nlHolländer), außerdem Paderborner, We^terwälder, Hessen,
verschiedene kleinere Kontingente und 400 Mann der Stadt Köln. Davon
kamen zum Dienst täglich für die Haupt- und 55 kleinere Wachen 1500
Mann, zur Verstärkung bei dem geringsten Alarm 500 Mann, zur Ver¬
stärkung bei wirklichem feindlichen Anmarsch 2000 Mann und als Reserve
in der Stadt zur Verhütung von Tumult 1500 Mann, in Summa 5500
Mann, so daß nur 246 Mann übrig blieben, „welche theils zu derer
Hrn. Staatsoffiziere Wachten und bei einer atta^ue zur Beibringung von
Munition und anderem Kriegsmaterial müssen gebraucht werden." Henne¬
mann verlangt eine Verstärkung von mindestens noch 4000 Mann zu Fuß,
sonst könne er die 22 gegen das Feld gelegene Bollwerke, „von denen
9 mulläirt", und die 8 gegen den Rhein gelegenen, sämmtlich „WUI1-
äirts" Bollwerke nicht genügend besetzen und auch keine Leute „zur Oe-
ksiisiczll der Stadtmauer" verwenden; er verwahrt sich unter den jetzigen
Zuständen gegen irgend einen Unfall, „damit bei allem Falle mir nichts
möchte imxntii-t werden."

Auch Bürgermeister und Rath, welche früher sich der Aufnahme einer
stärkeren Besatzung so kräftig widersetzt hatten, waren durch die näher
kommende Gefahr jetzt anderer Ansicht geworden. Sie klagten dem Direk-

i) Staatsarchiv Düsseldorf. Kreistags-Protokolle 1702.
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torium, daß die für Köln ausgeworfenen 8200 Mann noch niemals voll¬
zählig gewesen, da einige Kreisstände ihre Truppen nicht allezeit in der
Garnison lassen konnten, andere aber ihre Huots, gar nicht hineingeschickt
hätten. Die Herren der Stadt gehen jetzt noch weiter und geben dem
Kreisdirektorium zu erwägen, ob es bei den 8200 Mann zu Fuß ver¬
bleiben solle? oder ob nicht etwa noch „Einiges an Oavallorie" einzu¬
nehmen sei, „zur Obsörvii-ullZ der ?atl-ouillsrl?" Ja sie bitten sogar,
bei den hohen Alliirten zu vermitteln, daß ein kleines Korps Infanterie
und Kavalerie „gutbefindlichen Orts" stehen bleiben könne, „so auf allen
unverhofften Fall in hiesige Stadt zu derselben mehrerer Versicherung ein¬
geworfen werden könnte."

Der Kreistagsabschiedvom 11. Mai 1702 enthält nun die Beschlüsse,
welche in Bezug auf diese Frage gefaßt wurden, und zwar, „daß man es
bei den 8200 Mann für Köln belassen, aber darauf hinwirken wolle, daß
dieses Quantum auch wirklich in Köln gestellt werde; neben diesen 8200
Mann aber noch 1000 Mann zu Pferde und zwar an Dragonern „anzu¬
schaffen", welche jedoch eher nicht zur Operation gezogen werden sollen,
bis Köln vor aller Gefahr genugsam gedeckt sei, es wäre denn, daß zur
Ergänzung der Garnison einige Kavalerie nöthig wäre, welche ^Äanu von
diesen 1000 Mann genommen werden können, weshalb dieselbe^ sofort
innerhalb zwei Monaten „auf die Beine zu bringen" und zu eventueller
Nothdurft dergestalt in Bereitschaft zu halten wären, „daß sie auf Erfordern
anstundts fortmarfchiren könnten."

Wichtiger waren die Punkte 9 und 10, welche sich auf die allgemeine
politisch-militärische Lage bezogen. Die bereits zu einer Assoziation in
Nördlingen zusammengetretenen süddeutschenReichskreise hatten den Nieder¬
rheinisch-WestsälischenKreis „eingeladen", sich ihrer Verbindung anzu¬
schließen. Es entstand nun, die Annahme vorausgesetzt, die Frage, wie
diese Vereinigung zu bewerkstelligensei? Da ferner der Kaiser die
„Äooessidll"des österreichischenKreises angeboten, auch die oberrheinischen
Kreise diese mit Dank acceptirt hätten, so würde der hiesige Kreis auch
wohl nichts dagegen einzuwenden haben. Endlich Punkt 10, „ob man
nicht in das Haager Bündniß von Kreiswegen eintreten wolle, in welchem
schon so viele mächtige Kreisstände bereits begriffen seyen?" Das Resultat
der „Umbfrage" ergab, daß xer ma^or-g, beschlossen wurde, die Einladung
der oberen Kreise zur Assoziation nicht auszuschlagen, und zur endlichen
Feststellung derselben Abgeordnete zu dem Assoziations-Konvent zu senden,
mit genauer Instruktion, die Assoziation auf die zwischen den Oberen
Kreisen vereinbarten Rezesse zu basiren; die Anerbietungen des Kaisers
Wären mit schuldigem Dank anzunehmen; endlich wolle man der „großen
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auf behörige „IrivitÄtiov" von Kreises wegen beitreten. Gegen
diesen letzten Beschluß protestirten zwar die Bevollmächtigtendes Bischofs
von Münster, unter ziemlich heftiger Entgegnung der Cleveschen und Jülich-
schen, wurden aber bei der „Umbfrage" überstimmt.

Nach diesen Beschlüssenwurde nun die Reparation der 10OO Dra¬
goner auf die einzelnen Kreisstände entworfen, welche in 3 Regimenter zu
je 330 Mann in 5 Kompagnien a 66 Mann formirt werden sollten.
Preußen hatte für Cleve, Minden und Moers zum 2. Regiment 219^
Mann zu stellen, den Rest dieses Regiments die Stifter Werden, Essen,
Herford, Stablo, Thoren, die GrafschaftenOstfriesland,Grousfeld, Reck¬
heim, Teckleuburg,Anholt, die Herrschaften Wickrath, Gimborn-Neustadt,
und die Stadt Dortmund, darunter einige nur ein oder zwei Mann.
Preußen übernahm die Formation dieses buntscheckigen Truppenkörpers, und
wird sich voraussichtlich mit den kleineren Territorien, von denen ja einige
zur Zeit in den Händen der Franzosen waren, abgefunden und das Re¬
giment aus seinen bereiten Truppen gestellt haben.

Den anderen Beschluß betreffend, wurden als Abgesandte des Kreises
zu dem Assoziations-Konventder MünsterscheGeh. Nath v. Cochenheim,
der Clevesche Geh. Rath Hymmen und der Jülichsche Vizekanzler v. Bingen
bezeichnet. Sie erhielten eine sehr ausführlicheInstruktion, wonach sie dem
Nördlinger Rezeß sudstÄlltialis. ot arlimoruna
st g.i'rlloruiQ", nach Vorbild des OberrheinischenKreises beitreten sollten.
Der Anschluß an die Assoziation war somit festgestellt und es handelte sich
nun noch um den Beitritt zu der „großen Alliantz" oder dem Haager
Bündniß, wozu der Kaiser den Kreis durch den Bischof von Raab hatte
auffordern lassen.

Zu dem Ende hatte man eine Zusammenkunftvon Bevollmächtigten
der sämmtlichen assoziirten Kreise nach Frankfurt a. M. ausgeschrieben, zu
welcher seitens des Niederrheinisch-Westfälischen Kreises wiederum die Herren
v. Cochenheim, Hymmen und v. Bingen ausersehen waren. König Friedrich
hatte während seines Aufenthalts in Wesel am 1. Juni auf dem Schlöffe
Broich, bei Mülheim a. d. Ruhr, eine Besprechung mit dem Kurfürsten
Johann Wilhelm gehabt, wo ohne Zweifel auch über diese Angelegenheit
verhandelt worden war. Ehe die Kreisbevollmächtigten aber sich nach
Frankfurt auf den Weg machten, hatte der König an Hymmen andere
Aufträge gegeben, in denen wir denselben bereits thätig sahen, und in deren
Folge er nicht mit nach Frankfurt gehen konnte, und die Abreise der an¬
deren aufgehalten wurde. Kurfürst Johann Wilhelm, im Einverständnisse
mit dem Bischof von Raab, trieb jedoch zur Beschleunigung der Sache an,
und schrieb dem Könige, er werde selbst sich nach Frankfurt begeben und im
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Namen des Kreisdirektoriums dort wirken. Der König, der inzwischen
nach dem Haag gegangen war, erklärte sich in einem Schreiben vom
4. Juli damit einverstanden, und genehmigte anch, daß Hymmen durch
einen anderen „Minister", den der Kurfürst bestimmen möge, ersetzt werde.
Johann Wilhelm schlug dazu seinen Vizekanzler v. Bingen vor, und der
König ertheilte demselben unter dem 13. Juli aus dem Haag die nöthige
Vollmacht.

Das Kreisdirektorium schrieb nun zum 16. September einen neuen
Kreistag aus, auf welchem die Frankfurter Verhandlungen, an denen Kur¬
fürst Johann Wilhelm und der Kurfürst von Mainz sich persönlich bethei¬
ligt hatten, zur Sprache gebracht werden sollten. Den 22. September
wurde den Kreisständen die Proposition vorgelegt, welche sich über Alles sehr
ausführlich aus sprach, und unter Berufung auf die patriotischen und deutschen
Gesinnungen der Stände, die Nothwendigkeithervorhob, den Resultaten,
welche die Bevollmächtigten sowohl in Bezug auf die Assoziation mit den
Oberen Kreisen, als auch über den Anschluß an das Haager Bündniß er¬
reicht und festgestellt hatten, unbedingt zuzustimmen. „Sie müßten jetzt,
wo die Feindseligkeiten auf des Reichs und des Kreises Boden versetzt, sich
entschließen, mit Aufsetzung Guts und Bluts sich dem fremden Joch zu
oxxorüi-en und dasselbe abzuwerssen", dann könne man hoffen, den Feind
bald aus der Nähe zu verdrängen; „es werde dieses aber mit keinem
besseren Luooess geschehen können, als wann die Stände die große

mit antreten, und sich in der äußersten Noth auch aufs äußerste
angreifen, wozu dieselben dann hiermit nochmalen eifrig und angelegent¬
lichst aäliortirt und ersuchet werden."

Die von Frankfurt zurückgekehrtenHerren v. Cochenheim und v. Bingen
referirten nun ausführlich über das auf dem dortigen Konvent Verhandelte,
und am 25. September trat der Kreistag über die Proposition in Be¬
rathung. Unter lebhafter Betheiligungder Stände an der Diskussion,
wobei die Bevollmächtigten für Cleve und Jülich die schon in der Propo¬
sition ausgedrücktenGedanken und Ermahnungenwiederholt vorbrachten,
kam es endlich zur Abstimmung.Die Majorität sprach sich für den unbe¬
dingten Anschluß des Kreises an das Haager Bündniß aus, „doch müsse
die Frage Huomoäo? noch näher erörtert werden." Den 28. September
hatte man sich auch über diese Frage geeinigt, und am 29. September
konnte der Rezeß vollzogen werden, worin sich der Niederrheinisch-West¬
fälische Kreis dem Haager Bündniß anschloß unter allen in dem Bündniß-
vertrage enthaltenen Bedingungen, für deren Durchführung das Direktorium
sich verpflichtete. Das Instrument sollte dem Kaiser vorgelegt werden,
an dessen Zustimmung die Stände um so weniger zweifeln, da der Bischof
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von Naab darüber bereits feste Znsicherung gegeben habe. Der Kaiser
erklärte nun die Annahme des Anschlusses in einem Gegeninstrument, und
versprach dem Kreise alle diejenigen Zugeständnisse, welche er bereits dem
Konvent der Oberen Kreise gemacht habe. Die aufzubringendenKreis-
trnppen wurden auf sieben Regimenter zu Fuß und drei Regimenter Dra¬
goner festgestellt, zu denen der König Friedrich und Kurfürst Johann Wil¬
helm für Cleve :c. und Jülich-Berg die größten Kontingentegaben.

Auf dem Reichstage zu Regensburg hatten unterdessen die Bemühungen
des Kaisers, das Reich zur Theilnahme am Kriege zu vermögen, ebenfalls
einen günstigen Erfolg gehabt. Den 19. September hatte das Kurfürsten-
Kollegium, trotz des Widerspruchs des Kurfürsten von Bayern, sich für den
Krieg ausgesprochen. Dieser hatte sich auf die Reichskonstitutionen berufen
und angeführt, daß der Krieg ein Offensivkrieg sei, daher nur durch ein
einstimmiges Votum beschlossen werden könne. Es wurde ihm jedoch ent-
gegnet, und namentlich waren es die BevollmächtigtenPreußens und des
Kurfürsten von der Pfalz, welche diese Ansicht vertraten, daß der defensive
Charakter des Krieges durch die Verheerungen,welche die Franzosen auf
Reichsboden, in Cleve und Jülich, verübt hätten, Wohl genügend festgestellt
sei. Die anderen Kollegien schlössen sich der Erklärung an und stimmten
ebenfalls für den Krieg. Eine solche Uebereinstimmunghatte aber nur
dadurch herbeigeführt werden können, daß der kaiserliche Kommissarius,
Kardinal v. Lamberg, den protestantischenReichsständen— dem Oorpus
LvÄllZöliooi'uin — das Versprechen gab, bei dem Kaiser dahin zu wirken,
daß bei einem endlichen Friedensschluß die für sie so nachtheilig gewordene
berüchtigte Klausel zu Artikel IV. des Ryswicker Friedens wieder auf¬
gehoben werde. Die Mittheilung der Zustimmung des Reichstags an den
Kaiser erfolgte sofort, und mit dieser Erklärung wurde zugleich der Beitritt
zum Haager Bündniß ausgesprochen. Es wurde ferner als Stärke des
aufzubringendenReichsheeres ein des Anschlags von 1681 be¬
schlossen, was für den Niederrheinisch-Westfälischen Kreis 8121 Mann zu
Fuß und 3963 Mann zu Pferde betrug. Dann erfolgte endlich am
6. Oktober 1702 die förmliche Kriegserklärung des deutschen Reiches an
Ludwig XIV. und Philipp von Anjon, „der sich den Titel eines Königs
von Spanien, Grafen von Habsburg :c. angemaßt habe." Der französische
Gesandte am Reichstage wurde angewiesen, Regensburg innerhalb drei
Tagen zu verlassen.

I) I^mksrt^ II. 210 u. ff. Beide Instrumente lateinisch: In dem ersten hat der
König seinem Titel auch „Suprsmus ?rinesps ^.uriacus, Oomss iu Älosrs, IiMAsv,
Lursll st I^ssrZaw, Ukrolno in Vssrs <d VlissinAsu sto. beigefügt; das kaiserliche
Annahme-Instrumentgiebt ihm jedoch diese Würden nicht.



576
König Friedrich I. und der Niederrhein.

Die vom Kaiser so lange angestrebte „Ruptur" zwischen dem Reiche
und Frankreich war somit endlich ausgesprochen, und wenn die aktive Mit¬
wirkung der „Reichsvölker" am Kriege fürs Erste gewiß noch Vieles zu
wünschen übrig ließ bei der Schwerfälligkeit der Reichswehrverfassung, so
war doch dadurch für alle Fälle ein nicht zu unterschätzender Rückhalt ge¬
wonnen, und namentlich den zu erwartenden feindseligen Unternehmungen
des Kurfürsten von Bayern im südlichen und südwestlichen Theile des
Reiches ein vortreffliches Gegengewicht geboten.

Für die niederrheinischen Gebiete war diese Betheiligung des Reiches
am Kriege noch von besonderer Bedeutung. Die Truppenhülfe, welche
England und Holland bisher nur auf dem Wege spezieller Vereinbarungen
mit den betreffenden Kriegsherren hatten herbeiführen können, war jetzt zur
Reichspflicht geworden. Manche Stände, welche bis jetzt sich passiv
verhalten hatten, waren jetzt zum aktiven Vorgehen gezwungen.Der Kur¬
fürst von Köln und sein Bruder, der Kurfürst von Bayern, waren aus
ihrem bisherigen Verhältniß als bloße Gegner des Kaisers und seiner Politik
herausgetrieben und zu Reichsfeindengeworden, das Vorgehen gegen die¬
selben war also nicht mehr Sache des Kaisers allein, sondern eine Reichs¬
angelegenheit.Diese Auffassung war auch bereits bei den Verhandlungen
im Reichstage zur Sprache gekommen, und in der Deklaration des Reichs¬
tages an den Kaiser war das Reichsoberhaupt aufgefordert worden, den
Kurfürsten von Bayern wegen seines Verfahrens gegen die Reichsstadt Ulm
und anderer Uebergriffe zur Verantwortungzu ziehen; die Reichsacht,
welche später über ihn verhängt wurde, schwebte schon in der Luft.

König Friedrich wollte diese günstige Gelegenheit nicht unbenutzt vor¬
übergehen lassen, um die alten, aus der Jülichschen Erbschaft hergeleiteten
Ansprüche Brandenburg Preußens auf die Herzogthümer Jülich und Berg
wieder in Erinnerung zu bringen, welche zwar durch den Hauptvergleich
zu Eleve 1666 zeitweise erledigt, aber keinesweges aufgegeben waren.
Dahin zielt nämlich nnbezweifelt der Inhalt einer Instruktion, welche er
unter dem 23. September 1702 dem noch am Hofe Johann Wilhelms in
Düsseldorf thätigen Geh. Rath Hymmen zugehen ließ, und welche denselben
anweist, „mit den Eurpfälzischen Nillistris zu reden, ob nicht, wann Ehur
Bayern seiner Lande verlustig gemacht werden möchte, Chur-Psalz sich zu
bemühen hätte, solche Länder wieder an sich zu bringen; er werde treulich
mit dazu helfen, in Hoffnung sich desto sicherer bei etwa erfolgen¬
dem Fall das sucZLsäönäi in den Jülich- und Bergischen
desto mehr zu befestigen."^)

Geh. Staatsarchiv Berlin. Oorr. iu Nilit. sie. 67.
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Nach der Eroberung von Venlo, Stevenswerth, Roermonde und Lüttich
und der Befreiung der Maas sah Marlborongh den Feldzug für dieses
Jahr als beendet an und wollte die Truppen in die Winterquartiere ab¬
ziehen lassen. Kurfürst Johann Wilhelm war jedoch damit durchaus nicht
einverstanden und verlangte noch die Belagerung von Bonn. Zu diesem
Wunsche hatte er auch triftigen Grund, denn der Kurfürst von Köln, der
den Marschall Tallard dorthin gezogen, und dessen Korps mit seinen eigenen
Truppen vereinigt hatte, unternahm, sich selbst an die Spitze stellend, eine
Expedition auf dem rechten Rheinufer und hatte durch Sengen, Brennen
und Plündern im Bergischen große Verheerungen angerichtet. Die bei
Mülheim stehenden preußischen und holländischen Regimenter hatten sich
zwar dem beabsichtigten Angriff durch Uebergang auf das linke Rheinufer
entzogen, aber die Stadt Köln war in große Verlegenheit gerathen. Es
war nämlich auf den bei Deutz mit Tallard rekoguoszirendenKurfürsten
von einer der NheinbasteienKölns gefeuert worden, infolge dessen die
Stadt mit einem Bombardement von Deutz her bedroht wurde. Um sich
diesem zu entziehen, hatten Bürgermeister und Rath unter dem 5. Oktober
einen Vertrag mit Tallard abgeschlossen, worin sie sich für neutral erklärten,
wegen des ohne ihren Befehl abgefeuerten Schusses um Entschuldigung
baten und den Franzosen manche Vortheile einräumten. Eine der wich¬
tigsten Bedingungen dieses Vertrages richtete sich gegen den Bischof von
Raab und gegen die in Köln stehenden holländischen Truppen, welche die
Stadt verlassen sollten. Dies kam auch zur Ausführung; da aber inzwischen
die Kriegserklärung des Reiches erfolgt war, mußte jedoch auf Befehl des
Kaisers der Vertrag wieder aufgehoben werden. Durch das Vorgehen der
Verbündeten auf dem linken Rheinufer und Bedrohung von Bonn zogen
sich die Franzosen wieder dorthin zurück, ihren Abzug durch die Plünderung
von Merheim, Schlebusch und Burscheid,und durch Einäscherung des
Schlosses Lnlsdorf und des damals nicht unbedeutendenHandelsplatzes
Portz bezeichnend. Der Schrecken hatte sich über das ganze bergische Land
und selbst bis zur Grafschaft Mark verbreitet, so daß auf Veranlassung
der Eleve-MärkischenRegierung die Bewohner dort zu den Waffen griffen
und die Pässe besetzten, um Haus und Herd vor gleichem Schicksal zu
schützen.')

Marlboroughging auf das Gesuch Johann Wilhelms nicht ein, da
er durch die Befreiung der Maas für dieses Jahr genug gethan zu haben

l) Staats-Archiv Düsseldorf. Bericht des Drostcu von Plettenberg zu Hagen an
den König vom 11. Oktober. II. Ereignissenach dem Jlllichschsn Erbfolgestreit.
Band 45.
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glaubte, und zudem die Generalstaaten mit dem Gelde sehr zurückhielten

und selbst den Sold für die Truppen nnr sehr säumig zahlten. Nicht

minder schwierig war das englische Parlament mit den Geldlieferungen,

indem es die Hauptlast den Generalstaaten zuschob, deren Gebiet ja durch

den Feldzug gesichert ward. Um diese Angelegenheiten persönlich zu be¬

treiben, wollte Marlborough sich erst nach dem Haag und dann nach London

begeben, nachdem er die Truppen in die verschiedenen Winterquartiere hatte

abgehen lassen, wozu den Preußen das Kölnische angewiesen war, nicht ohne

Versuch des Domkapitels und der Stände, sich dieser Last zu entziehen.

Die Holländer besetzten laut Vertrages mit der Stadt Aachen, diese und

ihr Gebiet, und zogen eine Postenlinie durch die Eifel bis zur Mosel. Bonn

wurde aus der Ferne eingeschlossen, so daß die dort stehenden französischen

und kurkölnischen Truppen auf die Stadt und nächste Umgebung beschränkt

blieben. Auf der Reise nach dem Haag, welche zu Schiff auf der Maas

ausgeführt werden sollte, wurde das Schiff unweit Venlo in der Nacht

vom 3. zum 4. November von einer aus Geldern ausgefallenen Streif-

Partei angehalten und Graf Marlborough nebst dem holländischen General

van Opdam uud dem Herrn van Geldermalsen gefangen („aufgeschnappt").

Der Kommandant von Venlo sendete sogleich Parteien aus und berichtete

an den Kurfürsten Johann Wilhelm. Dieser schickte eiligst seinen General-

Adjutanten Grafen v. Lescheraine nach Wesel zum Grafen Lottum mit der

Aufforderung, die Festung Geldern mit seineu bereiten Truppen dergestalt

einzuschließen, daß die Gefangeneu nicht weiter oder gar nach Frankreich

geführt werden könnten. Auch dem Könige hatte er durch eiueu Courier

sofort von dem Vorgange Mittheilung gemacht, infolge dessen Graf Lottum

unter dem 11. November den Befehl erhielt, mit deu englischen und hollän¬

dischen Generalen zu „konferiren", und Alles zu thun, das Fortführen der

Gefangeneu zu verhindern. Das Einschreiten war jedoch unnöthig geworden,

da nach einem -Bericht Coehorns vom 7. November die Gefangenen in¬

folge der vom Herrn vau Geldermalsen vorgebrachten Pässe schon wieder

freigelassen waren. Glücklicherweise hatte man den Grafen Marlborough

nicht erkannt, der sich durch einen auf feinen Bruder, Lord Churchill, lau¬

tenden Paß zu legitimireu wußte, sonst würde die Befreiung wohl nicht so

leicht erfolgt fein.')

Da der Marquis v. Grammout noch immer Kontributionen im Cleve-

fchen ausschreiben und durch Streifparteien aus Rheiuberg eintreiben ließ,

hatte König Friedrich auf Antrag der Regierung zu Cleve unter dem

13. Oktober dem Markgrafen Albrecht befohlen, einige Regimenter zum

Geh. Staatsarchiv Berlin, Vorrssp, I^mbsrtz? II. 248.
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Schutz des linksrheinischen Cleve dorthin Marschiren zu lassen. Infolge
dessen gingen die Regimenter Anhalt-Zerbst und Varenne dorthin. Auch
aus Wesel hatte Lottum Truppen zur Verfügung gestellt, so daß Rheinberg
eingeschlossen werden konnte. Markgraf Philipp erhielt den Befehl über
diese Truppen und machte im Oktober den Versuch, durch ein Bombarde¬
ment die Festung zur Kapitulation zu zwingen. Der Marquis v. Gram-
mont wies jedoch jede Aufforderung zur Uebergabe entschieden zurück. Da
keine genügende Truppenzahl vorhanden war und auch Marlboronghmit
diesem einseitigen Vorgehen der Preußen sich ebensowenig einverstanden er¬
klärte, wie die Generalstaaten,so stand man von weiteren Versuchen ab,
und begnügte sich damit, alle Zugänge zur Festung zu besetzen und strenge
zn beobachten, namentlich aber die Verbindung mit Geldern zu unterbrechen,
das Weitere dem nächsten Feldzuge vorbehaltend.

Kaum war der Feldzug von 1702 beendet und die Truppen in den
Winterquartieren untergebracht, als auch schon große Meinuugsverschieden-
heiten entstanden in Bezug auf die in den besetzten Landestheilenzu er¬
hebenden Kontributionen.König Friedrich glaubte, daß er infolge der
früher mit den Generalstaaten abgeschlossenenVerträge vollständig berechtigt
sei, aus allen auf dem rechten Ufer der Maas eroberten spanischen Ge¬
bieten Kontributionen zu beziehen, also auch aus dem spanischen Geldern,
soweit es schon erobert war und ferner noch erobert werden würde. Er
hatte deshalb Herrn v. Schmettau beauftragt, darüber mit den General¬
staaten zu verhandeln und auch noch den Geh. Kriegsrath Happe, der
bisher bei der Armee vor Venlo und Roermonde thätig gewesen war, nach
dem Haag geschickt. Als Schmettau und Happe am 22. November mit
den Depntirten der Generalstaaten in Verbindung traten, fanden sie zu
ihrer großen Ueberraschnugdort auch den Freiherrn v. Wyser, der im
Auftrage des Kurfürsten Johann Wilhelm Protest einlegte und einen An¬
theil an den Kontributionen forderte. Ja sogar der Kurfürst von Trier,
der eigentlich gar nichts zu den Erfolgen des Feldzuges beigetragen hatte,
verlangte nicht minder einen Antheil, infolge des früher geschlossenen
Allianzvertrages, den er nur eingegangenwar, um für alle Fälle sein Land
gegen die Franzosen sicher zu stellen. Der König war jedoch der Ansicht,
„daß Churpfalz hier durchaus nichts zustehe, da dasselbe zwischen Maas
und Rhein keine Truppen habe, und zur Liberirung dieser beiden Ströme
nicht das Geringste beigetragen." Die Generalstaaten wollten aber des
Königs Ansprüche nicht anerkennen und schlugen eine Theilung der Kon¬
tributionen vor; Wyser wollte die Entscheidung darüber dem Kaiser anheim¬
stellen, in der Ueberzeugung, daß sein Vollmachtgeber,der Kurfürst Johann
Wilhelm, dabei nicht zu kurz kommen würde. Schmettau ließ nicht nach,
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immer wieder neue Eingaben zu machen, so daß die Generalstaaten fast
die Geduld verloren und ernstlicher Zwiespalt zu entstehen drohte. Endlich
wurde durch eine Resolution der Generalstaaten vom 27. November eine
Entscheidung dahin getroffen, daß die Maas die Grenze für die zu er¬
hebenden Kontributionen bilden solle im Luxemburgischen, in der Weise, daß
die Generalstaateu dieselben auf dem linken, die anderen aber diejenigen
auf dem rechten Ufer erhielten, so daß nun das Weitere zwischen Preußen,
Kurpfalz und Kurtrier zu vereinbaren sei. In Beziehung auf Geldern
sollte Preußen im Genuß der Kontributionen bleiben in allen Orten, welche
vor der Eroberung von Venlo von preußischen Truppen in Besitz genommen
waren, wie Wachtendonk, Viersen, Erkelenz :c. Auch beanspruchte der
König den Genuß der Kontributionen in der Vogtei Geldern, welche jetzt
noch in feindlichem Besitz war, und zwar aus dem Grunde, weil die fran¬
zösischen Truppen der Besatzung von Geldern noch immer Kontributionen
im Eleveschen ausschrieben.

Die Verstimmung der Generalstaaten gegen Preußen wurde noch ver¬
größert durch das Verlangen des Königs, einen Theil seiner Regimenter
neben den holländischen als Besatzung in Venlo einzulegen. Es ist schon
früher erwähnt worden, daß er Ansprüche auf das spanische Geldern machte,
zur Deckung einer Schuldforderung,welche er wegen rückständiger Sub-
sidiengelder an die Krone Spanien erhob. Diese Ansprüche waren weder
dem Kaiser, noch den Generalstaaten unbekannt, denn sie waren schon zur
Sprache gekommen vor Ausbruch des Krieges bei den Verhandlungen über
die Theilung der spanischen Monarchie, den sog. Partageverträgen, und der
Kaiser hatte die Verpflichtung übernommen, die Schuldfrage zu erledigen,
wenn er in den Besitz der spanischen Lande gelangen sollte. Auch als der
König um seine Theilnahme am Kriege angegangen wurde, hatte man diese
Forderung an Spanien als rechtmäßig anerkannt, und nicht undeutlich durch¬
blicken lassen, daß er auf diesem Wege zuerst zufriedengestellt werden könne.
Dessenungeachtet hatte der Kaiser schon am 16. Mai 1702 seinem Schwager,
dem Kurfürsten Johann Wilhelm, eine Vollmacht ertheilt, „alle in den
spanischen Niederlanden eroberten oder freiwillig sich ergebenden Festungen,
Städte oder Gemeinden (oommullitatös) im Namen des Kaisers in Schutz
und Schirm zu nehmen. In gleichem Sinne hatte auch der kaiserliche Ge¬
sandte im Haag, Graf v. Goeffen, schon unter dem 22. September, bei
der Nachricht der Eroberung des Forts St. Michel bei Venlo, den Ge¬
neralstaaten eine Eingabe vorgelegt, worin er hervorhob, daß es im Interesse
der gemeinschaftlichen Sache liege, alle in den spanischen Niederlanden ge¬
machten Eroberungenin die Hände des Kaisers zu geben, „da die Be¬
wohner die Liebe und Ergebenheit für das erhabene Haus Oesterreich un-
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fehlbar im Herzen trügen; es möge demnach der Fürst von Nassau-Saar¬
brücken angewiesen werden, nach Uebergabe der Stadt Venlo die Stadt
sofort dem Kaiser den Eid der Treue schwören zu lassen.

Die Generalstaaten waren jedoch weit entfernt, auf diese Mahnung
einzugehen und suchten Ausflüchte, um die Sache hinzuhalten, denn sie
hofften dereinst durch die Erwerbung des spanischen Geldern ihrer eigenen
Provinz Gelderlanddie im Westfälischen Frieden von dem alten Herzog-
thum abgezweigtenQuartiere wieder zuführen zu können. Gegen König
Friedrich zeigten sie sich überhaupt wenig entgegenkommend bei jeder Ge¬
legenheit, wo es sich darum handelte, für Preußen irgend welche Vortheile
zu erlangen, während sie mit schönen Redensarten und Versprechungen nicht
kargten, sobald sie vom Könige Unterstützung durch dessen bewährte Re¬
gimenter anstrebten. Dieses hatte sich schon klar herausgestellt bei dessen
Ansprüchen auf die oranifche Erbschaft und bei der darauf sich begründenden
Besitzergreifung von Moers. Auch die Besitzergreifungder Grafschaft
Montfort durch den König, ebenfalls aus der oranifchen Erbschaft her¬
geleitet, hatte die „Hochmoogenden"sehr verstimmt. Dieses Territorium,
15 Ortschaften und Gemeinden umfassend, auf dem rechten Ufer der Maas,
ober- und unterhalb Roermonde, an der Schwalm und Roer gelegen, war
früher ein Theil des Oberquartiers Geldern gewesen und 1647 durch Ver¬
trag Philipps IV. von Spanien dem Prinzen Friedrich Heinrich von
Oranien und nach dessen Tode dem Prinzen Wilhelm II. von Oranien als
erbliches Lehn übertragen worden. Bei dem Tode Wilhelms III. trat
König Friedrich, als Enkel des Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien,
mit seinen Ansprüchen hervor und erhielt den 31. Mai 1702, also noch
vor dem Ausbruch des Krieges, vom Lehnshofe zu Roermonde die In¬
vestitur, welche, nachdem sie vom Reichshofe daselbst unter dem 26. Juni
anerkannt worden, am 3. Juli vom Lehnshofe des spanischen Geldern be¬
stätigt wurde, i) Eine Eingabe Schmettaus an die Generalstaaten vom
14. Dezember 1702 verfehlte nicht, unter anderen Ansprüchen auch diese
Verhältnisse hervorzuheben, und den Besitz der Grafschaft Montfort als
über jeden Zweifel erhaben zu bezeichnen.

>) VvrliÄöl vo.ii Aaksll vsll Ltaat eu oorloZ sto. VI. 496, 499.
Da Noiit, Lorps 6ix1om. VI. 365, 427. Nettesheim,Geschichte von Geldern. 426,
463. Nach dem Antwerpener Vertrage vom 17. November 1715 zwischen dem Kaiser,
England und den Generalstaaten erhielten letztere die Souveränität über den größten
Theil und Preußen erhielt es von denselben zu Lehn. Friedrich der Große verkaufte
Schloß und Herrlichkeit Montfort 1769 an Wilhelm V. von Oranien. Heute ist nur
noch die Gemeinde Elmpt, Regierungs-Bezirk Aachen, Kreis Heinsberg, Preußisch, die
übrigen Gemeinden gehören zum Königreich der Niederlande,Provinz Limburg,
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Zu diesen Ansprüchen und Forderungen des Königs gesellte sich noch
eine spezielle Forderung der Regierung zu Cleve, welche den Generalstaaten
nicht minder ungelegen kam. Schon im März 1702, als im Haag der
Plan gefaßt war, dem aus Brabaut nach der Maas vorrückenden Feinde
mit den vorhandenen Streitkräften entgegen zu gehen, sollten in Xanten,
Goch, Gennep :c. Magazine angelegt werden, deren Versorgung mit allem
Nöthigen die Regierung zu Cleve kontraktlich übernommen hatte. Die
Ausführung konnte nur sehr langsam geschehen, weil es eiuestheils an den
dazu erforderlichenTransportmitteln (LamoursussQ, flache Schiffe) man¬
gelte, anderntheils weil die marfchirenden Truppen die Transporte an¬
hielten und mit Beschlag belegten, als der Feind weiter vorrückte. Die
Rechnung für diese Lieseruugen stellte sich mit Zinsen und Kosten auf
170 438 Gulden 19Vs Stüber. Dazu kam aber noch eine zweite Rech¬
nung für Alles, was die holländischen Truppen, „dem abgeschlossenenVer¬
trag zuwider", im Cleveschen erhalten, zum Theil gewaltsam genommen
und verdorben hatten, im Betrage von 320158 Gulden 16 Stüber, so
daß die ganze Summe 490 589 Gulden 15'/2 Stüber ausmachte, also fast
eine halbe Million.

Da die Regierung trotz wiederholter Anfrage das Geld nicht erhalten
konnte, wollte sie durch Exekution im Holländischen die Summe beitreiben
lassen, was jedoch durch den Baron v. Schmettau entschieden widerrathen
wurde, „da die Generalstaatenohne Zweifel sofort Gegenmaßregeln er¬
greifen würden." Die Geh. Räthe Bergius und Motzfeld wurden nun
nach dem Haag geschickt, konnten aber auch kein Geld erhalten. Die Sache
wurde immer weiter hinausgeschoben, so daß der König Schmettau aufgab,
die Zahlung zu „ui-Ziren". Um einigermaßen zu ihrem Schaden zu
kommen, schlug die Regierung vor, eine von ihr in Holland kontrahirte
Schuld von 29 000Rthlr. zum Weselschen Festungsbau, deren Rückzahlung
am 1. Juli 1703 fällig war, mit den Fouragegeldern zu kompensiren,
wozu der König auch die Genehmigung ertheilte. Darauf wollten aber
wieder die Generalstaatennicht eingehen, und diese Angelegenheitmußte
vorläufig unerledigt bleiben, wie so manches Andere, wobei die General¬
staaten ihre Meisterschaft in der Verschleppung ihnen ungelegen kommender
Sachen bekundeten, wie es nicht nur in diesen Verhandlungen, sondern auch
in denen über die oranische Erbschaft sich zeigte. Ganz besonders unan-

I) RöksrüllM VM t'Assus ^VSASIIS Zö Z'ourllAis llooil rsstssrt, und RsksilillAs

van i'Assllö üs ^,rm6ss van <Zs Ltast in t' vau LIssk auvo 1702 tsAsns

t'aceorä oubstaslt Mussten, so sied mst Aöwslt tosAssiZsut Iisddsn. Staats¬

archiv Düsseldorf.
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genehm war ihnen dabei die Beharrlichkeit Schmettaus, der nicht nachließ,
in immer neuen Eingaben die Ansprüche und Forderungen des Königs und
des Landes zu vertreten und vorzubringen,so daß die Generalstaaten sich
zu ernsterer Zurückweisung veranlaßt fanden/) welche wenig dazu diente,
das gute Einvernehmen zwischen ihnen und dem Könige aufrecht zu er¬
halten.

Unter solchen Verhältnissen ging das erste Jahr des spanischen Erb¬
folgekrieges seinem Ende entgegen.

Während die Generalstaaten den großen Vortheil erreicht hatten, daß
die Maas vom Feinde befreit und die Verbindung zwischen Mastricht und
den nördlichen Provinzen gesichert war, konnte König Friedrich, ungeachtet
seines gewissenhaften Festhaltens an den traktatlich übernommenen Ver¬
pflichtungen, für sich keine solche Vortheile aufweisen. Er hatte seine tüch¬
tigen Regimenter ins Feld geschickt, nicht nur in der Zahl, welche er über¬
nommen hatte, sondern noch weit über dieselbe hinaus. Ja er hatte sich
bereit erklärt, wie schon angeführt wurde, ein selbstständiges Korps von
20 600 Mann zu stellen, jedoch unter Bedingungen,welche von den Ge¬
neralstaaten nicht angenommen wurden. Die preußischen Regimenter unter
ihren bewährten Generalen hatten sich vor Venlo, Roermonde und überall
ausgezeichnet, wo sie zur Mitwirkung kamen, uud nicht wenig zu den
glücklichen Erfolgen beigetragen. Und was hatte der König dadurch
erreicht?

Aus der orauifchen Erbschaft hatte er freilich die Grafschaften Moers
und Montfort in Besitz genommen, allein dieser Besitz war noch weit
davon entfernt, ein befestigter zu sein, und wurde von allen Seiten an¬
gefeindet. Nicht allein die Generalstaaten, auch der Kaiser nebst seinem
Schwager, dem Kurfürsten Johann Wilhelm, selbst England traten dem
Könige in diesen Fragen entgegen, jedoch nicht etwa offiziell, da über¬
schütteten sie ihn mit Lobsprüchen, Anerkennung und Versprechungen, aber
wo es sich für den König darnm handelte, irgend eine Frucht seiner treuen
Mithülfe einzuernten,stieß er auf wohl vorbereitetes,heimliches Gegen¬
wirken seiner Verbündeten.

Die Festungen Rheiuberg und Geldern, unmittelbar an den
Grenzen von Eleve, waren noch in Feindeshand und brandschatzten nach
wie vor durch ausfallende Streifparteien das flache Land; selbst die Festnng
Wesel wurde von ihnen bedroht. Als aber Markgraf Philipp Rheinberg
einschloß und im Oktober bombardiren ließ, mußte er die Belagerung auf-

l) II. 247. Oomws Is Nimsti-o 6<z ?i'usss z? wsista,it, ou tut
obliZö lui pm'Isi' un peu vsrtsmsllt.
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geben und das Bombardement wurde sogar mißfällig bemerkt.') Als
Schmettau schon im September durch eine besondere Eingabe von den
Generalstaaten die Mitbesetzung von Venlo durch preußische Regimenter,
die Zulassung zu den Verhandlungen über die Winterquartiere, die Zahlung
von 51 978 Gulden bis zum 19. August rückständiger Subsidien, Löhnung
für die Truppen, Wagengeld zc., endlich den Ersatz der zur Belagerung
von Kaiserswerth leihweise aus Wesel entnommenen Munition und mehrere
andere Punkte zur Sprache brachte, wurde die Antwort in gewohnter Weise
hingeschleppt, und erst am 27. November erfolgte eine Resolution, durch
welche diese Angelegenheiten nur theilweise erledigt wurden. Man kannte
im Haag die Absichten des Königs auf das spanische Geldern, und suchte
nur nach Vorwänden, um das Festsetzen preußischer Truppen im Geldern-
schen hinauszuschieben und wenn möglich ganz zu verhindern.

Das linksrheinische Herzogthnm Eleve hatte aber im Laufe dieses
Jahres derartig gelitten, daß bei Aufstellung des Etats für 1703 von der
veranschlagtenEinnahme den dort gelegenen Städten 4776 Thlr., dem
platten Lande 31 790 Thlr. und den Geistlichen 357 Thlr. abgeschrieben
werden mußten, einzelne Aemter wurden aber ganz von der Steuer befreit,
da sie gänzlich ausgeplündertwaren und von der gewöhnlichen Umlage
abgesetzt werden mußten. Bei gewissenhafterAbwägung dieser Vortheile
und Nachtheile wird man die Wahrheit des Ausspruches eines bewährten
neueren Historikers gerechtfertigt finden: „Erkenntlich trat schon während
der ersten Jahre des Krieges die Absicht der Verbündeten hervor, Preußen
nur als Vasallen der Allianz, den preußischen Staat lediglich als
Lieferungsmagazin für feldtüchtige Truppen zu behandeln.'^)

Die enge Einschließung von Rheinberg durch preußische Truppen war
während des Winters 1702/3 nicht unterbrochen worden, um das Aus¬
fallen von Streifparteienzu verhindern, welche von Zeit -zu Zeit die Um¬
gegend mit Brandschatzungen heimsuchten. Besonders hatte das in der
Nähe der Festung gelegene, der Abtey Alten-Kamp gehörende adelige Haus
Stromoers darunter zu leiden. Schon im Frühjahr 1702 war das Gut
von den bei Nieder-Bndberg lagernden Truppen Tallards fast ganz ans-
fonragirt worden, und eine große Zahl von Offizieren, Reutern und Fnß-

') II. 247. Oll v'approuv» pas mümo Is domda-räsment, czu'on
avait ünt a, RIiilldsrAus.

2) v. Noorden, Prenß. Politik im span. Erbfolgekriege in v. Sybels Histor. Zeit¬

schrift XVIII.
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truppeu hatten daselbst Quartier und Verpflegung genossen. Später, ehe
noch die Festung Rheinberg eingeschlossen war, hatte der Gouverneur,
Marquis v. Grammont, häufig Nequisitions-Kommaudosdorthin geschickt,
welche Pferde, Kühe, Rinder, Schweine, Hühuer, auch „9 feiste Schruten",
nebst einer Menge Küchen- und Hausgeräthe fortgeschleppt und sich auch
300 Rthlr. in baarem Gelde angeeignet hatten. Als Rheinberg von den
preußischen Truppen eingeschlossen wurde, nahmen über 1000 Mann zu
Pferde und zu Fuß mit vielen Offizieren und Ingenieuren dort Quartier
und legten Verschanzungen an, wozu in den zum Hause gehörendenWal¬
dungen Holz zu Palissaden und Faschinen geschlagen, das Stroh zum
Hüttenbau und Lagerstroh verwendet,und die von den Franzosen noch
übrig gelassenen Vorräthe aufgezehrt wurden. Der Schade wird auf
4455 Rthlr. berechnet, wovon den Franzosen 2309 Rthlr. 40 Stbr., den
Preußen 2145 Rthlr. 20 Stbr. zur Last geschrieben wurden.')

Die Einnahme von Rheinberg betrachtete König Friedrich als die zu¬
nächst liegende Aufgabe für den Feldzug von 1703, und er suchte die
Generalstaaten unter jeder Bedingung dahin zu überreden, daß diese Auf¬
gabe sobald als möglich gelöst werde. In den militärischen Besprechungen,
welche während des Winters in Köln, Düsseldorf und zuletzt in Wesel in
Gegenwart von holländischen und englischen Generalen gehalten wurden,
ließ er diese Ansicht durch seine Generale energisch vertreten und verlangte
bei den Operationen die Priorität für die Eroberung von Rheinberg,
während Kurfürst Johann Wilhelm und der Bischof von Raab die Belagerung
von Bonn, die Holländer die Belagerung von Geldern in erster Reihe ver¬
langten. Der König erreichte es, daß am 4. Februar 1703 Rheinberg im
Namen der Verbündeten unter den üblichen Formalitäten zur Uebergabe
aufgefordert wurde. In der Festung begannen die Lebensmittel anf die
Neige zu gehen und Grammont hatte schon eine Menge Weiber und Kinder
hinausgetrieben; an Entsatz war nicht zu denken, da die spanisch-französischen
Truppen in Flandern und an der Mosel zu weit entfernt waren, um
Hülfe leisten zu können, und außerdem durch die ihnen gegenüberstehenden
Verbündeten in Schach gehalten wurden. Grammont sendete deshalb am
6. Februar zwei höhere Offiziere nach Wesel zum General Graf Lottnm,
nm wegen der Uebergabe zu unterhandeln, wogegen zwei preußische Offiziere
als Geißeln nach Rheinberg gingen.

i) Supplik des Verwalters (OraoZiariiiL) ?. Richartz auf dem moersischen Land¬

tage 1703, worin derselbe, unterstützt vom Abt von Alten-Kamp, von der Grafschaft

Moers Schadenersatz verlangt, aber abgewiesen wird. Staatsarchiv Düsseldorf. Orau,

Moers, Landtagssachen.
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In Wesel wurde nun wegen der Kapitulation verhandelt und dieselbe
den 8. Februar abgeschlossen. Es waren dabei heftige Debatten vor¬
gekommen, da das Domkapitel von Köln, unter Führung des Bischofs von
Naab, die sofortige Rückgabe Nheiubergs, als eine kurkölnische Festung, an
das Erzstist verlangte. Graf Lottnm, im Auftrage des Königs, war jedoch
anderer Ansicht, da die Festung nicht nur die unmittelbare Verbindung der
neu erworbenen Grafschaft Moers und der cleveschen Stadt Orsoy mit dem
Herzogthnm Cleve sperrte und, obgleich jetzt nicht mehr wie früher an dem
Hauptstrome des Rheines gelegen, dennoch für die Schifffahrt sehr gefährlich
war, sondern auch in sehr bedrohlicher Nähe von Wesel lag. Der von
Grammont vorgeschlagene Artikel 1 der Kapitulation, „Rheinberg mit Zu¬
behör solle sogleich dem Kaiser oder dem Domkapitel von Köln übergeben,
die Festungswerke iu ihrem jetzigen Zustande belassen und in gutem Stande
erhalten werden bis zum Frieden oder zu eiuem besonderen Vertrage, unter
keinem Vorwande dürfe die Festung oder Theile derselben zerstört werden
ohne Zustimmung des Kurfürsten von Köln", — wurde daher einfach ab¬
geschlagen, und dafür gesagt: „die Festung soll in die Hände desjenigen
Generals übergeben werden, der die Blokade befehligt hat", — uud dies
war der preußische Generallieutenant Graf Lottnm, Gouverneur von Wesel.

Fast gleiches Schicksal hatten mehrere andere der von Grammont auf¬
gestellten 35 Artikel, u. a. „daß Rheinberg fortan neutral bleiben und nur
eine Besatzung von Truppen des niederrheinisch-westfälischen Kreises, des
Bischofs von Münster oder des Domkapitels erhalten solle". Diejenigen
Artikel, welche die freie Uebung der katholischen Religion und die Erhaltung
der Klöster und Stiftungen betrafen, wurden dagegen unbedingt zugestanden.
Nur der die Verhältnisse der Protestanten iu Rheinberg berührende
Artikel 13, den Grammont dahin sormnlirt hatte, „den Protestanten dürfen
keine neuen Rechte zugesprochenwerden, und sie sollen auf dem Fuße
bleiben, auf welchem der Kurfürst von Köln sie gestellt hat oder künftig
stellen wird", erhielt die einfache Bestimmung, „daß hierin nach den Reichs¬
konstitutionen verfahren werden solle". Im Uebrigen wurde der Garnison
freier Abzug mit allen Kriegsehren und der Marsch nach Löwen zugestanden,
unter Mitführung von zwei Geschützen und zwei Mörsern, welche das
Wappen von Frankreich oder des Erzstists Köln trugen; auf dem Marsche
durften sie jedoch Geldern nicht berühren.

Den 15. Februar Mittags zog die Garnison durch das Nheiuthor
aus; es waren noch vier Bataillone in der Gesammtstärke von nur
1200 Maun. Etwa 200 Kranke blieben noch zurück, uud wurden mit den
Geschützen und der Bagage eingeschifft, um rheinabwärts durch Holland
nach Antwerpen geführt zu werden. Der Marsch der abziehenden Franzosen
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wurde unter genügender Eskorte über Aldekerk, Kaldenkirchen nach Kessel
ausgeführt, wo sie über die Maas gingen und dann weiter nach Brabant
marschirten. Graf Lottnm ließ die Festung sogleich mit einer Kompagnie
Dragoner und einem Regiment Infanterie besetzen und ernannte den Baron
Fink v. Finkenstein zum interimistischen Kommandanten. Man fand in
Rheinberg noch einen Vorrath von 1000 Centnern Pulver, 600 Gewehren
und 43 Geschützen.

Niemand war über den Abzug der Franzosen mehr erfreut als die
protestantische (reformirte) Gemeinde in Rheinberg, welche nun in ihre
frühereu, von Grammont gänzlich unterdrückte« Rechte wieder eingesetzt
wurde. Der französische General war sogar so weit gegangen, daß er den
resormirten Prediger und zwei Gemeindeältesten,welche eine Bittschrift an
die Generalstaaten unterschriebe« hatten, einsperren ließ, und sie erst gegen
das Versprechen eines Lösegeldes von 350 Pistolen wieder freigab. Auch
die Kaufleute von Köln begrüßten die Eroberung von Rheinberg mit Jnbel,
da nun die Schifffahrt auf dem Rheine bis nach Holland wieder frei war.^)

Das Domkapitel zu Kölu hatte seine Wünsche auf Rückgabe der Stadt
an das Erzstift nicht durchzusetzen vermocht, denn auch der Kurfürst Johann
Wilhelm war diesmal mit dem Bischof von Raab nicht einverstanden, der
zuletzt noch vorgeschlagen hatte, für die Uebergabe von Rheinberg die Neu¬
tralität des kölnischen Herzogthnms Westfalen zu erlangen. In einem
Schreiben vom 9. Febrnar 1703 an den König Friedrich sprach sich Johann
Wilhelm darüber aus, daß er diesem Vorschlage nicht zustimmen könne,
„weilen dadurch des Herrn Kurfürsten von Köln Liebd. sich wieder ein¬
schleichen und aus dem Herzogthum Westfalen zu xroütiren fnchen dürften."
Wie wir früher sahen, hatte aber Johann Wilhelm sich dieses Herzogthum
als ein ergiebiges Erntefeld zur Kontribution zu seinem Nutzen ausersehen.
Der König antwortete aus Potsdam, daß er ebenfalls den Vorschlag nicht
annehmen könne, und daß „Rheinberg nach geschehener Einnahme demolirt
werden müsse, sobald die cleveschen Lande wegen der Festung Geldern sicher
seien." 2)

Schon im Januar war der holländische General Fagel mit 2000 Mann
zu Fuß und zu Pferde nach Geldern aufgebrochen und hatte die Festung
eingeschlossen. Die Anlage einer Circnmvallationslinie, von welcher schon
einige Schanzen fertig waren, mußte aufgegeben werden infolge von Über¬
schwemmungender Umgebung, welche der spanische Kommandantvon Geldern,
Naestro äsl oampo Dar» Domino äe Lstis vermittelst der Schleusen-

I^mbsrtx II. 422.
2) Oorrssx. m wilit. sie. Geh. Staatsarchiv Berlin.
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werke hervorgebrachthatte. Fagel mußte sich auf eine fernere Beobachtung
der Zugäuge beschränken. Nach dem Falle von Rheinberg ließ Graf
Lottum mehrere Regimenter nach Geldern abmarschiren und die Festung
auf der Ostseite einschließen, während die holländischen Gouverneure von
Veulo und Roermoude Abtheilungenzu dem General Fagel stoßen ließen,
welcher nun die Blokade der Westseite übernahm, so daß Geldern nunmehr
enger eingeschlossenund folglich nicht mehr in der Lage war, Streifparteien
ausfallen zu lassen; Cleve und Moers waren ferner nicht mehr der Gefahr
ausgesetzt, von diesen Freibeutern gebrandschatzt zu werden. König Friedrich
nahm jetzt die Angelegenheitenvon Moers wieder eifriger zur Hand, da
dieselben sich inzwischen einigermaßen günstiger für ihn gestaltet hatten.

Das Reichskammergericht zu Wetzlar hatte nämlich noch unter dem
14. November 1702 ein abermaliges Mandat an die kreisausschreibeudeu
Fürsten des niederrheinisch-westfälischen Kreises ergehen lassen, worin den¬
selben aufgegeben wurde, „den König in Preußen in der rechtmäßig
erlangten Possession der Grafschaft Moers zu schützen, und auch behülslich
zu sein, daß der Magistrat der Stadt Moers und die übrigen noch reni¬
tenten Unterthanen der Huldigung sich nicht widersetzen, sondern den König
in Preußen vor ihren Landesherrn erkennen und alles sLäitieusen Wwul-
tuirens sich sürhin enthalten sollten." Die Generalstaaten hatten am
16. Dezember 1702 eine neue Resolution gefaßt, in welcher sie auf den
früheren Vorschlag eines freundschaftlichen Ausgleichs der verschiedenen
Interessenten an der manischen Erbschaft und auf einen Provisionalvergleich
zwischen denselben zurückkamen und die Ernennung von beiderseitigen
Bevollmächtigten beantragten, um eiuen solchen Vergleich festzustellen.')
Diese Resolution wurde Schmettau zwar mitgetheilt, blieb aber insofern
vorläufig ohne weitere Folgen, da ja der König die Kompetenz der General¬
staaten, auch die Grafschaft Moers, als altes Lehn von Cleve uud deutsches
Reichslehn, in den Bereich ihrer Entscheidungen zu ziehen, durchaus nicht
anerkennen wollte.

Um indessen den Besitz von Moers auch durch Entfaltung einiger
militärischen Kräfte zu stützen, hatte der König, am Tage vor der Auf¬
forderung von Rheinberg, Erefeld besetzen lassen. Ein Bericht sagt: „den
3. Februar 1703 haben die Prenßen mit einiger Militz, vorgebend, sie
hätten einige verwnndete Soldaten auf den Karren liegen, das Städtlein
Ereyfeld des Morgens früh eingenommen, denen wenige Stunden hernach
der Drost v. Kinsky gefolget ist." Kinsky ordnete nun daselbst sofort das
Nöthige an, um deu Schwerpunkt der Regierung und Verwaltung der

i) II. 276.
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Grafschaft Moers nach Crefeld zu verlegen, zu welchem Ende er dem
Schultheiß und dem Landrentmeister aufgab, ihre Bureaus dorthin über¬
zuführen und ihre Amtspflichten von dort aus zu versehen. Dann that er
die nöthigen Schritte, um endlich die Huldigung im ganzen Lande Zur Aus¬
führung zu bringen, was auch bald darauf geschah. Eine darüber vor¬
liegende Notiz besagt: „Den 15., 16. und 17. Februar 1703 haben die
Preußischenzu Creyfeld, Friemersheim und an der Hochstraßen bei Moers
die Huldigung arnmw manu eingenommen, die nicht erschienenen Unter¬
thanen aber mit scharfer militärischer sxsouticm beleget, welche große
kxosssen verübet haben; den 17. Februar wurde dann auch denen Pre¬
digern anbefohlen, vor den König in Preußen, als dem Landesherrn, das
gewöhnliche Kirchengebet zu verrichten."')

Die Stadt Moers, in welcher holländische Garnison lag, wurde von
diesem Akt nicht berührt, da man es unter jeder Bedingung jetzt noch ver¬
meiden wollte, hier gewaltsam vorzugehen, um keinen Konflikt mit den
holländischen Truppen herbeizuführen.Ein Mandat des Kammergerichts
vom 15. Februar gegen sämmtliche Beamten und Unterthanen der Stadt
und Grafschaft Moers, „in sxsois gegen die annoch rebellirenden Schöpfen
der Stadt Moers, cis praestÄlläo äsbitam Läslitstöin et obsshuiairl
sine olausuta in Sachen des Königs in Preußen", kam zu spät, und
wurde sogar erst im folgenden Jahre am 14. August 1704 „an des
Bürgermeisters v. Jüchen Behausung in Moers durch einen nots-i-ium aus
Düsseldorf intinnret." Den ferneren Verlauf der Angelegenheitenin der
Grafschaft Moers werden wir später einer zusammenhängenden Darstellung
unterziehen, wenn wir vorher die militärischen Ereignisse am Rheine, an
denen die preußischen Truppen betheiligt waren, kurz erwähnt haben. Hier¬
hin gehören die Belagerungen von Bonn und von Geldern.

Es wurde schon früher angeführt, wie und aus welchen Gründen der
Kurfürst Johann Wilhelm und der Bischof von Raab im Namen des Dom¬
kapitels von Köln darauf drangen, zunächst Bonn, die Haupt- und Residenz¬
stadt des Kurfürsten von Köln, den Händen der Franzosen zu entreißen
und wieder unter die Botmäßigkeit des Domkapitels zu bringen. Nach der
Rückkehr Marlboroughsaus London, wo ihm seine gnädige Königin im
Dezember 1702 den Herzogshut verliehen hatte, nach dem Haag im Anfang
des Jahres 1703, wurden in einem großen Kriegsrath die Entwürfe zu

i) Staatsarchiv Düsseldorf. Oran. Moers, Herrschaft!. Familiensachen. Es muß

bemerkt werden, daß diese Berichte uud Notizen aus antipreußischer Quelle kommen.
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dem Feldzuge dieses Jahres in Berathung genommen. Hierbei kamen auch

die zunächst vorzunehmenden Expeditionen zur Sprache. Während der

neue Herzog — oder Mylord-Duc, wie er in den gleichzeitigen Berichten

meist genannt wird — in Verbindung mit dem holländischen General

Coehoru, eine Unternehmung gegen Antwerpen als in erster Reihe stehend

ansahen und dafür stimmten, gelang es doch den vereinten Bemühungen des

kaiserlichen Bevollmächtigten und der Vertreter Preußens, des Kurfürsten

von der Pfalz und des Domkapitels von Köln, der Belagerung von Bonn

den Vorrang zu erwerben. Der Kurfürst Joseph Clemens von Köln hatte

zwar das Anerbieten gemacht, Bonn von den Franzosen räumen zu lassen,

wenn man ihm Neutralität zugestehen wolle, wie solche vor der Kriegs¬

erklärung in Bezug auf das Herzogthum Westfalen gegen die Grafschaft

Moers verabredet worden war, aber jetzt waren die Verbündeten nicht mehr

geneigt, sich auf weitere Verhandlungen mit ihm einzulassen. Er zog es

deshalb vor, sich bei Zeiten der Gefahr, in seiner Residenz belagert zu

werden, zu entziehen, und ging zunächst nach Brüssel. Nachdem Rheinberg

gefallen und der größte Theil der prenßifchen Regimenter zur Blokade von

Geldern abgezogen war, trat nun die Belagerung von Bonn in den Vorder¬

grund, wohin ebenfalls mehrere preußische Regimenter zu Fuß uud zu

Pferde abmarschirteu, unter dem Befehl des Generals v. Natzmer.

Die zur Belagerung von Bonn bestimmten holländischen Truppen

unter den Generalen van Owerkerke nnd van Dops hatten sich in einem

Lager bei Rheinbach gesammelt infolge der Nachricht, daß der General

Tallard von der Mosel her zum Entsatz von Bonn im Marsch begriffen

sei. Als aber Tallard seine Absicht aufgab uud nach Lothringen marfchirte,

wurde das Lager bei Rheinbach wieder aufgehoben und die Holländer

bezogen ein neues, auf dem rechten Rheiuufer bei Mülheim am Rhein ab¬

gestecktes Lager, hauptsächlich auf die driugeuden Bitten des Kurfürsten

Johann Wilhelm, der dadurch Schutz für feiu Herzogthum Berg zu finden

hoffte. Dentz wnrde befestigt und in Köln, Mülheim und Düsseldorf große

Magazine angelegt. Den wichtigen Akt der Belagerung von Bonn behielt

sich aber der Herzog von Marlborough selbst vor. Den 18. April 1703

kam er mit den holländischen Generalen Coehorn und Opdam in Köln an,

um die nöthigen Vorbereitungen zu treffen.

Von Delft wurden die Geschütze mit der Mnuition auf 150 Schiffen

herbeigeführt, und zur Vermehrung derselben war noch ein Vertrag mit dem

Kurfürsten von Trier geschlossen worden zur Hergabe einer großen Zahl

Geschütze aus Koblenz und Ehrenbreitsteiu und einer fliegenden Brücke.

Auch die Stadt Köln hatte versprochen, sechs schwere Belagerungsgeschütze
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zu stellen.') Die Kontingente der anderen verbündeten Fürsten setzten sich

ebenfalls in Marsch, und schon am 24. April wurde Bonn vom General

v. Bülau (Bülow?) mit der hannoverschen Kavallerie, verstärkt dnrch einige

preußische Regimenter, berennt. Den 25. April traf auch der holländische

General v. Fagel mit den Regimentern ein, welche bis dahin vor Geldern

gestanden und dort, wie wir später sehen werden, endlich dem Grafen

Lottum mit seinen preußischen Regimentern freie Hand gelassen hatten. Das

Lager wurde von Rheindorf bis nach dem Kreuzberge ausgedehnt und

Poppelsdorf besetzt. Ein Theil der holländischen Truppen blieb anf dem

rechten Rheinufer; zur Verbindung ließ Coehorn bei Rheindorf eine Schiff¬

brücke schlagen und ordnete nun die Anfertigung von Faschinen und Schanz¬
körben an.

In einem Kriegsrathe unter Vorsitz Marlboroughs, dem alle Generale

beiwohnten, beschloß man, Bonn von drei Seiten zugleich anzugreifen.

Coehorn sollte mit den holländischen, münsterschen und den endlich mobil

gewordenen Truppen des niederrheinisch-westfälischen Kreises auf dem rechten

Rheinufer die ehemalige Beuler Schanze, jetzt von den Franzosen wieder¬

hergestellt und verstärkt, Fort de Bonrgogne genannt, angreifen. Der

Erbprinz Friedrich von Heffen-Cassel, preußischer General und Schwieger¬

sohn des Königs, sollte mit den hessischen und preußischen Regimentern nnter

den Generalen v. Natzmer, v. Tettan und Prinz von Anhalt-Zerbst gegen

die nördliche Front, der General Fagel mit den Holländern unter den

Generalen Dedem und St. Paul gegen die südliche Front vorgehen; zu

jedem dieser Angriffe waren 12 Regimenter bestimmt. Als nun die Artil¬

lerie aus Holland und aus Koblenz angekommen war, wodurch die Zahl

der verwendbaren Geschütze sich anf 90 schwere, 50 leichtere Stücke,

50 große Mörser und 500 kleinere Mörser von Coehorns Erfindung belief,

schritt man am 3. Mai Abends zwischen 9 und 10 Uhr zur Erössnnng

der Laufgräben auf allen drei Angrifssfronten. Die Belagerten merkten es

erst gegen Mitternacht und begannen ein heftiges Feuer, ohne jedoch dadurch

großen Schaden zu verursachen und den Fortgang der Belagernngsarbeiten

zu stören. Ein in der Nacht vom 5. zum 6. Mai unternommener Ausfall

wurde abgeschlagen und am 8. das anf dem Rheine liegende französische

Wachtfchiff in den Grund gebohrt und die fliegende Brücke, welche die

Verbindung zwischen der Stadt und dem Fort de Bourgogne unterhielt,

stark beschädigt.

Die Generalstaaten hatten auf den 9. Mai eineu allgemeinen Bettag

angeordnet, der auch im holländischen Lager vor Bonn abgehalten wurde.

i) Iiambsi'tz? II. 425. Der Vertrag ausführlich.
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Dann aber spielten sämmtliche Batterien unausgesetztuud überschütteten
die Stadt und das Fort mit Geschossen aller Art. Ein von 400 Grena¬
dieren, denen drei Bataillone folgten, unternommenerSturm auf das Fort
brachte dasselbe in die Hände der Holländer, nachdem der französische
Kommandant v. Rabntin sich mit der Besatzung über den Rhein zurück¬
gezogen hatte. Ein Theil der Besatzung, welcher noch zurückgeblieben war,
um in allen Gebäuden des Forts Feuer anzulegen, konnte die bereit ge¬
haltenen Kähne nicht mehr erreichen und wurde in dem Reduit theils
niedergemacht, theils gefangen.

In der Nacht vom 9. zum 10. Mai wurden nun auf dem Fort selbst
und zu beiden Seiten desselben neue Batterien errichtet, welche die Stadt
nicht nur direkt in der Rheinfront beschossen, sondern auch die Werke der
Stadt auf der nördlichen und südlichen Front, in Flanke und Rücken, und
die Stadt selbst sehr beunruhigten.Drei Tage lang hielt der Gouverneur,
Marquis v. Allegre, das vernichtende Feuer aus, welches in der Stadt
und in den Werken große Zerstörungen anrichtete. Die Laufgräben gegen
die Nord- und Südfront waren unterdessenmit großer Thätigkeit weiter
vorgetrieben worden, so daß dieselben fast bis an das Glacis herangekommen
waren. Durch die Batterien war auf der Nordfront bereits eine Bresche
geschossen und in der Nacht vom 13. zum 14. wurden in dem hessischen
und preußischen Lager alle Vorbereitungenzum Sturm auf dieselbe getroffen,
der auch am Morgen des 14. Mai zur Ausführung kam. Ehe jedoch die
Sturmkolounen die Bresche erreicht hatten, ließ Marquis v. Allegre die
weiße Fahne aufziehen und Chamade schlagen, und verlangte zu kapituliren.
Den 15. Mai stellte man die Kapitulationsbedingungen fest, welche in
11 Artikeln vom Herzog von Marlborongh und dem Marquis v. Allegre
unterzeichnet wurden. Die französischen Regimenter erhielten freien Abzug
mit allen Kriegsehren und sollten auf dem kürzesten Wege nach Luxemburg
geführt werden, die vom Kurfürsten von Köln angeworbenen deutschen
Regimenter hingegen wurden zurückgehalten und sollten dem Domkapitel
das Jurameut leisten. Auch in dieser Kapitulation waren die konfessionellen
Angelegenheiten nicht vergessen, aber unter gegenseitiger Uebereinstimmung
in die Hände des Domkapitels gelegt, welches versprach, Alles beim Alten
zu lassen. In der Festung wurden 37 bronzene, 25 eiserne Geschütze,
viele Mörser und noch 1500 Centner Pulver vorgefunden. In der Stärke
von noch 2500 Mann marfchirten die Franzosen am 19. Mai zwischen
11 und 12 Uhr durch das Sternthor aus; 600 Verwundete und Kranke
wurden den 22. eingeschifft, um aus Rhein und Mosel nach Thionville ge¬
führt zu werden.

Bei der Besetzung der Stadt durch die Verbündeten kam es jedoch zu
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einigen Meinungsverschiedenheiten,da der General v. Natzmer verlangte,
daß mindestens zwei Bataillone der preußischen Regimenter hineingelegt
werden müßten. Es gründete sich diese Forderung auf einen bestimmten
Befehl des Königs, wozu wiederum die konfessionellen Gegensätze Veran¬
lassung gaben, welche auf dem Reichstage zu Regensburg, wo gerade zu
dieser Zeit die evangelischen und katholischen Reichsstände in weitläustigen
Auseinandersetzungenbegriffen waren, sich eben so sehr geltend machten,
wie in allen politischen Verhandlungen. König Friedrich schrieb nämlich
an Natzmer, ä. 6. Oranienburg, 17. Mai 1703, er möge dem Herzog von
Marlborough vorstellen, „daß, nachdem der Kurfürst von Bayern verschiedene
vornehme evangelische Reichsstädte oooupü-et und unter sein Joch gebracht,
auch aller axpareuLs nach gewillet wäre, dieselben nimmermehr wieder
zurück zu geben, so wären Wir von verschiedenen evangelischen Ständen
des Reiches ersuchet worden, einen guten Theil Unserer Truppen in die Stadt
Bonn, wann dieselbe an die Alliirten überginge, zu verlegen, um den Kur¬
fürsten von Bayern hiernächst bei erfolgendem Frieden desto besser odliZiren
zu können, daß er obbemelte evang. Reichsstädte alsdann auch, wieder
zurückgebe Sollten aber von Kurpfalz, Münster, oder anderen katholischen
Ständen des westfälischen Kreises viele oder gar mehrere Truppen als
von Uns in Bonn verleget werden, so würde man nachgehends dieses
Zweckes verfehlen, und auf die Zurückgebung gemelter evangelischer Reichs¬
städte gar keine Hoffnung mehr machen können. Ihr habt auch von dieser
0i'6rs sowohl des Erbprinzen von Hessen Liebd. als auch dem Fürsten
von Anhalt-Zerbst Nachricht zu geben, uud sie zu ersuchen, Euch in dieser
Sache bei dem Herzog von Marlborough und wo es sonst nöthig, bestens
zu ssouncZiren :c." ')

Die Borstellungen Natzmers blieben jedoch ohne Erfolg und waren
auch zwecklos geworden, da Marlboroughdie eroberte Festung durch drei
Regimenter Holländer, mithin Truppen einer evangelischen Macht, besetzen
ließ und den holländischen Obersten van Pallant zum interimistischen Kom¬
mandanten ernannte. Die bürgerlichen Angelegenheiten wurden dem Dom¬
kapitel in die Hand gegeben. Den 20. Mai begann das Belagerungskorps
sich aufzulösen und theils nach dem Oberrhein, theils nach Flandern abzu¬
ziehen. Den 23. Mai schrieb Kurfürst Johann Wilhelm, der sich während
der Belagerung in Siegburg niedergelassen hatte, von dort an den König:
„Prinz Louis von Baden bedürfe bei der Reichsarmee dringender Hülfe,
der König möge doch einige Truppen dorthin marfchiren lassen." Friedrich
antwortete unter dem 9. Juni: „Sobald seine vor Bonn verwendeten

i) v. Schöuing, Feldmarschall v. NatzmerS Leben, S. 212.
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Truppen clisponidlowürden, wolle er gerne dem Markgrasen von Baden
itssistiren." — Den 12. Juni aber erfolgte ein zweites Schreiben des
Königs, „er wolle von seinen vor Geldern stehenden Truppen ein Korps
nach dem Oberrhein schicken, darunter das Kontingent seiner westfälischen
Lande, und ersuchte den Kurfürsten, auch sein Kontingent dazu stoßen zu
lassen." ')

Die Einnahme von Bonn hatte nun den Rhein auch oberhalb Köln
frei gemacht und dadurch sowohl sür die Stadt Köln als für alle am
Strome liegenden Länder große Vortheile geschaffen. Nur Geldern war
noch in den Händen des Feindes, und die Eroberung dieser zu jener Zeit
für fast uneinnehmbar gehaltenen Festung war für König Friedrich von
der weitgehendsten politischen Bedeutung,aus Gründen, welche zum Theil
schon früher angeführt sind.

Generallieutenant Graf Lottnm hatte schon zur Zeit der Blokade von
Rheiuberg vom Könige unter dem 6. und 8. Januar Befehle erhalten,
daß er keine Truppen mehr zu audereu Zwecken abgeben und dafür Sorge
tragen solle, daß nicht die Holländer allein sich Gelderns be-
meistern möchten. Er kannte die Gesinnungen und Absichten der Herren
Generalstaaten zu genau, um nicht zu wissen, daß wenn Geldern von ihren
Truppen eingenommen werden sollte, dieselben dort festen Fuß faffen und
schwer wieder hinauszubringen sein würden, was mit seinen Absichten auf
Geldern durchaus nicht übereinstimmte. Wie schon früher erwähnt wurde,
hatte König Friedrich noch Forderuugen an Spanien wegen rückständiger
Subsidieu aus früheren Kriegen, bis zum Jahre 1660 zurückreichend.
Dnrch Verträge aus den Jahren 1667, 1674, 1678, 1691, 1692 waren
diese Snbsidiengelder festgestellt, und bereits 1693 scheint eine Abtretung
des Oberquartiers von Geldern an Friedrich, damals noch Kurfürst
vou Brandenburg, zur Ausgleichung dieser Schuld zur Sprache gekommen
zu sein. Darauf zeigt nämlich ein Schreiben des Kurfürsten Johann
Wilhelm von der Pfalz an seine Schwester (die Königin Anna, Gemahlin
Karls II. von Spanien) hin, vom 20. März 1693, worin derselbe sagt,
„daß er nicht minder große Forderungen an Spanien habe wie Kur-
Brandenburg", und deshalb hoffe, die Königin werde „in Ansehung der
nahen hohen Verwandschaft sowohl, als vornehmlich der katholischenReligion

Geh. Staatsarchiv Berlin. Oorrssp. m imlit,
2) Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amts Geldern, I. 446 aus dem Geh.

Staatsarchiv Berlin.
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zum Guten, erwehntes Herzogthum Geldern, vermittelst ihrer Höchstgültiger
intörposition vielmehr an ihn als an den Kurfürsten von Brandenburg
kommen lassen." Für solchen Fall erbietet er sich, „gemelter xi-Äetsusiouss
halber anderwehrtige satistaotioii zu geben." Der Königin will er auch
wohl seine im Königreich Neapel liegenden „ellsoti" überlassen; auch
spricht er die Besorgniß aus, der Kurfürst von Brandenburg werde die
damals gerade in Geldern herrschende Unzufriedenheit mit dem spanischen
Regiment benutzen und das Land besetzen, da dasselbe für den Kurfürsten
wegen des unmittelbar daran stoßenden Herzogthnms Cleve „sehr vortheil¬
haftig angelegen." ')

Zur Sicherstellung dieser Schuld, welche 1697, bei Gelegenheit der
Ryswycker Friedeusverhandlnngen, auf die verschiedenenspanisch-nieder-
ländischen Provinzen vertheilt wurde, wobei der auf Gelder» fallende Theil
auf 60 900 Patakons festgestellt war, hatte König Friedrich unter dem
16. Dezember 1702 mit dem Kaiser einen Vertrag geschlossen, worin dieser
sich zur Abtragung der Schuld verpflichtete, im Falle daß ihm die spanische
Krone zufallen würde: sollte er jedoch nicht zur völligen Succession gelangen,
so versprach er, die Schuld xro i-aw seines Antheils zu übernehmenund
dafür zu sorgen, daß bei einem etwaigen Friedensschlußder fehlende Theil
jener Forderung von demjenigen übernommenwerde, der sich mit ihm in
die spanische Succession theilen möchte; für den Fall aber, daß dieses nicht
bewirkt werden könnte und der Kaiser die spanischen Niederlande erhalten
sollte, verpflichtete er sich, dem Könige „derjenigen Schulden halber, worauf
Jhro in besagten Niederlanden die t'unäi bereits angewiesen, Satisfaktion
zu geben, und Jhro zu dem Ende bis zu deren Abtilgnng dieselbe Ver¬
sicherung oder tuvZos einzuräumen."

Auf diesen Vertrag gestützt, lag es in des Königs Absicht, Geldern
wenn möglich durch seine Truppen zur Uebergabe zu zwingen, zu besetzen
und dann den in seinen Händen befindlichen Theil des Oberquartiersin
Besitz zu behalten und die Einkünfte desselben zu „genießen". Infolge der
erhaltenen Befehle traf das Korps des Grafen Lottum am 20. April 1703
vor der Festung Geldern ein, begleitet von einer großen Zahl im Lande
aufgebotenerSchanzarbeiter, und besetzte die bereits von den Holländern

1) Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amts Geldern, I. 454 nach Abschriften

im Gräfl. Hoensbroeckschen Archiv zu Schloß Haag. — Die neapolitanischen „sllseti"

waren die Baronie Rocca Guilelmiana, ein Erbtheil der ersten Gemahlin seines Vaters

Philipp Wilhelm, der Prinzessin Constantia, Schwester des Königs von Polen,

2) Staatsarchiv Düsseldorf. Geldern, Landesbesitznahme I. Der genannte Vertrag

angeführt in einem Schreiben des Königs an die Regierung zu Cleve vom 15. November

17V4. Nettesheim I. 455.
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unter General v. Fagel vorbereitetenStellungen. Fagel zog mit seinen
Regimentern ab, um bei der Belagerung von Bonn mitzuwirken, wo er,
wie wir oben sahen, schon den 25. April eintraf. Graf Lottum nahm sein
Hauptquartierauf dem Schlosse Walbeck und ließ sogleich in einer Ent¬
fernung von etwa 3000 Schritt von den äußersten Festungswerken eine um
die ganze Festung laufende, durch drei kleine Redouten gedeckte Circum-
vallationslinie aufwerfen. Hinter derselben lagen vier größere Schanzen,
von denen zwei, die Schanzen „Hertefeld" und „Pont", im Süden der
Festung, etwa 2000 Schritt hinter der Linie, die westliche, Schanze „Vert",
etwa 1000 Schritt hinter derselben, die östliche, Schanze „Pauofen", aber
in der Linie selbst sich befanden. Das im Norden gelegene Schloß Haag
des Marquis v. Hoensbroeck lag ebenfalls in der Linie und bildete durch
seine Beschaffenheit, als ein ringsum von der Niers nmflofsenes sehr festes
Gebäude, gleichsam eine Schanze für sich. In den Schanzen wurden Unter¬
kunftsräume für die Truppen hergestellt, und die nicht in den Laufgräben
beschäftigten Regimenter vorläufig in der Nähe auf dem Lande untergebracht.
Hierdurch war die Festung enge eingeschlossen und jede Verbindung nach
außen abgeschnitten.

Geldern mit seinen neun Bastionen des Hauptwalles und vielen Außen¬
werken galt zu jener Zeit für eine der stärksten Festungen und hatte in
den früheren Kriegen mehrfach den heftigsten Angriffen erfolgreichen Wider¬
stand geleistet; der spanische Gouverneur de Betis hatte noch fortwährend
an der Verbesserungund Verstärkung der Werke arbeiten lassen. Gewalt¬
sam gegen die Festung vorzugehen, lag vorläufig nicht in der Absicht des
Königs, da er hoffte, durch die enge Einschließung und Absperrung aller
Zufuhr die Uebergabe erreichen zu können, ohne die Stadt, welche er ja
zu behalten gedachte, zu stark zu beschädigen. In dieser Erwartung glaubte
er auch einen Theil der vor Geldern liegenden Truppen anderweitig ver¬
wenden zu dürfen, und ließ am 1. Juli 1703 drei Regimenter zu Fuß
(Markgraf Philipp, Fürst von Anhalt und Canitz), ein Regiment zu Pferde
(Markgraf Philipp) und ein Dragoner-Regiment(Leib-Regiment) unter
den Befehlen des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau nach dem Oberrheine
abmarschiren, um zu der Reichsarmee unter dem Markgrafen Ludwig von
Baden zu stoßen, der von den Franzosen und Bayern sehr bedrängt war.
Die Absicht, sich dem Kaiser, dessen Erblande bedroht waren, gefällig zu
zeigen und denselben dadurch günstiger zu stimmen in Bezug auf die künftige
Erwerbung Gelderns, mag vielleicht für diese Truppensendung mit maß¬
gebend gewesen sein.

Die Hoffnung, Geldern werde sich bei der engen Einschließung aus
Mangel an Lebensmitteln ergeben müssen, erfüllte sich nicht, da der Gou-
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verneur die vorhandenen Vorräthe sorgfältig eingetheilt hatte und mit
großer Energie in der Festung die Ordnung aufrecht erhielt, sowohl bei
den Soldaten als bei der Bürgerschaft. Als aber nach der Eroberung von
Bonn Marlborough wieder nach Brabant zog, den 26. Juni Huy eroberte,
dann zur Belagerungvon Limbnrg schritt, welches den 27. September
kapitulirte, und dadurch Geldern wieder näher gekommen war, hielt der
König es nun für angemessen, nunmehr auch gegen diese Festung energischere
Maßregeln zu ergreifen. Die Vorbereitungen waren schon lange dazu ge¬
troffen und soweit vorgeschritten, daß man nur den Befehl des Königs
erwartete, um mit den Annäherungsarbeiten und dem Errichten der Bat¬
terien zu beginnen.

Dieser Befehl erfolgte gegen Ende September, dahin lautend, daß
Graf Lottum aus der Umfassungslinie, welche gleichsam die Stelle der
ersten Parallele einnahm, sich mit Laufgräben der Festung mehr nähern
solle. Infolge dessen wurden am 30. September die Laufgräben auf drei
verschiedenen Punkten eröffnet und das Auswerfen von drei Batterien be¬
gonnen. Südöstlich der Festung, hinter der Fleuth, etwa 1500 Schritt
vor dem Glacis, wurde eine Doppelbatterie für 10 Mörser und 14 Kanonen
errichtet, serner nordöstlich der Festung an der Straße nach Jssum,
2000 Schritt vom Glacis, eine Batterie von 22 Kanonen, und endlich
nordwestlich der Festung, auf dem linken Ufer der Niers an der Straße
nach Kevelaer, etwa 1100 Schritt vom Glacis, eine dritte, ebenfalls dop¬
pelte Batterie für 17 Mörser und 10 Kanonen. Sämmtliche Batterien
waren schnell armirt, so daß der Artillerieoberst Schlund am 3. Oktober
dieselben in Thätigkeit setzen konnte. Den 4. und 5. Oktober wurde das
Feuern fast ohne Unterbrechung fortgesetzt. Die Batterien der Festung
antworteten lebhaft, ohne jedoch großen Schaden zu verursachen, während
die Werke und besonders auch die Stadt von dem Feuer der preußischen
Batterien sehr hart mitgenommenwurden.

Den 6. Oktober ließ Graf Lottum die Festung zur Uebergabe auf¬
fordern; als aber der tapfere Gouverneur antwortete, er werde die Stadt
bis zum letzten Blutstropfen vertheidigen, begann am 7. Oktober mit
Tagesanbruch das Feuer wieder mit noch größerer Heftigkeit. Die Stadt
und die Werke wurden mit einem Hagel von Geschossen aller Art über¬
schüttet, und die Bürger flüchteten sich und ihre bewegliche Habe in die
Keller und sonstige feste Gewölbe, wo sie gegen die feindlichen Geschosse
Sicherheit zu finden hofften. Der Gouverneur hatte sich in einen bomben¬
sicheren Raum zurückgezogen und eine Wache von 50 Mann nebst zwei
Geschützen vor demselben aufgestellt, um gegen alle etwaige Bedrängnng
von Seiten der Bürgerschaft oder der Söldner geschützt zu sein. Den
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8. Oktober wurde das Bombardement und das Beschießen mit glühenden
Kugeln fortgesetzt und richtete große Verheerungen an. Das Nonnenkloster
Hüls gerieth in Brand und viele Häuser stürzten ein: „nirgendwo war eine
Stelle sicher vor den Feuerkugeln, Wurfgeschossen, Brandtvpsen und andern
höllischen Geschossen, welche mehr zu regnen als zu fallen schienen", sagt
der F. Dominicns van der Hoogen, SubPrior des Karmeliterklosters,der
über die Belagerung ausführlich berichtet hat,')

Graf Lottnm glaubte jetzt den Gouverneur geneigter zu finden zur
Annahme einer Kapitulation,und ließ deshalb am 9. Oktober zwischen 3
und 4 Uhr Nachmittags das Feuer einstellen und auf der Hauptbatterie
eine Fahne aufziehen, damit das Feuern aus der Festung ebenfalls ein¬
gestellt werden möchte; dann ließ er durch einen Parlamentär den Gou¬
verneur abermals zur Uebergabe auffordern, uuter Androhunggänzlicher
Vernichtung der Stadt. Betis war aber noch keineswegs gesonnen, eine
Kapitulation einzugehen uud lehnte die Ausforderung entschieden ab, trotz
des Drängens der Bürger und besonders der heulenden Weiber. Den
10. Oktober ließ Graf Lottum deshalb das Feuer wieder aufnehmen und
der Stadt aufs Neue aus allen Batterien zusetzen. Die Pfarrkirche gerieth
zum dritten Male in Brand uud wurde mit sämmtlichen Kirchengeräthen
ein Raub der Flammen. Auch das Kloster und die Kirche der Kapuziner
brannten nieder und die Feuersbrunst in der Stadt hielt die ganze Nacht
hindurch an, da alle Rettungs- und Löschungsversuche durch das unaus¬
gesetzte feindliche Feuer vereitelt wurden.

So dauerte das Bombardementohne Unterbrechung fort bis zum
15. Oktober; den 16. aber befahl Graf Lottum das Feuer einzustellen, da
er sich überzeugen mußte, daß der tapfere Gouverneur auf diesem Wege
nicht zur Uebergabe zu zwingen sei. An einen Sturm war noch gar nicht
zu denken, da noch keine gangbare Bresche vorhanden war, und außerdem
die sumpfigen Umgebungender Stadt eine weitere Annäherung durch Lauf¬
gräben sehr schwierig, ja fast unmöglich machten. Es waren nach amtlichen
Angaben während der Beschießung von der preußischen Artillerie verbraucht:
1078 Ceutner Pulver, 13 Centner 50 Pfund Bleikugeln, 1907 Centner
Bomben, 1409 Centner Granaten, 8 Centner 56pfdge. Brandgranaten und
12180 Centner Kanonenkugeln.^)

Dieser große Munitionsverbranch hatte die vorhandenen Vorräthe fast
erschöpft, so daß Graf Lottnm sich entschloß, wieder zur engen Einschließung

>) Netteöheim, Beitrag zur Geschichte der Belagernng von Geldern. Flugblatt.

Hist-, Polit,, geogr., stat, u. milit. Beiträge. III. 1. Bd. S. 314 oit. von Nettes-

heim ci, a. O.
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überzugehen. Noch sechs Wochen lang wurde der Stadt jede Zufuhr ab¬

geschnitten, und umgeben von Trümmern, fristeten Garnison nnd Bürger

ihr kümmerliches Dasein, da auch die Nahrungsmittel zu fehlen ansingen.

Der Gouverneur hatte alle Hoffnung auf Entsatz verloren, da die französisch¬

spanischen Truppen in Flandern zu weit entfernt waren und, ebenso wie es

bei Bonn der Fall gewesen war, von den Verbündeten unter Marlboronghs

geschickter Führung vollständig im Schach gehalten wurden. Endlich, den

20. November erhielt Betis von Ludwig XIV. die Ermächtigung, die

Festung, welche nun fast ein Jahr lang tapferen Widerstand geleistet hatte,

unter günstigen Bedingungen zu übergeben, und den 23. November theilte

er dies dem Grafen Lottum durch einen Parlamentär mit. Lottum schickte

sofort einen Courier zum Könige nach Berlin und bat nm Verhaltungs¬

befehle. Den 27. November schrieb der König: „er habe mit wahrem Ver¬

gnügen ersehen, daß sich der Gouverneur von Geldern, um den Ort in

seine Hände zu geben, bei ihm gemeldet habe. Wiewohl er darauf

bestehen könne, daß derselbe sich Z. «Zisoi-stior» ergebe, so wolle er doch in

eollsiäsratioQ seiner, bei der bisherigen dloHuaäö und dem jüngsten

Lomdaräsrllkut, bewiesenen VIAUSUI', den vor ihn haben und ihm

eine Eapitulation geben". Es wurde noch der spezielle Befehl hinzugefügt,

die Bedingungen der Uebergabe möglichst günstig zu stellen, und ja dafür

zu sorgen, daß die gesammte Artillerie in Geldern verbliebe.

Gras Lottum hatte sich inzwischen nach Wesel zurückbegeben und dort

fanden die Verhandlungen über die Kapitulation statt, wozu Betis den

Brigadier Boham und den Kriegskommissar Hocquard ermächtigt hatte.

Am 12. Dezember wurde die Kapitulation in 29 Artikeln abgeschlossen und

vom Grafen von Lottum und dem Gouverneur Betis unterzeichnet. Die¬

selbe war mit den schon früher erwähnten Kapitulationen von Venlo, Roer-

monde und Rheinberg ziemlich gleichlautend. Der freien Ausübung der

katholischen Religion war auch hier Rechnung getragen, nnter Bezugnahme

auf die Kapitulationen von Venlo und Roermonde. Da aber letztere die

Bedingung enthielt, daß den Reformirten eine Kirche überwiesen werden

müsse, so wurde dieser Punkt auch für Geldern in Anspruch genommen und

die Heil. Geist - Kapelle den Resormirten übergeben. Religiöse Genossen¬

schaften und Spitäler wurden in ihren Rechten und Besitzungen erhalten,

und ihnen der Wiederaufbau ihrer niedergebrannten Kirchen und Klöster

gestattet. Auch der Bürgerschaft und der Stadt wurden ihre Privilegien

und Rechte gewährleistet. Die Garnison erhielt freien Abzug mit allen

Kriegsehren nach Löwen oder Mecheln, und sollte acht Tage nach Unter-"

Geh. Staatsarchiv Berlin, «t,'von Nettesheim.
40
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Zeichnung der Kapitulation ausmarfchiren; die in Geldern zurückbleibenden

Kranken und Verwundeten sollten dort bis zu ihrer Genesung verpflegt und

dann abgesendet werden. Die Gemeinden der Umgegend, welche der

Garnison Heuvorräthe und 200 Kühe geliefert hatten, sollten dafür Ver-

gütigung erhalten :c.

Den 17. Dezember wurde das Gelderthor den Preußen übergeben

und den 21. marschirte die Garnison aus. „Wir empfingen nicht ohne

Trauer den letzten Segen unseres allergnädigsten katholischen Königs", sagt

F. Dominicus am Schlüsse seines oben angeführten Berichts. Am ersten

Weihnachtstage wurde auf Befehl des Königs Friedrich in allen Kirchen

der preußischen Lande ein Dankfest mit Tedeum gehalten; auch ließ

der König nach damaligem, besonders von Ludwig XIV. oft benutztem

Brauch, eine Erinnerungsmünze prägen mit seinem Bildniß, welche ans dem

Revers abermals den König im römischen Jmperatorenschmuck auf einer

selig, ourulis sitzend zeigt, vor welchem eine die Stadt Geldern fymboli-

sirende Figur kniet und ihm die Schlüssel der Stadt überreicht, während

eine hinter ihm schwebende Viktoria ihm den Lorbeerkranz aufs Haupt zu

setzen im Begriff ist; im Hintergrunde ist das Bombardement der Stadt

dargestellt, uud die Legende lautet: Vinoit InvicztaiQ Lröläi-ig, xrimum

sxpuAnata. NOOLIII. Auch eiu großes Gemälde der Belagerung,

von Hngtenburg, nach einer Zeichnung des Oberingenieurs Bodt, wurde

angefertigt und befindet sich in der Bildergallerie des Königl. Schlosses zu

Berlin.

So waren nun Rheinberg und Geldern, diese beiden Festungen,

welche bisher der Schrecken und die Plage der cleveschen und moersischen

Lande gewesen, in den Händen des Königs. Während aber Geldern für

die künftigen Zwecke Friedrichs erhalten und noch stärker befestigt wurde,

kounte Rheinberg seinem Schicksale nicht entgehen. Der Gegensatz beider

Festungen tritt in der Geschichte der Kriege am Niederrhein häufig hervor.

Geldern, das sich den Ruhm der Unüberwindlichkeit erworben hatte und

vom Könige selbst als die Ivviczw bezeichnet wurde, war jetzt zum ersten

Mal nach langem Widerstande zur Kapitulation gezwungen worden. Rhein¬

berg, das vermöge seiner Lage eine nicht minder große Wichtigkeit in den

früheren Kriegen behauptet hatte, war gewissermaßen berüchtigt geworden

dadurch, daß es, vielfach umworben, selten lange ausharrte, sondern sich

sehr leicht bei der ersten ernsten Aufforderung ergab und vielfach aus einer

Hand in die andere ging. Statt des Ehrentitels „inviota^ hatte der

l) III. 4 die Kapitulation ausführlich.
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Soldatenhumor für Rheinberg eine andere Benennung angeblich nach einem

geflügelten Worte Spinolas — „lg, putang. «ZsIIg, Aiieira". — Nheinberg

wurde geschleift trotz des Widerspruchs des Kölner Domkapitels.

In einem dritten Abschnitte würden wir mm noch zu betrachten haben,

wie Moers in organisatorischer und administrativer Beziehung nach und

nach aus seinem bisherigen Zustande, während der Regierung Friedrichs I.

in die Verhältnisse preußischer Provinzen übergeführt und den anderen

Theilen des preußischen Staates so zu sagen assimilirt wurde, während

die Zustände in Geldern noch provisorisch verblieben und erst unter König

Friedrich Wilhelm I. im Frieden von Utrecht zum Abschluß kamen. Einige

hervorragende Momente aus den gleichzeitigen Ereignissen im Herzogthnm

Cleve können dabei nur flüchtig zur Sprache gebracht werdeu.

40*



König Friedrich I. und der Niederrhein. Die Erwerbung
von Moers und Geldern.

Nach Quellen des Geh. Staatsarchivs zu Berlin, des Staatsarchivs
zu Düsseldorf:c.

von

E. v. Schanmburg,
Oberst z. D.

III.
(S. 14. Jahrg. f187H Mai-Juniheft S. 303 und November-DezemberheftS. 550.)

Der Baron v. Kinsky hatte, wie bereits früher erwähnt wurde, alle
znr Verwaltung und Regierung der Grafschaft Moers gehörendenOrgane
in Crefeld vereint und führte von hier aus die Negierung im Namen des
Königs. Zur Orientirung über die administrativen und politischen Zu¬
stände der Grafschaftwird ein Rückblick auf die dortigen Verhältnisse
wesentlich beitragen können.

Wie die Grafschaft Moers durch testamentarische Verfügung der Gräfin
Walpurgis von Neuenahr und Moers an die Oranier gekommen war, und
demnächst Friedrich I. seine Ansprüche auf dieselbe auf Grund der ora-
nifchen Erbschaft und der cleveschen Lehnsherrlichkeit geltend machte, wurde
in Abschnitt I. S. 343 schon angeführt. Zwar hatte die Gräfin Wal¬
purgis 1547 bei Schließung ihrer ersten Ehe mit Philipp von Mont-
morency, Grafen von Hoorn, zu Gunsten ihres Bruders Hermann aus
die Succession in Moers verzichtet; als sie aber nach der 1568 erfolgten
Hinrichtung ihres Gemals als kinderlose Wittwe sich den Verfolgungen
Alba's entzog und wieder in die Heimath zurückkehrte,schloß sie daselbst
1569, auf Veranlassung ihres Bruders Hermann, eine zweite Ehe mit
einem Seitenverwandten, dem Grafen Adolf von Neuenahr, der nach dein
kinderlosen Tode Hermanns in Moers succedirte. Auch den zweiten
Gemahl überlebte Walpurgis, da derselbe, durch die Spanier im Truchseß-
schen Kriege aus der Grafschaft vertrieben, 1589 bei einer Explosion im
Zeughause zu Arnheim getödtet wurde.



Die Erwerbung von Moers und Geldern.
177

Die kinderlose bedrängte Wittwe fand ihre einzige Zuflucht bei den
Oraniern, welche den Kamps mit den Spaniern tapfer und mit Erfolg
durchführten, denn als eifrige Protestantin konnte sie zu jener Zeit vom
deutschen Kaiser keinen Schutz erwarten, am wenigsten von ihrem Lehns¬
herrn, dem alten Herzog Wilhelm von Cleve und seinem Sohne Johann
Wilhelm, welche beide, in Blödsinn verfallen, ein Spielball in den Händen
der unter sich uneinigen Räthe und der Parteiungen mit konfessionellen
und politischen Tendenzen waren. So lag es sehr nahe, daß sie 1591
den Prinzen Moritz von Oranien zu ihrem Nachfolger erklärte, ihm die
Grafschaft schenkte und auch, nachdem Moritz 1597 die Spanier vertrieben
und die Gräfin nach Moers zurückgeführt hatte, die Schenkung in ihrem
Testamente bestätigte.

Die Grafschaft Moers umfaßte einen Flächenraum von etwa fünf
Quadratmeilen mit 10 000 Einwohnern. Im Osten wurde sie in ihrer
ganzen Ausdehnung vom Nheine begrenzt, wo die clevesche Stadt und
ehemalige Festung Orsoy ganz von moersischem Gebiet umgeben war.
Die Nordgrenze bildeten: der Rhein, das Herzogthum Cleve und das kur¬
kölnische Amt Rheinberg. Im Westen lagen das genannte Amt Rheinberg,
das Herzogthum Geldern und das kurkölnische Amt Kempen; im Süden
das kurkvluische Amt Uerdiugen. Ohne direkten Zusammenhangmit Moers
lag im Süden die Herrlichkeit Creseld, ganz von kurkölnischemGebiet, den
Aemtern Linn, Uerdingen und Kempen „also eingeschlossen, daß man aus
dem Moersischen nicht dahin gelangen kann, ohne das Kölnische zu be¬
rühren."

Die Grafschaft zerfiel in folgende einzelne Bestandtheile:^
H,. Die eigentliche Grafschaft Moers, worin 1) die Stadt

Moers mit sieben Hunschasten oder Bauerschaften und dem adligen Gnt
Ter Voort. 2) Das Kirchspiel Homberg mit Essenberg. 3) Das Kirch¬
spiel Baerl mit sechs Hunschasten. 4) Das Kirchspiel Eversael mit zwei
Hunschasten und dem adligen Gute Wolfskuhlen. 5) Das Kirchspiel
Repelen mit sieben Hunschasten und dem adligen Gute Stromoers. -6) Das
Kirchspiel Neukirchen mit vier Hunschasten, und 7) das Kirchspiel Vlnyn
mit drei Hunschasten und dem adligen Gute Bloemersheim.

ö. Die Herrlichkeit Friemersheim, lehnrührig von der Abtei
Werden, welche die dazu vereinigten Güter schon 898 durch Swentebold,
den natürlichen Sohn Königs Arnulf, als reichsunmittelbares,von der

Histor, topograph. Beschreibung der Grafschaft MoerS, behnfs des von Herrn

v. Gnndling herauszugebenden geograph. Werks, auf königl. Befehl von der moersischen

Regierung eingereicht 1725. Staatsarchiv Düsseldorf.
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Gerichtsbarkeit der Gaugrafen befreites Gebiet erhalten hatte; Graf Friedrich
von Moers erwarb die Herrlichkeit 1375 durch Kauf von Heinrich von
Friemersheim und wurde vom Abt von Werden damit belehnt. Es waren
darin die Kirchspiele: 1) Friemersheimmit vier Hunschaften und dem
adligen Gute Asterlagen; 2) Emmerich (auch Hoch-Emmerich genannt) mit
sieben Hunschaften,und 3) Capellen mit fünf Hunschaftenund dem adligen
Gute Lauersfort.

O. Die Herrlichkeit Krakan und Crefeld, darin die Stadt
Crefeld, schon 1176 Kirchdorf, dessen Patronat die Herren von Moers
hatten; den 1. Oktober 1373 durch ein Privileg Kaisers Karl IV. zur
Stadt erhoben, dann von Geldern zu Lehn gehend und 1350 von Karl
von Egmond, Herzog von Geldern, dein Grafen Christoph von Moers
erblich verliehen. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts ließen sich viele
von den Neuburgischen Herzogen von Jülich aus deren Gebiet ansgewiesene
Mennoniten in Crefeld nieder.') Die im Nordosteu der Stadt gelegene
Bnrg Krakan (Crackowe) hat früher der Herrschaft den Namen gegeben,
zu welcher noch die Bauerschaften Innert und Diesheim gehören.

O. Die Herrlichkeit Nieder-Bodberg, „unter den Kanonen von
Nheiuberg gelegen", war „zweiherrig", und gehörte den Grafen von Moers
nnd dem Erzstist Köln, ohne jedoch besonders getheilt zn sein, „also, daß
wenn ein gülden Apfel vom Himmel fiele, der Kurfürst vou Köln uud der
Graf von Moers die Halbscheid genießen müßte, ohne Unterscheid an
welchem Orte ein solcher Apfel niederfallen würde." Eigenthümlichwaren
die konfessionellen Beziehungen, indem die Kirche und „Kirchengisfte",wie
auch alle LlZcIösiaZtivg. st paroolüalia pi'ivativs allein zu Moers
gehörten, daher resormirt waren, „obzwaren die mehresten ^aroodiali
römisch katholisch sind."

H. Die Herrlichkeit Ossenberg, unterhalb Rheinberg am Rheiue
gelegen nnd nördlich an das Herzogthum Cleve anschließend.

Der Name wird abgeleitet von dem deutschen Worte „Krey" (Krähe), und wird
dafür gehalten, „daß an diesem Orte dergleichen schnatterige Vögel sich hauffenweiß ver-
sammblet." Crcfeld oder Kreyseld hatte schon frühe große Webereien nnd zeichnete sich
ans dnrch die Toleranz, in welcher daselbst die verschiedenenBekenntnisse friedlich neben
einander lebten, wie der Vers anzeigt:

Ksformssiclöll su ?apistsn
I^ntlisrausll öii Nsimonistsii
Ooinpslaars" vn ^oouon
L"sa.msll im vi> Ivrv)'ksI6 >voc>>>sn.

Holt, ein Taucher, Tauchente, also Baptisten.)
A- a. O. Staatsarchiv Düsseldorf.
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Die Hälfte des kurkölnischen Fleckens Hüls, die Moer-
sische Straße genannt, oder der nördliche Theil dieses Orts, früher durch
Mauern und Thor von dem kurkölnischen Theile getrennt, ohne unmittel¬
baren Zusammenhang weder mit der Grafschaft Moers noch mit der Herr¬
lichkeit Crefeld.

(?. Endlich muß hier noch ein Territorium erwähnt werden, „die
Neichsfreye Herrlichkeit das Hörstgen" genannt, in der nordwest¬
lichen Ecke der Grafschaft Moers, 1636 Morgen mit 401 Einwohnern,
welche Reichsunmittelbarkeitbeanspruchte, die jedoch von Kur-Köln, Gel¬
dern und Moers bestritten wurde, worüber langjährige Prozesse beim
Neichskammergericht schwebten. Anfangs des 17. Jahrhunderts hatte der
Besitzer, Gottfried von Mylendonk und Frohuenbroich, die Herrschaft zwar
dem Prinzen von Oranien, als Grafen von Moers, zu Lehn aufgetragen,
um Schutz gegen die Spanier und Kölnischen zu finden, aber mit dem
Vorbehalt, daß es nach des Prinzen Tode dem Vasallen freistehen solle,
die Lehnspflicht zu kündigen. Im Jahre 1703 suchte jedoch Gotthardt
Crafft Frhr. v. Mylendonk und Frohuenbroich bei König Friedrich l. neue
Belehnung nach, welche anch am 20. Juni 1703 erfolgte.

Die Verfassung der Grafschaft Moers war eine ständische, doch wurde
unter den Oraniern das Regiment in sehr patriarchalischerWeise gehand¬
habt. An der Spitze der Verwaltung stand der Drossard oder Droste
(krasses ?rovin<zig.s, t^ouvorueur), neben ihm der Schultheiß für die
Justiz- und der Landreutmeister für die Finanzangelegenheiten. Diese
waren die „Beamten", unter denen die niederen Angestellten als „Bediente"
standen. Ihnen waren beigeordnet die „Depntirten", und zwar: zwei
Vertreter der geistlichen Güter Asterlagen, dem Stift Werden, und Stro-
moers, dem Stift Alten-Kamp gehörend; zwei Vertreter der Ritterschaft,
meist auf Lebenszeit von ihren Standesgenossen gewählt; zwei Vertreter
aus den Magistraten der Städte Moers und Crefeld; und endlich zwei
Vertreter des Bauernstandes, aus den „Meistbeerbten" der Kirchspiele auf
drei bis vier Jahre gewählt. Diese Beamten und Depntirten wurden ge¬
wöhnlich im Herbste jeden Jahres durch den Drosten in die Hauptstadt
berufen zum „Landtage". Hauptgegenstände der Berathung waren: die
Revision der Rechnungen für das Vorjahr und die Aufstellung des Etats

Oran.-Moers. Lehnssachcn, 195. Staatsarchiv Düsseldorf. Die Belehnuug

wurde 1713 und 1741 erneuert, demnächst aber nicht mehr, da die Besitzer den Prozeß

wegen der Reichsunmittelbarkeit beim Reichskammergericht wieder aufnahmen, der noch

schwebte, als 1794 das Einrücken der Franzosen nicht nur der freien Reichsherrschaft

Hörstgen, sondern bald auch dem Neichskammergericht ein Ende machte. Letzter Besitzer

war Frhr. v. Knesebeck'Mylendonk.
12*



180 König Friedrich I. und der Niederrhein.

für das künftige Jahr, besondere Anträge und Beschwerdenan die im
Haag residirenden oranischen Räthe, und Erledigung laufender Landes¬
angelegenheiten, welche aber gewöhnlich von einem Landtage zum andern
verschleppt wurden.

Neben den Landtagen bestanden noch die „Beerbtentage", namentlich
zur Bewilligung der Umlagen, wozu aus jedem Kirchspiel, je nach dessen
Größe, zwei bis drei gewählte Vertreter, „Gemeinsleute", zusammentraten
um unter dem Vorsitze des Drosten, der Beamten und der Depntirten,
die Vorlagen zu berathen und darüber zu beschließen.^)

Die nöthigen Geldmittel wurden theils durch direkte Steuern — Kon¬
tribution — theils durch indirekte — Accise — aufgebracht. Der Etat
der Oräiuaris I^astsa erforderte an Zahresgage oder Traktamenten der
Beamten nud Bedienten, als Drossard, Schultheiß, Deputirte, Empfänger,
Sekretarien und Agenten, Burggräfen, Scharfrichter, Hebammen, Bettel¬
vögte, Schützen :c. 1325 Thaler, zur Zahlung der Diäten, extraordinär^
vaoationsn, reeoZnitionen und rewissionen wegen abgebrannter Häuser
und anderen Unglücksfällen, Botenlöhnen, Wegweiser, Porti und Conrant
(Zeitung), und mehreren anderen Lasten waren nöthig etwa 800 bis
900 Thaler, die Zahlung der Zinsen für die auf der Grafschaft haftende
Schuld von 44 722 Thaler erforderte jährlich 2200 Thaler. Daraus be¬
rechnete sich das Simplnm der Ausgaben auf 4425 Thaler oder 13 275
Gulden, welche nach einer Verfügung Wilhelms III. von Oranien vom
27. Oktober 1677 nach Maßgabe der Morgenzahl, Hof- und Kath-Stätteu
und „Bestialien", umgelegt und im Herbste, nach beendeter Ernte, bei¬
getrieben wurden; die Städte Moers und Ereseld hatten dazu je Vs bei¬
zusteuern; der Landrentmeisterbezog davon den 21. Pfennig. Bei einem
Mehrbedarf wnrden zwei und später drei Simpla umgelegt.

Justiz-, Polizei- uud Domänenverwaltung wurde uach Auhalt eines
vou Wilhelm III. festgestellten Reglements vom 3. Oktober 1682 aus¬
geübt, dem er unter dem 2. Juli 1692 als König von England noch
weitere Bestimmungen hinzufügte.^)

Nehmeu wir nach diesen zur Orientirung dienenden Notizen den im
II. Abschnitt unterbrochenen Faden der Schilderungder moersischen An-

1) Oran.-Moers. LandtagSsachen. Staatsarchiv Düsseldorf. 140/141.
2) RöAlnmsllt sncls ox lZs ?olitis su ^.ämimstratis

van <Zs tot Nslli-s. (Zsäasn ä'(Zl'.i.kvelldaAö, 3. Ovtober 1682. (Zs-
ampliesrt, Fsrsviäesi't sn äs novo Zkst^tusgrt, 2. 1692. — Mannskr. Landes¬
bibliothek zu Düsseldorf.
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gelegenheiten wieder auf, so muß zunächst hier noch nachgeholt werden,
daß die dort erwähnte, am 15., 16. und 17. Februar 1703 im Lande
„ai-wats, manu" eingenommene Huldigung allerdings nicht den Eindruck
eines großen Entgegenkommensvon Seiten der Bevölkerung macht. Es
liegen eine Menge Klagen und Beschwerden vor aus den einzelnen Kirch¬
spielen über Gewaltthätigkeiten, deren die Truppen sich schuldig gemacht
haben sollen, wo sie auf Widerstand stießen. Auch der an die Prediger
ergaugene Befehl wegen des Kirchengebets für den König in Preußen als
Landesherrnwurde wenig oder gar nicht beachtet, da die Pastores alle
möglichen Ausflüchte suchten, so daß sie später zur Verantwortung gezogen
wurden. Es wird ihnen dabei auch der Vorwurf gemacht, daß sie ihre
Gemeinden in der Renitenz gegen die Anordnungen des Drossarts bestärkt
hätten und mit den oranischen Räthen im Haag in enger Verbindung ge¬
blieben wären, um von denselben Verhaltungsbefehle zu empfangen.

Unterdessenhatte Baron v. Kinsky unter Assistenz des Geh. Raths
Hymmen zum 5. März die „gewöhnlichenDeputirten zu den Landes¬
sachen" nach Creseld berufen, um mit ihnen die fernere Ordnung der An¬
gelegenheitenin die Hand zu nehmen. Es erschienen daselbst: wegen des
Abts von Werden, der Supprior von Geißmar, wegen des Abtes zu
Alten-Kamp: der Kellner ?. Daniels; von der Ritterschaft: der Freiherr
Pelden v. Cloudt auf Lauersfort und Freiherr v. Hambroich auf Wolfs-
kuhl; von dem Bauernstande: Balthasar auf dem Werth und Tilman
Hoogeforst. Ein Vertreter für Moers erschien selbstredend nicht, und auch
eines Vertreters für Crefeld geschieht keine Erwähnung.

Den 7. März eröffneten Kinsky und Hymmen als königliche Kom¬
missarien den Landtag und legten die Propositionen vor. Hymmen hielt
eine lange Einleitungsrede, worin er ausführte: daß der König in Preußeu
sich in unzweifelhaftrechtlichem Besitz der Grafschaft Moers und der dazn
gehörigen Herrschaften befinde und darin von Kaiser und Reich gegen
Jedermänniglich geschützt sei. „Nun hätten die Deputirten solches auch
schon vordem anerkannt und sich gegen Se. Königl. Majestät und dero
verordneten Commissarien geziemend erklärt, also daß man an ihrer be¬
harrlichen guten Intention zu zweifeln keine Nrsach hätte: dieweil aber
seitdem die wirkliche Huldigung der gefammten Moersifchen Unterthanen
auf dem platten Lande vor sich gegangen, und dadurch S. K. M. in dero
wohlerlangtem Besitz als Landesherr mehr und mehr befestigt wäre, so
hätte man nötig erachtet, nunmehr auch eine förmliche Zusammenkunftder
gesammten Deputirten von der Landschaft zu veranlassen, um ihnen nicht
allein obgedachten Verlauf.wegen der Huldigung bekannt zu machen, son¬
dern auch zu gewärtigen, daß sie die durch äsputatos aus ihnen schon



182 König Friedrich I. und der Niedcrrhein.

geschehene Anerkennung Sr. K. M. als besitzenden Landesherrn und Grafen
zu Moers itzo in voller Versammlung erwidern, und von der gegen die¬
selbe tragenden Devotion wirkliche Proben abgeben mögen. S. K. M.
ließen sie hingegen der beständigen Königl. Gnade und Beibehaltung des
Rechtens, welches ein Jeder bisher gehabt, nicht allein versichern, sondern
erkläre auch nach wie vor, daß Sie nichts als Ihr habendes Recht zu er¬
halten illtelläirö, und einem Jeden, welcher gegen Sie sein angemaßtes
besseres Recht ooram czomxetöuts ^juciies ein- und auszuführen sich ge¬
trauen möchte, zu Recht zu stehen erbötig, inzwischen aber sich bei wohl¬
erhaltenemund von Kaiser und Reich bestätigtemBesitze als Landesherr
zu oonserviren allerdings gemeinen werde."

„Nachdem nun Deputates dieser Vortrag geschehen, haben sie sich
darauf erkläret, daß sie Se. Köuigl. Majest. in Prenßen als besitzenden
Landesherrn und Grafen zu Moers allerunterthänigst und willigst aner¬
kennten und sich gegen Dieselben in solcher Qualität in schuldiger I)s-
votion zu betragen nicht unterlassen wollten, und hierüber hätten sie um
so weniger Difsikultät, weil S. K. M. Sich erkläre, eiuem Jeden, welcher
sein Recht besser auszuführen sich getraue, ooi-am «ompstsuts zu
begegnen, so daß also Niemand wider seine Gebür in Bernachtheiligung
genommen werde; und gleich im übrigen mehrgedcht. S. K. M. sich schon
vor diesem schriftlich und auch itzo wiederum durch dero (üoiQMis8aric>8
erkläret hätten, hiesige Unterthanen, Geerbte und Depntirte, so Geistliche,
als Ritterbürtige, als andere, bei ihren hergebrachten Privilegien zu
schützen und zu belassen, Also wollten sie nochmals" ....')

Im weiteren Verlaus dieses Landtages wurde deu 10. März von
sämmtlichen Landständen „einhellig statuirt, Jhro Königl. Maj. in Preussen
eine dergleichen allernnterthänigste Lurialität von 6OO0 Species-Reichs-
thalern, alß vormahlen auch I. K. M. von Großbritamen und Dero
Voreltern ^loriossa Andenkens gegeben worden, zu xrasseriti.-eu", und
den Beschluß über die Art und Weise der Aufbringung dieser Summe
einer auf den 16. August festgesetzten abermaligen Versammlung der De¬
putaten vorbehalten. Hier wurde uuu der Vorschlag gemacht, die Summe
auf ein bis zwei Jahre aufzunehmen,wofür die Landstände ihre
den Creditoren zur Versicherung „verbinden" wollten, wenn nämlich die
sämmtlichen Gemeinslente der Grafschaft hinwiederum schriftlich angeloben

Oran.-Moers. Landtagssachen a. a. O. Es ist dies das erste in deutscher Sprache
geschriebeneLandtagS-Protokoll,während die früheren holländisch abgefaßt sind. Das
letzte Blatt fehlt, doch gehen die ferneren hier angeführten Resolutionen ans späteren
Landtags-Rezefsen hervor.
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rmd versprechen würden, die Landstände obiger Verbindung halber aller¬
dings „zu iiKZöMllisireiiund zu Zu^r-antiren." Der im Oktober ein¬
zuberufende gewöhnliche Herbstlandtag sollte darüber Näheres feststellen.

Den 23. Oktober wurde dieser Landtag eröffnet. Die erste Vorlage
betraf die Revision der Rechnungen von 1702 und die „Einrichtung des
gtatus xro 1703." Es wurde beschlossen, „wegen der schweren Kriegs¬
und anderen Lasten des laufenden Jahres ein äuplum umzulegen, wovon
die Hälfte vor ultimc» 1703, die andere Hälfte vor ultimo Mai 1704
einzuziehen sei." In Bezug auf die „Ourialität" wurde refolvirt, den
Gemeinsleuten den Beschluß vom 16. August mitzutheilen und dieselben
aufzufordern, innerhalb drei Wochen, also am 14. November, sich „auf
der hohen Straß an Jakob Hovers Behausung zu versammeln, bei Strafe
von 6 Goldgulden und Verantwortlichkeit für allen Schaden, der dem
Lande durch ihr Ausbleiben oausirr werden möchte," um sich dann gegen
die anwesenden Landstände darüber zu erklären:

„1) Ob sie die Zuaralltis prssstiren wollten?
2) Ob sie lieber sehen wollten, daß die 6000 Rthlr. alsosort um¬

geschlagen würden?
3) Ob jede Hunschast ihr Contingent selbst aufnehmen wolle?"
Am 14. November traten nun die Gemeinsleute bei dem Kaiserl.

PostHause auf Hochstraß zusammen. Es erschienen Vertreter der Hun-
schasten Moers, Neukirchen, Vluyu, Repelen, Everfael, Baerl, Homberg-
Essenberg, Emmerich, Friemersheim und Capelleu. Die ihnen vorgelegten
obigen drei Fragen wurden dahin beantwortet, „daß die 6000 Species-
Reichsthaler Ourlalitäts-Pfennige nach dem Fuß des gewöhnlichen An¬
schlags umgeschlagen, und von den Unterthanen zwischen diesem und dem
iiächstkünstigen halben Februar nächstbevorstehende dem Empfänger zahlt
und abgeliefert werden sollten." Auch an die Stadt Crefeld war die be¬
treffende Anfrage ergangen, der Magistrat aber resolvirte „einhellig", daß
sie nicht unwillig oder ungeneigt wären in Bezahlung des auf sie fallenden
Antheils der 6000 Rthlr., „sobald die Streitigkeiten zwischen denen
tölläentsll auff die Grafffchafft, davor man täglich ein aooomoäeiusnt
erwartet, oomporüret feyndt." — Diese schriftlich abgegebene Erklärung
ist von „Bürgermeister, Schesfen und Gemeinsleuten" ausgefertigt und
unterzeichnet; der Bürgermeister Diedrich Cladder aber schrieb darunter:
„reczusavi suksoribsre!"

Nach Beendigungdes im März gehaltenen ersten Landtages hatte
König Friedrich unter dem 16. März 1703 die General-Staaten als Exe¬
kutoren des Testaments des verstorbenen Königs Wilhelm förmlich aner¬
kannt, in der Erwartung, dieselben dadurch für seine Ansprüche günstiger
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zu stimmen. Hierin hatte er sich aber sehr getäuscht, denn die fortwäh¬
rende Unterstützung, welche der Magistrat von Moers und überhaupt alle
Renitenten gegen die preußische Besitzergreifung im Haag fanden, legte
einer schnellen und friedlichen Abwickelung der Moerser Angelegenheiten
sowohl als der oranischen Erbschaft, immer neue Hindernisse in den Weg.
Der Dr. Georg Hartsinck, Bevollmächtigter der Fürstin Amalie von
Nassau-Dietz als Vormünderiu ihres Sohnes, des Prinzen Friso, der auch
deren Rechte beim Reichskammergerichtzu Wetzlar wahrnahm, und der
„Burggraes"von Moers, Notar Lnchtenmacher, waren die Hauptagitatoren.
Sie standen in steter Verbindung mit der Fürstin Amalie und den orani¬
schen Räthen, und berichteten fortwährend über alle Vorgänge in der Graf¬
schaft. Diese Berichte, welche theilweise vorliegen, gewähren zwar sehr
ausführliche Einsicht in die dortigen Zustände, doch wird man ihnen einige
Uebertreibungen zu Gute halten müssen, da sie von bestimmtem Partei-
standpuukte aus alle Anordnungen der preußischen Kommissarien möglichst
schwarz zu färben und zu verunglimpfen suchen.

Den 10. April 1703 berichtete Luchtenmacher der Fürstin, daß die
preußischen Truppen in der Grafschaft große Bedrückung der Unterthanen
ausübten, worüber er authentische Berichte gesammelt und notariell habe
feststellen lassen, um sie dem Dr. Hartsinck zu übergeben, zur Benutzung
vor dem Reichskammergericht.Die Oranischen Räthe hätten den Depntirten
der Grafschaft ernstlich verwiesen, daß sie die von den ohne Bewilligung
der Stände angestellten preußischen Beamten ausgegangenen Geldaus¬
schreibungen umgelegt hätten, wenn sie auch durch militärische Exekution
dazu gezwungen worden wären. Man hätte gehofft, daß die Preußen, in
Folge einer Resolution der General-Staaten vom 22. Februar 1703 die
Stadt Creseld räumen würden, es würden aber fortwährend mehr Truppen
hineingelegt und Anstalten zur Gegenwehr getroffen. In Moers ständen
nur noch 2 Kompagnien des holländischen Regiments des Obersten Rein¬
hard, da 2 Kompagnien ans Befehl der General-Staaten nach Venlo
gezogen wären, die Moerser Garnison wäre von dem anstrengendenWach¬
dienst sehr reduzirt, und man lebte in großer Besorgniß, daß die Preußen
in wenigen Tagen Stadt und Kasteel mit Gewalt einnehmen würden; auch
der Kommandant, Oberstlieutenant van Vryeneß, theilte diese Ansicht und
befürchtete, daß die Preußen sich in Moers festsetzen und die vorhandenen
Vorräthe nebst den kostbaren Geschützen wegführen möchten. Eben so große
Besorgniß hätte man aber auch vor den Franzosen, welche täglich aus
ihren Quartieren im Limbnrgischengroße Streifzüge machten und die
früher vereinbarte Neutralität der Grafschaft Moers schwerlich achten
würden, da sie ja auch von den Preußen nicht beachtet werde; schließlich
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giebt Luchtenmacher den Rath, die Fürstin möge bei den Generalstaaten
die Verstärkung der Garnison dringend beantragen.')

Durch den passiven Widerstandund die Hindernisse, auf welche er
überall stieß, ließ sich Baron Kinsky in seinem weiteren Vorgehen zur
Befestigung des preußischenRegiments durchaus nicht irre machen. Als
Luchtenmacher jedoch weiter vorging und im Namen der Fürstin Amalie
für deren Sohn, den Prinzen Friso „als rechtmäßigen Testamentserben"
einen Protest gegen die Besitzergreifungund die ferneren, auf Befehl des
Königs in Preußen gemachten Anordnungen veröffentlichte,wurde er auf
Befehl des Droffarts den 20. April 1703 verhaftet und nach Wesel
abgeführt. Sofort wurde bei den General-Staaten gegen diese neue Ge¬
waltthat Klage erhoben unter den größten Uebertreibungen des That¬
bestandes. Man wollte Luchtenmacher auf den Wällen von Wesel gesehen
haben, an die Karre geschmiedet und unter großen Mißhandlungenzn
schwerer Arbeit gezwungen u. s. w. In einem heftigen Schreiben wandten
sich die General-Staaten deshalb.an den preußischen Bevollmächtigten
Baron von Schmettau, der dasselbe dem Könige vorlegte. Eine angestellte
Untersuchungergab zwar die Uebertreibung und die Unwahrheit der An¬
gaben; um jedoch mit den General-Staaten auf möglichst freundlichem
Fuße zu bleiben, befahl der König die Freilassungdes Gefangenen.
Luchtenmacher kehrte nach Moers zurück und setzte seine Umtriebe fort, aber
mit größerer Vorsicht.

Auch vr. Hartsinck unterließ es nicht, mit seiner Opposition offen
hervorzutreten. Unter dem 17. Februar 1703 hatte der König n. a. anch
den Befehl gegeben, daß keinen anderen „Ordres" solle Folge geleistet
werden als solchen, welche in seinem Namen durch die königlichen Kom¬
missarien für Moers erlassen würden. Unter dem 21. April ließ dagegen
Hartsinck in Moers, Krefeld und in allen Kirchen der Grafschaft ein Mandat
publiziren und an die Kirchthüren anschlagen, daß keine von den preußischen
Kommissarien ausgegangenen Befehle refpektirt werden dürften.^) Die

1) Orau.-Mocrs. Familieusachen. Staatsarchiv zu Düsseldorf. — Luchtenmacher

scheint noch nicht gewußt zu haben, daß der König den 17. März 1703 die früher mit

Frankreich vereinbarte Neutralität von Moers aufgehoben hatte, „weil sie durch das

Reich verboten sey."
2) Oat Assr>s bsvösleu okt,s orärss äoor äs ?ru^ss. Hksrsu Oommissarisssll

AöAsvöii, sullsii Asrsspsotssrt woräsu." — Aus: RsAistsr c>k luvsots-ris vau alle
Oocumsutsu, Lkartrss sn ?apisrsv, raakslläs äs ^alsÄtsusodap, äisvvslsks
bsrustsväs Zs^vssst ouäsr äs Hauäsa vuo nMn (Zsoi-xs Haitsilld:, iu sz?r>
Isvsll Raaä vs,u äs Noc>A-?orstsIMs Luratsls, sn äoor ässssslvs 2ooll t). 'W.
Ha,rtsillok ovsrZsvsii s,sn Ilasr Lä. NoZ äs Hssrsil Raaäsu van L. kou, Na-
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Prediger hatten diese Veröffentlichungnicht nur nicht verhindert, sondern
theilweise sogar unterstützt, wodurch Kinsky sich veranlaßt fand, ernstlich
gegen dieselben einzuschreiten. Eine vorliegende Notiz sagt darüber: „den
5. May 1703 wurde der Prediger de Prato zu Neukirchen mit Frau und
Kindern von den Prenßen äsposssZii-t und ein anderer Prediger eingesetzt
und die Gemeinde zur Zahlung von 290 Rthl. Kosten angehalten, sodann
die übrigen Prediger, weil sie in den Kirchen für den König zu bitten
ciifüoultirt, ösoalitei- aetioniret."') Näheres liegt über diesen speziellen
Fall nicht vor; auf das fernere Verfahren gegen die „unruhigen Prediger",
wie sie in einem späteren Rescript des Königs genannt werden, kommen
wir noch zurück. Es waren lediglich politische uud keineswegs con-
fefsionelle Differenzen, welche dieses strenge Verfahren gegen die Prediger
hervorriefen, denn die Grafschaft Moers war durchgängig protestantisch.

Zn mehrerer Befestigung der Herrschaft hatte der König auch gleich
nach Niederlassung der Behörden in Krefeld dort die Lehnskammerwieder
in Wirksamkeit treten und sämmtliche Moersischen Lehnsträger zur Renoviruug
der Lehen auffordern lassen, wie dies bei jedem Regierungswechsel geschieht.
Von allen Seiten erschienen die Lehnsträger mit ihren Gesuchen auf Er¬
neuerung derselben. Es waren nicht allein die Inhaber und Besitzer in
der Grafschaft Moers gelegener Rittergüter, wie z. B. der Frhr. von Eloudt,
der' mit Lauersfort, Bloemersheim, Sollbrüggen und Oldenhof bei Neu¬
kirchen, und der Frhr. von Hambroich, der mit Wolfskuhlen, Berenbroich
und mehreren Höfen und Mühlen belehnt war, sondern auch viele außer¬
halb der Grafschaft wohnende Besitzer von Gütern, Mühlen, Höfen, Lände¬
reien und sonstigen Gerechtsamen, wie der Geldernsche Marquis Wilhelm
Adrian von uud zu Hoeusbroeck, der den 2, Mai 1703 mit der Mühle
zu Wylich nebst dem Hof ter Schmitten im Amt Geldern und der Frhr.
von Loen, der mit dem Hof zu Rhade bei Bokum im kölnischen Amt Linn
belehnt wurde. Ja selbst der Besitzer der angeblich freien Reichsherrschaft
Hoerstgen und Frohnenbroich, Frhr. von Mylendonk beantragte und erhielt
die Belehnung den 20. Juni 1703, sammt allen dazu gehörenden Rechten
nnd Gerechtigkeiten, hoher und niederer Jurisdiktion :c. -)

jssw^t vg,n (Zroot-ZZrittaMs klor. New. — St.-A. zu Düsseldorf. Das Verzeichniß

ist ein Repertorinm aller Schriftstücke bezügl. der Oran. Erbschaft und besonders der

Grasschaft Moers, welche Georg Hartsinck seinem Sohne übergeben hatte, und welche

dieser den 6. Juli 1728 in einer eichenen Kiste in dem Archiv des Hofes von Friesland

im Haag deponirte. Für die Spezialgeschichte von Moers wären dieselben von beson¬

derem Interesse.

Oran.-Moers, Familiensachen. St.-A. Düsseldorf. Nist, i^ot, uan-atio.

2) Orau.-Moers, Lehnssachen. St.-A. Düsseldorf. 295.
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Den 8. Mai berichtete der Kommandant,Oberstlieutenant van Vryeneß,
der Fürstin Amalie, daß Kinsky die unter den Kanonen der Stadt gelegenen
Mühlen in Beschlag zu nehmen beabsichtige, und spricht die Besorgniß aus,
daß die Gefahr für die Stadt sehr groß werden würde, wenn von Seiten
der General-Staaten nicht bald etwas geschehe. Auch der Bürgermeister
Holtmann zu Moers schrieb den 8. Mai der Fürstin, daß der „abtrünnige
Baron de Kinsky gegen die heilsamen i-ssolutionss der General-Staaten
und der Staaten von Holland und von Friesland wüthe und tobe, und
die preußischen Generale ihr Kriegsvolk dazu hergäben," man verwundere
sich, daß die General-Staaten solches länger dulden könnten, da ihre
Autorität, „welche sonst fast die ganze Welt fürchte," dadurch auf's höchste
verletzt werde; die Sache werde im Haag verschlepptund absichtlich auf¬
gehalten, weil man besorge, der König würde sich sonst von der Allianz
lossagen, er könne jedoch versichern, daß dies nicht geschehen würde, da
„nach Aussage preußischer Offiziere der König die Freundschaft der General-
Staaten nicht entbehren könne."

Mit diesen Beschwerden gingen die Klagen bei dem Neichs-Kammer-
gericht Hand in Hand. Nassau-Oranien und Nassau-Dietz ließen durch
ihre Bevollmächtigten in Wetzlar weitlänstige Schriftstücke vorlegen, um ihre
Rechte auf die Grafschaft Moers zu beweisen. Preußen blieb die Replik
nicht schuldig, so daß bei der Weitläufigkeitdes damaligen Prozeßver¬
fahrens die Aktenstücke immer größeren Umfang annahmen. Selbst die
Stadt Moers ließ den 14. Juni 1703 dem Kammergericht eine Klage
gegen den König in Preußen einreichen.Bald ergoß sich auch eine Fluth
von beiderseitigenDruckschristen über diese Angelegenheit, welche in zahl¬
reichen Exemplaren verbreitet wurden.')

Da es immer noch vorkam, daß Domainengefälleund sonst aufkommende
Gelder in der Stadt Moers eingezahlt und dort festgehalten wurden, befahl
der König den 20. Dezember 1703 unter Strafandrohung, daß die Ab¬
lieferung solcher Beträge fortan in Crefeld, als dem nunmehrigenSitz der
Verwaltung, zn geschehen habe. Auf Anordnung Kinsky's sollten nun auch
die Accisen der Stadt Moers in Crefeld verpachtet werden, wozu Termin
auf den 30. Dezember angesetzt war. Der Magistrat legte nicht nur da¬
gegen Protest ein, sondern ließ auch in der Stadt durch Trommelschlag
bekannt machen, daß Niemand sich unterfangen sollte, nach Crefeld zu gehen,
um etwa dort zu pachten. Der Termin verlief, ohne daß Pachtlustige er-

i) Von Preuß. Seite: Uiscjuisiiio 6g ^uribus Rsg. Ua,.jest. Lorussiss i>z (Zo-
mitawm Nosi'ssllssmst I^in^snssm sto. Oran.-Moers, Familiensachen. St.-A. zn
Düsseldorf.
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schienen, da keiner es wagen wollte, unter so verwickelten Umständen ein
so bedenkliches Geschäft zu unternehmen.

Das Jahr 1703 war zu Ende gegangen, ohne daß für die preußische
Regierung große Fortschritte in der Moersischen Frage zu verzeichnen waren.
Nicht nur in der Stadt Moers, wo die Anordnungen der preußischen Kom¬
missarien gar nicht anerkannt wurden, auch auf dem platten Lande wurden
denselben alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt. Die Gemeinden
wurden dabei zum Theil von den Predigern unterstützt, so daß Kiusky sich
genöthigt sah, mit Anfang des Jahres 1704 gegen dieselben vorzugehen,
als es sich um die Einziehung der auf dem Beerbtentage vom 14. November
1703 von den Gemeinsleuten bewilligten ersten Rate der „OurialitätZ-
Gelder" handelte. Eine Aufforderung zur Einzahlung, den 16. Februar
1704 erlassen, wurde in allen Gemeinden bekannt gemacht, hatte aber nur
theilweiseu Erfolg. Selbstverständlichhatte auch die Fürstin Amalie nicht
unterlassen, gegen die Umlage zu Protestiren. Die Gemeinden Emmerich,
Nenkirchen und Repelen mußten militairifcher Exekution unterzogen werden,
wobei allerdings manche Ausschreitungenvorkamen, welche sofort wieder
eine Menge Klagen hervorriefen, die Dr. Hartsinck sowohl der Fürstin
Amalie zur Mittheilungan die General-Staaten, als dem Reichskammer¬
gericht vorlegte, zur Dokumentirung des „unerhörten und gewaltsamen
Verfahrens der Preußen in der Grafschaft Moers."

Für diese war aber auch noch eine andere Frage aufgetreten, welche
nicht mindere Aufregung hervorrief. Die am 17. März 1703 erfolgte
Aufhebung des Neutralitätsvertrageshatte sogleich den französischen Kom¬
missarien wieder Veranlassung gegeben, unter Androhung von Exekution
neue Kontributions-Ausschreiben in's Land zu schicken. Wir haben aus
dem Berichte Lnchtenmachers vom 10. April 1703 ersehen, wie sehr man
damals schon ein solches Vorgehen der Franzosen befürchtete.Jetzt hatte
nun der französische Intendant de Gressillemont die Aufforderung an die
Grafschaft Moers ergehen lassen, nnverweilt Abgeordnete nach Luxemburg
zu schicken, um dort wegen der zu zahlenden Kontribution zu unterhandeln.
Durch Truppenbewegungen aus dem Limburgischen wurde dieser Aufforde¬
rung mehr Nachdruck gegeben, und wiederum war es der unternehmende
La Croix, der bald hier bald dort mit seinen berüchtigten Schaaren sich
blicken ließ. Er hatte es besonders auf die Stadt Erefeld abgesehen, wo
er in den reichen Kaufleuten eine ergiebige Quelle für seine Erpressungen
zu finden hoffte. Der Bürgermeistervan Jüchen in Moers berichtete
darüber den 27. Juni 1704 au die Fürstin Amalie und führt an, daß die
Franzosen gedroht hätten „Iist Osislä« zu plündern. Zu¬
gleich klagt er, daß Kinsky mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln



Die Erwerbung von Moers und Geldern. 189

gegen ihn persönlich vorgehe, „da er der Erste gewesen sei, der den Hand¬

schlag dem Könige von Preußen verweigert und dem begonnenen Landtage

nicht ferner habe beiwohnen wollen."

Wegen dieser neuen Bedrängniß traten die Gemeinslente der Graf¬

schaft am 17. Juli 1704 zu einem „Lxtraoräinaii-s-Beerbten-Tag" bei

dem Kaiserlichen PostHause auf Hochstraß zusammen, um über die französische

Kontribution sich zu besprechen. Sie beschlossen, den Baron von Kinsky

zn bitten, bei dem Könige die Erlaubniß zur Absenkung eines Abgeordneten

nach Luxemburg zu erwirken, welche Erlaubniß auch erfolgte. Das Resultat

der Verhandlungen in Luxemburg war der Abschluß einer Convention, vor¬

läufig auf ein Jahr, worin die Grafschaft Moers sich verpflichtete, eine

Kontribution von 4456Vs Rthl. in die Hände des französischen Intendanten

zu zahlen. Dem Parteigänger La Croix, der sich anheischig gemacht hatte,

von der Grafschaft eine dreimal höhere Kontribution aufzubringen, wenn

man ihm freies Spiel lasse, wurde noch außerdem eine „reovAliitioQ«

von 50 Pistolen verabreicht, damit er von seinem Vorhaben abstehe. Die

clevesche Stadt Orsoy beantragte, ihrer Lage wegen, sich diesem „aLoorcZ"

anschließen zu dürfen.

Der aus der Haft in Wesel entlassene Notar Lnchtemnacher nahm

seine Berichte an die Fürstin Amalie gleich wieder auf. Den 11. Juli

schrieb er, er dürfe sich uicht mehr aus der Stadt wagen aus Furcht,

Kinsky in die Hände zu fallen; er habe schon den Gouverneur van Heemstra

nm Schutz gebeten, aber vergebens; Kinsky sitze in Creseld und handle als

souveräner Herr der Grafschaft, dort würden die Gehälter der Beamten

prompt bezahlt, während die in Moers gebliebenen leer ausgingen u. s. w.

Eine vom Bürgermeister van Jüchen und den SchösfenMüling, Dr. Holt-

mann, Dr. Göddäus, vau Essen und Medelen auf den 2. Juli angesetzte

Verpachtung verschiedener Zehutgesälle in Moers hatte gar keinen Erfolg,

da Niemand zn bieten wagte, weil im vergangenen Jahre die Pächter von

den Preußen am Einsammeln der Zehnten nicht nur mit Gewalt verhindert,

sondern auch noch in Strafe genommen und mit militärischer Exekution

bedrängt worden. Auch der Kommaudaut wiederholte seine Klagen, daß

im Haag nichts geschehe, um die Zustände zu ändern. Herr von Kinsky

nahm von allen diesen ihm bekannt werdenden Klagen nicht die geringste

Notiz und ging in seinen Anordnungen im Sinne des Königs ungestört
weiter vor.

Durch einen Ueberblick des Standes der politischen Verhältnisse dieser

Zeit am Niederrhein werden wir uns die Lage der preußischen Regierung

daselbst klarer machen können.



190 König Friedrich I. und der Niedcrrhcin.

Mit den General-Staaten stand König Friedrich nicht mehr auf dem
besten Fuße. Die Unterstützung, welche die Moersischen Renitenten im
Haag fanden, der fortwährende Widerstand, auf den er in den Verhand¬
lungen wegen endlicher Regulirung der oranifchen Erbschaft stieß; neue
Differenzen, welche wegen Besetzung und Verwerthung des Oberquartiers
Geldern sich geltend machten, hatten den König sehr verstimmt. Dazu kam
noch die Saumseligkeit der General-Staatenin der Zahlung der vertrags¬
mäßigen Subsidien und die unregelmäßigeLöhnung des in den Dienst der
Republik getretenen Truppenkorps, so daß der König in den ersten Monaten
des Jahres 1704 die abgegebenen 5000 M. zurückverlangte. Die General-
Staaten, sehr ungehalten über das deutsche Reich, von dem sie, nach ihrer
Behauptung, nicht die nöthige Unterstützung in dem auch im Neichsinteresse
geführten Kriege erhielten, hegten die Beforgniß, der König möchte sich
durch Vermittelung des aus französischem Dienst gekommenen schwedischen
Generals Sparre verleiten lassen, von dem Haager Bündniß zurückzutreten,
ein Verdacht, zu welchem freilich die stets schwankende Politik des Königs
gegründete Veranlassung gab. Man glaubte, Friedrich I. setze alles in
Bewegung, um die Streitigkeiten der oranischen Erbschaft zur Erledigung
zu bringen, wobei anscheinend der Kaiser auf seiner Seite stand und wofür
auch der schwedische Gesandte im Haag sich sehr eifrig zeigte.

Dieses Drängen auf Beschleunigung schrieb man der Besorgniß des
Königs zu, die Sache könne hingezogen werden bis zur Mündigkeit des
Prinzen Friso, wodurch die endliche Erledigung auf noch größere Schwierig¬
keiten stoßen würde. Zudem hätte es geschehen können, daß die General-
Staaten, wenn der Krieg vor Erledigung dieser Frage zu Ende gegangen
wäre, nicht mehr die Rücksicht gegen ihren guten Verbündeten hätten vor¬
walten lassen, welche sie jetzt, wenigstens äußerlich, zur Schau trugen.
Frhr. v. Schmettau, der die General-Staaten wieder mit Eingaben gleich¬
sam überschüttete, erhielt ans den Antrag zur Rückgabe der 5000 M. eine
zwar höfliche, aber durchaus ablehnende Antwort. Der König erbot sich
sogar, die Hälfte des Soldes für diese Truppen zu tragen, wenn man
ihm die Verfügung über dieselben überlassen wollte.') Auch dieses wurde
abgeschlagen, obgleich der Antrag insofern wohl begründet erschien, als die
oben erwähnten Truppenbewegungender Franzosen dem Könige Besorgnisse
einflößten für seine Clevescheu Lande sowohl, als für Moers und den in
Besitz genommenen Theil des Oberquartiers Geldern, wo General von Horn
es sich eifrigst angelegen sein ließ, die verwickelten Angelegenheiten zu
ordnen.

') s^indoitv. Nsm, III. 58 ii. ff.
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Der plötzliche Abmarsch Marlboroughsmit den meisten Truppen aus
den Niederlanden nach der Mosel, um von dort in dem militärisch berühmt
gewordenen Marsch nach dem Rheine und nach Süddeutschland zu ziehen,
hatte den Franzosen auf dem westlichen Theile des Kriegsschauplatzes wieder
größere Freiheit der Aktion gegeben; wie sie dies benutzten, wurde bereits
angeführt. Auch das linksrheinische Herzogthnm Cleve wurde bald davon
betroffen, da im Frühjahr 1704 französische Parteien an der Maas
erschienen. Der General Graf Lottum ließ der Regierung zu Cleve fort¬
während Nachrichten von diesem Auftreten der Franzosen zngehen und
forderte die Garnisonen von Geldern und Genuep zur Wachsamkeitauf.
Besonders für Geunep war man sehr besorgt, da die Werke zum Theil
verfallen waren. Die Regierung zu Cleve traf sogleich Anstalten zur Ab¬
wendung der drohenden Gefahr. Den 26. April 1704 erging an alle
Aemter eine Verordnung zur Beobachtung der größten Aufmerksamkeit auf
alle feindlichen Bewegungen. Auf allen „Pässen" sollte man Fanale er¬
richten, um bei Annäherung feindlicher Parteien gleich angezündet zu werden;
in den Dörfern solle dann „auf die Glocken geschlagen" und dieses Sturm¬
läuten von Ort zu Ort weiter gegeben werden, namentlich an der Geldern-
schen Grenze, „damit in Geldern, Gennep und Straelen sogleich die Miliz
zusammentretenund die Dragoner aufsitzen können, um solche Streifparteien
aufzusuchen und zu vertreiben;" an der Maas und Niers sollen von Strecke
zu Strecke Strohhütten erbaut werden zur Aufnahme stehender Feldwachen;
in Gennep sollte eine Redoute erbaut werden zur Deckung des Maas- und
Niers-Ueberganges, desgleichen bei Heyen: kurz, man versäumte nichts,
was zur Sicherheit des Landes beitragen konnte.

Die Stände von Cleve beantragten in ihrer großen Besorgniß, eben¬
falls einen Vergleich mit den Franzosen wegen der Kontributionen ab¬
schließen zu dürfen; der König untersagtees aber durch Rescript «Z. 6.
Schönhausen den 7. Oktober 1704. Er hatte seinen Schwiegersohn, den
Erbprinzen Friedrich von Hessen-Cassel (später König von Schweden) zum
Statthalter von Cleve ernannt und an die Spitze der Regierung gestellt;
alle königlichen Verfügungen an die dortige Regierung lauten im Eingange :
„durchlauchtigsterFürst, freundlich lieber Vetter und Sohn, anch Wohl-
geborne Beste, hochgelehrte Räthe, liebe Getreue" :c. und haben die
Adresse: „An des Herrn Statthalters Fürstl. Durchlaucht und Clevische
Regierung."

Zur Durchführung dieser Vorsichtsmaßregeln war aber eine größere
Trnppenzahl nöthig, über welche der König zur Zeit nicht verfügen konnte,
da ein großer Theil der am Rheine und an der Maas gestandenen
Regimenter unter dem Fürsten Leopold von Anhalt-Dessanmit Marlborough
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abgezogen war. Das Ansinnen des Königs an die General-Staaten um
Rückgabe der 5000 M. fand hierin eine um so größere Berechtigung, ob¬
gleich es von den General-Staatennur als eine leere Drohung angesehen
wurde, um sie nachgiebiger zu machen. Das Korps am Rheine sollte
wieder auf 25 000 Mann gebracht werden, was nach dem Befehl des
Königs vom 11. März 1704 dadurch bewirkt werden sollte, daß jede
Kompagnie beim Fußvolk von 125 auf 160, bei der Reiterei von 60 auf
85 Mann verstärkt würde, theils durch freihändige Werbung der Kapitains,
theils durch Eiureihuug der schon durch eine frühere Verordnung vor¬
bereiteten Landmiliz.')

Nun hatten aber auch die General-Staaten und England vom Könige
noch 8000 Mann verlangt, wofür 300 000 Rthlr., V» von England, Vs von
Holland angeboten wurden. Marlboronghwar zu dem Ende persönlich in
Berlin gewesen, um die Unterhandlungen zn beschleunigen. Der König
hatte aber die Noth, in welcher seine Verbündetensich um Truppen befanden,
benutzt, um dem Vertrage einige geheime Artikel beizufügen. Er verlangte,
daß England sich für die oranifche Erbschaft intereffiren, und beide See¬
mächte dahin wirken sollten, daß er, nach dem Tode der Herzogin von
Nemours, Neuschatel und Vallengin erhalte. Die General-Staaten legten
diesen von Marlborongh abgeschlossenenTraktat den Staaten der einzelnen
Provinzen znr Genehmigung vor, da diese ja das Geld zu dessen Durch¬
führung beischaffen mußten. Hier aber stieß der Vertrag auf entschiedenen
Widerspruch, denn die oranische Succession betrachteten sie als ein rioli
ms tanZers, nnd auch mir der geringste Schein von Nachgiebigkeitzu
Gunsten Prenßens brachte die Herrn Stände der meisten Provinzen in
Aufregung. Der endliche Abschluß des Traktats verzögerte sich dadurch,
und die für Italien bestimmten 8000 Mann konnten erst später in Aktion
treten.

Zu allen diesen Anordnungen zur Vermehrung der Streitkräftegehörte
aber vor allen Dingen Geld, und es liegt auf der Haud, daß der König
alle Wege aufsuchte, um sich die nöthigen Summen zu verschaffen. Als
geeignetste Quelle erschienen ihm die Kontributionen in fremdem Gebiet.
Als er diesen Weg betrat, gerieth er aber bald in Konflikt mit seinem
anscheinend so eifrigen Verbündeten, dem Kurfürsten Johann Wilhelm von
der Pfalz. Wir haben in Abschnitt II. bereits gesehen, in welcher Weise
zwischen dem König und dem Kurfürsten ein Abkommen wegen der Kon¬
tributionen im Luxemburgischen getroffen war. Der preußische Geheime

i) Droysen, Gcsch, der Prcuß. Politik IV, I. M4, ksseripta RgZia. St.-A, zu
Düsseldorf.
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Kriegsrathv. Happe befand sich im Frühjahr 1704 in Köln, wo er mit
dem luxemburgischen Bevollmächtigten,ständischen Syndikus Martini, wegen
eines Kontributions-Traktats verhandelte. Da trat der kurpfälzische Kammer¬
präsident Freiherr v. Schaesberg auf und ließ Martini notariell eine Auf¬
forderung insinuiren (6. 6. Düsseldorf den 13. Mai 1704), daß die Stände
von Luxemburg in 14 Tagen Abgeordnete nach Düsseldorf schicken sollten,
um wegen der noch rückständigen und zukünftigen Kontributionen zu unter¬
handeln, unter Androhung militärischer Exekution. Martini klagte Happe
seine Verlegenheit, erhielt aber den Bescheid, daß Kurpfalz gar nicht be¬
rechtigt sei, ein solches Verlangen zu stellen, und er es lediglich nur mit
Preußen zu thun habe.

Infolge des Berichts Happe's an den König beklagte sich dieser bei
dem zur Zeit in Wien anwesenden Kurfürsten Johann Wilhelm über das
Vorgehen seiner Räthe und wies zugleich den Gesandten Bartholdi in Wien
an, mit dem dortigen kurpsälzischeu Minister Freiherrn v. Wyfer darüber
zu konferiren. Den 20. Juli 1704 antwortete Bartholdi dem Könige, er
habe dem Freiherrn v. Wyfer die Vorstellung gethan, der sie dem Kur¬
fürsten vorlegen wolle und hoffe, derselbe werde solche Weisungen an die
Räthe ergehen lassen, daß der König damit zufrieden sei. Während dieser
Verhandlungen ließ aber Happe, um die Beschleunigungdes Abschlusses
eines Traktats herbeizuführen, im Luxemburgischen Kontributionenexekutorisch
eintreiben. Auch im Limburgischeustreiften preußische Abtheilungen und
führten den Generalempfänger und „ZreKisr« der limburgifchenStände,
Herrn Straeten, nach Wesel ab, da die Stände sich weigerten, dem Könige
auf Limburg angewiesene, noch aus dem Jahre 1698 rückständige Snbsidien
zu zahlen. Hierüber erhob nun Kurpfalz wieder Beschwerde, so daß der
König beschloß, den General v. Horn zu beauftragen, die Angelegenheitin
Düsseldorf bei dem von Wien zurückgekehrten Kurfürsten Johann Wilhelm
zu ordnen, da inzwischen eine neue Klage vom 10. September gegen die
Gewaltthätigkeiten Happes eingelaufen war, welche diesen beschuldigte,
130 000 Speziesthaler im Luxemburgischen beigetrieben zu haben, ohne auch
nur den dabei Mitinteressirten, Kurpfalz und Kur-Trier, davon Nachricht
zu geben, „das Herzogthum Jülich werde dadurch der größten Gefahr aus¬
gesetzt, da der Gouverneur von Luxemburg gedroht habe, er werde sich
in Jülich dafür schadlos halten." Der König antwortete durch riickgehenden
Knrier ä. ci. Schönhausen d. 15. September 1704, „er praetendire nichts,
als wozu er nach aller raison berechtigt sei", und habe dem General
v. Horn Befehl gegeben, dem Kurfürsten Alles persönlich auseinander zu
setzen.

General v. Horn begab sich nun zunächst nach Köln, wo er mit Happe
13
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und dem kurpfälzischen Geheim-Nath Palmers über die Angelegenheit sich

besprach; dann ging er nach Düsseldorf. Der Kurfürst war zu Schloß

Heldorf „auf dem Pferdefang",') und wollte sich von dort am 22. Sep¬

tember direkt zur Jagd nach Beusberg begeben, kehrte aber auf die Nach¬

richt von der Ankunft Horns den 21. nach Düsseldorf zurück. Ueber die

Audienz, welche Horn den 22. beim Kurfürsten hatte, berichtete er den

26. September 1704 ausführlich dem Könige:

Er war von: Kurfürsten sehr freundlich empfangen worden, doch hatte

derselbe ihu an den Kammerpräsidenten v. Schaesberg und den General-

Kriegs-Kommissar v. Hontheim verwiesen, da es Geld- und Rechnungs¬

sachen wären, „wovon die Niiüstri insgemein mehr exaets Wissenschaft

haben müssen als ihre Herrn." Die Konferenz, welche Horn den 23. Sep¬

tember mit Schaesberg und Hontheim hatte, führte keineswegs zu einem

genügenden Resultat. Zunächst wies Horn nach, daß von kurpfälzischer

Seite im Luxemburgischen 1300 Nthlr. erpreßt worden trotz der preußischen

Sauvegarden, wofür er nun Satisfaktion und Restitution der Summe be¬

anspruchte. Während der Verhandlungen lief noch ein Schreiben Happe's

ein mit einem Bericht aus Lüttich vom 20. September, wonach eine aus

Niedeggeu ausgefallene pfälzische Partei '/s Meile diesseits der Abtei

St. Hnbert in den Wäldern einen mit preußischen und holländischen Pässen

versehenen Transport angehalten und 2000 Rthlr. fortgenommen hätte,

nachdem schon im Juli auf derselben Stelle ein Gleiches geschehen. Auch

hierüber verlangte Horn Satisfaktion. Die pfälzischen Herrn machten

Ausflüchte, wollten die Sache untersuchen laffen und schrieben die Nicht¬

beachtung der preußischen Paffe nur dem Umstände zn, weil die pfälzischen

Pässe von den preußischen Truppen „äesxeotirt" würden; „wie ich aber

dessen ein einziges exswxel bekannt zn machen baht, erhielt ich keine Ant¬

wort" bemerkt Horn dazu; den 24. wurde ihm zu verstehen gegeben,

daß sein bereit liege und die „Resolution" expedirt werde;

der Inhalt der Resolution wurde ihm jedoch vorenthalten. Abends um

11 Uhr wurde er noch zur Audienz beim Kurfürsten gerufen, der sich in

Liebenswürdigkeit selbst übertraf, dem General die Versicherung seiner Er¬

gebenheit gegen den König aussprach und alle Schuld auf die Uebergrifse

Happe's schob. Beim Hinaustreten aus dem Audienzsaal überreichte ihm

Schaesberg das Recreditif, uud am 25. September erhielt er statt der er¬

warteten Resolntion des Kurfürsten eine Erklärung der beiden Minister

Schaesberg nnd Hontheim, „woraus mit Befrembden erfahn, daß, anstatt

') Im Duisburger Walde bestand damals ein wildes Gestiit, ans welchem jährlich
eine Zahl Pferde eingefangen nnd znm Gebranch eingestellt wurden.
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ich gehoffet, man würde sich einigermaßender raison gegeben haben, man
die praetensioll vergrößert, nnd statt früher Vs, jetzt V2 der Kontribution
verlangt, weil durch die Eroberung von Rheinberg und Geldern jetzt die
Clevischen Lande gedeckt wären." Zum Schlüsse bedauert Horn den schlechten
Erfolg seiner Mission, da er es nicht habe an Mühe fehlen lassen, „es
scheine ihm, daß es dem Kurfürsten nur darum zu thun sei, einen neuen
Traktat wegen der Kontribution herbeizuführen."

Der Streit um den Kontributions-Antheil wurde uun durch schrift¬
liche Verhandlungen fortgesetzt, welche neue Aufschlüsse gaben. So hatte
Kurpsalz im Limburgischen selbstständigKontributionen erhoben, und von
der Festung Jülich aus auch im Luxemburgischen wiederholt brandschatzen
lassen, wobei besonders die in Jülich stehenden zwei Kompagnien pfälzischer
„Husaren" sich sehr thätig bewiesen, so daß der König sich veranlaßt fand,
dagegen einzuschreiten,und die Eingesessenen Luxemburgs anweisen ließ,
„diese Husaren als volsurs äo Arsväs <zlisiuill8 zu traotiren." Es er¬
gab sich außerdem noch, daß für Kurpfalz durch die Lizentrecheumeister
Leseque und Heister mit Vermittelung der Kölner Kaufleute Jfaak und Jakob
Meinertzhagen bereits größere Summen erhoben waren, als dem Kurfürsten
nach den abgeschlossenen Traktaten zustand. Der endlich zwischen Preußen
und Luxemburg zu Stande gekommene Traktat wurde den 4. November 1704
vom Könige ratifizirt. In den folgenden Jahren erneuerte sich aber der
Streit, an dem.sich nun auch Kur-Trier lebhaft betheiligte, und zog sich
noch lange fort, ohne eine definitive Erledigung zu finden.')

Der Landtag für die Grafschaft Moers eröffnete am 24. November 1704
seine gewöhnliche Herbstversammlung. Als königliche Kommissare sungiren
Kinsky und Hymmen, neben denen wir noch den Geh. Rath v. Diest von
der Regierung zu Eleve finden, einen Mann, der sich mit den Ständen von

Oorrssp. ill Nilitaridus. Geh. St.-Arch, Berlin a. a, O, die Verhandlungen
vollständig. Von kulturhistorischem Interesse ist dabei eine dem Kaiser eingereichte Klage
von Llsiugllt, ^.dbs äs 8t, Hubsrt, vomins totius lloaventus, über die Verhängnng
der Exekutionenauch auf diesen „heiligen Ort, so vou täglich daselbst sich er-
aignenden Himmlischen Gnaden, in Verbannung der bösen Geistern aus
denen besessenen Laibern, Genesung der von witttenden Hundts-Biß ver-
gitssten Persohnen, deme auch die wüttenden Thier nnd Ratzen, soweit
sich der Abtey 1°srritorium erstreckt, nit zne derssen zc." Die Abtei St. Hu¬
bert steht noch hente beim Volke in dem Rufe, daß dort Heilung und Hülse gegen die
Tollwuth zu finden sei, das Brennen der Hunde mit dem Hubertusschlüssel, als Präser
vativ gegen die Tollwnth, ist ein weitverbreiteter Gebranch.

13*
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Cleve in scharfem Zwiespalt befand, und dem wir später noch in anderer

Stellung wieder begegnen. Der Schultheiß Dr. Hermaun v. Elverich

genannt Haes, der Substitut-Landrentmeister Joh, Will), van Zelst, waren

als Beamte zugegen, als Deputirte der ?. Daniels für Alten-Kamp, die

Freiherrn v. Cloudt und v. Hambroich, und als Gemeinsleute Hendrik

Bergmanns und Hendrik Gnentgeus. Zunächst wurden die lausenden

Sachen und Reste aus früheren Landtagen vorgenommen, darunter eine

Beschwerde gegen den Kommandanten van Vryeueß wegen 9 Pferden, die

derselbe 1702, also noch während der Neutralität von Moers, einem Pferde¬

händler aus Lüttich abgenommen nnd verkauft hatte, wofür der französische

General Coiguy Ersatz verlangte. Außerdem wurde beschlossen, den bisher

im Haag gehalteneu Agenten Stnyrmann zu entlassen, weil er dort keine

Dienste mehr leisten könne, nnd auf Anstellung eines neuen Agenten in

Berlin bedacht zu nehmen. Endlich wurde noch der von der Grafschaft

Moers zu tragende Theil der Kosten, welche dem Niederrh. Westfälischen

Kreise für die Kreis- und Reichs-Armatnr zur Last fielen, auf 5000 Rthlr.

festgestellt.

Die Justizverwaltung der Grafschaft Moers wurde einer gründlichen

Revision unterzogen. Das dem Könige unter dem 16. Dezember 1702

vom Kaiser Leopold für seine sämmtlichen Neichslaude ertheilte ?i-ivilsgium

^psIIatiouiZ in petitorio et possessorio wurde auch für Moers iu Kraft

gesetzt, wodurch die bisherige Apellatiousinstanz in Köln und die dritte In¬

stanz beim Reichskammergericht aufgehoben, und die Apellationskammer zu

Cleve als zweite Instanz bestimmt wnrde. Den 14. August 1704 erließ

der König aus Liebenwalde eine Verordnung gegen das Einreichen von

Snppliken direkt an ihn, und verfügte, daß alle Snppliken von dem Kou-

zipienten oder Snpplikanten unterschrieben, mit Ort und Datnm und außer¬

halb mit einem Vermerk über den Inhalt versehen werden sollen. An¬

geschlossen war noch das Verbot, „daß unter Geldbuße von 10 Rthlr. oder

nach Befinden Landesverweisung, Festungshaft :c. Niemand sich gelüsten

lasse, die Bauern auf den Dörfern wider ihre Gerichtsbarkeit aufzuhetzen,

oder ihnen supplioata in unbilligen, ungerechten und ungegründeten Dingen

zu verfertigen, i)

Den 31. Januar 1705 starb die Königin Sophie Charlotte nach nur

dreitägiger Krankheit in Hannover, wo sie bei ihrer Mutter zum Besuch

war. Der König war untröstlich über diesen herben Verlust einer so aus¬

gezeichneten Gemahlin, ordnete eine allgemeine Landestrauer an, welche auch

auf die Grafschaft Moers sich erstrecken sollte, und traf alle Anstalten zu

Oran.-Moers: Edikte u. Verordn. St.-A. zu Düsseldorf.
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einer prachtvollen Leichenfeier. Der Kronprinz, der sich gerade in Holland

befand, mußte sofort nach Berlin zurückkehren.

Zu diesem häuslichen Schmerz kam noch eine große Verstimmung des

Königs wegen des schlechten Fortganges der politischen Angelegenheiten am

Rhein, wo ihm von allen Seiten immer neue Schwierigkeiten in Erledigung

der schwebenden Fragen sowohl von den General-Staaten, als vom Kaiser

und den Verbündeten bereitet wurden. Der Resident des Domkapitels zu

Kölu legte im Februar 1705 den General-Staaten eine Beschwerde vor,

daß die Preußen in Rheinberg den Protestanten eine Kirche eingeräumt

hätten, und verlangte zugleich die Rückgabe Rheinbergs an das Erzstist.

Da die Eingabe in sehr starken Worten abgefaßt und sogar von Gewalt¬

thätigkeiten (violöuees) darin die Rede war, so gaben die General-Staaten

dem Residenten die Eingabe zurück. In milderer Form legte derselbe sie

bald wieder vor, und auch der Resident des Kurfürsten von Trier nahm

sich jetzt der Sache eifrig an, die jetzt anf den konfessionellen Standpunkt

geleitet wurde. Der König in Preußen — so führten sie in einem Begleit¬

schreiben aus — zeige seine Absichten znr Unterdrückung der Katholiken zu

offen, daß diese daran denken müßten mit Frankreich Frieden zu schließen,

damit es nicht zu sehr niedergedrückt würde, um den Katholiken gegen die

Protestanten beistehen zu können. Die General-Staaten legten die Eingabe

irä aow, und benutzten sie mir, um dem Könige gelegentlich einen neueu

Beschwerdepunkt entgegenhalten zn können, wenn Schmettan auf Zahlung

der Subsidieu drang oder sonstige Klagen vortrug, woran er es niemals

fehlen ließ.')

Der am 13. Oktober 1705 in Crefeld versammelte Landtag beschloß,

nach Erledigung der laufenden Sachen, bei dem Könige zu suppliziren, daß

der Grafschaft das bisherige beneöoium instantiarum oder die Appellation

nach Köln wie früher belassen werde, ferner die Beschwerden (Zravaming.)

der Grafschaft vorzulegen, und endlich dem Könige den schlechten finanziellen

Zustand des Landes und das Unvermögen der Unterthanen vorzustellen.

Dann beschloß man, den französischen Kontributionstraktat noch auf ein

Jahr zu erneuern, und wegen der 5000 Rthlr. Kreisgelder, welche an die

königliche Kasse abzuführen waren, ebenfalls zu suppliziren, da das Land

nicht im Stande sei dieselben aufzubringen, „weil der Buchweizen nur mit

V» Gewächs im vorigen Jahre gewachsen ist." Die französischen Kontri¬

butionsgelder beschloß man leihweise ansznnehmen, und zu versuchen, die

5000 Rthlr. durch Ausschreibung zweier Simpla in zwei Raten auszu-

i) I^rabort? IIl. 457, 720.
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bringen. Endlich sollte der Kammer-Sekretarius van Flodorp angefragt

werden, ob er den Posten eines Agenten in Berlin annehmen wolle?

Inzwischen hatte der König eine besondere Kommission eingesetzt zur

Ordnung der Angelegenheiten in den neu erworbenen Landen Moers und

des von preußischen Truppen besetzten Theils von Geldern, welche zwar

immer noch in Beziehung zu der Regierung zu Cleve verblieb, aber doch

eine gewisse Selbstständigkeit haben sollte. An deren Spitze stand der

Gouverneur von Geldern, General v. Horn, neben ihm Kinsky, Hymmen,

der Vizekanzler der cleveschen Regierung v. Diest und der Geh. Rath

Bergius. Der Geschäftsgang dieser Kommission scheint jedoch kein sehr

prompter gewesen zu sein, da General Horn darüber oft bittere Klage«

führt, namentlich über Herrn v. Diest, dem er große Saumseligkeit vor¬

wirft. — Gegen Schlnß des Jahres 1705 ließ die Fürstin Amalie dem

Könige einen Vergleich anbieten, worin sie im Namen ihres Sohnes auf

Moers und Lingen verzichten wollte, dagegen aber die Verzichtleistung des

Königs auf alle übrigen Stücke der oranifcheu Erbschaft verlangte, woraus

derselbe selbstredend nicht einging. In Moers blieb die Verwaltung im

Allgemeinen wie bisher in der Hand Kinsky's, der mit gewohnter Umsicht

die dortigen Angelegenheiten leitete.

Um den französischen Kontributionstraktat auch noch für ein ferneres

Jahr zu verlängern, berief Kinsky zum 10. August 1706 einen „Extra-

ordinairen Veerbtentag" nach Kannenshos. Es wurde daselbst diese Ver¬

längerung auch beschlossen, aber zugleich dem die Unterhandlungen führenden

Herrn v. Beyder aufgegeben, wennmöglich auf eine Verminderung der

Summe hinzuwirken, keiuenfalls aber mehr zu bewilligen; ferner solle er

veranlassen, daß die in Creseld befindlichen Comptoire der Domainen und

der Grasschasts-Kontributionen gesichert und in den Vertrag ausdrücklich

eingeschlossen würden, sowie auch die in Creseld stehende preußische Be¬

satzung von 50 Mann zu Fuß; endlich, daß die Kontribution nnr aä ratam

tömxoris, oder bis zum Friedensschluß gezahlt werden solle. Diese letzte

Bedingung gründete sich auf Gerüchte, welche zu dieser Zeit im Umlauf

waren, daß zwischen Ludwig XIV. und den General-Staaten Friedens-

nnterhandlnngen angeknüpft worden wären.

Von größerem Interesse für die Grafschaft Moers ist nachstehendes

Schreiben des Königs an den Baron v. Kinsky:

„:c. Es zeiget sich jetzo eine gute Gelegenheit, Unsere dortige Graf¬

schaft Moers zu einem Fnrstenthnme an dem Kayserl. Hofe machen zu

lassen, welches, wie Euch bekannt, schon hiebevor, als ermelte Grafschaft



Die Erwerbung von MocrS und Geldern. 199

in der Prinzen von Oranien Händen war, von denselben schon gar sehr

gesuchet worden. Weilen nun, wenn es hiezu gebracht werden kann, dem

ganzen Lande dadurch keine geringe ^raerogativs zuwächset, so zweiffeln

Wir auch nicht, es werden die Eingesessenen ermelter Grafschaft zu denen

hiezu erforderlichen Kosten gerne einen erklecklichen Beytrag thun. Solche

Kosten werden sich wenigstens auf 10/va. Rthlr. belauffen. Ihr habt auch

solches aldort im Lande gehöriger Orthen bekant zu machen, und der Ein¬

gesessenen dahin zu äisxolliren, daß sie diese Summe fürdersamst aufbringen,

und, umb zu obigem Behuef angewendet zu werden, parat halten mögen.

Wie man sich darauf erklären wird, davon erwarten Wir Enres Berichts.

Sind Euch übrigens mit Gnaden gewogen.

Schönhaufen den 7. September 1706,

gez. Friederich."

In Berlin schien mau über die inneren Verhältnisse der Grafschaft

noch nicht vollkommen unterrichtet zu sein, deuu eiue Verfügung des Königs

vom 26. Oktober 1706 an den General Horn und Kinsky, giebt den

Kommissarien auf, über die Verfassung und die Landstände genaue Auskunft

zu geben, und befiehlt gleichzeitig, die Summen, welche neben den Domainen-

Einkünften im Lande durch Umlage aufkommen, zum Behuf der „Oranischen-

Snccessions-Kasse", an den Geh. Kriegsrath v. Kraut abzuführen. Den

3. November wurde der verlangte Bericht eingesendet, dessen Inhalt wir

hier übergehen können, da derselbe, der Hauptsache nach, bei Schilderung

der Verfassung der Grafschaft Moers bereits angegeben wurde.

Kinsky legte das oben mitgetheilte Reskript des Königs dem zum

15. November 1706 in Creseld zusammengetretenen Landtage vor. Die

Landstände resolvirten: „S. K. M. in Preussen, unser allergndst. Herr,

solle durch Landstände allernnterthänigst belangt werden, die Grafschaft

wegen der Unterthanen Unvermögen, absonderlich, daß das Getreide in

zumalen geringem Preise ist, und es den Unterthanen schwer fallen würde,

die bei diesem noch anhaltenden Kriege nöthige Kreis-, französische Kontri¬

butions- uud sonst gewöhnliche Beschwehren abzuführen, von obgedachten

10/lu. Rthlr. bis zu besseren veröffentlichen Zeiten allergnädigst zu

übersehen."

Gleichzeitig legte Kinsky den Ständen ein königliches Reskript vom

14. Juni 1706 vor, wonach „der Reichsgraf von Wartenberg, hochgräf¬

liche Excellenz, znm Erbstatthalter aller und jeder Fürstenthumb,

Graff- und Herrschafften, als Dero aus der Oranischen 3uo-

esssioii immer zu fallen," ernannt wird. Stände resolvirten darauf:

„dem Grafen Namens der Landstände zn Zi-stuliren, und dabei 1000 Rthlr.

zur Bezeugung ihrer besonderen 6evc>tior> zu prassentiren, in der Hoff-
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mmg, es werde Ihrer Hochgräfl. Lxoellsn? solche Offerte in Erwägung
der Grafschaft Unvermögen Hochgeneigtest aZArsiren und sich besagte Graf¬
schaft in Dero hohe?rvtsstion i'stzomwAnZlrt sein lassen." Bekanntlich
war der Graf gegen solche Aufmerksamkeiten und Erkenntlichkeiten nicht un¬
zugänglich,uud Stände hofften vielleicht, durch Opferung dieser verhältniß¬
mäßig kleinen Summe an den damals Alles leitenden Minister und Günst¬
ling des Königs, die verlangten 10/w. Rthlr. umgehen zu können, wenn
Wartenberg sich dafür verwende. In einem eigenhändigen französischen
Schreiben vom 10. Dezember 1706 dankt der Graf den Ständen für die
bei dieser Gelegenheit ihm „nc>n ssulsineiit par 6ss expressions tre8-
okligsantes, mais sosors xar un clon Zratuit" — bewiesene Güte,
uud versichert zum Schluß: „^us taslisrai 6s ill's.ttirsi' äs plus-ev-
plus votrs st <Zs vous i^irs oonnaZtrs lg. v6iite st I'sstiills
touts partisulisi-s avso lac^uslls ^js suis votrs trss-dullalzlöst tres-
aZ'sotionnössrvitsur. Oomts äs ^Äi-tsudsrA."

Gegen Ende des Jahres 1706 kam noch eine Sache zur Sprache,
welche große Aufregung in der Grafschaft hervorrief. Die Prediger,
Heinr. Fabritius zu Vlnyn, Arn. Theod. Scriba zu Boedberg, Zak. Rhynvis
zu Emmerich und Gerhard Pauw zu Repelen waren den 28. Oktober 1706
auf Anordnung Kinsky's wegen ihrer fortwährenden Renitenz gegen die
preußische Herrschaft aus ihren Stellen und Pfarrhäusernausgewiesen und
zu Geldstrafen verurtheilt worden. Sie waren nach dem Haag gegangen
und hatten eine große Beschwerde den General-Staaten eingereicht, welche
nicht nur die Klagen ganz gerechtfertigt fanden, sondern auch den König
unter dem 16. Dezember 1706 ausforderten, diese Angelegenheit wieder ins
richtige Gleise zu bringen, und die Prediger in ihre Stellen und Wohnungen
wieder einzusetzen.Mittelst Refkripts vom 27. Dezember schickte der König
dieses Schreiben der General-Staaten an die Kommissarien der Grafschaft
Moers und beauftragte speziell Hymmen mit dem Entwurf einer Beant¬
wortung, wozu die Hauptpunkte angegeben wurden:

Zunächst sei hervorzuheben, — befiehlt der König — daß Er der
pofsedirende und anerkannte Landesherr von Moers sei, uud daher das
Recht habe, gegen die „unruhige" Prediger vorzugehen,da die von den¬
selben bisher gegen den König uud die kaiserl. Mandate erwiesene Renitenz
um so viel unverantwortlicher, und mit der Pflicht uud dem Gewisse» eines
rechtschaffenen Geistlichen destowenigerzu vereinigen, weil sie nicht allein
das Gebet für den König nicht verrichten wollten, sondern auch „gar mit
ssäitisussrl Predigten und (Zissoursell ihre Gemeinden wider Uns anzu¬
hetzen gesuchet;" sie wären in aller Form Rechtens verurtheilt, die Ver¬
theidigung ihnen gestattet, und ihnen vor Vollstreckung des Urtheils noch
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freigestellt worden, „ob sie sich noch aooornMoäirenund ihrer Schuldig¬
keit unterwerfen wollten", in welchem Falle das Vergangenevergessen sein solle.
Dabei wird Hymmen noch besonders instruirt, die Berufung der General-
Staaten auf ihr Recht als Testamentsexekutoren zu widerlegen, aber „mit
aller moZeration uud in glimpflichen termiuis, doch aber soliäe, nach
denen Euch bekannten prinoipiis" auch auszuführen, daß die General-
Staaten „dergleichennicht praetelläiren könnten."') Die Angelegenheit
kam erst im folgenden Jahre theilweise zur Erledigung, indem die Prediger
Scriba und Pauw mittelst einer Erklärung 6. «Z. Haag, den 28. Februar 1707
den König in Preußen als Grafen von Moers anerkannten und für ihren
Herrn annahmen, unter dem Versprechen, sich allen königlichen Anordnungen
zu fügen. Der Pastor Snethlage zu Crefeld scheint dabei die Rolle eines
Vermittlersübernommen zu haben.

Den 26. April erhielt nun Kinsky darüber vom Könige aus Liuum
nähere Weisungen. „Es wäre zwar Ursache genug vorhanden, diese Leute
uuerachtet ihrer nnnmehro post kestum thuenden sulzmi8sioll gar abzu¬
weisen. Wir wollen aber aus angeborner Olement? dennoch Gnade vor
Recht ergehen lassen, und wenn sie, die beiden Prediger, augeloben, daß
sie Uns vor den rechtmäßigen posssäirendenLandesherrn in dem Fürsten-
thum Moers anerkennen, in solcher yualitst vor Uns und Unser Haus das
öffentliche Kirchengebet verrichten, auch sonst sich als gehorsame Unterthanen
erweisen wollen, geschehen lassen, daß sie wieder in ihre Pfarreien ein¬
gesetzet werden; es sollen auch alsdann keine Brüchteu wegen ihres Un¬
gehorsams von ihnen gefordert, die Kosten, welche auf den wider sie
angestrengten fiskalischen Proceß gegangen, der Billigkeit nach rlloäsi-irt,
und ihnen zu deren Abführung leidliche Termine gesetzt werden :c."

Die Erhebung der Grafschaft Moers zum Fürstentum durch Kaiser
Joseph I. und die Velehnung des Königs Friedrich I. mit demselben er¬
folgten unter dem 16. April 1707. Moers wurde dabei ausdrücklich als
altes Lehn des Herzogthums Eleve anerkannt, den 24. April theilte der
König dies der Regierung zu Eleve mit, stellte dabei zugleich die dadurch
hervorgerufene Verände^mgin der großen königlichen Titnlatnr fest, die
nun an der betreffenden Stelle „Fürst zu Halberstadt, Minden, Camin
und Moers" lauten sollte, und befahl, daß die Veränderung „von den
Kanzeln und sonsten" geziemend bekannt gemacht werden sollte. Wie es

i) Oran.-Moers: Landtagssachen. St, A. Düsseldorf, Das königl, Reskript aus¬

führlich in Anlage I.
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mit der verlangten Beihülfe der 10 000 Nthlr. geworden ist, war weder

in den Rechnungen noch in den anderen Akten aufzufinden, woraus die

Vermuthung gezogen werden kann, daß dieselben niedergeschlagen worden sind.

Infolge der über die inneren Verhältnisse von Moers erhaltenen Be¬

richte erließ nun der König, ebenfalls aus Linnm 26. April, ein Refkript

an die Kommissarien, worin verfügt wnrde:

1) Es dürfen künftig keine Land- und Beerbten-Tage ausgeschrieben

werden, ohne vorher darüber dem Könige zu berichten uud die zu verhan¬

delnden Punkte bestimmt anzugeben, speziell aber den Etat und die beab¬

sichtigten Geldumlagen genau anzuführen.

2) Sofort nach beendetem Landtage muß der Rezeß eingeschickt werden;

ohne dessen Ratifikation durch den König ist das Ausschreiben von Geld-

umlageu untersagt.

3) Der Empfänger darf nur die ratifizirten Posten zahlen.

4) Alle überflüssigen Zehrungen sollen bei den Landtagen vermieden

werden, und sowohl Beamte als Deputirte sich mit ihren Gehältern kontentiren.

5) Bon den auf dem Lande haftenden Schulden müssen die Original-

Obligationen oder deren authentische Abschrift vorgelegt werden, ohne diese

Vorlage sind keine Zinsen zu zahlen.

6) Die Aufnahme nener Kapitalien ist auf alle Weise zu verhüten;

wenn sie aber unvermeidlich ist, muß vorher die königliche Einwilligung

dazu eingeholt werden.

Zum Schlüsse wurde noch die Ordnung des Lehnswesens anempfohlen

und Hymmen speziell ausgegeben, bei seiner bevorstehenden Abreise nach

dem Haag sich dort genauer zu iuformireu über alle Güter, welche von

Moers lehnrührig wären.

Wir ersehen aus diesen Vorschriften, wie sehr der König es sich an¬

gelegen sein ließ, Ordnung der finanziellen Verhältnisse in dem neuen

Fürstenthume herbeizuführen. Die sonstigen Angelegenheiten wurden jedoch

dabei nicht übersehen, denn in einem „?ostsizriptum" wird noch die

Reparatur einiger fiskalischer Windmühlen befohlen, das Verhältniß der

Pächter fiskalischer Güter geordnet, und Bericht verlangt über die Regu-

lirung der Grenzen zwischen Moers und Orsoy. Dann folgen noch Be¬

stimmungen über 15 Malter Hafer, welche der König durch Verfügung

vom 18. Oktober 1706 zum Unterhalt der Orgel in der Parochialkirche

zu Crefeld verordnet hatte; endlich wird dem Zoll- und Lizent-Inspektor

Wever eine Gratifikation von 200 Rthlr. bewilligt für seine Mühe und

Arbeit bei Ordnung dieser Angelegenheiten.

Der König genehmigte nun ä. 6. Potsdam 11. Oktober 1707 die

von Kinsky beantragte Einberufung des Landtages zum November nicht



Die Erwerbung von Moers und Geldern. 203

ohne nochmals an die Beschränkungder Zehrungen und die Vorlage der
Original-Schuldverschreibungenzu erinnern. Der Landtag trat darauf den
7. November in Crefeld zusammen, revidirte die Rechnungen pro 1706 und
stellte den Etat Pro 1708 fest, die Original-Schuldverschreibungenkonnten
jedoch noch nicht vorgelegt werden. Es kamen immer noch unerledigte
Sachen von früheren Landtagen zur Sprache, wie z. B. die bewußten
9 Pferde, welche wiederum hinausgeschobenwurden. Dann wurde eine
Bittschrift an den König beschlossen um Niederschlagungeiner in 4 Jahren
zn leistenden Nachzahlung eines i» suspenso gebliebenen Iahresschatzes,
unter Berücksichtigung der immer noch schlechten Zeiten; endlich aber wurde
beschlossen, die nächste Umlage auf drei Simpla mit total 38 565 Gulden
7 Stüber oder 12 855 Rthlr. zu bemessen, welche in drei Terminen aus¬
zuschreiben wären. Der König genehmigte diese Beschlüsse den 10. Januar
1708 dahin, daß das trixlum in der vorgeschlagenen Höhe „nach dem
bisher üblichen woclo der Morgenzahl, Hof- und Kath-Stätten anch
Izö8tialisii" im Lande repartirt und aufgebracht werde, behielt sich aber
vor, „den sogenannten staws der abzutragenden Schuldigkeitendes Fürsten-
thums noch näher zu examiniren und dann seine Meinung darüber zu sagen."

Auch für das Jahr 1708 genehmigte der König durch Verfügung
cl. 6. Charlottenburg 14. September die von Kinsky unter dem 10. August
beantragte Einberufung des Landtags zum Oktober mit dem Zusätze, daß
er aus den Rezessen bemerkt habe, „wie bei solchen Zusammenkünftenwenig
geschlossen, sondern fast alle xroxositions-pullow alle Jahr bisher zwar
in leproxositioo gekommen, aber dennoch unerörtert blieben; solchem nach
ist Unser allergndst. Wille und Befehl hiemit an Euch, numnehro dahin zu
sehen, daß solche xua-zw endlich exequiret und abgethan werden mögen."
Ferner lenkte er die Aufmerksamkeit Kinsky's noch auf die endliche Er¬
ledigung eines seit langen Jahren in Wien schwebenden Prozesses zwischen
Moers und Duisburg wegen des Kasseler Feldes, und empfahl endlich,
wegen der auf dem Lande haftenden Schulden, darauf zu sehen, „daß die
liquiäer» von denen illiquiden sspariret und dieselbe Letzte vorerst nicht
weiter verzinset, sondern der oursus usurarum 8istiret und dadurch das
Land in etwas souls^iret werden möge."

Eine Verfügung des Königs 6. 6. Oranienburg24. August 1708 war
vorstehendem Refkript schon vorausgegangen, aber erst den 21. September
in Kinsky's Hände gelangt, da es an die Kommission gerichtet und an den
General v. Horn gegangen war, der sich zur Zeit mit Hymmen in Goch
befand. Der König hatte darin der Kommission 14 Punkte vorgelegt, welche
beim Landtage bezüglich der Veranlagung des Etats znr Sprache zu bringen
wären, und verlangte darüber Bericht. Sämmtliche Punkte sind auf eine
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Vermehrung der Einnahmen gerichtet, welche durch genaue Prüfung der
Exemptiouen, durch Revision der Lagerbücher,welche seit 1678 nicht mehr
stattgefunden, durch Verpachtung der Korngefälle und Zehnten zc. herbei¬
zuführen sei. Die Verhältnisse der Stadt Moers sollen dabei besonders in
Betracht gezogen werden, da der Magistrat die Accise nicht allein in der
Stadt, sondern auch auf dem platten Lande erheben ließ; es soll berichtet
werden, was es damit für eine Bewandtniß habe? wie viel dieselbe ein¬
trage? und auf welchem Fundament die Stadt dieselbe erhebe?

Den 26. Oktober wurde der Landtag in Crefeld eröffnet. Diesmal
hatten sich der Abt Coelestinus von Werden und der Abt Wilh. Norf
von Alten-Kamp persönlich eingefunden, um mit den Beamten, Depntirten
und Gemeiuslenten zu tagen. Der Abt von Werden übernahm es, gemeinsam
mit Kiusky und Hymmen Schritte in Wien zu thun wegen des Prozesses
zwischen Moers und Duisburg. Dann wurde beschlossen, die durch Alluvion
am Rhein entstandenenneuen Ländereien genau zu kontroliren und bei den
Anschlägen in Zuwachs zu bringen. Die Revision der Rechnungen,welche
diesmal sehr sorgfältig vorgenommen wurde, ergab, daß in den Jahren
1705, 1706 und 1707 die Ausgaben die Einnahmen überschritten hatten;
das Fehlende war, wie üblich, von dem Empfänger vorgeschossen worden,
so daß dieser noch 9691 Gulden zu fordern hatte. Der Landtag refolvirte,
„der Empfänger solle die Summa noch bis Martiny 1709 «zisäitiren gegen
einen i-sooiuxöllt? von 130 Rthlr." Schließlich wurden wieder drei Simpla
zur Umlage ausgeschrieben.

Noch 1708 sollten die Stände Gelegenheit haben, die von dem Grafen
v. Wartenberg in seinem obenerwähnten Dankschreiben ihnen ausgesprochene
wohlwollende Gesinnung in Anspruch zu nehmen. Der 1708 geborne Sohn
des 1706 mit der Prinzessin Sophia Dorothea von Hannover vermählten
Kronprinzen — der Prinz von Oranien, wie ihn der König benannt hatte —
war nach einem halben Jahre gestorben. Wartenberg und Wittgenstein
spiegelten dem Könige vor, die Kronprinzessin gebe wenig Aussicht zu fernerer
Nachkommenschaft und die Succession sei dadurch für die Folge gefährdet.
Friedrich I. ließ sich bereden, zu einer dritten Ehe zu schreiten, und die
Vermählung mit der Prinzessin Sophie Lonise von Mecklenburg sollte im
Spätjahr 1708 vollzogen werden. Der König forderte die Stände von
Moers auf, sich dabei durch eine Deputation vertreten zu lassen. Nach
einer Mittheilung des Agenten Flodorp in Berlin würde diese Vertretung
eine Ausgabe von mindestens 3000 Rthlr. erfordern; derselbe schrieb: „Die
Kleidnng allein sei excessiv kostbar und nicht unter 7—800 Rthlr. zu be-
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schaffen, auch müsse man deren drei verschiedener Gattung haben; wo bleibt

dann die schöne Kutsche, das Gespann Pferde, 5 ä 6 mit schönen

I^idsrs^erl versehen, die Diäten, Reise und andere Ausgaben-Gelder?"

Hieraus nahmen die Stände Veranlassung, an den König zu suppliziren,

daß sie wegen der traurigen Finanzlage des Landes damit verschont werden

möchten, und zugleich durch Flodorp dem Grafen Wartenberg ein Schreiben

überreichen zu lassen, worin sie ihn nm Unterstützung ihrer Bitte bei dem

Könige baten.

Flodorp berichtete den 6. September, daß er nichts ausgerichtet habe

und befürchte, man möge bei Hofe auf der Deputation bestehen: er halte

es für angemessen, daß wenigstens Herr v. Kinsky in Berlin erscheine. Den

10. November schrieb aber Flodorp sehr erfreut, Graf Wartenberg habe ^

ihm mitgetheilt, daß der König befohlen habe, Mocrs solle von der Depu¬

tation befreit bleiben. Die Freude der Stände, von dieser Ausgabe ab¬

sehen zu können, sollte aber bald bitter enttäuscht werden durch ein Neskript

des Königs vom 12. November 1708, des-Inhalts: „Wir hätten wohl ver¬

hofft, es würden die Moersischen Stände gleich Unsern übrigen Unterthanen

in allen Unsern kroviaeien bey dieser erfreulichen Begebenheit sich auch

gerne allhie eingefunden und Uns dadurch ihre vor Uns und Unsere künfftige

Gemahlin und ihre Königin habende Devotion zu erkennen geben, und ^

können die vorgeschützte Unkosten, so etwan dazu erforderlich werden, sich so

gar hoch eben nicht belaussen, daß sie sich deshalb dessen entziehen sollten;

Gestalt Wir dann auch bey Unserer deshalb einmal gestellten resolution

verbleiben und wenigstens Eines Depntirten aus diesem Unserem Fürsten- ^

thnmb gegen die gesetzte Zeit allhie gewärtig sein wollen zc."

Dieses Reskript erregte bei den Ständen nicht geringe Betroffenheit,

indessen glaubte man sich in das Unvermeidliche fügen zu müssen. Da der

Drossart von Kinsky erklärte, er könne wegen seines hohen Alters die

Reise nach Berlin nicht uuternehmen, so wurde sein Sohn dazu bestimmt, —

und begab sich, versehen mit einem Wechsel auf 1000 Rthlr., sogleich auf

die Reise. Kaum war er abgereist, als eiu neues Schreiben Flodorp's

vom 17. November einlief, worin derselbe die Stände beruhigt. Er habe

sofort mit dem Grafen Warteuberg Rücksprache genommen, — schreibt er

— und erfahren, daß das königliche Reskript vom 12. November „ohne

dessen Vorwissen", vom Geh. Rath Jlgen dem Könige vorgelegt, unter¬

schrieben und abgesendet worden sei; Jlgen selbst habe ihm darüber Auf- ^

schlnß gegeben, das Reskript sei „aus Versehen" mit anderen Postsachen

dem Könige vorgelegt und von diesem unterschrieben worden, „ohne von

dem Inhalt Kenntniß zu »nehmen." Wartenberg habe noch hinzugefügt:

„es dürffteu also dem Lande aus zwei sich widdersprechenden königlichen
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resolutionell kein Befrembden erwachsen, weilen solches bei uns gar nichts
Neues." Den 19. September richteten nun die Stände an Wartenberg
ein Dankschreiben für seine „gnädige" Unterstützung. Ob der jüngere
Kinsky, dessen Jugend für die Vertretung des FürstenthumsMoers bei
Hofe Zweifel über die Zuläfsigkeit hervorrief, wirklich bei der Vermählungs-
feier zugegen gewesen sei, ist nicht angegeben; der Wechsel von 1000 Rthlr.
kommt aber auf dem Landtage von 1709 zur Sprache.

Neben den Finanzangelegenheitennahmen die Justizsachen noch fort¬
während die Thätigkeit der Kommissarien in Anspruch. Nach altem Brauch
hatten häufig Nichtjuristen Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit ausgeübt.
Eine Verfügung Kinsky's vom 16. November 1708 verbietet, „daß die
Prediger, Schulmeister, Küster und andere geringe Personen keine Testamente,
Codizille, Verfchreibungen,Ehepakten, Verkaufs- und andere Verträge mehr
zn schreiben sich unterstehen sollen, bei Strafe von 50 Goldgulden, da
hierzu allein der Levrstarius und die Nowi-ii xublioi ermächtigt sind."
— Ein anderes, königliches Reskript vom 15. November betrifft das
Rechnungswesen. Zwar stand die Revision der Rechnungen des Vorjahrs
auf der Tagesordnung des jedesmaligen Landtags, und wir sahen schon,
wie bei der Revision beim Landtage von 1708, wo eine genauere Prüfung
gemacht wurde, sich ein Vorschuß von 9691 Gulden für den Empfänger
herausgestellt hatte. Jetzt, nachdem in Berlin die Rechnungen von 1702
bis 1708 nach dortiger Vorschrift einer spezielleren Prüfnng unterzogen
waren, stellte sich heraus, daß der Rendant sich in einem Vorschuß von in
Summa 20 720 Rthlr. befand! Es wurde nun die Einsendung der spezifizirten
Rechnungen nebst allen Belegen befohlen, und zugleich der vorgeschlagene
Etat für 1709 festgestellt.')

Zu größerer Ordnung der Rechtsverhältnisse wurde in Berlin im
Jahre 1709 ein eigener Gerichtshof errichtet für alle aus der Oranifchen
Snccefsion in den Besitz Preußens gelangten uud noch zu gelangenden
Dominien, an welches fortan alle Appellationen gehen sollten. Den
2. Oktober 1709 verfügte der König aus Wollup an die Moersischen
Beamten und theilte ihnen die Errichtung des „Oranischen Tribunals"
mit, wofür Moers einen jährlichen Beitrag von 100 Rthlr. zahlen sollte.
Kinsky remonstrirte dagegen und bat, es bei dem bisherigen Verfahren zu
belassen, nach welchem die Appellation bekanntlich von dem Hauptgerichtzu
Crefeld au zwei in Köln bestellte Appellations-Kommissarien ging, als
Mittelinstanz, und dann in dritter Instanz an das Reichskammergericht.

>) ^rovisionalor des Landschatzes oder der LandeSstenern im Fiirstenthnmb
Uosrs pr> 1709. S> Anlage II.
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Er stellte jedoch dabei anheim, die Appellations-Kommifsarienin Cleve als
zweite, und das Oranische Tribunal als dritte Instanz zu bestimmen, von
der Zahlung der 100 Rthlr. aber allergnädigstabzusehen. Durch königliche
Verfügung vom 22. April 1710 genehmigte der König die Vorstellungen
Kinsky's.

Der im November 1709 wieder in Creseld versammelte Landtag ver¬
lief in der gewöhnlichen Weise. Die 1000 Rthlr. für die Reise des jüngeren
Kinsky riefen zwar einige Erörterungen hervor, wurden aber schließlich
gntgeheißen.Dagegen konnte die Angelegenheitwegen der bewußten neun
Pferde immer noch nicht „puritioirt" werden, weil man über die Stadt
Moers nicht disponiren könne. Stände beschlossen auch ein Geschenk
von 4000 Rthlr. für die junge Königin, und setzten schließlich die
nächste Umlage wieder auf drei Simpla fest.

Die wiederholten königlichenVerordnungen:die vom betreffenden
Landtage des Jahres nicht erledigten Sachen auf dem nächsten Landtage
wieder vorzubringen, scheinen wenig Erfolg gehabt zu haben, denn die be¬
kannten 9 Pferde erscheinen nicht nur wieder ans dem Landtage von 1710,
sondern auch 1711. Der Landtag von 1710 forderte den Empfänger auf,
die immer noch rückständigen Quittungen von 1691—1709 dem Secretarins
einzureichen, was jedoch wiederum verschleppt wurde, da der Beschluß ans
dem Landtage von 1711 wiederholt und ein Termin von zwei Monaten
dazu festgesetzt wird. 1710 wurde noch dem Landmesser Boeker zu Xanten
die Anfertigung einer genanen Stromkarte des Rheins aufgegeben, damit
man sehen könne, welche Abbrüche bereits stattgefunden oder noch zu be¬
fürchten wären, um bei Zeiten Abhülfe zu verschaffen. Die Stadt Moers,
welche sich bisher allen Umlagen entzogen hatte, war mit 3000 Rthlr. im
Rückstände: der König befahl, daß dieselben vom Lande gedeckt werden
sollten; Stände beschlossen eine Supplik an den König, davon abzustehen
und die Stadt „allergnädigstemGntsinden nach" zur Zahlung anzuhalten.
Sowohl 1710 als 1711 wurden drei Simpla ausgeschrieben und umgelegt.
Unterdessen aber hatten die Verhältnisse sich derartig gestaltet, daß der
König auf Kinsky's Antrag nunmehr beschloß, ernstlicher gegen die Stadt
Moers vorzugehen.

Die fortgesetzte» Verhandlungen im Haag wegen der oranischen Erb¬
schaft führten nicht zu dem erwünschten Ziel. Trotz aller Eingaben
Schmettan's, der es sich znr Pflicht gemacht zn haben scheint, mindestens
2 bis 3 mal wöchentlich den General-Staateneine Denkschrift vorzulegen/)

>) Das Archiv im Haag hat viele Folianten, nur Eingaben SchmettanS enthaltend.
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blieb Alles beim Alten. Man wußte immer neue Ausflüchte zu finden,

um die Entscheidung hinzuhalten. Auch die mehrmalige persönliche An¬

wesenheit des Königs im Haag vermochte die Sache ebensowenig zu fördern,

als die Jntercession des Kaisers und die wiederholten Mandate des Reichs¬

kammergerichts und des Direktoriums des Niederrh.-Westfälischen Kreises

an die Moerser Renitenten. Während die preußischen Regimenter, durch

neuen Zuzug noch bedeutend verstärkt, nnter Lottum uud Natzmer unter

den Augen des bei dem Heere anwesenden Kronprinzen Friedrich Wilhelm,

mit gewohnter Tapferkeit für die gemeinsame Sache kämpften, konnte der

König weder von England noch von den General-Staaten die vertrags¬

mäßig feststehenden Snbsidien erhalten. Wiederholt drohte er, seine

Regimenter zurückzurufen und sich neutral zu erklären, aber im Haag

machte man sich aus diesen Drohungen nichts, und durch Eröffnung günstiger

Aussichten beim Friedensschluß wie nicht minder durch schmeichelhafte

Redensarten wußte man den König immer wieder zu beruhigen. Namhafte

Spenden an Wartenberg, sowohl von Seiten Englands als Hollands

mögen anch das ihrige dazu beigetragen haben.

Es würde zu weit führen, auf die Politik des Königs im Allgemeinen

hier näher einzugehen, wo es sich nur um dessen Beziehungen zum Nieder¬

rhein handelt; es muß jedoch erwähnt werden, daß der Mangel einer

festen, nur auf ein bestimmtes Ziel gerichteten Politik sehr nachtheilig

wirkte, da sich die Blicke des Königs bald den kriegerischen Bewegungen

im Osten, bald den Ereignissen im Westen zuwendeten. Dabei beobachteten

der Kaiser, England und die General-Staaten alle Schritte des Königs

mit dem größten Mißtrauen und arbeiteten im Geheimen dessen Absichten

entgegen.

Die Artikel der Präliminarien vom 28. Mai 1709, auf welche wir

bei der Schilderung der Verhältnisse in Geldern noch zurückkommen, und

der geheime Artikel des Betrages vom 29. Oktober 1709 zwischen England

und den General-Staaten hinter dem Rücken Friedrichs, öffneten demselben

zwar die Augen darüber, wie seine angeblich treuen Verbündeten mit ihm

nmgingen, aber immer gab er noch nicht die Hoffnung auf, endlich in den

ungestörten Besitz der oranischen Erbschaft und auch des von ihm theilweise

besetzten Oberquartiers von Geldern zu gelangen. Seine Hoffnungen

gingen sogar noch weiter, da er die Möglichkeit in Erwägung zog, vielleicht

auch seine niederrheinischen Provinzen durch die Erwerbung der Herzog¬

tümer Iülich und Berg noch zu vermehren, da der Kurfürst Johann

Wilhelm, nach der Aechtuug des Kurfürsten von Bayern 1708, dessen

Vorrang im Kurfürsten-Kollegium, das Erz-Truchfeß-Amt und die früher
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zu Bayern geschlagene Ober-Pfalz und die Grafschaft Chain von seinem
kaiserlichen Neffen erlangt hatte.

Der am 17. April 1711 erfolgte unerwartete Tod des Kaisers
Joseph I. brachte in den politischen Beziehungen des Reiches zu Spanien
eine große Veränderung hervor. Erzherzog Karl, jetzt als König Karl III.
in Spanien um die dortige Krone kämpfend, war der nächste Agnat aus
dem Hause Habsburg, in welchem die Kaiserwürde seit Jahrhunderte» erblich
geworden war, trotz der Beibehaltung der Form der Wahl. Jetzt wurde
Karl, hauptsächlich durch eifrige Mitwirkung König Friedrichs zum deutschen
Kaiser gewählt, und jetzt war die Hauptursache des Spanischen Erbfolge¬
krieges wesentlich verändert. Alle Kriegführenden neigten zum Frieden,
was Ludwig XIV. geschickt zu beuutzeu wußte, um durch Einzelnverhand¬
lungen vortheilhaftere Bedingungen zu erreichen. Auch dem Köuige ließ er
die glänzendsten Versprechungen in Bezug auf die Vergrößerung der preußi¬
schen Besitzungen am Niederrheineröffnen, dieser aber widerstand allen
Verlockungen und hielt treu an dem alten Haager Bündniß fest, desfen
Bande freilich schon sehr gelockert waren. Der Fall Wartenbergs, dessen
Sturz die Leitung der äußeren Angelegenheiten Preußens in die bewährte
Hand Jlgens brachte und die rege Theilnahme des Kronprinzen an der
Negierung herbeiführte, den Wartenberg immer entfernt zu halten wußte,
trugen wesentlich dazu bei.

In den Angelegenheiten der Oranischen Succession und namentlich in
der Moerser Streitfrage trat ebenfalls eine Wendung ein durch den am
14. Juni 1711 erfolgten Tod des Prinzen Friso, der bei einer Uebersahrt
bei Moordyck ertrank. Auch Baron Schmettau war den 5. Februar 1711
gestorben; wenn aber die General-Staaten glaubten, dadurch von einem
lästigen Mahner befreit zu sein, so wurden sie bald enttäuscht, da der König
den Geh. Rath Reinhard Hymmen als extraoi-äivairs nach dem
Haag sendete, wo er im Verein mit dem General von Grnmbkow den
Hoch-Moogenden in ganz anderer Weise als der langweilige Schmettau,
und bei weitem entschiedener zu Leibe ging.

Der Tod des Prinzen Friso hatte auch sogleich die Moerser Renitenten
wieder in Bewegung gebracht. Schon am 7. August ließ Or. Hartsiuck,
der unermüdlicheWühler, im Namen der Wittwe, Marie Lonise, geborne
Landgräfin von Hessen-Kassel, als Vormünderin ihrer Tochter, der Prinzessin
Anna Charlotte Amalie, Besitzergreisnngs-Patente anschlagen und den
Bürgermeistern v. Jüchen und Holtmann durch den Notar Roermondt
insinuiren. Auf Veranlassung des holländischen Kommandanten wurden in
der Stadt Festgelage gehalten, an welchen Offiziere und Bürger sich be¬
theiligten, uud wo auf die General-Staaten,die fürstliche Wittwe und ihre

14
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Tochter, und auf deu bald zu erwartenden hoffentlich männlichen zweiten

Erben wacker getoastet wurde. Den 13. August „apprelieuäirte" Notarius

Noermondt auch die Possession in Creseld. Der König beauftragte nun

seinen Anwalt bei dem Reichskammergericht Dr. Hoffmann, 6. 6. Alten-

Landsberg, 19. September „gegen dieses strafbare attsnwwm zu Pro¬

testiren." Den 30. November, während des Reichs-Vikariats erließ das

Reichskammergericht infolge dessen ein Mandat an die Wittwe Friso's

und an Dr. Hartsinck, sich aller ferneren derartigen eigenmächtigen Hand¬

lungen zu enthalten, und sich nach 30 Tagen zu verantworten, daß dem

Mandat Folge gegeben sei.

Der König gab nun unter dem 5. Dezember an General Horn und

Kinsky den bestimmten Befehl, „sich nach der Stadt Moers zu begeben

und dort die Huldigung einzunehmen." Horn beabsichtigte in die Stadt

einzureiten, mußte aber bei dem Anblick der großen Aufregung der Bürger

wieder umkehren und begab sich mit Kinsky nach Wesel, nm von dort

Truppen zu requiriren. Von Wesel aus erließen beide Kommissarien am

15. Dezember ein Mandat an den Magistrat und die Bürgerschaft von

Moers des Inhalts, daß sie durch königlichen Befehl vom 5. Dezember

kommittirt waren „in Sr. Maj. Allerhöchstem Namen nunmehro den

Hnldignngseid von den Magistrats-Personen nnd Bürgern der Stadt Moers

mittelst behörlichen gewöhnlichen i-e^uisitis einzunehmen", wozu sie den

19. Dezember bestimmt hätten, und werde ihnen hiermit ernstlich anbefohlen,

„sich zur Leistung gemelter Hnldigung künftigen Sambstag des Morgens

nmb 10 Uhren auf der Moersifchen Haide einznsinden, bei Vermeidung,

daß sonsten gegen sie nach Anleitung der kaiserlichen und Kreisdirektorial-

Mandate mit wirklicher Lxeoution auf ihre Person und Lonösoation

ihrer Güter Versahren werden solle."

An dem zur Huldigung festgesetzten 19. Dezember fanden sich nun

General Horn und Kinsky in Begleitung von 150 Reitern auf der Haide

vor Moers ein und erwarteten das Erscheinen des Magistrats und der

Bürger. „Es seind aber keine Burger, es möchten dann 3 schlechte Leuth

da seyn gewesen, ausgangen und erschienen", — berichtet Hartsinck u. a.

in einem Schreiben vom 19. Dezember an die Generalstaaten. General

Horn ließ nun durch die Reiter alle Zugänge zur Stadt absperren, wobei

eine mit Kernfrüchten beladene Karre festgehalten wurde, und erließ in

Gemeinschaft mit Kinsky ein neues Mandat:

„Nachdem S. K. M. in Preussen, unser Allergnädigste König und

Herr, sud äato d. 5. vöLsiuder Allerguädigst anbefohlen, die rointirsncZö

Magistrat und Bürgerschaft der Stadt Noei-8 nun endlich zur schuldigen

Gehorsamkeit zn bringen, dieselben auch auf den 19. d. zur Abstattung des
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Huldigungseides eitirt, jedoch einer solchen oitation nicht pariret, so wird
hiermit allen Unterthanen und Einwohnern des Fürstenthnmbs,wie auch
denen Frembdeu, die dasselbe betreten werden, ernstlich und bei Strafe von
25 Goldgulden verboten, kein Getraide, Heu, Stroh, Holz, Schlachtvieh,
Wein, Bier, Brod, Fleisch, Butter, Käse, Fische, Gänse, Enten, Hühner,
Eyer und andere vicztualien, im gleichen kein Geld, Briefe, Waaren und
andere Sachen, wie sie Nahmen haben möchten, in die Stadt Uoers einzu¬
bringen, oder auch in derselben etwas kausfen und verfertigen zu lassen:
Gestalt ihnen, wann sie damit auf eine Viertelstunde nähern, alles weg¬
genommen und oonLsoirt werden soll; Und damit S. Köuigl. May.
hierunter führende Intention zu jedermanns Wissenschaft komme, so soll
diese Verordnung von den Cantzeln abgelesen, und auf allen Landstraßen
und in loois xubliois aKZiret werden."

Oatuin bey Nosrs den 19. Deoeinlzei' 1711.
gez. U. IV von Horn. L. öaron 6s I^insl:^.

Die Blokade von Moers war hiermit in aller Form ausgesprochen.
Inzwischen hatte auch der regierende Landgraf von Hessen-Kassel, der

Schwiegervater des verstorbenen Prinzen Friso, sich der Sache angenommen
als Vertreter seiner Enkel, der Prinzessin Anna Charlotte Amalie, und des
nach dem Tode des Vaters gebornen Prinzen Wilhelm Karl Heinrich Friso.
Vom vr. Hartsinck erhielt er von Tag zu Tag ausführliche Berichte aus
Moers und beauftragte feinen beim Reichskammergerichtdelegirten Geh.
Rath Arnhold, Beschwerde einzulegen gegen diese Uebergriffe der preußischen
Kommissarien, welche nur dahin gerichtet wären, „die Fürstl. Frau Wittib
und deren ganz ohnmündige Kinder, Unsere Enkel, ausser ?ossession zu
setzen, auch die armen unschuldigenLenthe, so doch niemals in königl.
preußischer, sondern in König Wilhelms von Großbrittannienund dero
Erben, Unseres Herrn Schwiegersohns hochseligen Andenkens, Pflicht ge¬
standen, als rebellische Unterthanen zu traotiren, im Angesicht des Römischen
Reiches, welches Jhro Kays. Mayst. und dem Kammergerichtzum aller¬
größten Schimpf und böser (Zonse-zuens gereichen muß." Zugleich wies
der Landgraf seinen im Haag, Baron von Dalwigh, an, bei
den General-Staaten Schritte zu thun zur Abstellung dieser „Preußischen
^ttevtAten." Somit war den Ansprüchen des Königs auf Moers zu guter
letzt noch ein Gegner aus den Reihen der deutschen Reichssiirstenerwachsen
aus einem Fürstenhause, mit welchem Preussen in den nächsten verwandt¬
schaftlichen Beziehungen stand.

Die Blokade von Moers wurde unterdessen strenge gehandhabt. Schon
am 20. Dezember mußte der Reichspostmeisterauf Hochstraß ein Ver-
zeichniß sämmtlicher eingegangenenBriefe vorlegen. Die an Mitglieder

14»
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der holländischen Besatzung gerichteten Briefe wurden freigegeben und den

Adressaten eingehändigt, alle anderen Briefe an Beamte oder Privatpersonen

aber nur denjenigen Adressaten zur Verfügung gestellt, welche sich zur

Huldigung und Eidesleistung bereit erklären würden. Deren waren aber

mir wenige, nach einem Bericht Hartsincks sogar nur Einer, der freiwillig

den Eid geleistet, „aber vorerst wohl nicht in die Stadt zurückkehren werde;"

der in Stadtdiensten stehende Weseler Bote, welcher ebenfalls „aus

Furcht" den Eid geleistet, sei sogleich kassirt worden. Das Mandat der

Kommissarien vom 19. Dezember war an vielen Gartenthüren vor der

Stadt und auch an die Mauern angeschlagen, aber sofort abgerissen worden.

Auch wurden die beiden Wassermühlen bei der Stadt von den preußischen

Posten besetzt und die Müllerknechte vertrieben.

Den 21. Dezember schickte der Kommandant Oberst van Vryeneß zwei

Offiziere zu dem auf Hochstraß stationirten preußischen Rittmeister und ließ

sowohl gegen die Besetzung der unteren Mühle, welche nur einen Musket¬

schuß von der Contreeskarpe entfernt sei und von der Garnison benutzt

werde, wie auch gegeu die Beschlagnahme der Briefe Protestiren, „da

darunter sich auch Briefe vom Landgrafen von Hessen und dessen Tochter

befänden." Der Rittmeister nahm den Protest entgegen und meldete nach

Creseld, wohiu Horn und Kinsky sich begeben hatten. Am folgenden Tage

erschienen nun zwei preußische Offiziere bei dem Kommandanten uud er¬

klärten, daß über die Sache erst nach Berlin berichtet werden müsse. Die

Blokade wnrde übrigens so strenge durchgeführt, daß kein Bürger aus der

Stadt und Niemand hinein kommen konnte. Sogar Frauen, Kinder und

Mägde, welche nach den außerhalb gelegenen Gärten gehen wollten, wurden

von den Posten angehalten und zu den Offizieren geführt, welche sie nach

geschehener Durchsuchung wieder au die Thore zurückbringen ließen.

Dem Könige war über alle diese Vorgänge ausführlich berichtet worden.

Zur Vermeidung von Unannehmlichkeiten mit den General-Staaten wurde

Hymmen angewiesen, nicht nur denselben über alle Verhältnisse sogleich

Auskunft zu gebeu, sondern auch dem Einflüsse des Herrn von Dalwigh

entgegenzuwirken. Dalwigh drängte nämlich auf ein Einschreiten der

General-Staaten, erreichte aber nur ausweichende Antworten, so daß er in

seinen Berichten an den Landgrafen die Befürchtung aussprach, „daß man

den Magistrat und die Bürger von Moers 8ael-iLcziren werde, um eines-

theils bei diesen c-oi^uuLturen keine weitere Verbitterung zwischen den

Staaten und dem König in Prenßen zn machen, andern theils, daß sie sich

hier einbilden, diese und andere preußische Attentaten könnten bei künftigem

Frieden remmittirt werden." — Dem Magistrat und der Bürgerschaft

von Moers war ein neuer Termin zur Hnldigung auf den 19. Januar
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1712 angesetzt worden, der jedoch ebenso erfolglos verlief wie die früheren

Termine.

Das Reichskainmergericht erledigte die Klage des Landgrafen von

Hessen ungewöhnlich schnell durch ein Mandat vom 4. Februar 1712,

worin den preußischen Kommissarien alles weitere Vorgehen untersagt wurde.

Der Kammergerichtsbote, der dieses Mandat infinniren sollte, wurde aber

voin General Horn und Kinsky nicht angenommen. Auch der König zögerte

nicht, den Or. Hoffmann in Wetzlar mit neuer Instruktion ä. 6. Cöln

an der Spree den 23. Februar 1712 zu versehen. Er sprach darin zu¬

nächst seine Ueberraschnng aus über das jetzige Verfahren des Kammer¬

gerichts, welches ja früher die durch Preußen erlangte Possession von Moers

anerkannt, den König durch verschiedene Mandate darin geschützt und zuletzt

noch unter dem 30. November 1711 die Widerspenstigen zur Erfüllung ihrer

Schuldigkeit angewiesen habe; er könne nur glauben, daß die Sache dem

Kammergericht von gegnerischer Seite unrichtig vorgestellt worden. Hoffmann

solle, uuter richtiger Vorlage des Sachverhalts, beantragen: das letzte Mandat

aufzuheben und die Entscheidung in die Hände des Direktoriums des Niederrh.

Westfäl. Kreises zu legen, dessen Urtheil der König sich fügen wolle. Ehe

jedoch der Antrag Hofsmanns zur Vorlage kam, hatte das Kammergericht

den 15. März ein neues Mandat an die preußischen Kommissarien ergehen

lassen, worin die sofortige Aufhebung der Blokade verfügt und die

fernere Beschwerung der Bürger von Moers „bei Strafe von 15 Mark

löthigen Goldes" untersagt wurde. Dieses Schriftstück theilte aber das

Schicksal des vorigen; weder der General Horn, noch Kinsky, noch die

Regierung zu Cleve wollten es vom Kammergerichtsboten in Empfang

nehmen, so daß derselbe sich damit begnügen mußte, die betreffenden

Schreiben auf der Post von Kloster Kamp niederzulegen, um sie an ihre

Adresse zu befördern.

Hymmen legte den 24. März den General-Staaten eine Denkschrift

vor, worin er die Ursache der Renitenz des Magistrats und der Bürger

von Moers hauptsächlich in der holländischen Besatzung und namentlich in

deren Kommandanten zu finden glaubte, und belegte dies dnrch Thatsachen;

er bat im Namen des Königs, die Garnison nun endlich zurückzuziehen

oder, wenn dies nicht angehe, wenigstens den Obersten van Vryeneß abzu¬

berufen, der König müsse sonst ernstere Maßregeln ergreifen, die Stadt zum

Gehorsam zu bringen. Darauf erließen die General-Staaten den 27. April

einen Befehl an den Obersten Vryeneß: sich nicht in bürgerliche nnd

politische Angelegenheiten einzulassen, sondern sich nur um die Angelegen¬

heiten seiner Kommandantur und der Garnison zu bekümmern. Der

Magistrat von Moers erhielt gleichzeitig die Weisung: sich den gegebenen
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und »och zu gebenden Dekreten und Mandaten des Reichskammergerichts

zu fügen.') Da das Kammergericht sich zu dieser Zeit gegen Preußen

ausgesprochen hatte, so konnte dieser Befehl nur von geringer oder gar

keiner Wirkung sein. Hymmen wurden diese Befehle als Antwort auf seinen

Antrag mitgetheilt.

Herr von Dalwigh blieb auch nicht müßig. Den 30. August präfen-

tirte er, im Namen des Landgrafen von Hessen, den General-Staaten einen

Antrag, in welchem dringend ersucht wurde, die Garnison ans Moers nicht

zurückzuziehen, weil sonst die Stadt ohne Zweifel sofort von den Preußen

besetzt werden würde. Hierauf beschlossen die General-Staaten schon am

folgenden Tage, die Eingabe dem Herzog von Broeckhnysen und den anderen,

mit der Abwickelung der oranischen Erbschaftsangelegenheiten betrauten Räthen

zu überweisen. Zur Erledigung sowohl des Hymmen'schen als des Dal-

wigh'schen Antrages hatten demnach die General-Staaten nichts Entschei¬

dendes gethan und die Sache, wie gewöhnlich, wieder hinausgeschoben.

Während im Haag und in Wetzlar die Moerser Frage am grünen

Tisch ausgefochten wurde, kam es vor uud in der Stadt zu ernsteren

Thatsachen. Die preußischen Kommissarien hatten in der ihnen vom Könige

strenge anbefohlenen Langmuth den Termin zur Huldigung erst auf den

14. April, dann wieder auf den 2. Juni hinausgeschoben, und auch die

Posten in größere Entfernung von der Stadt zurückgezogen. Bei jeder

Gelegenheit waren diese Posten von den Bürgern und den holländischen

Soldaten verspottet, insultirt und mit „preußische Hunde, Butter- und Eier¬

diebe" und anderen Schimpfworten angerufen worden. Nach einer vor¬

liegenden Beschwerde hatten sich auf den Wällen Männer und Weiber ge¬

zeigt, welche „mit Auffhebnng ihrer Hinderkleydnng und Weisung ihrer

s. v. post . . ., worauf sie mit Fäusten geschlagen", sich in Schimpfreden

überboten. Die Strohhütten der zurückgehenden Posten, welche durch auf¬

gebotene Landleute abgebrochen werden sollten, wurden niedergebrannt, ja

das Stroh selbst unter den Füßen und auf dem Rücken der Bauern an¬

gezündet. Die wenigen zur Blokade verwendeten Truppen mußten sich dies

Alles gefallen lassen, denn sie hatten strengen Befehl, jede Gewaltthätigkeit

zn vermeiden. Wenn es aber dennoch, wie die Gegner klagen, hin und

wieder zu einer Ausschreitung gekommen ist, so läßt sich das bei der fort¬

währenden Aufreizung der Soldaten leicht erklären.

') p> p. 8iAli nist mvt ösnixs civils okts poliUqus Za-cksn, maar

alsell mst äs vaa SM LommaulZsiiiöllt suiZö vaa kst Auaruisou; und an
den Magistrat: ts rsFuIssrvll aas äs 6eorsteu suclö Ug,nZsinölltgii vau Iisl, Osmsr-

AsriZkt van W^tsslsöi- MAgvso ok llOZK ts Zsvsll stc. Oran.-Mocrs, Landtags-
sachcn. St,-A. zu Düsseldorf.
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Die Kommissarien hatten den Notar Hogeubach an den Magistrat

geschickt, um demselben eine neue Aufforderung zur Nachgiebigkeit, uud ein

Mandat des Kammergerichts insinuiren zu lassen; die Thorwache ver¬

weigerte den Einlaß. Darauf wurden zwei Offiziere zum Kommandanten

gesendet, um den Einlaß des Notars zu veranlassen. Sie wurden vom

Pöbel auf das heftigste angeschrieen und beschimpft: „sehet da die preußi¬

schen Teufel" und andere Schimpfworte wurden ihnen zugerufen. Zwei

anderen, an den Magistrat gesendeten Offizieren ging es nicht viel besser;

sie wurde» zwar ans das Rathhaus geführt, aber die Bürger sammelte»

sich vor demselben, viere stellten sich mit Knütteln an die Thüre und drohten

Jeden niederzuschlagen, der sich bei der Insinuation der Botschaft einfinden

würde; ein Bürger — Johann Renßmann — eilte auf den Thnri», um

Sturm zu läuten und das gemeine Volk zusammen zu rotten, welches der

Stadtdiener nur unter größter körperlicher Beschimpfung verhindern konnte.

Der Notar, welcher den Offizieren gefolgt war, versuchte vergebens einem

der Magistratsmitglieder seine Aufträge zu insinuiren. Es wurde ihm be¬

deutet, sie ständen unter den General-Staaten, woran sie sich hielten, sie

würden den Kammeral-Mandaten nicht pariren, noch weniger dem König

von Preußen huldigen, ja nicht einmal zu den preußischen Kommissarien

hinauskommen. Nur mit einer vom Kommandanten gestellten Schutzwache

war es den Offizieren und dem Notar möglich geworden, wieder aus der

Stadt zu gelangen. Auch gegen preußische Beamte und die Bürger, welche

sich der Renitenz des Magistrats nicht anschließen wollten, wurden von

Seiten des gemeinen Volks Gewaltthätigkeiten ausgeübt.

Alle diese Punkte brachte Or. Hoffmann in Wetzlar klagend zur

Sprache, worauf das Kammergericht am 12. August ein Mandat an den

Magistrat und die Bürgerschaft von Moers erließ, worin ihnen die einzelnen

preußischen Klagepnnkte vorgehalten, sie zur Verantwortung gezogen und

ihnen aufgegeben wurde, sich dagegen zu rechtfertigen, im Uebrigen aber

den früher ergaugenen Mandaten zu Pariren. Die Folge dieses so wenig

entscheidenden Mandats war nun das Bemühen, durch Gegenklage die

preußischen Beschuldigungen zurückzuweisen, vr. Hartsinck, der wohl als

der eigentliche Wühler und intellektuelle Urheber der ferneren Opposition

betrachtet werden muß, wurde mit dem Entwurf dieser Gegenklage beauf¬

tragt; er brachte auch ein volnmineuses Aktenstück zu Papier, worin er

durch Anhäufung massenhaften Materials und Bestätigung der angeführten

Thatsachen durch notarielle Vernehmung von Zeugen die Klagepunkte zu

widerlegen suchte. Als er mit seiner Arbeit fertig war, berief Bürger¬

meister Holtmann zum 24. September eine Rathsversammlung zur Fest¬

stellung der Schrift und zur Ausfertigung einer Vollmacht für I)r. Hartsinck.
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Die Versammlung wurde nur spärlich besucht. Bürgermeister v. Jüchen,
dem man seit einiger Zeit nicht mehr recht traute, litt am Chiragra nnd
hielt sich von allen Geschäften fern. Unter den anderen Magistrats¬
mitgliedern herrschte Zwiespalt und Besorgniß, da auch der Oranische
Domaiuenrath im Haag in der Sache sehr saumselig sich bewies und
namentlich die Beamten nicht mehr bezahlte. Mehrere Schöffen erklärten,
sie könnten nicht gegen den König von Preußen Prozessiren nnd wären auch
von den Räthen im Haag nnd von den General-Staaten verlassen. Die¬
selben wollten auch ihre Schlüssel zu dem Kasten, in welchem sich das
Stadtsiegel befand, nicht abgeben, trotz mehrfacher Aufforderung, so daß
Holtmaun sich genöthigt sah, die Schlösser abschlagen zu lassen, um das
Siegel zur Bekräftigung der Vollmacht zu erhalten.

Die Sache in Moers wurde immer bedenklicher, und die Herren vom
Magistrat steckten rathlos die Köpfe zusammen, als den 26. September
eine Botschaft des General von Horn an den Obersten Vryeneß einging,
„er werde bald in Moers erscheinen, um die Huldigung einzunehmen,und
verlange Einlaß mit 50 oder wenigstens 30 Grenadieren zu seiner Sicher¬
heit." Der Kommandant ertheilte zwar abschlägigen Bescheid, allein man
erkannte doch, daß von preußischer Seite jetzt endlich energisch vorgegangen
werden sollte, was sich bald auch bestätigte.

Es war in erster Reihe der Kronprinz Friedrich Wilhelm, der seinen
Vater durch wiederholte Vorstellungen drängte, der Sache in Moers ein
Ende zu machen. Durch den Minister Jlgen wurde er dabei kräftigst
unterstützt. Ein Projekt, „Moers durch Sürprifc zu nehmen", von Jlgens
Hand aufgezeichnet, wurde dem Könige vorgelegt, der es nur mit Wider¬
streben und unter der ausdrücklichen Bedingung genehmigte, „daß es ohne
viel Blutvergießen ausgeführt werde." Auf den Vorschlag des Kronprinzen
nnd Zlgeus wurde der Fürst Leopold von Anhalt-Dessau, den man für den
geeignetstenMann dazn hielt, mit der Ausführung betraut. Der Fürst
stand bei der Armee in Flandern im Lager bei Mons, von wo aus er den
II. September dem Könige seinen Dank für den Auftrag aussprach, „weil
es die erste Affaire ist, die Ew. M. alleiniges hohes Interesse angeht, da
das sonst von Ew. M. bei itziger Campagne mir anvertraute Eommando
mehrentheils mit in der anderen hohen Alliirten Absicht eingelaufen ist."')

Droysen, Gcsch. d. prcuß. Politik IV. 1. S, 412 u. ff. Ohne Zweifel war dem
General v. Horn dieser Auftrag bekannt und gab zu dessen Botschaft an Vryeneß vom
26. September Veranlassung.
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An den Magistrat und die Bürgerschaft erließen nun die Kommissarien
eine neue Aufforderung, sich den 10. Oktober auf dem Rathhause einzn-
stnden zur Huldigung. General von Horn und Kinsky begaben sich am
genannten Tage in die Stadt, von der holländischen Thorwache eingelassen,
während ihre mitgenommene Eskorte bis auf wenige Mann draußen bleiben
mußte. Mit Hohn und Geschrei auf den Straßen begleitet, gelangten sie
aufs Rathhaus, aber mir wenige Magistratsmitglieder hatten sich einge¬
funden. Unterdessen nahm der Tumult in der Stadt zu, die Sturmglocke
wurde geläutet und bald hatten sich Straßen und Plätze mit Menschen
gefüllt. Die holländischen Offiziere und die Soldaten der Besatzung ver¬
hielten sich gleichgültig, nur als die Sache für die persönliche Sicherheit
der Kommissarien bedenklich zu werden schien, ließ Vryeneß ihnen „mit
hochmüthiger Courtoisie" Schutz anbieten, und von holländischerWache
gedeckt, verließen sie unverrichteter Sache die Stadt, um sofort von dem
Geschehenen dem Könige, dem Kronprinzen nnd dem Fürsten Leopold von
Anhalt-Dessau Mittheilung zu machen. Unter gleichem Datum hatte
Hymmen den General-Staaten eine neue Denkschrift vorgelegt, worin er
auf die sofortige Abberufung der Garnison antrug, „da S. M. der König
nicht glauben könne, daß Jhro Hoch-Moogenden noch immer die Verhöhnung
(Prostitution) eines Königs und guten Alliirten fortsetzen lassen könnten,
indem sie Wiederspenstige (rekraotairss) gegen das Recht auf eine bisher
unerhörte Weise in Schutz nähmen."

Jetzt aber sollte der Sache ein Ende gemacht werden. Fürst Leopold
von Anhalt-Dessan, der mit seinen Truppen nach beendetem Feldzuge in
den Niederlanden in die Winterquartiere bei Aachen gerückt war, setzte am
5. November die Grenadiere und einige Reiterei in Marsch, erreichte den
7. November Uerdingen, welches er durch eine Abtheilung besetzen und
sperren ließ, und setzte in der Nacht vom 7. zum 8. den Marsch nach
Moers fort, einige leichte Kähne wurden auf Wagen mitgeführt. Eine
Viertelstunde vor Moers wurde Halt gemacht, alle Pferde zurückgelassen,
und der Fürst ging mit den Grenadieren vor gegen das westliche Bastion
des Kasteels, wo der Uebergang über den Graben geplant war. Einige
Grenadiere erreichten schwimmend den Wall, warfen die holländischen
Schildwachennieder, ohne einen Schuß zu thun, und öffneten ein Neben¬
thor, durch welches nun die folgenden, mittelst der Kähne über den etwa
40—50 Schritt breiten Graben gesetzten Grenadiere, den Fürsten an der
Spitze, in das Bastion einrückten. Der Kommandant van Vryeneß, der
seine Wohnung auf dem Kasteel hatte, und die Wache wurden überrumpelt,
ehe noch die in der Stadt liegenden Kompagnien eine Ahnung davon
hatten.
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Es geschah dies Alles in der größten Stille, ohne daß ein Schuß fiel,

zwischen 3 und 4 Uhr Morgens.

Es liegen verschiedene Berichte vor über diese so vollständig gelungene

Ueberrumpelung, so z. B. eine ausführliche Darstellung des I)r. Hartsinck

vom 12. November an die oranischen Räthe im Haag, die jedoch viele

Uebertreibungen enthält. Ausführlich ist das Protokoll des Kriegsraths

der holländischen Offiziere vom 8. und 9. November. Dasselbe enthält

Folgendes.

Als am 8. November um 4 Uhr Morgens Alarm auf dem Kasteel

entstanden, wären sie, die Offiziere — Lieutenants van den Enden, Rochefort,

van Sorgen, vom Hagen und die Fähnriche Gink, del Haas und Roock —

mit den rasch zusammengebrachten Truppen zu ihrem Alarmplatz auf dem

Kasteel geeilt, allein bei der ersten Barriere hätten sie dieselbe schon besetzt

nnd die Fallbrücke aufgezogen gesunden, so daß sie davor hätten stehen

bleiben müssen. Weil aber die Preußen durch Abhacken der ersten Fall¬

brücke Hostilitäten auf das Kasteel gepflogen hätten, wären sie veranlaßt

worden, Fener zu geben — „maaßen wir wegen der Dunkelheit nicht sehen

konnten, was Volk es wäre." Das Feuer sei vom Kasteel erwidert worden,

wodurch ein herbeigeeilter Bürger getödtet worden sei. Dann sei auf den

Wällen des Kasteels Appell geschlagen uud von dort aus die Garnison mit

lauter Stimme zur Uebergabe aufgefordert worden, im Namen des Prinzen

von Anhalt-Dessau, sie sollte mit fliegenden Fahnen und allen Ehren aus¬

ziehen, die General-Staaten und der Erbprinz von Hessens seien damit

znsrieden; sie seien nicht als Feinde, sondern als Freunde und gute Alliirte

gekommen. Seitens der Offiziere wurde darauf entgegnen sie könnten sie

nicht als Freunde anerkennen, weil sie als Feinde das Fort überfallen und

genommen hätten, und zwar bei Nacht; sie könnten und wollten sich nicht

ergeben, weil sie mit Patent der General-Staaten hier in Garnison ständen.

Nun ließ der Fürst sie ausfordern, einen Offizier zu ihm aufs Kasteel zu

schicken, dem er Propositionen vorlegen wolle. Infolge einer gepflogenen

kurzen Berathung wurde der Lieutenant van Sorgen dazu beauftragt' und

mit einem kleinen Kahne über den Graben in das Kasteel geführt. Der

Fürst wiederholte die schon gemachten Anerbietungen: die Garnison solle mit

allen Ehren ansmarschiren, die General-Staaten und der Erbprinz von

Hessen würden wohl damit zufrieden sein, dies möge Sorgen seinem

Kommandanten mittheilen. Sorgen erwiderte, es sei die Resolution aller

') Der Schwiegersohndes Königs und Oheim der Kinder des Fürsten Friso,
welcher als General der Kavallerie im Dienste der General'Staaten stand, aber auch
Preuß, Statthalter in Cleve war.
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Offiziere, ohne Befehl und Patent der General-Staaten nicht auszu^
marschiren, „worauf der Fürst rsxlioiret, ihr solltet wohl thun, daß ihr
ausmarfchirtet." Ferner ersuchte Sorgen um Freilassung des auf dem
Kasteel festgehaltenen Obersten van Vryeneß und der Wache, damit dieselben
in die Stadt kommen könnten; der Fürst entgegnete, der Oberst sei nicht
in Arrest und die Soldaten vom Kasteel würden sie mit der Zeit schon
bekommen. Die letzten Vorschläge Sorgens: Erlaubniß, mit dem Obersten
Vryeneß sprechen und einen Expressen nach dem Haag schicken zu dürfen,
um Verhaltungsbefehle einzuholen, wurden vom Fürsten abgeschlagen, der
dagegen proponirte,man möge seine Truppen in die Stadt einlassen, wo
sie mit den Holländern zusammen den Dienst versehen könnten. Mit diesen
Entscheidungenkehrte Sorgen zu dem versammelt gebliebenen Kriegsrath
zurück. Nach kurzer Berathung wurde resolvirt: die Garnison könne ohne
Befehl der General-Staaten die Stadt nicht verlassen und wolle dieselbe,
soviel ihnen möglich, bewahren, auch könnten sie mit den Preußen nicht
zusammen Dienst thun und noch weniger sie in die Stadt einlassen: Sorgen
solle nochmals zum Fürsten gehen, auf der Freilassung des Kommandanten
und der Wache bestehen und die Bitte um Erlaubniß zur Sendung eines
Expressen nach dem Haag wiederholen. Sorgen führte den ihm gewordenen
Auftrag aus, aber der Fürst verwarf Alles und verlangte, daß zwei
Depntirte des Magistrats sogleich auf das Kasteel kommen sollten, wo nicht,
werde er die Stadt in Grund und Boden schießen lassen, die Besatzung
könnte sich an einen geeigneten Ort zurückziehen, weil er keine Feindschaft
gegen sie hätte, worauf Sorgen erwiderte, „sie würden sich als ehrliche
Leute äkkelläiren, er wolle aber dem Kriegsrath Alles vorlegen." Dieser
war aber, da es Nacht geworden war, auseinander gegangen und nicht
mehr zusammen zu bringen.

Am anderen Morgen in der Frühe trat der Kriegsrath wieder zu¬
sammen. In der Stadt und auf dem Kasteel war die Nacht ruhig ver¬
laufen, aber bei Tagesanbruch gewahrte man rings um die Stadt auf
allen Wegen und Zugäugen, bis zu den Außenwerken vorgeschoben, preußische
Doppelposten zu Pferde und zu Fuß, welche alle Verbindung nach Außen
abschlössen. Der Kriegsrath beschloß eine abermalige Sendung an den
Fürsten mit dem Antrage, die Schildwachen von den Außenwerken,welche
zur Stadtbefestigung gehörten, zurückzunehmen, den KommandantenOberst
van Vryeneß, den Platzmajor Gonder und die auf dem Kasteel liegenden
Soldaten freizugeben und die Thorschlüssel auszuliefern. Diesmal über¬
nahmen der Lieutenant Hagen und der Fähnrich del Haas die Ausführung
des Auftrages. Der Fürst wollte sich auf Nichts einlassen, erklärte aber,
er sei nicht gekommen, um der Garnison einige „Nolsstation« anzuthun,
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sondern nur, um den Magistrat uud die Bürger zur Huldigung anzuhalten,

dazu müßten seine Truppen in die Stadt marschiren, wobei er auf die

Resolution der General-Staaten vom 27. April Bezug nahm, welche er

der Deputation vorlesen ließ; die Garnison könne in Ruhe und Frieden

auf dem früheren Fuße bleiben, bis sie von den General-Staaten Befehl

zum Abzug erhielte. Auf diesen dem Kriegsrath mitgetheilten Bescheid

wurde eine nochmalige Sendung von zwei Offizieren zum Fürsten be¬

schlossen, wozu der Lieutenant Hagen uud der Fähnrich Ginkel bestimmt

wurden, welche den Fürsten um einen Ausstand von 8 Tagen und um die

Erlaubniß zur Sendung eines Offiziers nach dem Haag bitten sollten.

Der Dessauer aber war über diese langen Verhandlungen schon sehr un¬

geduldig geworden, wies die Anträge zurück und verlangte, mit seinen

Trnppen augenblicklich in die Stadt einzurücken. Zugleich ließ er vom

Geueral von Borke eine Kapitulation entwerfen, welche er der Deputation

vorlegte, mit dem Bemerken, sie möchten sich bald darüber schlüssig mache»,

sonst werde er dem Generalmajor du Troussel, der mit 8 Bataillonen in

der Nähe sei, Befehl geben, die Stadt mit Gewalt anzugreifen, dann möge

die Garnison abwarten, was davon kommen würde; Mortiere und Kanonen

wären bereit, die Stadt zu bombardiren. Die Offiziere ersuchten nun, den

Entwnrf zur Kapitulation dem Kriegsrath vorlegen zu dürfen, der Mrst

ließ sie aber durch den Brigade-Major St. Saveur bedeuten, daß er keinen

ferneren Ausstand geben wolle, und daß sie, wenn sie mit der Kapitulation

zufrieden wären, ihre Kameraden auffordern sollten, an die Barriere des

Kafteels zu kommen, um dieselbe zu unterzeichnen. Hiervon benachrichtigt,

machte sich nnn der versammelte Kriegsrath auf den Weg zum Kasteel;

an der Barriere fanden sie aber schon den Bürgermeister Holtmann uud

einige Magistratsmitglieder, welche ihnen beim Fürsten zuvorkommen wollte».

In Gegenwart des Kriegsraths gab nun der Fürst das Versprechen, daß

der Kommandant, Oberst Vryeneß, der Platzmajor, der Anditeur und die

ganze Garnison „in ihrem vormaligen Stand bleiben solle", bis die General-

Staaten und der König sich darüber geeinigt haben würden. Der Kriegs¬

rath, einsehend, daß man bei der großen Truppenzahl, welche bereits im

Kasteel und in der Umgebung der Stadt stände, nicht ohne Gefahr und

Ruin für die Garmson Widerstand leisten könne, uud ihm auch keine Zeit

gegeben war, an die General-Staaten zu berichten, sah sich dadurch ge¬

zwungen, den Einmarsch der preußischen Truppen in die Stadt zuzugestehen

auf Gruud der Kapitulation, und zog sich zurück, um in dem am 9. November

abgeschlossenen Protokoll, welches von Allen unterschrieben wurde, die ganzen

Verhältnisse niederzulegen und dasselbe den General-Staaten einzusenden.
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Borsichtigerweise ließen sie sich aber vom Fürsten nachstehende Erklärung

schriftlich geben:

„Demnach die OtLoiere von dem LlanAsudoi-Aischen und von der

Leokschen Regiment, welche anitzo in der Stadt Noers mit ihren

(üowpaArnön sich in AuÄi-llison besinden, von mir verlanget, ihnen ein

Gezeugniß ihres Verhaltens bei der jetzigen Veränderung zu geben, so habe

solches Ihnen auch nicht versagen wollen, sondern attsstire hiermit, daß

Sie alles dasjenige, was Ihre Pflicht und Dienst von Ihnen erfordert,

sowohl in Bestellung alles desjenigen, was zur Ooii8öi-vg,tioii Ihrer unter

sich habenden sondern anch in Allemdergleichen gute LouZuitcz

spüren lassen, als man von erfahrenen und rechtschaffenen OKioisren ver¬

langen mag, verspreche Ihnen auch hiemit auffs Kräfftigste, daß Sie,

soweit ich es Ihnen versprechen kann, bei Ihren ferneren Wachten, Diensten

und dergleichen keinesweges sollen gehindert werden, sondern Sie und Ihre

Unterhabende alle Huartiers und sonsten, was Ihnen zukommt, gleich Sr.

Königl. Mayts. trouppen, so in die Stadt Nosrs werden neben Ihnen

gelegt werden, genießen sollen, und solches so lange, als bis Sr. Königl.

Mayt. mit Jhro Hochmoogenden Staaten der Vereinigten Niederlande sich

desfalls vergleichen werden. Gegeben Nosrs, den 9. November 1712.

gez. Leopold, F. z. ^.vkialt."

Der Magistrat von Moers hatte am 8. und selbst noch am 9. November

alle Aufforderungen des Fürsten zurückgewiesen; erst am letztgenannten Tage,

als die Verhandlungen mit dem Kriegsrath sich so gestalteten, daß man

auf die Unterstützung der Garnison nicht mehr unbedingt bauen konnte,

oder — wie Hartsinck in seinem Bericht vom 12. November an die

Oranischen Räthe schreibt — „als hiesige Offiziere zu wankelu angefangen",

trat die Furcht vor strengeren Maßregeln in den Vordergrund nnd „hat

NaZistratus sich auf Fürstliche Carole ergeben." Die Garnison begab

sich in ihre Quartiere und wartete dort ruhig der Dinge, die da kommen

sollten. Etwa 500 Mann preußischer Truppen zogen durch die geöffneten

Thore in die Stadt ein nnd wurden bei den Bürgern einquartiert. Die

Thore wurden von den Preußen mit Offizierwachen besetzt, die Wachen in

der Stadt gemeinschaftlich von diesen und der bisherigen Garnison, das

Kasteel nur von preußischen Truppen. Oberst van Vryeneß konnte frei zu

seinen Truppen zurückkehren und nahm sein Quartier bei dem Or. Hartsinck!

Am 10. November um 10 Uhr Vormittags waren Magistrat und

Bürgerschaft auf dem Markte versammelt, dessen Zugänge von preußischen

Posten besetzt wurden. Baron von Kinsky verlas ein Patent des Königs,

daß Magistrat und Bürgerschaft nicht allein in ihren bisherigen Privilegien

nud Freiheiten geschützt, sondern dieselben noch erweitert werden sollten.
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Dann verlas er die Formel zum Huldigungseide, welche nachgesprochen

und durch Aufheben der rechten Hand beschworen wurde, „worauf eine

sechsmalige Salve aus allen Geschützen scharf, auch die Uousqusttsrie

gefolget, nachgehends um 11 Uhr noch eine Geschützsalve, als Fürst Leopold

von Anhalt-Dessau bei Herrn von Kinsky gespeiset;" Hartsinck vergißt dabei

nicht anzuführen, daß die verschossene Munition den holländischen Magazinen

entnommen worden sei, und daß im Kasteel noch 15 Stück metallne Ge¬

schütze mit dem Oranischen Wappen vorhanden wären, deren die Preußen

sich ebenfalls bemächtigt hätten. Herr von Kinsky habe, wie früher, das

gräfliche Haus auf dem Kasteel wieder bezogen, und regiere nun in Moers

als Droste und auch als „Gubernator." - Diesen Bericht will Hartsinck

anch an das Kammergericht zu Wetzlar senden, „was wohl dienlich aä

oktinölläuin wÄllästum, so aber liyo rerum statu wenig dörffte helfen

können." „Ich lebe in großer Angst" — schließt er — „und auch nicht

ohne Gefahr, uud erwarte orcliss, was ich ferner thun und lassen solle."

In einem Bericht an den Landgrafen von Hessen vom 16. November

theilt Hartsinck auch diesem die näheren Umstände der Ereignisse mit, und

macht noch einige nähere Angaben. Der Fürst Leopold hätte noch am 10.

Moers verlassen, nm sich nach Wesel zu begeben. Ein Oberstlieutenant

von der Artillerie aus Wesel habe Alles, was sich in den holländischen

Magazinen befand, inventarisirt und sei dann den 11. nach Wesel zurück¬

gekehrt, „nachdem er 60 Rthlr. für seine guten Dienste erhalten." Hieraus

glaubt er schließen zu dürfen, daß die Kosten der ganzen Expedition der

Stadt aufgebürdet werden sollten. Kinsky habe ihm am 11. November

befehlen lassen, die sämmtlichen Register und Dokumente, den Empfang der

Korngefälle betreffend und überhaupt alle auf die Gefälle bezüglichen Lager¬

bücher, Register, Dokumente :c. nebst den Schlüsseln zu den fiskalischen

Kornspeichern abzuliefern. Bald aber scheint dem Herrn Dr. Hartsinck der

fernere Aufenthalt unsicher geworden zu sein, und er die Stadt freiwillig

oder vielleicht auch unfreiwillig verlassen zu haben, denn etwa 14 Tage

später ist er in Köln, von wo er den 4. Dezember dem Landgrafen weiter

berichtet, „Kinsky regiere allein und NaZistratus dürfe demzuwider nichts

vorstellen und poussiren." Der preußische Major von Kalckstein sei

Kommandant uud habe sein Quartier bei dem Stadt-Rentmeister Göddäns

genommen, „obschon die Schössen sonst von Einquartierung befreit waren

und die anderen auch keine erhalten haben." Der von dem Oranischen

Domainen-Rath angestellte Rentmeister sei zur Herausgabe aller Rent- uud

Lehnbücher aufgefordert, und als er dies verweigert, den 26. November

durch militärische Exekution von 10 Grenadieren dazu gezwungen worden.

Der Magistrat vou Moers fand sich in das Unvermeidliche nnd nahm
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Abstand von seinem 10 Jahre konsequent durchgeführten passiven Wider¬

stand. Ein sehr interessantes Schriftstück ist aber die Erklärung, welche

derselbe unter dem 26. November an das Reichskammergericht einreichte,

des Inhalts: Magistrat und Bürgerschaft hätten nun den Mandaten genügt

und am 10. November dem Könige in Preußen, „ihrem allergnädigsten

Herrn" in die Hände des Kommissarins und Geheimen Raths Baron

von Kinsky den Eid der Treue „freiwillig und ohne Zwang" abgelegt

und den König als poffedirenden Landesherrn anerkannt. Sie widerrufen

alle Klagen und Eingaben, welche sie früher dem Reichskammergericht vor¬

gelegt hätten, und ergeben sich in den Schutz und Hulde ihres

Allergnädigsten Königs und Herrn. Schließlich bitten sie um Zu¬

rücknahme aller gegen sie erlassenen Mandate u. s. w. Unterschrieben ist

diese Erklärung von den Herren van Iüchen, Holtmann, Göddäns,

van Medelen, Müling, van Essen nnd Timmermann, also von denselben

Herren, welche vor zehn Jahren, am 23. Mai 1702, ans einem Lxtl-a-

oriZinaire Rathstag jene im II. Abschn. erwähnte Resolution in entschieden

antipreußischem Sinne gefaßt hatten.

Im Haag hatte diese Ueberrumpelung von Moers große Sensation

gemacht. Kaum waren die betreffenden Berichte eingegangen, welche Herr

van Broeckhuyfen, der mit der Ordnung der Oranifchen Erbschaftssache

betrante Rath, den General-Staaten vorlegte, als diese sogleich zur Be¬

rathung zusammentraten und am 18. November 1712 eine in nicht besonders

freundlichen Ausdrücken abgefaßte Resolution erließen. Es wurde beschlossen,

dem König in Preußen „per missivs" vorzustellen, daß die General-Staaten

sich aufs höchste beklagen müßten über die Unbill (onAel^k), welche ihnen

angethan sei durch die Ueberrumpelung und Einnahme von Moers auf eine

Weise, die zwischen in Frieden nnd Freundschaft lebenden Staaten nicht

gebräuchlich sey; sie wollten sich über die gehässigen Umstände, womit der

Ueberfall ausgeführt worden, nicht weiter auslassen, besonders, daß an¬

gegeben worden sei, es sei Alles in Uebereinstimmung mit den General-

Staaten geschehen, und daß mit dem Geschütz und der Munition der Stadt

Viktoria geschossen worden; das aber könnten sie nicht übersehen, daß die

General-Staaten das Besatzungsrecht in Moers seit mehr als hundert

Jahren besessen, nnd nicht so ohne Weiteres davon entsetzt werden könnten.

Keineswegs hätten sie erwarten dürfen, daß Se. May. auf so feindliche

Weise, während der noch schwebenden Unterhandlungen, die langjährige

Possession gestört, was mit der guten Freundschaft und den Beziehungen,

in welchen die General-Staaten zum Könige zn stehen das Glück hätten,



König Friedrich I. und der Niederrhein.

und mit der Allianz, die sie mit Sr. May. zur gegenseitigen Vertheidigung

geschlossen, nicht in Einklang zu bringen wäre, wonach der König sie viel¬

mehr in der Besetzung von Moers hätte erhalten und stützen müssen, wenn

dieselbe von andern gestört worden wäre. Sie wären gerade damit be¬

schäftigt gewesen, mit dem Bevollmächtigten des Königs Mittel und Wege

ausfindig zu machen, wie den Mandaten des Kaisers und des Kreis¬

direktoriums genügt werden könne „durch Aufnahme von Kreis¬

truppen in Moers, mit Vorbehalt des Besatznngsrechts der

General-Staaten. Sie wollen hoffen, daß Se. May. die Unbill,

welche Sie den General-Staaten durch diese Ueberrumpelung angethan,

repariren und Alles wieder in den vorigen Stand setzen werde; sie würden

fortwährend bestrebt sein, bei dem Werth, den sie auf das gute

Einvernehmen mit dem Könige setzten, und bei der Hochachtung,

welche sie für seine Person hätten, die Freundschaft und gute Nachbarschaft

aufrecht zu erhalten :c."

Abschrift dieser Resolution solle an Hrn. v. Linstow, Gesandten der

General-Staaten in Berlin geschickt werden, um sie nebst dem Original

dem Könige einzureichen und den Inhalt aufs kräftigste zu unterstützen;

zugleich sollen Hr. v. Broeckhnysen und die anderen Depntirten zu den

auswärtigen Angelegenheiten ersucht werden, dem Lnvoz?6 extraoräinaiis

des Königs im Haag, Herrn Geh. Rath Hymmen, davon Kenntniß zu geben,

und ihn zu ersuchen, der Sache seine Unterstützung zu leihen; endlich

sollten die Deputirten in Ueberlegung nehmen, was ferner zu thun sei,

wenn „unverhofften Falls" dieser versuchte „Ausgleich" nicht zu Stande

käme, und dann darüber weiteren Vortrag halten :c. Die Angelegenheit

war also somit wieder in den diplomatischen Weg geleitet, und die Aus¬

sicht auf Erledigung weiter hinausgeschoben, wyhrend Kinsky fortfuhr, mit

Umsicht und Energie die Stadt Moers in den neuen Verhältnissen zn be¬

festigen.

Der König hielt es aber auch für nöthig, dem Reichskammergericht

von der eingetretenen Veränderung der Lage Kenntniß zu geben. Dies

geschah durch ein Reskript vom 21. November, worin hervorgehoben wurde,

daß die „Oooupation" des Kasteels und der Stadt Moers ohne die

geringste „Violsnt?" ausgeführt worden, und daß es keineswegs die

„Intention" des Königs gewesen sei, in die Jurisdiktion des Kammer¬

gerichts einzugreifen oder sich selbst in der Sache zum Richter zu macheu.

N'emand aber würde ihm verdenken können, daß er einer ausländischen

Garnison die Gelegenheit benommen habe, denjenigen ferner Schutz zn

leisten, „welche so geraume Zeit her die ?arition denen Kammergerichts-

Uanäatis zn erweisen verweigert, dieses höchste Reichsgericht zu illnlZil-en
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versucht und S. K. M. Landesfürstliche Hoheit mit Hintansetzung schuldigen

Gehorsams, Pflicht und rssxeot verachtet, zumal da das Westsäl. Kreis-

Direktorium die manutslientii in dem Maaße, wie sie von demselben den

Reichssatzungen und den ergangenen Kammergerichts-Nanäati8 nach billig

erstrecket worden, nicht mit behörigem Nachdruck geleistet, vielmehr sich von

der Sache entzogen und losgesaget, solgendts S. K. M. in den Stand

gesetzet, daß Sie, nachdem die durch alle Zraäus versuchte gelinde und

rechtliche Mittel nicht zureichen wollen, nicht umhin gekonnt, sich wider nn-

billige und fortgesetzte renitent? und unleidliche turkationeu, nach Zu¬

lassung aller Rechte, so gut es sich thun lasse, selbst zu schützen und zn

praeoautioniien" :c. Zum Schlüsse bemerkt der König noch, „da nun

hierdurch des Reichskammergerichts Ansehen und rssxset gerettet worden",

so lebe er der zuversichtlichen Hoffnung, „das hochlöbliche Kammergericht

werde den von ihm gefaßten ohnumgänglichen Beschluß nicht allein voll¬

kommen axxrodiren, sondern auch, wenn etwas widriges dagegen vor¬

gestellt werden sollte, die Implorantss damit abweisen, wenigstens S. K.

M darüber zuvörderst hören" :c.

Biese vorausgesehenen Beschwerden ließen auch nicht auf sich warteu,

denn am 29. November ließ der Landgraf von Hessen dem Kammergericht

durch seinen Anwalt eine „Unterthänige Zuxxlicatio" vorlegen, im Namen

der Wittwe und der unmündigen Kinder Frisos, worin über die „Gewalt¬

that" heftige Klage geführt und das Kammergericht angegangen wird,

„gegen Jhro Königl. Maj. in Preussen, den Fürsten Leopold von Anhalt-

Dessan und deren verordnete Commisfarien Baron von Kinsky st von-

sortss" weitere Schritte zu thun.')

Bevor die eingeleiteten diplomatischen Verhandlungen mit den General-

Staaten und die juristischen Vorlagen bei dem Reichskammergericht zu

irgend einem Resultat geführt hatten, war es den Bemühungen des Kron¬

prinzen und Jlgens gelungen, den König zu einem neuen entscheidenden

Beschlusse zu bestimmen: der Entfernung der holländischen Besatzung aus

der Stadt Moers. Der in Kempen stehende General v. Natzmer wurde

mit der Ausführung beauftragt, die ohne viel Lärm und ohne Blutver¬

gießen geschehen sollte. Natzmer wurde - angewiesen, die holländischen

Offiziere zu Gast zu laden, dann festzunehmen und sie nebst ihrer Mann¬

schaft aus der Stadt zu schaffen. Dieses Verfahren sagte aber dem alten

Soldaten nicht zu, und er remonstrirte dagegen in einem Schreiben an

den König d. ä. Kempen, den 6. Dezember 1712. Dann legte er einen

') Die sämmtlichen zuletzt angeführten Schriftstücke im Staatsarchiv zn Diisscl^

dorf. Oran.-Moers, Herrsch, Familiensachen.
15
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andern Plan zur Ansschaffnng der Garnison vor, der anch vom Könige

genehmigt und den 31. Dezember 1712 mit Erfolg ausgeführt wurde.')

In aller Stille ließ Natzmer in der Nacht acht Eskadrons in die

Stadt einrücken, welche sich sogleich vertheilten, um die Offiziere der

holländischen Besatzung zu verhindern, ihre Wohnungen zu verlassen, dann

wurden sämmtliche holländische Posten und Wachen aufgehoben, diese

sowohl, wie die nicht im Dienst befindlichen Soldaten in kleinen

Trupps aus der Stadt geführt, und zuletzt die Offiziere ebenfalls vor

die Thore hinausbegleitet, worauf alle Thore geschlossen und besetzt

wurden. Diese Ausweisung war in aller Ruhe erfolgt, ohne irgend eine

Gewaltthat, da die Holländer einsahen, daß sie gegen die Uebermacht doch

nichts ausrichten könnten. Im Haag war man natürlich über diesen neuen

Akt der Gewalt des Königs außer sich, aber man blieb rnhig und schickte

den aus Moers ausgewiesenen Kompagnien neue Pateute, wonach zwei

nach Venlo, vier nach Nymwegen marschirten.

Eine Denkschrift Hymmens, den' 9. Januar 1713 den General-

Staaten vorgelegt, mochte wohl das ihrige dazu beigetragen haben, die

Hochmoogenden Herreu ruhiger zu stimmen. Der zwischen England und

Frankreich am 19. August 1712 auf vier Monate abgeschlossene Waffen¬

stillstand war am 7. Dezember auf weitere vier Monate verlängert worden;

die bisher von England für die gemeinsame Sache gestellten Truppen

fielen somit aus, und die General-Staaten durften gegen Preußen nicht

feindlich auftreten, wenn sie dessen ferneren Beistand durch Truppen nicht

anch verlieren wollten. Zudem schuldeten sie dem Könige an rückständigen

Subsidieu :c. bei Abschluß des Jahres 1712 die bedeutende Summe von

303 247 Gulden 10 Stüber, zu deren Deckung nur 141 900 Gulden dis¬

ponibel waren, so daß noch 261 347 Gulden rückständig blieben. Hymmen

hatte nun in der erwähnten Denkschrift, unter Hinzurechnung der Rück¬

stände für die in Italien zur Verwendung gekommenen 8000 Mann sogar

865 768 Gulden 17 Stüber herausgerechnet uud bestimmt erklärt, daß der

König seine sämmtlichen Truppen zurückziehen würde, wenn keine Zahlung

erfolge. Die verschiedenen Provinzen, auf welche diese Zahlungen ange¬

wiesen waren, befanden sich aber dnrch die lange Dauer des Krieges in

solcher Geldverlegenheit, daß sie unmöglich iu der Lage waren, die auf sie

repartirte Quote flüssig zu machen.

1) Droysen IV, 1. 414. In der Note ist Bezug genommen ans einen Bericht deS
General (?) v. Kinsky vom 3l. Dezember 1712.

2) I^mdsrt,^ VIll, 6. 18.
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Der Besitz von Moers blieb vorläufig unangetastet, die General-
Staaten bemühten sich sogar, den Landgrafen von Hessen zu beruhigen,
der sich zuletzt noch bitter über die Ausweisung der Garnison beschwert
hatte. Der König hatte sich schon am 17. August 1712 vom Abt von
Werden mit der Herrschaft Friemersheim belehnen lassen, wogegen der
Landgraf von Hessen nicht verfehlte, zu protestiren. Die auf dem Kasteel
vorgefundenen „17 metallene Kanons" waren, auf Befehl des Königs vom
23. Dezember 1712 von Moers und Wesel nach Berlin gebracht worden.
König Friedrich I. starb den 24. Februar 1713; mit seiuem Nachfolger
Friedrich Wilhelm I. wegen Moers wieder anzubinden, hüteten sich die
General-Staaten wohlweislich, da sie dessen Energie seiner Zeit kennen
gelernt hatten, als er als Kronprinz sich bei der Armee in den Nieder¬
landen befand. Wohl mag in dieser Sache in der Diplomatie und beim
Reichskammergericht noch viel Dinte verschrieben worden sein, Preußen ist
aber in der Possession von Moers nicht weiter turbirt worden.

Ganz anders lagen die Dinge in Geldern, welche wir jetzt in Be¬
tracht zu ziehen haben. Das Recht des Königs Friedrich auf Moers
stützte sich, wie wir sahen, theils auf die ehemalige Lehnsherrlichkeit des
Herzogthums Cleve über Moers, theils, und zwar mit größerer Berech¬
tigung, auf die oranifche Erbschaft uud deren Anerkennungvon Kaiser und
Reich. Die Ansprüche auf Geldern beruhten dagegen auf alten, von allen
Seiten anerkannten Schuldforderungen an die Krone Spanien, worüber
das Nähere in Abschnitt II. bereits angeführt wurde; nur das Amt oder
die Grafschaft Montfort gehörte zur oranischen Erbschaft, wovon ebenfalls
schon früher die Rede war. Durch die Einnahme der Festung Geldern
und die Besetzung eines Theiles des Ober-Quartiers war das Recht der
Waffen noch hinzugetreten, welches den König in den Besitz dieses Theiles
gebracht hatte. Zwar hatte Preußen in frühereu Verhandlungen über
diese Frage auch zur Sprache gebracht, daß das Herzogthum Geldern einst
zu Cleve gehört habe. Doch lag diese Beziehung so weit in der Geschichte
zurück und war durch die vielen Veränderungen in der Herrschaft des
Herzogthums so hinfällig geworden, daß davon wohl um so weniger noch
die Rede sein konnte, als Geldern schon lange dem deutschen Reiche ent¬
fremdet war.

Auch für Geldern, so wie früher für Moers, werden einige topogra¬
phisch-politische Notizen nicht ohne Interesse für die richtige Auffassung

>> Abschn. I. S 306.
15"
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der Sachlage sein, ohne dabei ans die alte, an politischen Ereignissen so
reiche Geschichte des Herzogthums näher einzugehen.

Die ehemalige Grafschaft Geldern, zu welcher im 12. Jahrhundert
durch Heirath die Grafschaft Zütphen mit der Velan (Vsluwe), und im
13. Jahrhundert durch Pfaudfchast die Stadt Nymwegen mit der Betau
(Lewws) gekommen, wurde 1339 vom Kaiser Ludwig dem Bayer zum
Herzogthum erhoben, welches 1371 mit Zustimmung Kaiser Karls IV. an
den Grafen, späteren Herzog Wilhelm von Jülich, fiel. Nach langem
Streite unter verschiedenen Prätendenten gelangte Geldern 1442 durch Ver¬
pfändung an Burgund nnd nach dem Tode Karls des Kühnen wieder an
die früheren Besitzer, die Egmonde, deren letzter es 1537 dem Herzog
Wilhelm IV. von Jülich vermachte. Kaiser Karl V., gestützt auf die auf
ihu vererbten burguudifchenAnsprüche, eroberte das Herzogthumund entriß
es dem Jülicher durch die Schlacht und den Vertrag von Venlo 1544,
wodurch Geldern ein integrirender Theil des ausgedehnten habsbnrgischen
Länderbesitzeswurde, bei dessen Theilung nach Karls Entsagung es mit
den übrigen Niederlanden zu Spanien geschlagen wurde und nnter die
Herrschaft Philipps II. kam, wo es als besondere Provinz mit den übrigen
niederländischen Provinzen verbunden wurde.

Das Herzogthum war politisch in vier Theile — Quartiere — ein¬
getheilt, welche nach ihren Hauptstädten: das Quartier von Nymwegen,
von Arnheim, von Zütphen und von Roermonde benannt waren; letzteres
hieß auch „das Land von der Niers aufwärts an beiden Seiten der Maas"
oder das Ober-Quartier. In den niederländischenBefreiungskriegen
ergriff auch Geldern die Waffen gegen Spanien und schloß sich der Ut¬
rechter Union au; während aber bei dem endlich geschlossenen Frieden die
Quartiere Nymwegen, Arnheim und Zütphen als Provinz Gelderland
der Republik der Vereinigten Niederlande angeschlossen wurden, siel das
Ober-Quartier an Spanien zurück und blieb spanisch bis zum Tode König
Karls II. und dem dadurch herbeigeführtenErbfolgekriege.

Das Ober-Quartier Geldern lag auf beiden Seiten der Maas und
der Niers lang hingestreckt in einer Ausdehnung von etwa 11 geograph.
Meilen von Nord nach Süd und von 1—6 geograph. Meilen von West
nach Ost. Im Norden stieß an das Quartier von Nymwegen und das
Herzogthum Cleve, im Osten war es von dem kölnischen Amte Rheinberg,
der Grafschaft Moers, dem kölnischen Amte Kempen und dem Herzogthum
Jülich begrenzt, im Süden von Jülich, Limburg uud dem Stift Lüttich,
im Westen endlich lagen Lüttich, Brabant, das Moorland „de Peel" und
das zu Nymwegen gehörende „Land van Knyck". Es bestand aus fol¬
genden Aemtern (^mmanisn), Städten und Herrschaften:
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1) Das Amt Geldern mit der Vogtei Geldern, worin die Kirchspiele
Nienkerk und Aldekerk mit mehreren Herrschaften und dem Neer- (Nieder)
Amt Geldern, worin Pont, Beert, Wetten, Kevelaer und das zur Hälfte
clevesche Kapellen.

2) Das Amt Kessel, auf dem linken Ufer der Maas, mit Venray
Sevenum, Helden, Kessel, Blerik, Maas-Bree, Sevolgen, Broeckhuyfer-
voorst, Baerlo, Wansnm, Horst, Gribbenvorst, Lottum, Broeckhnyfen,
Blitterswyck, Mierlo, Thyuray, Oirlo, Geysteru und Oyeu.

3) Das Amt Krickeubeckmit Gressrath, Lobberich, Wankum, Hins-
beck, Herongen, Leuth und Viersseu, welches von jülichschem und kölnischem
Gebiet eingeschlossen war.

4) Das Amt Straelen mit sechs Houschasten.
5) Das Amt Wachteudonk mit sechs Houschasten.
6) Das Amt Montsort mit Swalmen, Asselt, Elmpt, Ohe, Laak,

Maas-Bracht, Resteren, Jllichhofen, Vlodorp, Posterholt, Linn, Odilieu-
berg, Besel, Belsel :c.

7) Das Amt Erkelenz, von jülichschem Gebiet umschlossen, mit Nieder-
krüchteu, Wegberg, Baal und Welz.

8) Das Amt Middelaer, im nördlichsten Theile des Ober-Quartiers,
au der Grenze von Cleve.

9) Die Städte Geldern, Venlo, Roermoude, Straelen, Wachtendonk,
Erkelenz, Nieustadt und Echt (im Amt Montsort) bildeten besondere Ge¬
biete für sich, mit von den Aemtern getrennter Verwaltung.

10) Die Herrlichkeiten Middelaer, Gennep, Aefferden, Walbeck, Arcen,
Gribbenvorst, Broeckhuyfen, Horst, Blitterswyck,Geysteru, Spraelaut,
Mirlaer, Asselt und Elmpt, unter der Jurisdiktion ihrer Besitzer stehend,
nahmen ebenfalls in den Aemtern eine Ausnahmestellungein. ^)

An der Spitze der Regierung stand der vom Könige von Spanien
ernannte General-Statthalter, und ihm zur Seite der „Souveraine Hof
oder Rath" zu Roermoude. Die Verfassung war eine ständische; der all¬
jährlich im Herbste zu Roermoude sich versaminelnde Landtag bestand aus
den Vertretern der Ritterschaft in unbestimmter Zahl, da jeder Besitzer
eines Ritterguts, der acht Ahnen nachzuweisen hatte und sich zum katho¬
lischen Glauben bekannte, landtagsberechtigtwar, und je zwei Vertretern
— gewöhnlich der regierende Bürgermeister und ein Schöffe — der oben-

l) Nettesheim, Gesch. von Geldern, nach archiv. Quellen. — Nachrichten vom
Herzogth. Geldern zc. Staatsarchiv zu Düsseldorf. Geldern 15. — Die Sect. 102
Cleve, 121 Venlo, und 140 Maastricht der Rehmannschen Karte von Deutschland ent¬
halten alle genannten Orte nnd gewähren eine genane Uebersicht der Lage und Aus¬
dehnung des Oberquartiers Geldern.



230
König Friedrich I. und der Nicdcrrhein,

genannte» Städte, mit Ausnahme von Wachtendonk, welches ein fürstlich
Lichtensteinsches Leibgedinge war.') Ritterschaft und Städte beriethen in
getrennten Kurien und einigten sich dann über die durch Stimmenmehrheit
gefaßten Beschlüsse, deren Ausführung durch „Ordinarie Deputirte", je
zwei aus Ritterschaft und Städten, geschah, denen bei besonderen Veran¬
lassungen noch „Extraordinarie Deputirte" zur vollständigen Vertretung
des Landtags beitraten. Das Landtags-Reglement vom 20. Dezember
1680, in 47 Artikeln von Karl II. gegeben, stützte sich auf die alten Ver¬
träge zu Veulo zwischen Kaiser Karl V. und der Landschaft von 1544,
von Philipp II. 1556 bestätigt, worin bezüglich der ständischen Privilegien
ans die von Kaiser Heinrich VII. dem Grafen Reinhold von Geldern
1310 ertheilte Bestätigungzurückgegriffen war. Das Reglement ging in
alle Einzelnheiten ein, von denen hier nur erwähnt wird, daß die Sitzungen
von 9—12 Uhr Vormittags dauern sollen, und die Ritter 150 Gulden,
die städtischen Abgeordneten 75 Gulden jährlich Diäten beziehen, wovon
aber die Tage, an welchen der Betreffende nicht erschien, in Abzug kamen;
außerdem bezogen die Ritter noch eine „tra-llokiss oder vr^clom" von
50 Gulden. Der Artikel 27 ermächtigte die Stände, außer den jährlich
vom Könige geforderten „Subfidien", noch 18/m. Gulden umzulegen zur
Zahlung der Zinsen und Renten, womit das Land belastet war, und bis
zu 27/m. Gulden sog. „Unraths-Gelder" — t)iirÄö<Zs-?6liniAs— woraus
alle Ausgaben, sowohl feste als gelegentliche,bestritten werden sollten für
die Kosten des Landtags, das vrxäoiNz die Kompetenzen des Statthalters,
bis zu 7000 Gulden jährlich, des Kanzlers :c.^) Ein Dekret Philipps IV.
vom 3. November 1687, welches dem Bischof von Roermonde, nebst einem
Dechanten und einem Kanonikus die Berechtigung zur Theilnahme an den
Landtagen und somit die Bildung eines geistlichen Standes neben
Ritterschaft und Städten aussprach, fand bei den durchaus katholischen
Ständen entschiedenen Widerspruch uud blieb ohne Folgen, da selbst der
Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz sich nach dem Tode Philipps
bei seiner Schwester, der nunmehrigen Königin von Spanien, dagegen aus¬
sprach und sowohl der niederländische geheime Rath als der Staatsrath in
Madrid der Ansicht der Stände beitraten.

1) König Philipp IV. von Spanien halte 1649 Stadt und Herrlichkeit Wachtendonk

an den Grafen von Hnyn und Geleen verkauft, dessen Erbtochter es au die Fürsten

Salm brachte, von denen es die Fürstin Lichtensteiu, geb. Prinzeß Salm, erhielt. —

Nachrichten ?c. Geldern 15. Staatsarchiv Düsseldorf,

2) Geldern 63 Landtagssachen. Staatsarchiv Düsseldorf.

3) Akten im Gräfl. Hoeusbroeckfcheu Archiv zu Schloß Haag. oit,. von Nettesheim
in s. Gefch, von Geldern S, 334.
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Die Jurisdiktionsverhältnisse waren je nach Stadt und Land ver¬
schieden. In den Städten war der Magistrat gewissermaßen der Gerichts¬
herr nnd sprach Recht durch die Schöffen unter Vorsitz des königlichen
Schultheißen;auf dem Platten Lande entweder der Landesherr, der die
Rechtspflege unter Vorsitz des von ihm angestellten Schultheißen oder Vogtes
unter Beistand von Schöffen und Gemeinsleuteu oder Geschworenen aus¬
üben ließ, oder der Grundherr, der seinen eigenen Richter ernannte, welchem
ebenfalls Schöffen und Gemeinslente zur Seite standen. Aus Geldnoth
hatte Philipp IV. schon die Absicht, die der Krone zustehenden Jurisdiktions¬
und andere Hoheits-Gefalle zu verkaufen, welches aber von den Ständen
durch Bewilligung einer außerordentlichenSnbsidie von 125 000 Gulden
abgewendet wurde. Unter Karl II. kam aber 1673 diese Angelegenheit
abermals zur Sprache, und in den solgenden-Jahren kam der Verkauf dieser
Gesälle in allen Landgemeinden des Ober-Qnartiers zur Ausführung.
Die Gerichtsbarkeit der Landgemeindenwar dadurch größtentheils in die
Hände der Rittergutsbesitzergelangt, welche dieselbe auf ihren Gütern schon
besaßen und durch besondere Beamte verwalten ließen. Das Recht wurde
nach dem „Geldernschen Stadt- und Landrecht vom 1. Oktober 1620" ge¬
sprochen, welches in vielen Stücken wieder aus das alte, dem Ober-Quartier
vom Grafen Reinhardt gegebene Landrecht von 1328 Bezug nahm. Laut
Patent von 1310 hatte Kaiser Heinrich VII. der Grafschaft Geldern das
?riviIöAium non evooaQäc» verliehen. „Es wurde von keiner Sentenz
appellirt, sondern nur aä ouriain (den sonverainen Hof von Roermonde)
revidirt, von deren Urtheilen kein anderes Remeäium, nach Inhalt des

von 1669 mehr übrig ist, als das darin beschriebene kslruzZiulu
msZllas revisionis" — heißt es in einem Bericht vom Jahre 1724, den
König Friedrich Wilhelm I. befohlen hatte, als er die Gerichtsverhältnisse
in Geldern den in Prenßen geltenden Normen anzupassen beabsichtigtes)

Was uun endlich die Einkünfte des Ober-Qnartiers betrifft, so be¬
standen dieselben in den von der Regierung geforderten und von den
Ständen bewilligten jährlichen ^Ol-äinariö gubsiäisn", (durchschnittlich
200 000 Gulden), den Erträgnissen der Domainen, Zölle, Lizenten und
Accise, nach einem vorliegendenUeberschlag ca. 400 000 Gulden.

Nach Eroberung der Festung Geldern und dem Abzüge der spanisch¬
französischen Besatzung am 21. Dezember 1703 wendete König Friedrich
feine ganze Aufmerksamkeit auf den Zustand der Festung uud die inneren

>) St.'A. Düsseldorf. Geldern 15.
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Verhältnisse des Landes, soweit es in preußischer Gewalt war, denn er
hatte die ganz bestimmte Absicht, nicht nur den Besitz festzuhaltenund wenn
möglich auf das ganze Ober-Quartier zu erweitern, sondern speziell das
Land schon jetzt, soweit es angänglich, für sich nutzbar zu machen. General
v. Horn wurde zum Gouverneur ernannt und die Regierung zu Cleve an¬
gewiesen, aus ihrer Mitte eine besondere Kommission zu bestellen „zur
Respioiruug des Geldernscheu Wesens", welche, unter Theilnahmedes
General v. Horn und unter Aussicht der Regierung, die Verwaltung der
besetzte» Landestheile vorläufig in die Hand nehmen sollte. Sie erhielt die
Weisung, über alle Beziehungen des Landes die genauesten Nachrichten zu
sammeln und darüber an den König zu berichten. Der Vizekanzler der
Regierung zu Cleve, Herr v. Diest, der mit allen Landesverhältnissen genan
bekannte Geh. Rath Reinhard Hymmen, der Geh. Rath Bergius wurdeu
zu Mitgliedern der Kommisson berufen, welcher später noch der uns von
der Besitzergreifungvon Crefeld her bekannte Registrator Wever hinzutrat,
welcher hauptsächlich mit den finanziellen Verhältnissenbetraut wurde.

Als Grundlage für die Information scheinen Berichte des Herrn
v. Pallaut, ehemals Droste von Geldern, an die General-Staaten gedient
zu haben, wovon der erste, vom 21. Oktober 1702, in 71 Artikeln aus¬
führlich über die früheren Zustände im Ober-Quartier sich ausspricht; der
zweite, vom 5. November 1703, ergänzt den vorigen und erörtert speziell
die Verhältnisse des Amtes oder der Grafschaft Montsort, und ein dritter
Bericht vom 15. November 1703 in 53 Artikeln enthält noch weitere Er¬
läuterungen. Es würde zu weit führen, hier aus den Inhalt dieser weit-
länstigen Schriftstücke näher einzugehen, wo es sich nnr um Thatsachen
handelt, durch welche der Besitz befestigt und zum Vortheil Preußens ver¬
wendbar gemacht werden sollte.')

Der einflußreichste und wichtigste Mann im Ober-Quartier, sowohl
durch seine Familienverbinduugenund ausgedehnten Grundbesitz^)als durch
seine Stellung als Erbmarschall des Landes und Droste des Amts Geldern
war der Marquis Wilhelm Adrian von und zu Hoeusbroeck. Schou
während der Belagerung von Geldern hatte die. Regierung zu Cleve auf
Befehl des Königs Verbindungen mit ihm angeknüpft, auf dem Hause

1) St.-A. Düsseldorf. Geldern 1. Besitznahme. Drei Berichte Pallands.
2) Sein Vorfahre, Frhr. Arnold Adrian v. H. hatte 1675 von der Krone Spanien

die hohe und niedere Gerichtsbarkeit sämmtlicher Dörfer der Vogtei und des Neeramts
Geldern siir die Summe von 100 000 Pfunden (s, 40 Grot flandr.) käuflich erworben;
es waren dicS die sog. 14 Herrlichkeiten, Nicnkcrk, Vernum, Seveleu, Reurdt, Schap-
huyseu, Steudeu, Aldekerk, Wetten, Pont, Beert, Kapellen, Kevelaer, Klein-Kevelaer und
Ray. Nettesheim zc. 430.
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Bellinghoseu mit ihm konserirt über die in Geldern zu treffenden An¬
ordnungen und ihn in das Interesse Preußens hinüberzuziehen gesucht.
Der Marquis hatte jedoch ausweichend geantwortet und sich auf die am
19. Februar 1702 dem neuen Könige von Spanien, Philipp V. (von Anjou)
geleistete Huldigung berufen, bei welcher er als Erblaudmarschall snngirt
hatte. Deu 25. Januar 1704 berichtete die Regierung über den Verlauf
der Konferenzen an den König, welcher den 2. Februar an dieselbe
refcribirte:

„Wir hätten wohl gehofft, daß gedachter sich etwas näher
gegen Uns ausgelassen haben würde, denn obgleich Wir von ihm nicht
x,i-Ästen6iren werden, daß er etwas, so dem neuen König in Spanien znm
Nachtheil gereichen möchte, eingehen solle, so sehen wir doch auch nicht, was
er vor Bedenken haben kann, itzo, wo Wir die Vestung Geldern im Besitz
haben, zu axxrodiren und, soviel an ihm ist, es dahin zu befördern, daß
diejenigen Orthen und Herrschaften, die Wir zum Unterhalt gedachter
Vestung begehren, sich an Uns halten und von dem Staat (General-
Staaten) Uns nicht entzogen werden mögen, zumalen solches ohne ?ias-
^uäits desjenigen Erbrechtes geschieht, welches der König von Spanien an
selbige Lande und Orthe hat. Ihr habet auch gedachte» Uaryuis ans
alle Weise dahin zu disxouireu, daß er uns hierunter kavoriLire,und
könnet ihn dagegen Unserer beständigen Gnade und ^üsotion anss beste
versichern. Geben Oöln a./6. Lxrss d. 2. Februar 1704."

Die Regierung von Cleve fuhr nun fort, mit dem Marquis zu ver¬
handeln, indem sie ihm die Ansicht des Königs mittheilte. Der Fall lag
allerdings für Preußen wenig günstig. Das Ober-Quartier, in seinem
größten Theile im Besitze der Holländer, zum Theil im Besitz des Kaisers,
der ja (wie in Abschn. II. angeführt wurde) schon den 16. Mai 1702
das Verlangen gestellt hatte, daß alle eroberten Plätze in kaiserliche Pflicht
genommen werden sollten. Sowohl der Kaiser als die General-Staaten
die sich äußerlich als des Königs freundlich gesinnte gute Verbündete off<m-
barten, sobald sie von ihm irgend Etwas erlangen wollten, wußteu aber
bekanntlich stets alle möglichen Ausflüchtezu finden, wenn es sich um einen
von Preußen beanspruchten Vortheil handelte, und verstanden es, die Ent¬
scheidung immer hinauszuschieben oder ganz zu vereiteln. Preußen war bis
jetzt nur im Besitz der Festung, der Vogtei uud des Neeramts Geldern,
der Stadt und des Amtes Wachtendonk, der Stadt und des Amtes Straelen
und des Dorfes Hiusbeck im Amte Krickeubeck. Erkelenz, welches ebenfalls
von preußischen Truppen genommen und besetzt worden, hatte sich 1703 in
kaiserlichen Eid nnd Pflicht begeben. Venlo, Roermonde nnd Stevenswerth,
zu deren Eroberung preußische Regimenter wesentlich mitgewirkt hatten,
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waren in. den Händen der Holländer geblieben, und Preußen sogar die Mit-

besetznng verweigert worden. Der König hatte schon 1704 bei den General-

Staaten eine Theilung des Ober-Quartiers beantragt, zur Vermeidung von

Konflikten; der faktische Besitz der oben genannten Aemter durch Preußen

war auch anerkannt worden, aber in Bezng auf eine richtige Theilung der

Einkünfte wollten die Verhandlungen immer noch zu keinem Resultat ge¬

langen, trotz der mindestens wöchentlich sich wiederholenden Eingaben

Schmettans an die General-Staaten, nnd trotz der Bemühungen Hymmens,

den der König zu diesem Ende nach dem Haag sandte.

Auch die Verhandlungen der cleveschen Regierung mit dem Marquis

v. Hoensbroek gingen nicht vorwärts. Um ihn fester zu binden, verlangte

sie von demselben die Leistung des Eides als Droste von Geldern, was der

Marqnis aus den eben angeführten Gründen ablehnte und sich zugleich

direkt an den König wandte. Die Regierung berichtete d. 25. Juli darüber,

und wurde den 8. August aus Oranienburg dahin beschieden, daß der König

mit den vom Marquis angeführten, auch direkt ihm zugegangenen Gründen

der Ablehnung des verlangten Eides zufrieden wäre, „deshalb solle mit

solcher Eydtsleistnng annoch etwas angestanden werden, ohne deshalb sofort

weiter in ihn zu tringen."

Die Regierung hatte sich auch mit den Ständen des Ober-Quartiers

iu Verbindung gesetzt und die Umlage einer bestimmten Snmme in dem

von Preußen besetzten Theile verlangt, angeblich zur Wiederherstellung und

Erhaltung der Festung Geldern. Die Stände hatten aber dagegen Ein¬

wendungen gemacht und sich deshalb direkt an den König gewendet, indem sie

ans die bereits bewilligte Subsidie von 200000 Gulden für das ganze

Ober-Quartier sich beriefen. Unter dem 17. April 1704 ließ nun der

König den Ständen antworten, daß er sich mit der Forderung in vollem

Rechte befinde, laut des Vertrages mit dem Kaiser vom 16. September 1702

welcher den Ständen abschriftlich mitgetheilt wurde. Auch dagegen remon-

strirten die Stände unter Ausühruug des kaiserliche» Mandats vom

16. Mai 1702, wonach alle in den spanischen Niederlanden eroberten

Provinzen, Städte :c. für den Kaiser in Eid und Pflicht genommen werden

sollten, wie es auch in Erkelenz wirklich geschehen war. Infolge dessen

erließ nun der König 6. 6. Cöln a./d. Spree den 15. November 1704

eine Versügnng an die Negierung zu Eleve, worin es u. A. heißt:

„:c. Was die von gedachten Ständen allsZii-te Kayserl. Verordnung

belanget, so könnet ihr ihnen zu verstehen geben, daß der Kayser mit Uns

anno 1702 d. 16. Dec., und also nach angeregter Kayserl. Verordnung

aufgerichtetem ti-aotat, wegen Unserer an die Cron Lpameo habenden und

auf den Spanischen Niederlanden hafftenden Forderungen mit Uns dergestalt
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verglichen, wie hierbei liegender Artikel IX. solchen traowtes zeiget.

Ueberdem hat auch der Kaiser nachgehend sich gegen Uns erkläret, daß Wir

von Unsern von dem Ober-Quartier besitzenden Autheil auf eben die Ahrt,

wie die Spanier selbigen genossen, den ganzen Ertrag solchen Antheils

ziehen möchten, und zwar dergestalt, daß die Vestung daraus erhalten, die

zur ^äwillistration des Landes zu haltenden Bedienten daraus salai-üret

uud dasjenige, was noch Überschüsse, Uns von denen so Wir

aus dem vorigen Krieg an die Cron LpÄnisr, noch zn fordern haben,

gekürtzet würde; hierdurch nun ist das Recht, was Wir haben, aus bemeltem

Autheil des Ober-Quartiers den vorigen Beitrag, welchen die Spanier

daraus gehabt, zu fordern, der Genüge, in sxsoie auch gegen den Kayferl.

Hof bestärket, und wollen Wir auch hoffen, daß die Landstände dabei

avHuis8Liren uud Uns deßwegen keine weitere Huestion erregen werden."')

Nach einer anderen Seite hin entstand nun ein Konflikt mit den General-

Staaten, ebenfalls in Bezug auf die aus dem Ober-Quartier zu ziehenden

Geldbeiträge. Auf Veranlassung der General-Staaten war uämlich die

früher von Spanien bezogene Subsidie von 200 000 Gulden von den

Ständen bewilligt und bei der Ausschreibung auch auf die von Preußen

besetzten Orte umgelegt worden. Die Regierung zu Cleve hatte dagegen

sofort Protestirt und sich vielleicht zu scharfer Ausdrücke bedient; General

v. Horn hatte sogar die Zahlung eines jeden Beitrags nach Venlo oder

Roermoude „bei Todesstrafe" verboten. Hierüber wurde nun von den

General-Staaten beim Könige Beschwerde erhoben. Der König ließ das

Verfahren der clevifchen Regierung zwar als eine Uebereiluug entschuldigen,

aber zugleich vorstellen, daß das eroberte Geldern drei Festungen habe,

Venlo, Roermonde und Geldern, die beiden ersteren in holländischem, letztere

in preußischem Besitz; es sei deshalb selbstverständlich, daß Preußen auch

Vs der ausgeschriebenen Umlage beziehen müsse. Hieraus entstanden mm

weitläuftige Korrespondenzen, da die General-Staaten wie gewöhnlich

feilschten und weniger boten. Der König verlangte aber mindestens '/ä,

unter der Bedingung, daß eine derartige Theilung dessen, was das Ober-

Quartier aufbringe, sich auch auf alle übrigen Einkünfte aus Zöllen nnd

Lizenten beziehe; außerdem verlangte er einige Dörfer an der Maas

zwischen Grave und Venlo. Es kam zwar vorläufig darüber noch zu

keiner Entscheidung, doch räumte man dem Könige einige Dörfer zunächst

der Grenze von Cleve ein. Auch wegen Moutsort fanden Differenzen statt.

Wie schon erwähnt, hatte der Hof von Roermonde die Berechtigung des

Königs auf Moutfort aus der oranifchen Erbschaft anerkannt nnd der Lehnshof

i) Staatsarchiv zu Düsseldorf a. a, O.
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ihn damit belehnt. Nach der Einnahme von Roermonde und Stevenswerth

hatten aber die Holländer die in der Nähe dieser Festungen liegenden Ort¬

schaften des Amtes Montfort besetzt und zur Kontribution herangezogen,

wogegen der König durch Schmettau Widerspruch erheben ließ, aber vor¬

läufig ohne Erfolg.')

Im Laufe des Jahres 1704 ging König Friedrich nach dem Haag,

um dort persönlich die Angelegenheiten der oranischeu Erbschaft zu fördern

und zugleich die allgemeinen politischen Beziehungen, die Fortsetzung des

Krieges betreffend, zu besprechen. Auf dieser Reise besuchte er Geldern

und überzeugte sich von den dortigen Zuständen, namentlich von den Zer¬

störungen, welche Stadt und Festnng durch das Bombardement erlitten

hatten. Sein Augenmerk war darauf gerichtet, die Beschädigungen so viel

als möglich schnell wiederherzustellen, wozu Geueral v. Horn die nöthigen

Weisungen erhielt. Dazu gehörte aber vor allen Dingen Geld, und um

die nöthigen Snmmen zu erlangen, ergingen neue Mahnbriefe an den

Kaiser, an England und an die General-Staaten zur endlichen Zahlung

der mehrjährigen Rückstände an Subsidien für die Truppen, aber sowohl

in Wien wie in London und im Haag klopfte man an verschlossene Thüren

oder vielmehr an leere Kassen an und wurde mit höflichen Redensarten

vertröstet.

General v. Horn strebte deshalb danach, aus dem besetzten Theile

des Ober-Quartiers selbst die nöthigen Mittel zu beziehen. Wie er dabei

auf den Widerspruch der Stände stieß, ist oben angeführt. Um sich nun

eine genaue Kenntniß der Finanzverhältnisse des Landes und namentlich der

Einkünfte aus den Domänen und Zöllen zu verschaffen, zog er den Herrn

van Aesserden, Rentmeister der Stadt, der Vogtey nnd des Neeramts

Geldern zu Rathe, der auch bereitwillig die Einsicht in seine Bücher ge¬

stattete. Auf das Resultat, welches Horn aus dieser Einsicht zog, kommen

wir später zurück.

Auf Befehl des Königs vom 21. März 1705 an den General v. Horn

sollten monatlich 200 Gulden zum Fortifikationsbau und 100 Gulden zum

Anfbau des Zeughauses verwendet werden, Horn solle aber die Rechnungen

genan revidiren und dann einschicken. Es wurde um nähere Bestimmung

gebeten, ob die Summe nur zur Wiederherstellung der Wälle oder auch der

Brücken und Schleusen verwendet werden dürfe? Zugleich fragte die Kom-

III. pp.

Staatsarchiv Düsseldorf, Geldernsche Domänen-Rechnungen. In der Rechnung

Pr. 1704 nenn! sich Aefferden: ILouillkI N^sstsit in ?ruxsssll I^iiiZröMwssstsr
van äs stv.
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Mission beim Könige an, ob die früher durch die spanische Regierung „zum

besten der Garuisou umgelegten öxtraoräiuÄiren Ludsiclisu-Gelder" noch

ferner erhoben werden sollten? Es waren nämlich derartige Umlagen aus¬

geschrieben, von den Ständen aber dagegen protestirt worden unter Angabe,

„daß von dem Könige von Spanien niemals ein Ludsiäium extraoräi-

nariulli weder äireots noch inäiroots gefordert worden sei." Der König

befahl nun den 31. März 1705 eine kommissarische Untersuchung darüber,

ob die Geldernscheu Stände vormals alle Jahre einen außerordentlichen

Beitrag zu den Unrathsgeldern zum Behuf der Kriegs- und anderer könig¬

licher Ausgaben thun müssen? damit er den Ständen angemessenen Be¬

scheid ertheilen könne, „Gestalt Wir nicht gemeynet seyn, ihnen darunter

etwas nachzugeben, falls sie dergleichen vorhin gezahlet haben, wiewohl

Unser Absehen eigentlich dahin gerichtet ist, daß mehrgedachte Stände

darunter gelinde und etwa nach dem Fuße der unter holländischer Both¬

mäßigkeit stehenden traotirt werden sollen, wovon ihr die rechte Gewißheit

einziehen sollet." Zum Schlüsse bemerkt der König noch, die Kommission

solle pslichtmäßig ihr Gutachten abgeben, „ob Wir etwas und wieviel?

von mehrgedachten Ständen zum Lxtraor6iriÄric> mit Fug praetönäiren

können, umb dieselben danach zn bescheiden, damit sie solcherwegen als über

ein vermeintes neues Ouus sich zu beschweren nicht Ursach haben mögen."

Diese königliche Verfügung war an die schon erwähnte Kommission

„Horn, Hymmen, Mcekanzler von Diest und Geh. R. Bergins" gerichtet,

aber dieselbe hatte sich immer noch nicht fest konstituirt. Hymmen war zur

Zeit in besonderer Mission im Haag und mit Herrn v. Diest, der speziell

schon vorher von der Regierung zu Cleve mit Ordnung der sinauzielleu

Verhältnisse betraut gewesen zu sein scheint, war General v. Horn durchaus

nicht einverstanden. Er meldete den 25. April 1705 dem Könige, daß Herr

v. Diest sich der Geldernfchen Angelegenheiten nicht gehörig annehme,

besonders was die ordinären und extraordinären Subsidien betreffe; die

Einnehmer klagten, daß sie auf das Ordiuarium bereits etliche Taufend

Gulden hätten vorschießen müssen; auch wären auf Herrn v. Diest's An¬

ordnung im Wege der Exekution des Extraordinarinms an verschiedenen

Orten den Einwohnern das Vieh verkauft worden; er giebt den Rath, die

Rückkunft Hymmens abzuwarten, ehe weiter vorgegangen würde, da dieser

mit allen Verhältnissen genau bekannt sei.

Inzwischen hatte General v. Horn, „als im Namen I. Königl.

Maj. wohlbestallter Mit-Ooramissarius in ^ämiuistrirullg des Königl.

Geldernschen Antheils", den Marquis von Hoensbroeck ansgesordert, den

25. April in Geldern zu erscheinen, „nm in I. K. M. Pflichten zu treten

nnd den Eid als Drofte zu leisten." Zngleich war in diesem Schreiben
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auch verlangt worden, daß die sämmtlichen Jurisdiktions-Jnhaber dem
Könige den Eid leisten sollten. Der Marqnis erschien pünktlich, da er
„zur Bezeugung seiner alleruuterthänigstenDevotion gegen Jhro Königl.
Maj. hohe Person" nicht ermangeln wollte, sich „Hierselbsten vorzustellen."
In seiner unter dem 25. April schriftlich dem General von Horn und der
Kommission vorgelegten Erklärung bezog er sich auf das oben erwähnte
königliche Reskript vom 8. August 1704, wonach die Ableistung des Drosten-
Eides zwar noch aufgeschoben werden könne, obgleich aber die Ursachen,
aus welchen damals der Aufschub zulässig gefunden, noch eben so „prsZuaiit«
wären, als sie damals gewesen, so trage er doch ferner kein Bedenken,
nunmehr den Eid als Droste zu leisten; was aber den zweiten Punkt, die
Eidesleistung der Jurisdiktions-Jnhaber betreffe, so müsse er „feierlichst
erinnern und bedingen, daß solche?i-g.sstation iu Lpsoiss eines Hom^AÜ
seye, auf welchen Fall alles dasjenige, was bei dergleichen üblich, vorher
müßte gehen." Hierbei nahm er nun Bezug auf die ebenfalls oben an¬
geführte königliche Verfügung vom 2. Februar 1704, worin der König ja
ausdrücklich erklärt habe, „daß er an dem Erbrecht, welches der König von
Spanien an das Ober-Qnartier habe, nicht?rAe^uZit?irliches ^raetsnäii-e",
und ferner auf die königliche Verfügung vom 15. November 1704, worin
der König sich den Ständen gegenüber ausgesprochenhabe. Am Schlüsse
des Schreibens sagt der Marquis: „So lebe unter diesen Umständen der
allerunterthänigsten Hoffnung, man werde mit ferneren Amtspflichten mir
nicht tringen, sondern damit zufrieden seyn, daß ich, zur Bestärckung meiner
allcrunterthäuigsten Devotion und meines unverbrüchlichen
an Jhro Königl. Maj. in Preußen hohe Person den Aidt als Droste ab¬
lege. sigllatuiii 25. ^xi'llis 1705."

An demselben Tage reichten Horn und Diest dem Könige einen Bericht
ein in Bezug aus die Vereidigung der GeldernschenDienst- und Juris¬
diktions-Jnhaber, worin sie die Ansicht aussprachen, „daß darunter ein
tsmxerament könnte getroffen und ein Unterschied gemacht werden könne
zwischen denen, welche nach des verstorbenen Königs Oaroli II. von
Spanien Tode noch keinem geschworen, und denen, welche dem Duo
den Eydt abgeleget." — Der König antwortete 6. <Z. Charlottenburg, den
4. Mai 1705: „Um darin ganz sicher zu gehen, finden Wir allergndst.
gut, daß ihr zuvörderst gründliche und zuverlässige Nachricht einziehet, wie
man holländischer Seiten in ihrem in dem Ober-Quartier Geldern besitzen¬
den Antheil es mit der Leistung sowohl der Hnldignngs- und Lehns- als
auch der Jurisdiktions- und Bediennngs-Pflichten halte, sintemahlen Wir
es gut und rathsam finden, darunter mit denen General-Staaten eine
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eAglitet zu odssrviren; Wir sind deßhalb eines umbständlichenBerichts
hierüber mit nächstem gewärtig" :c.

Die Sachlage war aber auch eine ganz eigenthümliche und durchaus
noch nicht fest begründete. Preußen befand sich zwar faktisch im Besitz der
Festung Geldern und eines Theiles des Ober-Quartiers, doch nur allein
durch das Recht der Eroberung. Die Ansprüche auf den bleibenden Besitz
beruhten lediglich nur auf Versprechungendes Kaisers Leopold bezüglich
der Tilgung der alten Schnldfordernngen an Spanien, über welche eine
genaue und definitive Abrechnuug noch nicht einmal stattgefunden hatte;
zndem waren diese Ansprüche wesentlich dadurch beeinträchtigt, daß die
General-Staatensich im Besitz eines größeren Theils des Ober-Quartiers
befanden. Der Fall wurde noch schwieriger,da bisher alle Organe der
Landesregierung und der Stände sich in der von den Holländern besetzten
Festung Roermonde konzentrirten; auf eine freundliche Gesinnungder
General-Staatendurfte der König aber erfahrungsmäßig nicht rechnen, wo
es sich für ihn nm Erlangung einiger Vortheile und um Geldangelegen¬
heiten handelte. Auch der am 5. Mai 1705 erfolgte Tod des Kaisers
Leopold I. war für die Sache von großer Bedeutung, da die Gesinnungen
seines Nachfolgers Joseph I. für den König und für dessen Ansprüche noch
nicht bekannt, aber gewiß nicht die günstigsten waren, wie man aus einer
Denkschrift ersehen kann, welche die damals am Hofe zu Wien vorherrschen¬
den und maßgebenden politischen Ansichten wiedergiebt. Es war deshalb
für den König durchaus geboten, sehr vorsichtig vorzugehen und alle seine
Anordnungen im Ober-Quartier derartig zu treffen, daß einerseits der
Kaiser und die General-Staaten sich dadurch nicht verletzt fühlen konnten,
andererseits aber auch die Stimmung der Bewohner des von Preußen be¬
setzten Theiles in Bahnen geleitet wurde, welche ein Verbleibenunter
preußischer Herrschaft zu begünstigen im Stande waren.

Ueber den in Folge des Befehls vom 4. Mai erstatteten Bericht und
dessen Juhalt liegen hier keine näheren Angaben vor, wohl aber kann man
aus der folgenden, einem Programm zu vergleichenden Verfügung der
Kommission,oder eigentlich des Generals von Horn, vom 27. November
1705 wenigstens einen annähernd richtigen Schluß ziehen über die Grund¬
sätze, welche der König bei der Verwaltung in dem besetzten Theile des
Ober-Quartiers, besouders bezüglich der aus dem Lande einznziehenden
Beiträge, zur Geltung gebracht wissen wollte. Die Verfügung lautet:

„Ob Zwar Se. Königl. Mayt. in Preußen, Unser allergndst. König
und Herr, aus Louversiuer Macht, und zufolge vormaliger Königl.

i) Droysen IV. 1. 271 und IV. 4. 229. Eine österreichische Denkschrift 1705.
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Hispanischer befundener Ausschreibungen, besngt gewesen, von dem unter

Dero Bothmäßigkeit jetzo stehenden Antheil des Hertzogthumbs und Landes

von (Ausläern sowoll die oi-cliuaire als extraoiäing.ire subsiäisn zu

erheben, so viel mehr, als in Betracht Dero allbereit angewandten großen

Kosten und noch auzuwendeuden reparatiorlöll in Stadt und Vestuug

l^usläsi-ll, ein großes, und das oräinaii-s weit übertreffendes, desgl. auch

sür Dero zu des Landes Schutz und Bedeckung erforderte trouxss noth¬

wendig wäre, so haben dennoch gedachte Se. K. M. anß besonderer Königl.

olerllsnczs und landesväterlicher Vorsorge allergn. bewilliget und zu ver¬

ordnen befohlen, daß die Unterthanen nach Beschaffenheit ihres

Vermögens czonsiäsrii-et und gelinde ti-aotiret werden sollen,

auch nach dein Fuß der benachbarten Hollänäisolisll impositionen die

anßschreibungen sowoll des Ol-äiuarü als LxtrAoi-äinktrü einzurichten

wären: Gleich nun biß anhero an dortiger Seite das Land mit Lxtra-

oiiZinarien verschonet worden, alß hat auch ferner allerhöchstgedachte

Se. K. M. allergndst. befohlen, daß die allbereits bewilligte rsmissiones

vom Oräinario abgezogen, das «zxti-aol-äiiiaii-s auch nach und nach vom

Oräinsrio aufgeschrieben, die ?c»urÄAös- und Zuschubsgelder der Lavallsris

gleichfalls anß dem OrZinario genommen, endlich anch wegen der Land¬

dienste der Unterthanen zwar rations prasteiiti es dabei sein Bewenden

habe, zumahlen die ohnnmbgängliche Noth solche erfordert gehabt, pro

tuturo aber mit solchen Diensten, gleich wie es der Ltaat eingerichtet hat,

auch veranstaltet, jedoch vorbehalten werden solle, derjenigen Dienste, welche

vom Ambt nnd der Vogtey (ZuöllZei-n bei der Vestung von vormahls her

nmbsonst haben xraestirt werden müssen, so aber dergestalt zu ästermiiiiren

und zn rspartiren, damit niemand Beschwerde zu führen darüber Ursache

haben möge. Im übrigen aber soll die orclinairs oontribution jedesmahl

in den gewöhnlichen tsiminen ausgeschrieben und beygetrieben werden.

Solcher Königl. allergndst. rssolution zu alleruuterthänigster Folge wird

im Nahmen Sr. Königl. Maj. Dero Landtrentmeister -sosspli vsn

hiermit anbefohlen, daß derselbe in allen Stücken sich darnach richte, mit

dem Lande fördersambst wegen bishero eingebrachter, und biß Anßgang

dieses Jahres noch einzubringender Lontrilzution abrechne und li^uicZire

auch alßdann einen aLouraten Lstat schriftlich der Königl. Hierselbst ver¬

ordneten Lommission einbringe, wieviel nach Abzng aller rsmissionen,

Znschubs-Gelder der Oavallerie, außscheidung des oxtra-

oräinAi-ii im Oräinario, auch bezahlten assiZNÄtiollöll und Liaotawent-

Geldern der Bedihnten, annoch Ueberschuß bleibe, gestalt er, der Landt¬

rentmeister van so woll alß anch der reeevsur I>6rsa,u die

Beytreibnng der roste für dieses lanfsende Jahr darnach einzurichten, und
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ferner, „waß oiciinaiiL abgeschrieben wird, mit gebührendem Fleiß und
exaotituäs zu erheben habe. (Zusläern, den 27. November 1705."^)

Wir ersehen aus dieser Verfügung, wie der König zwar die größte
Sorgfalt uud Genauigkeit in Bezug auf die zu erhebendenBeiträge ver¬
langt, aber zugleich will, daß die Unterthanen „gelinde traotirt" werden
sollen.

Die „zur RsspiLÜrunZ der Lruelclsi-uschen sösii-es Allerhöchst ver¬
ordnete Lomwission" ließ in ihrer Thätigkeit vieles zu wünschen übrig,
da die Mitglieder derselben nicht permanent versammelt waren und jede
zur Sprache kommende Angelegenheiterst durch Korrespondenzen und schrift¬
liche Verständigung zum Schluß geführt werden mußte. Das thätigste
Mitglied war der General von Horn, der trotz seiner vielen anderen Ver¬
wendungen, in welchen wir ihm schon begegnet sind, an Ort und Stelle
energisch eingriff, aber seine Ansichten nicht immer durchsetzen konnte. In
den Aemtern Straeleu, Erkelenz, Wachtendonk fanden sich verschiedene Ein¬
gesessene durch die preußische Verwaltungbeschwert, und hatten dagegen
bei dem Hofe von Roermonde Rekurs ergriffen. Ein Bericht Horns vom
3. Februar 1706 äußert sich darüber: Man wende sich in Sachen, welche
vor der Königlichen Kommission abzuthun wären, „ohngescheut"nach dem
Hofe von Roermonde, „allwo man Alles ohne distinotiou zur czoZnitioll
anzunehmen kein Bedenken trage", und giebt zu erwägen, „was darin zu
thun sey." Alle der Kommission anbefohlenen Geldernschen Angelegenheiten
blieben im Stocken, darunter die Reguliruug der Unrathsgelder, die Be¬
zahlung der Karren zum Festuugs- und Restaurationsbau, die Untersuchung
der Rechnungen,die Instruktion des königlichen Schultheißen zu Geldern,
die Verordnung über die Landzölle u. s. w. Am Schlüsse wird der Wunsch
ausgesprochen, „daß der Herr Vizekanzler von Diest bei seinen vielen
ooczuxationss endlich noch Zeit gewinnen möge, um auch den hiesigen
Angelegenheiten vaciren zu können."

Noch klarer spricht sich der General in einem Schreiben vom
10. Februar 1706 an den Grasen von Wartenberg über diesen Gegenstand
aus: Er habe immer gehofft, die Kommission werde endlich zusammen¬
kommen, damit Alles, was des Königs Dienst und Interesse erfordere, er¬
ledigt werde, der Herr Vizekanzler habe aber „bald mit seinen ander¬
weitigen ooouxationsriz bald wieder mit Versprechen, sich ehestens einzn-
finden, bald mit der nichtigen Ausflucht, daß er eine esoorts nicht erhalten
könne, endlich mit lauter leeren Worten" die Zeit hingehalten. Hymmen
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sey im Haag, Bergins sey einestheils vielfach auf außerhalb „veoupiret",

und, wie es scheine, nicht dahin zu „(Zisporüren", daß er gegen oder ohne

des Herrn von Diest Willen mit ihm „eovoui-iirs." „Ich habe indeß"

— fährt Horn fort — „zwar alleine mein äevoii- nach Möglichkeit an¬

gewandt, die Lubsiclisii, I <?mis8lor>sr>, Abrechnungen mit dem Lande

gemäß königlicher Verordnungen eingerichtet, darüber aller Mit-Loozmis-

sarien söntimevtL schriftlich gesuchet, und äs oollkZert mit ihnen, soviel

nur möglich gewesen, in Richtigkeit zn bringen getrachtet, wo aber einer

derselben Bedenken geäußert, die betreffenden Sachen aufgeschoben, obgleich

dieselbigcn ohne Schädigung des Königlichen Interesses und Vermehrung

der tüoritusion nicht unabgethan bleiben können." Der General glaubt,

daß man geheime Ursache habe, warum man in diese Kommission „ohngern

oder gar nicht mehr" eingehen wolle; er wolle zwar Niemand anklagen,

habe es aber für seine Pflicht gehalten, dem Könige darüber zu berichten.

Schließlich bittet er den Grafen Wartenberg, sich der Sache anzunehmen

und spricht den Wunsch aus: „auch seinerseits von der Kommission baldigst

zu werden."

Der König wußte die Angelegenheiten Gelderns in zu guten Händen,

um auf den auch ihm vorgelegten letzten Wnnsch Horns einzugehen, es

wurde vielmehr an die Regierung zu Cleve ernstlich verfügt, dahin zu

wirken, daß die Kommission als solche thätiger sich der Sache annehmen

sollte. Da aber der Vizekanzler von Diest sowohl mit dem Regiernngs-

Kolleginm, als anch mit den Ständen von Cleve nicht im besten Einver¬

nehmen stand, so scheinen diese Mahnungen wenig gefruchtet zn haben,

denn fast sämmtliche zunächst erlassene Verfügungen in der Geldernfchen

Sache sind vom General von Horn ausgegangen und- von ihm allein unter¬

zeichnet. Es sei davon nur erwähnt eine Verfügung vom 30. November

1706 an den Landrentmeister van Aesferden, worin derselbe angewiesen

wird, pro 170? den zweiten Termin der noch restirenden Unrathsgelder

mit 16 000 Gld. und außerdem noch für verschiedene andere „unvermeid¬

liche Unkosten" 3000 Gld. auszuschreiben und nach der gewöhnlichen

Matrikel umlegen zn lassen, in vier Monaten die Gelder „beizutreiben",

nach dem sormirten Etat die Zahlung des ganzen Unraths zu verfügen

nnd dann, mit Quittungen belegt, nächstens zu verrechnend)

Die schon 1704 begonnenen und immer noch nicht zu einem Resultat

gelangten Verhandlungen mit den General-Staaten wegen einer Theilung

des Oberquartiers waren die nächste Angelegenheit, welche die ganze Sorge

des Königs in Anspruch nahm. Es war gewissermaßen selbstverständlich
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und ein stillschweigendes Uebereinkommen, daß Preußen in dem von ihm
besetzten Theile xro i-ata die darauf fallenden Subsidien, Domaineneinkünfte
und Nnrathsgelder erheben ließ, welche nach einem ungefähren Ueberschlag
einen Ertrag von 78—79 000 Gulden abwarfen. Den 24. April 1706
legte Schmettau auf Befehl des Königs den General-Staaten wieder eine
aus den endlichen Abschluß dringende Eingabe vor. Der König wollte sich
begnügen mit der Stadt und dem Amt Geldern mit Einschluß von Groß-
nnd Klein-Kevelaer und Rayen, ferner Stadt und Amt Wachtendonk, Stadt
und Amt Straeleu und dem zum Amte Krickenbeck gehörenden Dorfe
Hinsbeck, verlangte aber auch '/t der Zölle von Benlo und Noermonde,
und, um an die Maas zu kommen, die Herrschaften Well, Aefferden und
Aerfeu, dann Walbeck, Erkelenz, den Zoll von Middelaer, der zur Zeit in
Venlo erhoben wurde uud endlich die Fürstenrechte in der Herrschaft
Middelaer, deren Eigenthümer er schon war, da deren größter Theil auf
dem Gebiet von Eleve lag. Die Revenüen aus allen diesen Orten wurden
auf V« der Zölle und Lizenten des ganzen Oberquartiers berechnet. Da
die General-Staaten die Sache wie gewöhnlich,wieder in die Länge zu
ziehen trachteten, mahnte Schmettau den 3. und 26. Juli an die Erledigung
und beantragte den 4. August, die General-Staaten möchten mindestens
veranlassen, daß der König in dem von Preußen besetzten Theile in keiner
Weise gestört werde, den er unter gleichem Rechtstitel besitze, wie die
General-Staatendie in ihrem Besitze befindlichen Städte und Aemter.

Den 7. September 1706 antworteten endlich die General-Staaten.
Sie gestanden dem Könige die Städte und Aemter Geldern, Wachtendonk,
Straelen und das Dorf Hinsbeck zu, übergingen aber die übrigen Forde¬
rungen mit Stillschweigenund erklärten ausdrücklich, diese Theilung könne
aber nur eine provisorische sein, so lange der Krieg noch anhalte. Zugleich
legten sie eine Berechnung bei, in welcher die Einkünfte des Preußen zu¬
gestandenen Theils in Prozentsätzen aufgeführt waren. Den 1., 12. und
14. Oktober legte Schmettau neue Eingaben vor, ohne daß die General-
Staaten sich zu weiteren Zugeständnissenveranlaßt fanden. In der Ein¬
gabe vom 1. Oktober hatte er auch noch die Ueberweisung des Landes von
Kuyck auf dem linken Maasufer verlangt, welches in Beziehung zn der
oranifchen Erbschaft stand; da aber die Festung Grave darin lag, welche
der König ja 1702 vergeblich zu erhalten versucht hatte, so wiesen die
General-Staaten den Antrag entschieden zurück

Ein Antrag Schmettau's auf Rückgabe des Maaszolles von Grave
nnd Verlegung desselben nach Gennep, veranlaßte neue Schwierigkeiten.
Der Einnehmer dieses Zolles war gestorben und die General-Staaten
wollten die Stelle wieder besetzen. Der König ließ durch Schmettau

16*
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dagegen protestiren und den Protest dadurch motiviren, daß dieser Zoll
früher in Gennep erhoben, vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm, seinem
Vater, 1678 au den damaligen Prinzen Wilhelm IV. von Oranien und
dessen Descendenz abgetreten worden sei, der ihn nach Grave verlegt
habe; da nun Wilhelm ohne Hinterlassung von Descendenz verstorben sei,
so müsse der Zoll an Brandenburg zurückfallen und mit Cleve wieder ver¬
einigt, also nach Gennep zurückverlegt werden. Da die General-Staaten
dies ablehnten, ließ der König in Gennep ebenfalls eine Zollstätte aus der
Maas anlegen, in deren Folge die Schiffer sowohl hier als in Grave zur
Zahlung angehalten wurden, und die General-Staaten mit Beschwerden
bestürmten. Es wurden große Korrespondenzen darüber geführt, eine Er¬
ledigung erfolgte aber erst beim Schluß des allgemeinen Friedens.

Günstiger gestaltete sich, wenigstens theoretisch, für den König ein
Zwiespalt mit den General-Staaten wegen Montsort, dessen Besitz, wie
schon früher erwähnt, der Hof von Roermonde dem Könige rechtlich zu¬
gestanden hatte als oranisches Erbtheil. Die General-Staaten beantragten
eine Suspension dieses Urtheils, welche der genannte Hof auch eintreten
ließ, da Roermonde und Montfort jetzt in der Gewalt der Holländer
waren. Hiergegen remonstrirte Schmettau im Namen des Königs nnd
verlangte Widerruf der Suspension. Als die Sache zur Entscheidung vor
die General-Staaten kam, fand es sich, daß bei der Abstimmung drei
Provinzen für die Aufrechthaltung der Suspension, drei aber für den Wider¬
ruf sich erklärten. Die Vertreter der 7. Provinz, welchen nun die Ent¬
scheidung zufiel, waren aber unter sich ebenfalls getheilter Meinung, so daß
der seltene Fall vorlag, daß eine Resolution der Hochmoogenden gar nicht
zu Stande kommen konnte. Endlich gelang es Schmettau, den Widerruf
durchzusetzen, wodurch der Rechtspunkt zwar gewahrt, in der Sache aber
nichts geändert wurde, da es deu Holländerngar nicht einfiel, etwa die
Grafschaft Montfort zu räumen und noch viel weniger, den Besitz dem
Könige zu überweisen: sie blieben ruhig in den besetzten Orten stehen und
zogen nach wie vor die Einkünfte aus denselben.')

Das Bestreben des Königs zur definitiven Erwerbungdes bis jetzt
besetzten Theiles, oder im günstigsten Falle des ganzen Oberquartiers
Geldern, zieht sich durch fast alle diplomatischen Verhandlungen des
Berliner Hofes zn dieser Zeit hindurch. Es waren aber auch diese
Absichten den Diplomaten der anderen Mächte, und namentlich den Theil-

>) IV. 326 u. ff-, 333 n. ff.
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»ehmern am Haager Bündniß nicht unbekannt. Geschickt wurden diese
Absichten benutzt als Lockspeise, wenn der Eine oder Andere den König zu
irgend einer Handlung zu seinen Gunsten bestimmen wollte. Ludwig XIV.,
dem es darauf ankam, das Haager Bündniß von 1701 zu sprengen, hatte
schon 1704, nach der verlorenen Schlacht bei Hochstädt, den schwedischen
Grafen Bielke beauftragt, sowohl bei dem Könige als bei dem Ober-
Kammerherrn Grafen Wartenberg die nöthigen heimlichen Schritte zu
thun. Ludwig bot dem Könige nicht nur die Anerkennung der Königswürde,
worauf dieser so großes Gewicht legte, sondern stellte ihm auch die günstige
Erledigung der oranischen Erbschaftsfrage und das ganze Oberquartier
von Geldern in feste Aussicht, wenn er sich neutral erklären und nur
seine Truppen aus den Niederlanden zurückziehen wolle, ein Beweis, wie
hoch der französische Gewalthaber den Werth der preußischen Truppen
würdigte. Ein Bündniß mit Schweden und dadurch zu erlangende Vor¬
theile im Osten während des Nordischen Krieges, die Vermittelung zur
Wiederherstellungder alten Verbindung zwischen Schweden und Frankreich,
ja selbst der Plan einer Vermählung des preußischen Kronprinzen mit der
Schwester Karls XII. von Schweden, waren dabei mit in Rechnung ge¬
zogen worden.

Aber auch bei den General-Staaten hatte Ludwig XIV. seine ge¬
wandten Agenten wirken lassen, darauf rechnend, daß die reichen Kaufleute,
welche die Mittel schaffen mußten zur Führung eines Krieges, der ihrem
Handel schwere Wunden schlug, gewiß bereitwillig eingehen würden auf
günstige Bedingungen zum Frieden. Daß er dabei den Holländern in
dem Anerbieten eines Barriere-Vertrages ebenfalls Geldern in Aussicht
stellte, oder doch wenigstens das Besatzungsrechtin den Festungen des
Ober-Quartiers mit Einschluß von Geldern, welches er eben dem König
Friedrich versprochen hatte, war einer jener bekannten diplomatischen
Schachzügeder schlauen aber gewissenlosen französischen Politik. Mit den
General-Staaten stand König Friedrich ja wegen der oranischen Erbschaft
zu dieser Zeit bekanntlich nicht auf dem besten Fuße, und im Haag hegte
man wirklich die Beforgniß, derselbe könne sich von der „großen Allianz"
lossagen, zumal da er nach dem Tode Leopold's I. sich auch von Seiten
des neuen Kaisers Joseph keiner günstigen Gesinnungen zu erfreuen hatte.
Es lief sogar das Gerücht, der Kaiser trachte selbst zu Gunsten des Erz¬
Hauses Oesterreichnach dem Besitz der Spanischen Niederlande, einschließlich
des Ober-Quartiers.

Der Herzog von Marlborough — „N^loi-6 Duo" — in dessen
Händen eigentlich die strategische Leitung des Krieges der Verbündeten
gegen Frankreich lag und der das verbindende und vermittelnde Glied
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zwischen England und den General-Staaten war, eilte persönlich nach
Berlin, um mit dem Könige einen neuen Vertrag über Truppenlieferung,
namentlich für den Kriegsschauplatz in Italien abzuschließen und dabei auch
die allgemeine politische Lage in Erwägung zu ziehen. Es handelte sich
vor allen Dingen darum, den König um jeden Preis an dem Haager
Bündniß festzuhalten.In Berlin wurden dem Herzog die Anerbietungen
Frankreichs eben so wenig verhehlt, wie die Aussichten, welche Karl XII.
von Schweden, August II. von Sachsen-Polen und selbst der Zaar Peter I.
dem Könige eröffnet hatten wenn er sich ihren verschiedenen Politischen
Absichten anschließen wolle; es wurde ihm aber zugleich die Versicherung
gegeben, daß der König bisher noch keinen bestimmtenEntschluß gefaßt
habe, und bei der Königin von England sich Raths erholen wolle. Nun
versprach Marlborough, daß England dem Könige jederzeit seine Unter¬
stützung nicht versagen werde, wenn das Interesse Preußens irgendwie und
wo in Gefahr kommen sollte, und die Königin Anna wiederholte diese Zu¬
sage, daß sie bei dem allgemeinenFrieden für die Interessen Preußens wie
für ihre eigenen sorgen werdet) Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß
der König hierbei auch seine Ansprüche auf das Ober-Quartier Geldern
zur Sprache gebracht habe.

Diese weitläufigen Verhandlungen Verliesen für jetzt ohne bestimmtes
Resultat, da der König nicht nur an dem Haager Bündniß festhielt, sondern
auch die gewünschte Truppenzahl stellte, obgleich auch hierbei wiederum die
Abneigung des Kaisers gegen Prenßen offenbar zu Tage kam. Als aber
im Jahre 1706 bei Ramillies und Turin, 1708 bei Oudeuarde die
Franzosen besiegt wurden und sogar die wichtige Festung Lille den Ver¬
bündeten einräumen mußten, die Kräfte Frankreichs aber so erschöpft waren,
daß die Aufstellung neuer Heere für den nächsten Feldzug kaum möglich
schien, machte Ludwig XIV. einen neuen Versuch, den Frieden zu erlangen,
selbst unter den größten Opfern.

Durch Vermittelung des Herrn von Petteknm, holsteinischem Bevoll¬
mächtigten im Haag, ließ er neue Unterhandlungenmit den General-Staaten
anknüpfen. So geheim dies auch betrieben wnrde, bekamen doch die Be¬
vollmächtigten der anderen Staaten davon Kunde, nnd Schmettau verfehlte
nicht, den König darauf aufmerksam zu machen, da er gewiß voraussetzen
durfte, daß auch jetzt wie früher, der Besitz des Ober-Quartiers wieder
in die Verhandlungen hineingezogen werde. Schmettan erhielt deshalb
dringende Weisungen zu verschärfter Beobachtung aller Schritte der Unter¬
händler. Der König aber gab dem General von Horn unter dem 19. April

i) Droysen, IV. 1. 236.
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1709 den Befehl, „den ganzen Distrikt, welchen Wir von dein Hispanischen
Geldern jetzo im Besitze haben, ans einer gedruckten Karte mit einer bunten
Farbe ao-zurat zu notiren, und dabei anzugeben, was der Ltaat von
selbiger Provintz besitzet;" dabei solle er seine Bemerkungenmachen, was
für das königliche Interesse von Wichtigkeit sei, „für den Fall, daß es bei
einem Friedensvertrage zu einer dieser Provintz zwischen Uns und
dem Staat kommen sollte;" mit dem VizekanzlerHymmen solle er sich
darüber benehmen.^)

General von Horn hatte viele Mühe, die passenden Karten zu er¬
halten, und nahm Schmettau's Beihülfe in Anspruch. Sobald er in deren
Besitz war, übersandte er sie unter dem 1. Mai 1709 dem Könige, mit
den befohlenen Berichten zur Erläuterung der Karten und darüber, was er,
nach seinem „wenigen Begriff" für nöthig halte, im Interesse des Königs
zu beobachten, wenn es bei dem Frieden zu einer „?ai-WZiz der Ober-
geldernschenProvinz" kommen sollte. „Mit Hymmen habe über diese
watiers zwar auch oomraullioirt)" — sagt er in dem betreffenden An¬
schreiben — „doch weil derselbe sich itzo in LIsvs etwas inoommoclirt
befindet, welches man sür's koäaZra halten dürffte, so ist die mündliche
Unterredung noch einige Tage verschoben, indeß überschicke demselben hier¬
von Abschrift, ob er noch etwas nützliches befinden möchte, und behalte
mir weitere Mittheilung vor."

Die Anlage dient nun zur Erläuterung der Karte. Der augen¬
blickliche preußische Antheil ist mit gelber Farbe, der Holländische mit
rother Farbe angelegt; „allein wo die limitsr» mit einander oonouriiren,
da findet man ein Theil befärbet, ein anderes weiß gelassen, x>. exemxls
Laxellsll, welches zum Theil Clevisch, zum Theil Geldrisch ist, also auch
das Been bei Gaesdouk, itsm Bloemersheim, welches zum Fürstenthum
Moers gehörig, hat ein gar kleines Antheil vom Lande und Gebüsch auf
Geldrischem Boden, Wachtendonk, worunter Laugendonk uud Langenfeld,
ins Holländische unter Amt Krickenbeck gehörig und beinahe bis an die
Stadt sich erstrecket; das Uebrige, als die Stadt und das Amt, gehört in
den preußischen vanwa von Geldern." — Es folgt nun „eine Specifikation
der Städte, Aemter und Herrlichkeiten, welche unter S. K. M. aller-
guädigster Bothmäßigkeit stehen", welche schon oben aufgeführt wurden,
„nicht aber die adlichen und gemeinen Häuser noch Dörfer, welche unter
jene sortii-en, auch unter solche Gerichte gehören und selbst keine -surisäicztioll
haben." Dann werden diejenigen Städte, Aemter, Herrlichkeiten:c. auf¬
gezählt, welche zur Zeit im Besitz der General-Staatenwaren, deren oben

i) Staatsarchiv Düsseldorf. Geldern, Besitzergr. 2.
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ebenfalls schon Erwähnung gethan wurde. Endlich werden noch die Herr¬
lichkeiten angegeben, „welche frey zu seyn prastsuZiren, nemlich Horst^en,
dein Frhr. von Mylendonk zubehörig, ist sub lite incieoiso geblieben, ob
nach Moers oder nach Geldern gehörig, will gleichwol! Moersisch Lehn
sein, giebt nichts in Lubsiäiso, und Wyckradt, dem Frhrn. von Quadt
gehörig, gelegen bei Erkelentz, prastsulZirt eine freie Reichsherrschaftzu
seyn, und ist also von langer Zeit gehalten, wiewohl die Qualität in
Zweifel gezogen wird.'")

Von größerem Interesse in Bezug auf eiue Theilung des Besitzes ist
die Anlage L. „Was bei den Friedensuuterhandluugeu ohnmaßgeblich zu
beobachten",worin General von Horn, gestützt auf die Angaben des Land¬
rentmeisters van Aefferden, sich äußert wie folgt:

„S. K. M. unser allergndst. Herr haben zwar rations der Domaiuen
vollkommlich tertiam im Ober-Quartier, auch ratious der Ludsiciisu in
200/ill. Gld. 71045 Gld,, also über V->, welches 66 666 Gld. 13 Stbr.
4 Pf. machet, noch ein surplus von 4378 Gld. 6 Stbr. 8 Pf.

2) Es hat aber der Staat die Land- und Maas-Zölle, welche glaub¬
lich ein noch mehreres als ihr czolltinZsr>t an LubsicZiöQ einbringen, uud
woran billig auch tertia xars S. K. Maj. gebürte, sowohl pro tempore
passato als futuro, wann die xg-rtsZe bei einem Drittel verbliebe.

3) Der Ltaat hat in Ltraslsn noch bisher einen Offizier mit 10 Ge¬
meinen als im ZuArnison, item daselbst einen Empfänger von Zöllen und
Iisenteu, desgl. rsosveurs zu zu MsII :c. dann solche guar-
nisoll und alle solche Bedienten billig hinweg zu ziehen sein würden.

4) ist aus ohnzeitiger und übel bedachter oollniveiKZö in
Kayserl. Pflicht getreten, und träget allein denen gudsilZisn bei: 6340 Gld.,
ist dem Königl. Gebiete weit entlegen, und möchte nützlicher sein, sich dessen

>) Die Reichsunmittelbarkeit der Herrschaft Wickradt, welche allerdings früher Gel-

dernsches Afterlehn gewesen, datirt von 1488, wo Kaiser Friedrich III. ä. <Z, Cöln, den

6. November sie dem Heinr. v. Hnmpesch als erbliches freies Reichslehn verlieh in An¬

erkennung der Dienste, welche dieser dem Erzherzog Maximilian (Gemahl der Maria

von Burgund) in dem Kriege gegen Lndwig XI. von Frankreich und die aufständischen

burgundischen Unterthanen geleistet hatte. Maximilian, Kaiser geworden, erneuert den

Lehnbries 1490 und überträgt (i, 6. Ulm 15. Juli 1502 das Lehn auf die Kinder erster

Ehe der Gemahlin HumPesch's, die Gebrüder Adolf, Steffen uud Dederich vou Quadt

(„den Quaden"). Dnrch Karl V. 1517 und 1522, durch Kaiser Ferdinand I. 1560,

durch Maximilian II., Rudolf II. 1594, Matthias 1616, Ferdinand II. 1624, durch

Ferdinand III. 1633, 1645, 1653 ?c, wird das Lehn der Familie von Quadt erneuert,

welche im Besitz blieb bis znr Auslösung des deutschen Reichs, 1752 von Kaiser Franz I.

in den ReichSgrafenstand erhoben und 1803 mit Jsny entschädigt wurde. Die Lehns-
briese in: Kurz, gründlicher Bericht:c. gedruckt im Jahre 1655.
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wie auch von IIir>8beok zu entschlageu, welches in Luksidüs beiträget
2630 Gld., also beide Oerter zusammen 8970 Gld. Uud wäre pro sc^ui-
vslenti zu begeren alleine Vierssen, als näher anbelegen, obschon daselbst
lüölnische Lanoniei die Grundherrschast haben. Dieses Visrsssr, träget
zwar zu Ludsiäisn jährlich 8876 Gld. 13 Stbr. 4 pfg., also, daß durch
solchen Tausch jährlich 113 Gld. 6 Stbr. 8 pfg. verfahren würdeu; es
wäre aber wegen dortigen oommsi-Lii der Verlust vollkommlich und ein
surxlus aus denen liventen zu erholeu.

5) Das Justitzwesen würde auch hoffentlich verändert uud dem Hofe
von RosrmolllZsgäutzlich entzogen werden."^)

Aefferden hatte auch noch andere Punkte mit in seine Berechnungen
hineingezogen, von welchen General v. Horn vorläufig noch absah, wie
z. B. die Geldernscheu Lehnsherrlichkeiten Obbich, Steyn, Dalenbroich nnd
Niel, alle zwischen Mastricht und Roermonde gelegen, ferner Meyel im
Lande von Kessel, Hamb bei Capellen an der cleveschen Grenze; auch
Wickrath und Hörstchen hatte er aufgezählt, mit der Bemerkung,in clis-
puz?t. — Diese Herrlichkeitenwaren jedoch in den Landeslasten nicht fest
veranschlagt und bezahlten allein einige „Rations" nach Maßgabe ihrer
Größe, worüber keine bestimmte Spezifikationgegeben werden konnte. Wich¬
tiger waren die dem Fürsten von Chimay gehörenden Herrschaften Weerth
und Niederweerth, an der nordbrabantifchenGrenze, eine Dependenz des
Ober-Quartiers und unter dem Hof von Roermonde stehend. An Snb-
sidien trugen sie jährlich 18 000 Gld., welche während des ganzen Krieges
von den General-Staatenbezogen worden. Die Einkünfte von den Zöllen
bei den Zollkomtoiren zu Venlo, Roermonde, Baerlo (LookZoomptoir
van äs I^llävraoktsll) der Litfchenzoll auf der Maas, der zu Venlo
erhoben wurde, und der MiddelaerfcheZoll, waren zu 180 000 Gulden
jährlich veranschlagt und ebenfalls von den General-Staaten erhoben
worden, doch hatten sich durch den Krieg und die schlechten Zeiten die
Einnahmen sehr vermindert, so daß Aefferden sie nur mit 100 000 Gulden
verrechnet; anf dem Litfchen- und Middelaerer-Zolllasteten verschiedene
Renten, von denen er keine genaue Rechenschaft geben konnte. Dem Hause
Orauien waren aber anf die Lizenten der Maas Revenüen von 80 000
und 20 000 Gulden jährlich verschrieben, welche gewöhnlich aus dem
Komptoir von Venlo gezahlt wurden und an die General-Staaten,als die
Exekutoren des Testaments des Königs Wilhelm III. abgeführt waren;
von diesen Summen müsse König Friedrich als Miterbe doch mindestens
einen Antheil beziehen. Endlich müßten auch noch die Einkünfte der sog.

>) Staatsarchiv Düsseldorf. Geldern, Besitzergr. 2. Konzept.
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„Moersischen Pfandschaft" in Rechnung gezogen werden, in Gütern, Erb¬

pachten, Zehnten, Fruchtlieferungen und anderen Einnahmen aus den Aem¬

tern Krickenbeck und Kessel, Roermoude, Veulo und, der Herrlichkeit Krüchten

bestehend, deren Ertrag Aefferden auf mindestens 2400 Gulden veran¬

schlagt. ')

Durch diese Angaben und die Berichte Horns waren der König sowol

als die Regierung durchaus in der Lage, sich ein richtiges Urtheil über

die Verhältnisse und namentlich über die Erträge des Ober-Quartiers

Geldern zu bilden. Die Gelegenheit zur Verwendung dieser Kenntniß

zeigte sich sofort. Die schon oben erwähnten Besprechungen zwischen den

französischen Agenten und den Bevollmächtigten der General-Staaten zur

Anbahnung des Friedens waren eifrig fortgesetzt worden und beinahe zum

Abschluß gekommen oder doch soweit gediehen, daß die Forderungen der

General-Staaten bereits in bestimmte Artikel gefaßt waren. Dieselben um¬

faßten n. a. auch den Anspruch auf das ganze Ober-Quartier Geldern und

die in der Franche-Eomts, in den spanischen Niederlanden und in Frank¬

reich gelegenen Güter der oranischen Erbschaft. Ludwig XIV. war bereit

zu den weitesten Zugeständnissen, welche der Präsident Ronille in dessen

Auftrage anbot. Der französische Minister Marquis v. Torcy kam sogar

persönlich nach dem Haag, um mit dem Rathspensionär Heinsins zu unter¬

handeln, Zuerst incognito, dann offiziell. Dies Alles war geschehen, ohne

den anderen Bundesgenossen davon Kenntniß zu geben, aber der englische

Bevollmächtigte, den diese heimlichen Verhandlungen beunruhigten, machte

Neworis van äs iokompstgu iu't ssnässl va,ll Lou. vau?rii^ssiZll

in't Ovsr-tjuartisr van <ZsI<ZsiIs,ii>Z. (Ohne Datum.) Staatsarchiv Düsseldorf.

Geldern, Besitzergr. 2. Die sog. Moersische Pfandschaft datirte von 1370, wo Herzog

Eduard von Geldern an den Grafen von Moers diese Güter zc. verpfändete für jähr¬

lich 600 alte gülden Schilde, die aber mit 10 (>()(> a. g. Schilde eingelöst werden konnte.

Viele der verpfändeten Objekte waren an den Herzog Wilhelm v. Jülich und Geldern

übergegangen, der sich 1S41 mit den Grafen Wilhelm und Hermann v. Neuenahr und

Moers, welche die Pfandfchast gegen eine bestimmte Rente an den Dr. Mr. Omphalius

versetzten geeinigt hatte. Nach dem Tode der Gräfin Walpurgis wendeten sich die

Erben Omphalius an Moritz von Oranien, den zeitigen Besitzer von Moers und ver¬

langten eine Abfindung, welche abgeschlagen wurde. Es folgten weitläuftige Prozesse,

woran auch noch andere Prätendenten sich beteiligten, nachdem die Spanier, welche eine

Zeit lang im Besitz von Moers gewesen, von Moritz von Oranien wieder vertrieben

waren. König Friedrich I., als nunmehriger Graf von Moers, hatte bei Besitznahme

des Theils des Oberquartiers Geldern, die in dessen Bereich liegenden Gesälle der

Pfandschaft mit Beschlag belegen lassen. St.-A. Düsseldorf. Moers. Pfandschaft. Gel¬
dern 232.
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seiner Regierung davon Mittheilung, welche nnn Marlborongh anwies, der
Sache auf den Grund zu gehen. Dieser eilte mit dem Prinzen Eugen
nach dem Haag und es gelang den Vorstellungenbeider, den Abschluß noch
zu verhindern und neue Bedingungen aufzustellen, worüber nun offiziell
verhandelt werden sollte.

Schmettan war in der größten Verlegenheit, denn die Beschlüsse der
Konferenzen, zu welchen durch Vermittelung des Prinzen Eugen auch der
Bevollmächtigtedes Kaisers, Graf Sinzendorf, zugelassen wurde, blieben
so geheim, daß er nichts darüber erfahren konnte. Vom Könige hatte er
Weisungen erhalten über die von Seiten Preußens zur Sprache zu brin¬
genden Forderungen, welche er den 24. Mai den General-Staaten vor¬
legte in 11 Artikeln, von denen die meisten sich auf die oranifche Erbschaft
bezogen, und auch den Anspruch zur Theilnahme an den Verhandlungen
durch einen bevollmächtigten Minister enthielten. Artikel 8 und 9 berühren
die Geldernsche Frage. In Artikel 8 verlangt der König, daß im Falle
die General-Staaten den jetzt besitzenden Theil des Ober-Quartiers als
Eigenthum behalten sollten, Preußen auch den von seinen Truppen besetzten
Theil nebst der Festung Geldern in voller Souveränetäterhalte. Art. 9
besagt, daß, wenn die General-Staatenden betreffenden Theil des Ober-
Quartiers nicht erhalten, sondern es sich nur um das Besatzungsrecht in
Veulo, Roermoude und Stevenswerth handle, wegen der Verbindung mit
Mastricht, der König dennoch die Festung Geldern und den jetzt besetzten
Theil des Ober-Quartiers so lange behalte, bis Spanien seinen Verpflich¬
tungen bezüglich der Schuldforderungen nachgekommen sei. — Gleichzeitig
legte Schmettau eine Denkschrift vor, worin zwar nur die Nothwendigkeit
ausgeführt wurde, die Franche-Comts der französischen Herrschaft zu ent¬
ziehen, welche jedoch dahin zielte, dem Könige das vor Kurzem erworbene
Fürstenthum Nenfchatel mehr zu sichern.')

Inzwischen waren die Besprechungenüber den Frieden eifrig fort¬
gesetzt worden, ohne auch nur die geringste Notiz zn nehmen von den wieder¬
holten Anträgen des preußischen Bevollmächtigten. Man war endlich dahin
gelangt, 40 Artikel aufzustellen, welche für einen künftigen Frieden die
Grundlage bilden sollten. In diesen „Präliminarien" vom 28. Mai 1709
wurde des Königs von Preußen nur im Artikel 21 gedacht, worin Lud¬
wig XIV. sich bereit erklären sollte, die neue Königswürde Friedrichs an¬
zuerkennen und denselben im Besitz von Neuschatel und Valengin nicht zu
stören. Desto besser hatten aber die General-Staaten für ihr eigenes
Interesse gesorgt im Artikel 22, der ihnen, außer den Barriereplätzen in

V. 276 u, fs.



252 König Friedrich I. u»d der Niedcrrhein.

den spanischen Niederlanden, den Besitz des ganzen Ober-Quartiers

von Geldern in voller Souveränetät sicher stellte. Alle Ansprüche, welche

Preußen etwa noch zu machen habe, sollte der König, nach Artikel 32, auf

dem demnächst zu eröffnenden allgemeinen Friedenskongreß vorbringen

dürfen!')

Freilich waren es nur Präliminarien, welche die Bevollmächtigten des

Kaisers, Englands und der General-Staaten in diesem Schriftstück nieder¬

gelegt und unterschrieben hatten, während der Marquis v. Torcy die Unter¬

schrift verweigerte, weil er erst die Zustimmung seines königlichen Herrn

einholen müsse, die er bis zum 4. Juni in Aussicht stellte; König

Friedrich konnte jedoch klar daraus erkennen, wie wenig Rücksicht seine

Verbündeten auf ihn genommen hatten. Nur die Anerkennung der Königs¬

würde und den gesicherten Besitz von Nenfchatel hatten sie für ihn von

Ludwig XIV. verlangt, alle anderen Punkte aber, welche Schmettan in

den oben erwähnten 11 Artikeln vorgebracht hatte, waren mit Stillschweigen

übergangen. Mit der größten Entrüstung vernahm der König das Re¬

sultat dieser Verhandlungen, und gab derselben Ausdruck in einer In¬

struktion an den Kronprinzen vom 5. Juni 1709, worin er die Anmaßung

der General-Staaten, „sich das ganze Ober-Quartier Geldern zuzulegen"

besonders betonte. Die von Torcy versprochene Entscheidung Lud¬

wigs XIV. traf zwar ein, aber ganz im entgegengesetzten Sinne. Der

König verweigerte nicht nur die Bestätigung der Präliminarien, sondern

befahl dem Präsidenten Rouillie, den General-Staaten davon Kenntniß zu

geben und diejenigen Punkte zu bezeichnen, an welchen Frankreich Anstoß

nehmen müsse. Es bezogen sich dieselben indeß durchaus nicht auf Preußen,

das ja überhaupt in den Präliminarien schlecht genug fortgekommen war:

desto mehr aber war Ludwig XIV. darauf bedacht, dem deutschen Reiche

alle diejenigen Vortheile wieder abzusprechen, welche die Präliminarien für

dasselbe festgestellt hatten.

Die General-Staaten waren in großer Verlegenheit. Den 7. Juni

faßten sie eine Resolution, in welcher sie den schlechten Ausgang der

Friedensunterhandlungen bedauerten, aber doch die Hoffnung nicht aufgaben,

noch eine Einigung herbeizuführen, inzwischen müsse man aber auf alle Fälle

darauf bedacht sein, den Krieg energisch fortsetzen zu können. Die Bevoll¬

mächtigten aller verbündeten Staaten wurden zu einer Konferenz berufen,

worin ihnen diese Resolution mitgetheilt wurde. Schmettan nahm die

>) I^ambsrtx, V. 238.
2) Droyscn, IV. 1. 332 Anm, „D. L. wird leicht ermessen,wie sehr mich dies

indigne Verfahrenmortificirenmüsse."



Die Erwerbung von Moerö und Geldern. 253

Gelegenheit wahr um Beschwerden vorzubringen über die Zurücksetzung,
welche der König bei Entwurf und Abschluß der Präliminarien erlitten
habe, und dabei die feste Erwartung auszusprechen,daß man bei etwaiger
Wiederaufnahme der Unterhandlungdiese Rücksichtslosigkeit ausgleichen
werde. König Friedrich schrieb auch selbst an die General-Staaten, be¬
klagte sich über die gänzliche Nichtbeachtung seiner Forderungen und drohte
wiederholt mit der Lossagung von der Allianz und der Zurückziehung seiner
Regimenter, worauf jedoch Holland und England wenig Gewicht legten,
da diese Drohung schon oft gemacht aber niemals zur Ausführung ge¬
kommen war.

Auch in Wien war man mit dem Inhalt der von den kaiserlichen
Bevollmächtigtenabgeschlossenen Präliminarien durchaus nicht einverstanden
und der Kaiser bestätigte die aufgestellten Artikel nicht. Da somit Holland
und England ihre Absicht vereitelt sahen, wnrde die sofortige Wiederauf¬
nahme der unterbrochenen Operationen und die energische Fortsetzung des
Feldzuges beschlossen. In einem Punkte waren aber deren Erwartungen
nicht getäuscht worden, denn aller erlittenen Unbill zum Trotz stellte
Friedrich I. seiue Regimenter abermals unter die Befehle Marlboronghs
und des Prinzen Eugen, wo sie, unter persönlicher Gegenwart des Kron¬
prinzen Friedrich Wilhelm nnd des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau
sich vor Tournay, bei Malplaqnet (11. September 1709) und vor Mons
neue Lorbeer» erwarben. Kaum war aber der Feldzug zu Ende, als
wiederum England und Holland durch deu Traktat vom 29. Oktober 1709
ihrem Undank gegen ihren treuen Verbündeten Ausdruck gaben.

Wenn dieser sogenannte „Barriere-Traktat" dem Hauptinhalte nach
aus die Sicherstellung der Succession des Hauses Hannover in England
und speziell auf die Zusicherungeiner Anzahl fester Plätze in den spanischen
Niederlandenan die General-Staaten zur Deckung der holländischen Grenzen
sich bezog, durch welche Preußen weniger berührt wurde, so war der hin¬
zugefügte sogenannte „Separat - Artikel" für die Absichten des Königs
Friedrich von um so größerer Tragweite. In diesem Separat-Artikel ver¬
pflichtete sich nämlich England, den General-Staaten, bei Abschluß des
Friedens, die Erlangung des ganzen Ober-Quartiers von Geldern zu
vollem Eigenthum und Souveraiuetät zu garautiren, damit die holländischen
Besatzungen in der Citadelle von Lüttich, in Hny und in Bonn, welche
dort bis auf spätere Verträge mit Kaiser und Reich zu verbleiben hätten,
in unmittelbarer Verbindung mit Holland blieben. Der König war im
höchsten Grade entrüstet über diesen, hinter seinem Rücken abgeschlossenen

>) I^nidsrtz?, V. 464, 469.
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Vertrag, von welchem er noch vor dessen Unterzeichnung Kunde erhalten

hatte. Durch Jlgen ließ er sofort die Weisung an den General Grnmbkow

ergehen, die früher erwähnten Unterhandlungen mit dem Marquis v. Torcy

wieder anzuknüpfen/) konnte es jedoch nicht verhindern, daß der Traktat,

nebst dem Separat-Artikel, den 29. Oktober wirklich von England und

Holland vollzogen wurde.

Neben diesen Verhandlungen zwischen Preußen, seinen Verbündeten und

den General-Staaten wegen Geldern :c. liefen noch die Streitigkeiten

wegen der Festnng Rheinberg. Das Domkapitel von Köln ließ durch seinen

Bevollmächtigten im Haag wiederholt gegen das fernere Verbleiben der

preußischen Besatzung in dieser Festung und gegen das Auftreten des

General v. Horu im Amt Rheinberg Protestiren und darauf dringen, daß

Festung und Amt wieder in den Besitz und die Verwaltung des Kapitels

zurückgegeben werde. König Friedrich trat dieser Forderung zur jetzigen

Zeit entschieden entgegen. Hymmen und Schmettan stellten vor, daß der

Besitz von Rheinberg für Preußen bei der jetzigen Kriegslage durchaus

nothwendig sei zur Deckung von Wesel und zur Aufrechlhaltnng der Ver¬

bindung mit Geldern. Die General-Staaten antworteten ausweichend, da

sie es mit dem Könige nicht verderben wollten. Es blieb demnach auch

die Erledigung dieser Frage hinausgeschoben bis zur allgemeinen Friedens¬

handlung.

Inzwischen ließ Geueral v. Horn durch alle diese diplomatischen Schach-

znge sich durchaus nicht stören in seinen Anordnungen zur Befestigung des

preußischen Regiments und in der Regnlirnng der Angelegenheiten des von

Prenßen besetzten Theiles des Ober-Quartiers Geldern. Wie er, durch

Kinsky unterstützt, mit Energie und Konsequenz in Moers vorging, ist

früher schon angegeben. In Geldern schlug er einen andern Weg ein, da

als einziger Besitztitel nur die militärische Okkupation vorlag; in erster

Linie stand daher die Ordnung der finanziellen Angelegenheiten. Während

die Staude in ihren Rechten ganz und gar unangefochten blieben, so lange

sie in der Umlage der früheren Subsidien und Unrathsgelder in dem in

preußischer Hand befindlichen Theile nicht säumig waren, sorgte Horn dafür,

daß die ausgeschriebeueu Beträge rechtzeitig beigetriebeu und eingeliefert

wnrden. Die Erträgnisse der Domainengefälle ließ er durch den Land¬

rentmeister van Aefferden einer genauen Revision unterziehen.

Die Einnahmen ans dieser Qnclle, bestehend aus verpachteten Zöllen

') Jlgen an Grnmbkow 14. Oktober 1709. vlt. von v, Noorden, a. a. O, S. 333.
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und Accisen, aus Wiesenverpachtungen, ans „clooäs OsilinZsll,^ aus Frei¬
käufen n. s. w. hatten pro 1703 die Summe von 3294 Gulden an barem
Gelde ergeben; dazu kam noch die Einnahme für verkaufte, in natura
gelieferte Früchte u. f. w., so daß die Totaleiunahme der Domainen für
das ganze Ober-Quartier 1703 sich auf 23 691 Gulden belief, worüber
mit den General-Staaten abgerechnet werden mußte. Die Rechnung pro 1704
ergiebt für den von Preußen besetzten Theil eine Einnahme von
10 284 Gulden; denen eine Ausgabe von 221 Gulden gegenübersteht, so
daß 7 977 Gulden Ueberschuß blieben. Aus den Rechnungen geht hervor,
daß der König wegen der Ausfälle infolge des Krieges viele Nachlässe an
Domainenpächtcn bewilligt hatte. Für 1705 steigerte sich die Einnahme
zwar ans 10 339 Gulden, aber es ist eine Ausgabe von 15 757 Gulden
gebucht, mithin eine Mehrausgabe von 5 418 Gulden. Zur Wiederher¬
stellung der bei der Belagerung entstandenenBreschen nnd fiskalischen
Gebäude der Stadt Geldern und zum Wiederaufbau der durch das Bom¬
bardement hart mitgenommenenMühlen waren ansehnliche Beträge ver¬
wendet worden. Daß aber die Verhältnisse auf dem platten Lande sich
verbessert hatten, darf man wohl daraus schließen, daß bei der 1705 er¬
folgten Neuverpachtungmehrerer Domainenobjekte,z. B. der Landzölle zu
Capelleu und Kevelaer, der Wein- und Bier-Accife zu Aldekerk und zu
Nieuwekerk ein mehr als doppelter Ertrag erzielt wurde: dieselben hatten
früher nur 370 Gulden 20 Stüber ergeben und stiegen bei der Neuver¬
pachtung auf 819 Gulden 28 Stüber. Die Rechnungen, unter denen sich
anch ein Ausgabepostenvon 10 416 Gulden findet, welche Aesferdeu an den
Generaltreforier Herrn v. Kraut zn „Sr. Maj. OranZescheLuczosssionL-
Og3sa" abgeführt hat, sind von der Kommission — General Horn, Hymmen,
Verzins uud später Wever — speziell geprüft und sehr gründlich revidirt
worden, wie sich aus den beigefügten Nevisionsbemerknngen ergiebt.')

Der schlechte Ersolg des Feldzuges von 1709 gab Ludwig XIV.
Veranlassung,mit England und den General-Staaten abermals Unter¬
handlungen anzuknüpfen zur Anbahnung eines endlichen Friedens. Er ließ
neue Anerbietungen machen, in welchen jedoch für König Friedrich keine
weiteren Zugeständnisse zur Sprache kamen als die schon früher gemachten:
die Anerkennung der Königswürde und die Garantie von Neufchatel und
Valengin; die Frage des Ober-Quartiers Geldern war gar nicht berührt.
Die General-Staaten legten diese neuen französischen Vorschläge den Be-

l) Geldernsche Domainen-Rechnnngen.St.-A. Düsseldorf.
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vollmächtigten der Verbündeten vor, gegen welche Schmettau in einer Kon¬

ferenz vom 10. Januar 1710 protestirte und auf die früher erwähnten

11 Artikel znrückgriff. Die Frage wegen des Besitzes von Geldern wurde

dabei noch besonders hervorgehoben.

In Gertrujdenberg wnrden nun Unterhandlungen angeknüpft zwischen

französischen und holländischen Bevollmächtigten, welche jedoch trotz der von

allen Seiten vorgebrachten bogenreichen Denkschriften keine Entscheidung

herbeiführten und im Juli abgebrochen wurden. Schmettau war dahin in-

struirt worden, die Zurückziehung der preußischen Regimenter abermals

ernstlich zu betonen, wenn die General-Staaten auf die Forderungen des

Königs nicht eingehen wollten; desgleichen sollte er wiederholt auf die

endliche Zahlung der zu einer namhaften Summe aufgelaufenen Rückstände

für die Truppen dringen.

So verlief das Jahr 1710, in welchem zwar die Waffen der Ver¬

bündeten den Franzosen in den Niederlanden neue Niederlagen bereitet

hatten, ohne daß in deu Hauptfragen eine für Preußen vortheilhafte

Wendung eingetreten war. In den inneren Verhältnissen des preußischen

Staates war aber durch die gegen Ende des Jahres erfolgte Entlassung

Wartenbergs und Wittgensteins eine bedeutende Umwälzung eingetreten

durch den Wechsel des bisher verfolgten Systems, dessen Folgen sich in der

äußeren Politik bald geltend machten.

Von weit größerer Tragweite für die allgemeinen und speziell für die

preußischen Interessen waren die Ereignisse des Jahres 1711. Wenn die¬

selben theilweise schon früher, bei Moers, berührt wurden, so müssen wir

hier des Zusammenhanges wegen, kurz darauf zurückkommen.

Baron v. Schmettau starb im Haag den 5. Februar 1711. An seine

Stelle trat der uns bekannte Geheime Rath Reinhard Hymmen. Mit ihm

Hand in Hand arbeitete General v. Grumbkow, den wir als Militär¬

bevollmächtigten Preußens bei dem Oberbefehlshaber der Allianz, dem

Herzog Marlborough, bezeichnen können. Er war vom Könige noch mit

besonderen Instruktionen versehen, und hatte schon häufig darüber geklagt,

daß Schmettau nicht die richtige Art habe mit den maßgebenden Personen

im Haag zu Verkehren und nicht genug Energie zeige. Schou am 30. März 1711

legten Hymmen und Grumbkow den General-Staaten eine Denkschrift vor,

in welcher sie u. A. auch wieder auf die Frage wegen Geldern zurückkamen

und verlangten, daß fortan keine neuen Unterhandlungen mit Frankreich

angeknüpft werden sollten, ohne Preußen daran Theil nehmen zu lassen,

damit der König seine Forderungen und Ansprüche vorbringen könne. Ob-
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gleich die General-Staaten durch eine Resolution vom 2. April ziemlich

entgegenkommend antworteten „praesentirten Hymmen und Grnmbkow den

3. April eine neue Denkschrift, welche die oranische Erbschaft zum Haupt¬

gegenstaude hatte, uud worin der König auf eiue definitive Entscheidung

darüber drang, ob der Prinz Friso sich gütlich einigen wolle, wozu er, der

König, bereit sei". Es war eine Frist vou drei Monaten dazu angesetzt.

Die General-Staaten antworteten den 21. April abermals sehr ent¬

gegenkommend, aber in gewohnter Weise die Hauptfrage umgehend, so daß

Grumbkow dem Greffier in ziemlich deutlichen Worten mittheilte, der König

beabsichtige selbst nach dem Haag zn kommen und wolle in Wesel die Ant¬

wort abwarten. Die General-Staaten hatten alle Ursache, sich entgegen¬

kommend zu zeigen, da ein Ereigniß eingetreten war, welches die ganze

Frage der Erbfolge in Spanien, über welche nun schon 10 Jahre lang

gekämpst und geschrieben worden, in eine nene Phase führte.

Den 17. April 1711 starb nämlich ganz unerwartet der Kaiser Joseph I.

an den Kinderblattern, erst 33 Jahre alt. Der nächste Agnat des Hanses

Habsburg war des Kaisers einziger Bruder Karl, der zur Zeit in Spanien

mit Philipp von Anjon um den Besitz der Krone kämpfte — König Karl III.

gegen Philipp V. — Erhielt nun Karl durch die Wahl der Kurfürsten die

Kaiserkrone des deutschen Reiches mit Beibehalt der Krone Spaniens, so

war die Monarchie Karls V. wieder hergestellt, und das System des

politischen Gleichgewichts, dessen Herstellnng und Ansrechthaltnng ja die

Hauptveranlassung zum Kriege gewesen war, mit einem Schlage wieder

gänzlich umgeworfen und das politische Uebergewicht der Habsburger wieder

hergestellt.

Dieseu für seine Absichten so günstigen Augenblick benutzte König

Friedrich I., um sich Oesterreich uäher anzuschließen, indem er sich sofort

für die Kaiserwahl Karls aussprach. Er ließ diese Bereitschaft in Wien

ausdrücken und zugleich 19 Punkte vorlegen, zu deren Erledigung er den

Beistand des Wiener Hofes verlangte. Darunter befand sich auch in Bezug

auf die uns hier vorzugsweise iuteressirende Frage wegen Gelderns die

Forderung: „Diese dnrch preußische Wasfeu eroberte Festung und den zur

Zeit in Besitz habenden Theil des Ober-Quartiers Geldern ^urs

tlieeario zu behalten bis zur völligen Befriedigung aller rechtmäßigen

Geldforderungen an Spanien." Zugleich aber wurden die preußischen

Bevollmächtigten, Bouet in London und Hymmen im Haag, angewiesen, an

betreffender Stelle die Frage in Anregung zu bringen, ob nicht eine neue

Theilung der spauischen Monarchie angemessen erscheinet)

Droysen a. a. O. IV. 1. S. 374 n. IV. 4, S. 297, die 19 Punkte aussiihrlich.
17
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In England war eine für- Preußen günstigere Stimmung eingetreten,

nachdem im Oktober 1710 die Torys das Whig-Ministerium verdrängt

hatten. Die neue Regierung unter Leitung St. Johns (Bolingbroke)

glaubte sich Preußen geneigt machen zu müssen, worin sie durch Lord Raby,

den früheren englischen Gesandten in Berlin, einst der Intimus der Gräfin

Wartenberg und mit den Zuständen am dortigen Hofe genau bekannt,

eifrigst unterstützt wurde. Noch vor dem Tode des Kaisers ließ St. John

durch Bouet dem König Friedrich eröffnen, daß er sich nicht durch den

Barrisrevertrag vom 29. Oktober 1709 und dessen Separatartikel für ge¬

bunden betrachte, und die Ansprüche Preußens auf das Ober-

Quartier von Geldern oder ein geeignetes Aequivaleut an¬

erkenne/) eine Eröffnung, welche in Berlin mit großer Genugthuung

entgegengenommen wnrde.

Auch Ludwig XIV. suchte von dem unerwarteten Todesfall des Kaisers,

der ja dazu beitragen konnte, die Krone Spaniens auf dem Haupte Philipps

von Aujon mehr und mehr zu befestigen, den möglichsten Vortheil zu ziehen.

Er ließ sogleich die Unierhandlungen mit König Friedrich wieder aufnehmen,

und nicht allein die früheren Versprechungen, unter welchen ja auch die

Erwerbung von Geldern enthalten war, wiederholen, sondern erweiterte

dieselben noch. Er stellte sogar dem Könige die Möglichkeit in Aussicht,

die deutsche Kaiserkrone für den Kronprinzen Friedrich Wilhelm zu erlangen,

wenn Preußen sich Frankreich enger anschließen, seine Regimenter aus den

Niederlanden zurückrufen, nnd das Bündniß mit England nnd Holland

anfgeben wolle. Es sind dies die heimlich geführten Verhandlungen

mit dem Grafen de la Verne, auf welche hier nicht weiter eingegangen

werden kaun.^)

Den 5. Jnni traf König Friedrich im Haag ein, um den General-

Staaten persönlich seine An- und Absichten auszusprechen. Wenn es sich

dabei hauptsächlich auch nur um die orauische Erbschaft und den Streit um

Moers handelte, so sind doch ohne Zweifel auch die allgemeinen politischen

Angelegenheiten nnd die Ansprüche auf Geldern verhandelt worden. Die

General-Staaten hatten den bei der Armee im Felde befindlichen Prinzen

Frifo nach dem Haag berufen, derselbe ertrank jedoch auf der Reise dorthin,

bei der Ueberfahrt des Moerdyck den 14. Juli. Welche Veränderungen

dadurch in der Erbschaftsfrage herbeigeführt wurden, ist bereits früher bei

Moers berichtet. Der König erreichte demnach keine entscheidenden Resultate

1) Schreiben Boncts vom 14. April 1711. Geh. Staatsarchiv Berlin- olt. von
v, Noorden a. a. O. 342.

2) Droysen a. a. O, IV. 4. S. 300.
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da die General-Staaten in gewohnter Weise alle definitiven Festsetzungen

zu umgehen und weiter hinauszuschieben wußten. Dennoch hatten sie erreicht,

daß der König vor seiner Abreise am 28. Juli den alten Allianztraktat mit

Holland ans fünf weitere Jahre erneuerte. Die preußischen Truppen

(39 Schw. n. 19 Bat., 18 300 M.) unter dem Fürsten Leopold von

Anhalt-Dessau kämpften ferner mit anerkannter Tapferkeit an der Seite

ihrer alten Verbündeten und zeichneten sich namentlich am 23. August vor

Bouchain aus.')

Inzwischen hatte man in Deutschland alle Vorbereitungen getroffen

zur Wahl des neuen Kaisers. Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz,

nach den Reichskonstitutionen Reichsverweser in den westlichen Gebieten

während der Thronvakanz, hatte sich der Sache mit um so größerem Eifer

angenommen, da ja der Sohn seiner Schwester der bevorzugte Bewerber

um die Kaiserkrone war. Gewiß hat Johann Wilhelm diese Gelegenheit

nicht vorübergehen lassen, ohne auch für seine eigenen Angelegenheiten zu

sorgen. Wir haben ja früher gesehen (Abfchu. II. 594) daß er ebenfalls

Ansprüche auf Geldern machte. Jetzt mußte er von dem nenerwählten und

am 22. Dezember in Frankfurt gekrönten Kaiser wenigstens soviel zu er¬

langen, das Karl VI. ihm dnrch Bertrag vom 29. Dezember 1711 die

zum Ober-Quartier Geldern gehörende Stadt Erkelenz mit ihrem Gebiet,

Ober- und Nieder-Krüchten und sogar Viersseu überwies, wogegen Johann

Wilhelm ihm die aus der väterlichen Erbschaft überkommenen neapolitanischen

Herrschaften Nocca-Gnighelmiana und Doganella abtrat, und in Dulkens-

werth uud Dahlenbroich einige Streifen Landes znr Grenzberichtigung zwischen

dem Herzogthnm Jülich und Geldern zur Verfügung stelltet)

England unterhandelte unausgesetzt mit Frankreich, um zum Abschluß

eines möglichst günstigen Friedens zu gelangen. Ueber die verschiedenen

Punkte dieser Unterhandlungen wnrde das größte Geheimniß beobachtet,

worüber die anderen Partizipienten am Haager Bündniß nicht wenig be¬

unruhigt wurden, bis das englische Ministerium ihnen die Versicherung gab,

daß nichts anderes bezweckt werde, als ein allgemeiner Friede, den man

aber ohne die Zustimmung der anderen Verbündeten nicht abschließen werde.

1) Behmer II. 235.

2) Die ans der Baronie Doganella bezogenen, von der neapol. Kammer zu zahlen¬

den 11428 neapol. Dukaten jährlich behielt er sich jedoch vor, sie sollten künftig von

der kaiserl. Hofkammer in Vierteljahr!. Raten ihm überwiesen werden. Anch die unter

span. Herrschaft stehenden Gebiete von Kerpen und Lommersum erhielt er von Karl V!.,

die er 1715 für 75 000 Philippsthaler an deu Grafen v, Schaesberg verkaufte. Erst

1718/19 wurde durch einen neuen Vertrag das Nähere über die Grenzberichtigung zwi¬

schen Jülich und Geldern festgestellt. St.-A. Düsseldorf.
1?»
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Lord Raby — jetzt Graf Strafford — legte im Oktober 1711 im Haag

die Anerbietuugen Ludwigs XIV. vor, worin dieser sich mit dem Gedanken

einer Theilung der spanischen Monarchie einverstanden erklärte; das Nähere

sollte auf einem nach Utrecht zu berufenden allgemeinen Friedenskongreß

berathen nnd festgestellt werden. Da nun, mit Ausnahme des Kaisers, der

Spanien behalten wollte, die übrigen Verbündeten damit einverstanden

waren, so schien wirklich Aussicht vorhanden zu sein, den Krieg endlich zum

Schluß zu führen. Weil aber jeder der Betheiligten bei dieser Theilung

mehr oder weniger große Stücke des spanischen Reiches zu erlangen hoffte,

so war mit diesem Gedanken schon von vornherein der Apfel der Zwie¬

tracht hingeworfen, der, wie wir sehen werden, anch später ans dem Kongreß

seine Wirkung nicht verfehlte. König Friedrich I. glaubte einer Entschei¬

dung ruhiger entgegensehen zu dürfen, da ja Frankreich nnd England sich

bezüglich seiner Ansprüche auf Geldern günstig geäußert nnd auch wegeu

der eudgiltigeu Erledigung der oranischen Erbschaftsfrage ihre guten Dienste

zu seinem Vortheile angeboten hatten. In London hatte der König sogar

versucht, die Herzogthnmer Jülich und Berg, im Fall des Erlöschens des

Psalz-Nenbnrgischen Hauses sich garantiren zu lassen, wodurch sein Besitz

am Niederrhein einen bedentenden Zuwachs erhalten hätte; mau hatte ihm

aber von diesem unzeitgemäßen Versnche abgerathen. Bei dem neuen Kaiser

aber glanbte er eine geneigte Stimmung sicher voraussetzen zu können, in

Auerkeuuung der ihm bisher geleisteten Dienste, eine Voraussetzung, von

deren Richtigkeit er sich mir zu bald überzeugen sollte.

Im Januar 1712 traten die Bevollmächtigten der verschiedenen am

Kriege betheiligten Staaten in Utrecht zusammen, nm das Friedenswerk

anzubahnen. König Friedrich hatte den Generallieutenant Otto Magnns

Grasen von Dönhofs, den Geh. Rath Joh. Ang. Marschall von Bieber-

stein, den Grafen Joh. Ernst von Metternich und den Geh. Legations-

Sekretär Heinr. Achenbach als Vertreter Preußens hingesendet. England,

von welchem ja die Anregung zum Kongreß ausgegangen war, hatte dem

Bischof von Bristol den Vorsitz aufgetragen. In der Instruktion vom

23. Dezember 1711 hatte ihn die Königin Anna bestimmt angewiesen, die

Angelegenheiten des Königs von Preußen — notre Kon ü-ers Is Hol 6s

?ru8ss — zu begünstigen nnd von Ludwig XIV. dessen Anerkennung als

König, sowie die Herausgabe des Fürsteuthums Orange nnd der in fran¬

zösischen Händen befindlichen Güter der oranischen Erbschaft zu verlangen,

freilich nur, um sie demjenigen zuzusprechen, dem der Besitz rechtlich zu¬

erkannt werde; den Besitz von Neufchatel nnd Valengin solle er jedoch der
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Krone Preußen nicht stören. Wenn auch Geldern darin nicht genannt war,

so schienen die Aussichten Friedrichs bei Eröffnung des Kongresses sich doch

günstig zu gestalten.

Gleich nach der Eröffnung wurden die Bevollmächtigten durch die

Mittheilung überrascht, daß Philipp V. von Spanien durch Patent vom

3. Januar 1712 die spanischen Niederlande, von denen ja das Ober-

Quartier Geldern ein integrirender Theil war, in aller Form au den Kur¬

fürsten Max von Bayern abgetreten habe. Die Artikel 7 nud 8 dieses

Cessiousvertrages enthielten Prenßen berührende Bestimmungen, nämlich,

daß der Kurfürst von Bayern dem „Kurfürsten von Brandenburg" die¬

jenigen Summen zahlen solle, mit welchen Spanien als Subsidien aus

früheren Kriegen noch im Rückstände sei, und ferner aufkommen müsse für

die früher von Karl II. dem Prinzen von Oranien zugestandene jährliche

Rente von 100 000 Gulden aus den Maaszöllen :c., von denen ja König

Friedrich 80 000 Gulden beanspruchte.

Wenn die preußischen Bevollmächtigten daraus günstige Schlüsse zogen

auf die Erledigung der schwebenden Fragen und die Aussicht auf den Er¬

werb Gelderns, so wurden sie bald bitter enttäuscht durch die Erklärung

Ludwigs XIV. vom 11. Februar, „daß die nun dem Kurfürsten von

Bayern abgetretenen spanischen Niederlande den Holländern als Barriere

dienen sollten, deren Festungen nach Belieben mit Besatzung zu belegen sie

das Recht hätten.') Das Ober-Quartier Geldern gehörte ja zu den

spanischen Niederlanden, und das Recht, auch die Festung Geldern zu be¬

setzen, war dadurch in die Hände der General-Staaten gegeben.

Den 5. März reichten die Bevollmächtigten dem Kongreß die An¬

sprüche und Forderungen ihrer betreffenden Vollmachtgeber ein. Der Kaiser

verlangte die Ueberweisnng der ganzen spanischen Monarchie, als deren

rechtmäßigen König er sich noch betrachtete, in der Ausdehnung wie Karl II.

sie besessen, an das Haus Oesterreich. Damit war ein neuer Prätendent

für das Ober-Quartier Gelder» in die Schranken getreten. Zugleich er¬

klärte der Kaiser aber seiue Bereitwilligkeit zur Abtretung einzelner Theile

an seine Verbündeten infolge besonderer Verträge.

Artikel 10 der Forderungen, welche König Friedrich vorlegen ließ,

enthielt das bestimmte Verlangen der Zuweisung der Stadt und Festung

Geldern nebst „dem Kreise dieser Provinz", ferner die Stadt uud das

Land Erkelenz, beides zu vollem Besitz nud Souveräuetät, „da dieselben

durch die Waffen Sr. Maj. erobert und die Ansprüche an Spanien noch

1) I^mdvrt^ VII. 21.

2) L,viZ(! Is Liwwll 6s oetts provmos. I^a,mbsrtz? VII. 45.
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nicht befriedigt wären". Ueber Erkelenz hatte, wie wir oben sahen, der

Kaiser bereits anderweitig verfügt.

Die General-Staaten verlangten die Abtretung der ganzen spanischen

Niederlande, aber nicht für sich, sondern für den Kaiser, der ihnen da¬

gegen das ganze Ober-Quartier Geldern gegen ein noch zu vereinbarendes

Aequivalent überlasseu solle. Außerdem forderten sie, als Testamentsexeku¬

toren Wilhelms von Oranien, von Ludwig XIV. die Ueberweifuug des

Fürftenthums Orange nebst allen in Frankreich gelegenen ehemals oranischen

Gütern, ebenfalls mit dem Zusätze: „um sie denjenigen zu übertragen, welche

dazu als berechtigt anerkannt würden".

Es liegt außerhalb des Bereichs der vorliegenden Aufgabe, auf alle

Forderuugeu einzugehen, dereu Befriedigung von den verschiedenen Bethei¬

ligten als eine unerläßliche Bedingung znm Frieden von Ludwig XIV. ver¬

laugt wurde, da für uns hier nnr die Frage um den Besitz von Geldern

und um die Erledigung dcr oranischen Erbschaft im Vordergründe steht.

Ans dem oben Mitgetheilten ersehen wir aber, daß diese beiden Fragen,

an welchen ja Preußen vorzugsweise betheiligt war, auf dem Kongresse

gleich von Hause aus zur Diskussion kamen. Jetzt begannen nun die heim¬

lichen Unterhandlungen zwischen den verschiedenen Interessenten. König

Friedrich schloß sich näher an England an, da er dort mehr zu erlangen

hoffte als von den General-Staaten, mit denen er wegen der oranischen

Erbschaft und gerade zu dieser Zeit wegen Moers nicht anf dem besten

Fuße stand, und bei dem Kaiser, der dem Frieden auf der von England

vorgeschlagenen Grundlage überhaupt abgeneigt war, da er ja seinen spa¬

nischen Besitz neben der Kaiserkrone zu behalten gedachte. Angebot und

Nachfrage mit dem Feilschen um den Preis gaben diesen heimlichen Ver¬

handlungen nnd dem Kongreß fast die Signatur eines großen Handels¬

geschäfts, worin einer den andern zu überlisten versuchte, und wobei die

Waagschale der betreffenden Interessenten, je nach den augenblicklichen

politischen Konjunkturen, bald sank, bald stieg.

Den 5. April machten die kaiserlichen Bevollmächtigten den General-

Staaten schon das Zugeständniß der Besetzung von Venlo, Roermonde und

Stevenswerth, übergingen aber die Besetznng des Nestes des Ober-Qnar-

tiers und der Festung Geldern wohlweislich mit Stillschweigen, weil sie

Preußen sich dadnrch ganz entfremdet haben würden. Da der Kaiser

außerdem bestimmt erklärt hatte, daß er das Ober-Quartier nicht abgeben

würde, so nahmen die General-Staaten nun ihre Zuflucht zn England und

bestanden auf Ausführung des Traktats vom 29. Oktober 1709, dessen

geheimer Artikel ihnen ja das Ober-Qnartier sichern sollte. In London

hatten sich indessen die Ansichten geändert, nnd man wollte von dem alten
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Traktat nichts mehr wissen, um Preußen nicht zu verletzen. Der Kaiser

aber ließ den General-Staaten zu ihrer Beruhigung die Versicherung geben,

daß er, wenn er in den Besitz der spanischen Niederlande gelange, ihnen

das Ober-Quartier ganz überlassen würde. Die Aussicht zu dessen Er¬

werbung durch Prenßen war dadurch wieder zurückgedrängt, gestaltete sich

aber wieder günstiger, als die englischen Bevollmächtigten unter dem

26. April ihrem Ministerium die Offerten vorlegten, welche Ludwig XIV.

zu Guusteu Preußens gemacht hatte. Anßer der Anerkennung der Königs¬

würde und des ungestörten Besitzes von Nenschatel und Valengin erbot er

sich nämlich, mit allen Kräften diejenigen Ansprüche zu unterstütze», welche

der König auf das Ober-Quartier Geldern und das Land von Erkelenz

mache, unter der Bedingung jedoch, daß es Frankreich nichts kosten dürfe,

diejenigen schadlos zu halten, welche Preußen diesen Besitz streitig machen

wollten. Für des Königs Ansprüche auf das Fürsteuthum Orange und

die oranifchen Güter bot er ihm 1 20V 000 Livres. England unterstützte

diese Offerten.')

König Friedrich war durch Metternich von Allem, was in Utrecht

vorkam, genau unterrichtet. Metternich betrachtete die Auslösung der „großen

Allianz" als unfehlbar nahe bevorstehend und glaubte dem Könige den

Rath ertheilen zu müssen, „ferner nur auf sein besonderes Juteresse Bedacht

zu nehmen und daraus soviel Vortheile als möglich zu ziehen; der englische

Minister habe ihm nicht nur die Stadt, sondern das ganze Ober-Quartier

Geldern in Aussicht gestellt, wenn er sich England näher anschließen wolle."

Auch die oben erwähnten Anerbietungen Ludwigs XIV. theilte Metternich

dem Könige mit. Als nun die Königin von England am 17. Juni 1712

die von Frankreich angebotenen Friedensbedinguugeu vorlegte, sagte sie iu

Bezug auf die Forderungen Preußens, dieselben würden hoffentlich bei

Ludwig XIV. keine besonderen Schwierigkeiten veranlassen, und sie — die

Königin — werde nicht ermangeln, alle Anstrengungen zu machen, um einem

so guten Verbündeten Alles zu verschaffen, was in ihrer Macht stehet)

Dadurch sah sich Friedrich nun noch mehr veranlaßt, mit England Hand

in Hand zu gehen, ohne jedoch die kaiserlichen uud holländischen Bestrebungen,

welche weniger auf eine Begünstigung Preußens, sondern mehr auf dessen

Zurückdränguug gerichtet waren, aus dem Auge zu verlieren. Es sollte

bald der Fall eintreten, wo dieses Anschließen an England auf eine harte

Probe gestellt wurde.

>) I^amdsrtx VII. ööö. Okrss äs la, Kranes pour la ?russs ^ Oemanäss

6s la, ?l'usss <k Repollsss du koi XIV.).

I^awbsi-t,x VII. 457 scz. ns mallciusrü,! pas äs lairs tous weg sLorts

pour piocuisr A, ua si bou tout, es izus pourrai.
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Trotz der angeknüpften Friedensnuterhandlnngen hatten die Verbündeten

besonders auf Betreiben des Kaisers, die Fortführung des Krieges be¬

schlossen, in der Hoffnung, Frankreich noch mehr zu demüthige«. Die fort¬

dauernden heimlichen Besprechungen zwischen England und Frankreich waren

ihnen nicht verborgen geblieben. Wenn man anch deren genanen Inhalt

nicht kannte, so mißtraute man doch dieser anscheinend immer inniger

werdenden Verbindung zwischen diesen beiden Mächten. Als daher im

Frühjahr die Truppen znm Beginn des Feldznges aus den Winterquartieren

sich sammelten, gaben die General-Staaten den Oberbefehl nicht dem an

die Stelle des abgesetzten Herzogs v. Marlborongh getretenen englischen

General, Herzog v. Ormond, sondern, hauptsächlich wieder auf Anstiften

des Kaisers, dem Priuzen Engen von Savoyen, nnter welchem unn Ormond

mit den englischen Truppen uud deu im englischen Solde stehenden fremden

Regimentern, darunter auch 7'/s Bat. 16 Schwadr. Preußen unter dem

Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, dem Feldzuge beiwohnen sollten. Es

zeigte sich indeß bald, daß Ormond seine besonderen Instruktionen aus

London hatte, denn er hielt sich vollkommen unthätig uud korrespondirte mit

dem französischen Feldherrn, dem Marschall Villars, nnd erklärte endlich,

daß er au deu ferneren Operationen nicht mehr Theil nehmen, sondern nach

Dünkirchen abziehen würde, zur Besetzung dieses wichtigen, von Ludwig XIV.

an England abgetretenen Hafenplatzes. Hierbei verlangte er, daß auch die

preußischen Regimenter ihm folgen sollten; Leopold von Dessau aber gehorchte

nicht, sondern blieb mit Ermächtigung des Königs der gemeinsamen Sache

tren uud wurde (17. Juli) vom Prinzen Eugen zur Belagerung von

Landrecies entsendet. Dadurch entging er der Niederlage der Verbündeten

bei Denain (24. Juli), wurde zwar von Landrecies wieder abberufen,

konnte aber seine Regimenter vollständig intakt endlich iu die Winterquartiere

führen. Der Kaiser und die General-Staaten waren mit diesem Benehmen

des prenßischen Generals sehr zufrieden uud sprachen dies in verbindlichen

Schreiben an den Fürsten Leopold nnd an den König ans. Während nun

hier wieder eine Annäherung zwischen dem Kaiser, den General-Staaten

und Preußen Statt fand, war man in London darüber im höchsten Grade

uugehalten, uud die günstigen Gesinnungen, welche man dort für Preußen

hegte, drohten fast zu scheitern. Erst eine Denkschrift, welche der preußische

Gesandte in London am 19. Jnli der Königin vorlegte unter besonderer

Hervorhebung ihrer Parlamentsrede vom 17. Juni, brachte die Angelegen¬

heit allmälig wieder ins Gleiche/) doch zahlte England ferner keine Subsidieu.

>) I^mbvrt^ VlI. 514 ausführlich. Sic wird dort bezeichnet als Nsmoirv, m'i

I'oll pgrit -rclmirsi' la plus Iiants saMSSö!
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Nach der Schlacht von Denain begannen die französischen Streifparteien

wieder vorzugehen nnd die holländischen Grenzen zu bedrohen. Die General-

Staaten geriethen in große Besorgniß und zeigten sich nun, wo sie Hülfe

bedurften, wieder sehr freundlich gegen Preußen. Sie wandten sich an den

General Lottnm nach Wesel und baten um Unterstützung. Dieser aber

verwies sie an den General Horn in Geldern, der nun auch im eigenen

Interesse die Maasübergänge stärker besetzte und Vorkehrungen traf, um

jeder Ueberrafchung dnrch feindliche Parteien sogleich kräftig entgegentreten

zu können. Es wurden nun Verhandlungen angeknüpft zum Ersatz der

ausfallenden, bisher von England gezahlten Subsidien an Preußen nnd die

anderen im Solde der Verbündeten stehenden Trnppen, wobei der Krämer¬

geist der Holländer sich wieder ganz besonders dokumentirte. Endlich kam

man dahin überein, daß die Subsidien ferner vom Kaiser und den General-

Staaten gezahlt werden sollten, nachdem König Friedrich einen Theil der¬

selben sür seine Regimenter auf feine eigene Kasse übernommen hatte.

Nachdem England am 19. August eiueu vierwöcheutlichen Waffenstill¬

stand mit Frankreich abgeschlossen hatte, konnte man „die große

als faktisch aufgelöst betrachten, doch wurden die Friedensverhandlungen in

Utrecht unter Englands Vorsitz immer noch fortgesetzt. Unabhängig, doch

in steter Verbindung mit den preußischen Bevollmächtigten znm Friedens¬

kongreß, wirkte Hymmen im Haag für den Vortheil seines Königs uud

Herrn mit Vorlage von Schreiben, Denkschriften uud Forderungen. Wenn

auch Moers, die oranifche Erbschaft uud die Zahlung der Rückstände den

Hauptinhalt dieser Eingaben ausmachte, so gab es doch auch Vorlagen

anderer Art, aus denen hervorgeht, daß Hymmen die Befehle des Königs

mit gewissenhafter Pünktlichkeit ausführte, so z. B. im Amte Montfort,

dessen Eigenthum ja der König ans der oranischen Erbschaft beanspruchte.

Es waren dort Jagdkontraventionen vorgekommen, worüber Hymmen den

7. März den General-Staaten Vorstellungen machte, „da der König als

Erbe der Oranier dort das Jagdrecht habe;" anch über den Fiskal

v. Palland am Gerichtshofe von Roermonde wurde Klage geführt, und die

General-Staaten „als Testamentsexekntoren" zur Abstellung aufgefordert,

„da das Land augenblicklich von Staatischen Trnppen besetzt sei." Den

31. März ging Hymmen noch weiter, indem er im Namen des Königs die

Besngniß verlangte, eine erledigte Nathsstelle bei diesem Gerichtshofe zu

besetzen, „da der König die Jurisdiktion in dem von preußischen Truppen

ocZLupirten Theil des Ober-Quartiers demselben übertragen habe;" er

schlug den Marquis v. Hoeusbroeck zu dieser Stelle vor. Die General-

Staaten waren aber zur Zeit vou wichtigeren Angelegenheiten so sehr in

Anspruch genommen, daß sie die Sache mit Stillschweigen übergingen. Bei
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Beziehung der Winterquartiere fanden ebenfalls wie gewöhnlich Differenzen

.statt, da die Stifter Köln und Lüttich gegen die Belegung mit preußischen

Truppen protestirten, Hymmen versäumte aber nicht, dnrch Eingaben vom

4., 11. und 20. Oktober bei den GenerBl-Staaten diesen Protesten ent¬

gegenzutreten.

Die Holländer waren seit der Niederlage von Dcnain überhaupt sehr

kleiumüthig und des Krieges müde geworden. Als nun Ludwig XIV. am

26. September in Utrecht erklären ließ, „er wünsche mit England, Portugal

und Savoyen auf die mit der Krone England vereinbarten Artikel zu

nnterhandlen; da Holland aber den Aufforderungen Englands nicht gefolgt

und dem Waffenstillstände nicht beigetreten sei, somit die jetzt völlig ver¬

änderte Lage der Dinge sich selbst zuzuschreiben habe, so sei es billig, daß

Frankreich die Kosten des jetzigen Feldzuges von der Republik ersetzt er¬

halte"/) wurden sie noch mehr besorgt für ihren Geldbeutel. Sie gaben

deshalb dem Lord Strafford, als derselbe bei dem Stillstande der Unter¬

handlungen in Utrecht nach London ging zur Einholung neuer Instruktionen,

eine geheime Erklärung mit, daß sie bereit wären, den Frieden mit abzu¬

schließen. An Preußen zahlten sie im Sommer 1712 ans Abschlag der

Rückstände 90 000 Gld., in der Hoffnung, den König dadurch wieder

günstiger für sich zu stimmen, während sie in der Erledigung der oranifchen

Erbschaft, wie früher, ausweichend und zurückhaltend sich verhielten und

den Widerstand in Moers in jeder Beziehung unterstützten.

Lord Strafford kehrte am 6. Dezember mit neuen Vorschlägen nach

Utrecht zurück, wo die Verhandlungen wieder aufgenommen wurden, ohne

in dem Friedenswerk große Fortschritte zu machen. Preußen und auch die

General-Staaten waren zum Frieden geneigt, aber Beide verlangten den

Besitz des Ober-Quartiers Geldern, worüber die englischen Minister beide

im Unklaren ließen; der Kaiser war aber dem Frieden unter den von

Frankreich gebotenen und von England unterstützten Bedingnngen entschieden

abgeneigt und wollte die spanischen Niederlande, zu denen ja auch Geldern

gehörte, für sich behalten. Wir sehen also, wie dieses Gebiet fast zum

Angelpunkt aller Unterhandlungen geworden war, welches England gleichsam

als „letzten Trumpf" iu der Hand behielt, den Erwerb desselben bald

Preußen, bald den General-Staaten, bald dem Kaiser in Aussicht stellend.

Unterdessen hatte Ludwig XIV. schon anderweitig über einen Theil desselben,

die Aemter Kessel und Krickenbeck, verfügt, welche er dem König Friedrich

antragen ließ gegen Abtretung von dessen Ansprüchen auf das Fürstenthnm

Orange.

i) Droysm IV. 1. 409.
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Die General-Staaten drangen nun bei England ans den Abschluß des

neuen Barriere-Vertrages, in der Hoffnung, auf diesem Wege vielleicht

größere Aussicht auf deu Erwerb des Ober-Quartiers zu erhalten. Sie

waren nicht wenig enttäuscht, als sie aus dem von Strafsord vorgelegten

Entwurf ersahen, daß der Separatartikel des alten Vertrages von 1709

der ihnen Geldern garantirt hatte, jetzt ausgefallen war. Mit den preu¬

ßischen Hoffnungen auf Geldern stand es nicht minder ungünstig. Das

englische Ministerium konnte es nicht vergessen, daß Fürst Leopold von

Anhalt im Sommer sich vom Herzog von Ormoud losgesagt hatte, nnd

daß mau in Berlin sich nicht dazu entschließen wollte, dem Waffenstillstände

beizutreten. Man schrieb diesen Widerstand hauptsächlich dem Einflüsse

des Kronprinzen zu, der aus seiner Abneigung gegen die jetzige englische

Negierung durchaus keiu Hehl machte nnd seinem Unwillen gegen die

„englischen Schurken" lauten Ausdruck gab.

Die preußischen Bevollmächtigten in Utrecht machten nun den König

wiederholt darauf aufmerksam, daß nur ein engerer Anschluß an England

ihm die nöthige Gewähr für die Erfüllung seiner Forderungen geben könne.

Infolge dessen ließ nun Friedrich in den ersten Tagen des Jahres 1713

in London erklären, daß er bereit sei, gemeinsam mit England den Frieden

zu unterzeichnen. Hierüber fand sich nun der Kaiser im höchsten Grade

gekränkt und zu neuen Zugeständnissen an die General-Staaten veranlaßt.

Der ganze Monat Januar 1713 wurde durch diese verschiedenen Unter¬

handlungen mit England ausgefüllt. Wo rechtliche und politische Gründe

nicht mehr ausreichten, wurden jetzt nicht etwa Kanonen, sondern Dukaten

als ultillla ratio ins Treffen geführt, da die Bewerber um Geldern sich

in Freigebigkeit überboten, um zu ihrem Ziele zu gelangen.')

Unterdessen sammelten die Bevollmächtigten Preußens in Utrecht die

genauesten Nachweise über alle Verhältnisse des Ober-Quartiers. Die

Karten, welche Horn 1709 eingesendet hatte, waren „von Handen gekommen",

er erhielt deshalb Befehl, sogleich neue Karten vorzulegen. Zugleich wurde

der jetzige Kammer-Rath und Zollinspektor Wever, den wir schon früher

^ Droyseu IV. 1. 415 führt an, daß der König Friedrich dem Lord Strafford
2t) WO Thlr. bieten ließ, wenn er den jetzt besetzten Theil des Ober-Quartieres behalte,
und SV (ZOO Thlr., wenn er das Amt Kessel und Krickenbeck uoch dazu bekomme. Die
Geueral-Staateu hatten 100 000 Gulden geboten, der Kaiser 20 000 Pistolen. Auch
v, Noordeu giebt in seinem Aufsatze: die Preuß, Politik im span. Erbfolgekriege,in
v. Sybel, Hist. Zeitschr. Bd. 18, X. sehr interessante Ausschlüsse aus eugl, und holt.
Archiven über diese Verhandlungen, welche er treffend als „Wettrennen der Gesandten
Preußens, Oesterreichs und Hollands in den Ministerial-Bnreaus der Lords Oxford und
Bolingbroke"bezeichnet.
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in Moers und in Kreseld thätig fanden, am 9. Januar 1713 angewiesen,

sich sofort nach Utrecht zu „erheben", um deu dortigen Bevollmächtigten

Auskunft über Einkünfte und sonstige Beziehungen in Geldern zu gebe».')

Den 10. Januar sendete Horn neue Karten, unter Bezugnahme auf seinen

1709 eingereichten Bericht nebst Anlagen mit dem Zusätze, „daß er ex pc»st

erfahren, wie der Staat, nachdem er allhie Fuß gefasset, sowohl von Seinem

als Ew. Königl. Majestät besitzenden Antheil unter der Hand alle Lehn-

gesälle an sich gezogen, auch dabeneben von denen in oonüseations befind¬

lichen sürstl. Chimay'schen Gütern Weerth, Niederwerth und Wessem

jährlich 18/vz. Flor, an Lubsiäien eingenommen". Die Berufung Wevers

nach Utrecht kommt ihm sehr nngelegen, „da derselbe in Eleve die Registratur

der Gelderuschen und Nheiubergscheu Commission unter Händen hat"; er

wisse jedoch keinen anderen vorzuschlagen und bemerke nur „daß der als

Königl. Münster nud im Haag befindliche Geh. Rath Hymmen

über Gelderufche Angelegenheiten genan illtormirt ist.

In Utrecht wurde die Sache sehr gründlich behandelt, denn es war

ja der Augenblick gekommen, wo die betreffenden Bewerber alle Bortheile

und Nachtheile des erhofften Besitzes und gegenseitigen Austausches genau

gegeneinander abwogen. Wever berichtete darüber den 27. Januar an

Horn aus Utrecht, daß er mit den Gesandten conferirt habe, dieselben

fänden jedoch die ihnen vorgelegte Spezifikation der Revennen nicht aus¬

reichend genug uud verlangten noch Nachweisungen darüber, „Wie viel

Zölle auf der Maas liegen, so die Krön Spanien gehabt hat? Ans welchen

Zöllen dem Hause Oranien die 80 000 und 20 000 Rthlr. verschrieben

gewesen und ob selbige gsneralitsr vsl spsoialitgr ver^^potlisoirt sehen?

Ob man nicht wissen könne, wie viel Oomairisn vom Amt Kessel und

Amt Krickeubeck vorhanden? anch wieviel Domainen- und Amts-Schulden

daraus stehen? und was, cköckuctis (ZsäuoenZis vor den Landesherren

übrig bleibt?" 2)

Gleichzeitig mußte Hymmen im Haag einen neuen Druck auf die

General-Staaten versuchen, durch ernstliche Mahnung an die Zahlung der

Rückstände. Er that dies durch die Eingaben vom 5. und 9. Januar,

welche letztere schon am Schluß der Schilderung der Ereignisse in Moers

erwähnt wnrde. Die Provinzen, ans welche die Snbsidien für Preußen

repartirt waren: Gelderland und Holland, schuldeten erstere noch 211000

Gulden; die andere 92 000 Gld. nach der vorgelegten Rechnung, von denen

!) Anlage III. Orig. Staatsarchiv Düsseldorf. Geldern, Besitzergr. II.
2) Staatsarchiv Düsseldorf a. a. O>
3) Ebendaselbst.
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Gelderland 136 000, Holland 55 300 Gld. im Frühjahr zahlen sollten.
Im Falle der Nichtzahlung wurde die Zurückziehungder preußischen Re¬
gimenter für deu bevorstehendenFeldzug angedroht, doch stellte Hymmen
das Verbleiben der Truppen bis zum Dezember 1713 in Aussicht, wenn
man sie nach Liittich, Mastricht, Roermoude, Venlo und Grave als Be¬
satzung verlegen wolle. Diese letzte Zumuthnng erschien aber den General-
Staaten dnrchans unannehmbar, da ja nicht nur ihr eigenes, sondern auch
des Kaisers ganzes Bestreben dahin gerichtet war, Preußen nicht festen
Fuß an der Maas fassen zn lassen.')

Die Hoogmoogeudenbefanden sich um diese Zeit überhaupt in einer
sehr gereizten Stimmung gegen Prenßen wegen Moers und nicht minder
wegen der Ansprüche des Königs auf das ganze Ober-Quartier. Auch
hatten sie von den VerhandlungenKunde, welche Preußen mit England nnd
Frankreich angeknüpft uud in Utrecht schon fast znm Schluß gebracht hatte,
worin Preußen nicht nur der jetzt besetzte Theil Gelderns zugesichert, sondern
auch uoch das Amt Kessel und das Amt Krickenbeck,als Austausch gegen
Orange garautirt war. Voller Entrüstung schrieben sie darüber an den
König und hoben hervor, daß Ludwig XIV. gar kein Recht habe, Land
abzutreten, welches ihm nicht gehöre, und der König kein Recht, in der
oranischen Erbschaftsfrage ohne ihre Zustimmung als Testamentsexekutoren
vorzugehen. In der That war am 24. Februar 1713 in Utrecht eine
Einigung dahin erfolgt, daß Preußen den größten Theil des Ober-Quartiers
nebst Venlo, und das Land von Kessel erhalten solle; aber der kaiserliche
Bevollmächtigte Graf Sinzendorf erklärte sofort, daß der Kaiser dieses
niemals zugeben würde.

König Friedrich erhielt weder von dem Schreiben der General-Staaten,
noch von den Abmachungenin Utrecht Nachricht, denn in der Nacht vom
24./25. Febrnar war er gestorben.

Zur gänzlichen Lösung unserer Aufgabe: die Beziehungen Königs
Friedrich I. zum Niederrhein zu schildern, müssen nun noch die Zustände
im Herzogthnm Eleve während dieser Zeit flüchtig skizzirt werden, insofern
es nicht schon geschehen ist, um dann zum Schlüsse noch kurz anzuführen,
in welcher Weise unter seinem Sohne nnd Nachfolger die Geldernfche
Frage erledigt wurde.

Von allen Provinzen des Brandenburg-PreußischenStaates hatte unter
dem Drucke der zeitigen Ereignisse keine soviel gelitten als das Herzogthum

Dieses Fernhalten Prenßens von der Maas kam ja auch im Pariser Frieden

1815 wieder zur Sprache, indem die neue Grenze Prenßens überall in einer Entfernung

von 10lZl) Ruthen von dem rechten Ufer der Maas gezogen wurde.
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Cleve, und besonders der linksrheinische Theil desselben. Wir haben gesehen,
wie bei Beginn der Feindseligkeitendas Land den feindlichen Invasionen
ausgesetzt, durch Contributionen und Erpressungen ausgesogen, und sogar die
Regierung zu Cleve genöthigt wurde, ihren Sitz auf das rechte Rheinufer
nach Emmerich zu verlegen. Nur mit den größten Opfern konnten die
Stände die Mittel aufbringen, um ihren Verpflichtungengegen den Staat
zu genügen und die Existenz der Städte und des flachen Landes zu sichern.
Die Etats der ersten Kriegsjahre zeigen schon ein düsteres Bild, welches
mit dem Fortgange des Krieges immer noch schwärzere Farben annahm.
Wir sahen, wie schon 1702 namhafte Summen in dem Einnahme-Etat
abgesetzt werden mußten in dem linksrheinischen Theile von Cleve, weil
dieselben nicht mehr beizubringen waren. Die Forderungen, welche das
Land für gemachte Lieferungen einreichte, wurden nicht bezahlt, Handel nnd
Wandel lagen darnieder, die Stände mußten das nöthige Geld zu hohen
Zinsen aufnehmen.

Vergebens hatten die Stände sich an den König gewendet und um
Nachlaß verschiedener ihnen zngemutheter Ausgaben petitiouirt; vergebens
hatten sie versucht, auf anderen Wegen sich die Mittel zu verschaffen, nm
allen Anforderungen zu genügen, da auch ihr Kredit fast gänzlich erschöpft
war. Dennoch unterließen sie es nicht, bei jeder sich darbietenden Gelegen¬
heit durch reichliche Spenden ihre Anhänglichkeitan das königliche Haus
zu bezeugen, wenn sie auch mitunter, auf ihre Privilegien gestützt, gegen
königliche Verordnungen, welche vermeintlich diesen Privilegien widersprachen,
ernstliche Opposition an den Tag legten.

Als Belege dazu mögen folgende Angaben dienen:^)
Bon dem Geschenk von 25 000 Thlr. an den König bei der Erhebung

zur Königswürde war schon die Rede. 1706, bei der Berheirathnng des
Kronprinzen „oKzi-ii-ten" die Stände ein „äonativum" von 14 000 Rthlr.,
ein königliches Reskript vom 4. Juni 1707 spricht von der Aufbringung
von 25 433 Rthlr. „vor Se. Kronprintzliche Hoheit"; in den Etats finden
sich die Zinsen für 14 000 Rthlr. und 9000 Rthlr., welche dem Kron¬
prinzen gegeben worden, in Rechnung gebracht. 1707 wurden für den
Erbprinzen von Hessen, Schwiegersohn des Königs und Statthalter von
Cleve 1000 Dukaten ausgeworfen und 500 Rthlr. für seine „Bedienten".
Im Etat von 1708 finden sich 3000 Rthlr. als Kosten einer ständischen
Deputation nach Berlin und noch nachträglich2400 Rthlr. zum Begräbniß
der 1705 verstorbenen Königin. Der Etat von 1709 enthält 5000 Rthlr.

5) Staatsarchiv Düsseldorf. Cleve-Mark. kssoripw rsZia.. Landtags-Protokolle
vol. 90—91. Law8ti'um von Cleve-Mark u. s. w.
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als Geschenk für die Kronprinzessin. Als König Friedrich sich 1708 zum

drittenmale vermählte, gaben die Stände von Cleve 20 000 Rthlr. zum

königlichen Beilager und ofserirten der jungen Königin 10 000 Rthlr.

Diese Ausgaben im Betrage von fast 72 000 Rthlr. repräsentireu freilich

nur eiuen kleinen Theil der Gesammtansgaben zu allgemeinen Staats- und

Landeszwecken, verdienen aber in Anbetracht der schlechten Zeiten eine desto

größere Anerkennung und sind am Hofe gewiß gern entgegengenommen

worden, da ja bekanntlich dort wegen des großen Luxus häufig Ebbe in

den Kassen war. Die Opposition der Stände gegen königliche Verordnun¬

gen zeigte sich zuerst 1701 bei Einführung der Kopfsteuer, dann 1702 als

der König den Herrn von Blaspiel zum adligen Clevefcheu Geh. Regierungs¬

rath ernannt hatte. Da nach den alten Recesfen nur Landeseingeborene

vom Adel zu einer solchen Stelle berufen werden sollten, so legten die

Stände dagegen Protest ein. Der König nahm aber von diesem Protest

keine Notiz und verfügte ^6. cl. Oi-ÄnisuburZ, den 2. an die

Regierung zu Cleve: „Da demselben wegen Sitzeus auf der adligen Bank

einige Schwierigkeiten gemachet u. S. K. M. nicht finde, daß dieselben

derartig begründet wären, daß der Blaspiel der ihm zugedachten Gnade

länger ^rustrirt werden sollte, so befehle ich Euch hiermit in Gnaden, ihn

sofort als Unseren adligen Geh. Rath zu introäuoireu, votum ei ss8sionsi«

ihm anzuweisen, und ihn aller und jeder denen übrigen aldort bestellten

Geh. Reg. Räthen zustehenden Rechte und xiasroZativen genießen zu

lassen. Eine Besoldung will er bei dem bekannten Zustande Unseres

dortigen Kammer-^8tat8 nicht xraetsnlZiren." —-Damit scheint die Sache

erledigt gewesen zu sein, denn bald darauf von der Regierung ausgegangene

Verfügungen sind von Blaspiel mitnnterzeichnet.

Länger dauerte der Streit zwischen den Ständen und dem Geh. Rath

und späteren Vizekanzler der Regierung zu Cleve, von Diest. Schon 1700

erhoben die Stände Beschwerde gegen denselben und seinen verstorbenen

Bruder, welche die Stände beim Landesherrn verleumdet und sie beschuldigt

hatten, „daß sie sich in gefährliche Ilrüonös eingelassen hätten." Stände

hatten diese Beschuldigung mit sehr entschiedenen Aeußerungen über Herrn

von Diest zurückgewiesen; daher datirte sich die große Animosität zwischen

ihnen und dem Vizekanzler. Im Jahre 1704 prozessirten Stände gegen

ihn wegen des Ersatzes von Ausgaben, die er für mehrere Kommissionen

im Interesse des Landes gehabt haben wollte, da ihnen die Forderung sehr

übertrieben schien. Nach dem, was wir von der Thätigkeit des genannten

Herrn als Mitglied der Moers-Geldern-Rheinbergischen Kommission schon

aus den Berichten des General von Horn kennen gelernt haben, läßt sich

diese Zahlungsverweigerung der Stände leicht erklären. Die Regierung
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nahm sich aber ihres Vizekanzlers an nnd erwirkte ein königliches Reskript
vom 24. Februar 1704, worin den Ständen befohlen wurde, laut einer
beiliegenden Sentenz dem Herrn von Diest die Summe von 24 000 Rthlr.
auszubezahlen.') Dadurch wurde die Erbitterung mir noch gesteigert, und
die Stände remonstrirten gegen den Befehl. Herr von Diest trat wieder
mit Beschuldigungengegeu die Stände ans nnd veröffentlichte auch anonym
„lästerliche uud iujm-ikuso momorakilia,und Schriften" gegen die Stände
sowohl als gegen die Regierung, welche uuu gegen ihn auftrat und ihm
den Prozeß machte. Der König befahl strenge Untersuchung,welche jedoch
durch das Nichterscheinen Diest's an den festgesetzten Terminen uicht zu
Ende gelangen konnte. Da verfügte der König den 23. März 1708 an
die Negierung zu Eleve, daß dem Herrn von Diest, „der durch allerhand
eingestreute exosptionss die auf königl. Befehl angesetzten Termine rück¬
gängig gemacht und endlich sogar sich einer verbotenen ^psllation ange¬
maßt/' ein neuer Termin gesetzt, und wenn er nicht erschiene, ir> contumaciam
gegen ihn geurtheilt werden solle. Er erschien nicht und hatte sogar mit
„Drncknng und Publication eines kacti" gedroht. Die Sache ging mm
an die Geheime-Räthe nach Berlin, und anf Grund der Klagen des fiska¬
lischen Advokaten Durham und der Stände wurde er, da mau in den
Schriftstückenseine Handschrift erkannte, in contumaciam „zum Verlust
seiner bisherigen Aempter und Ehrenbedienung, als deren er sich unwürdig
gemacht" und seiner im Gebiete des Königs gelegenen Güter uud „eöccten"
verurtheilt.2)

Auch mit anderen Ausgaben war das HerzogthumEleve-Mark schwer
belastet. ?ro RcZia Na^estatc, d. h. zu des Königs Verfügung standen
jährlich 168 000 Rthlr. im Budget, wozu 1711 uoch 4000 Rthlr. „zum
Augment der Gehälter hiesiger Kanzlei" kamen. Laut königl. Neskripts voin
13. August 1708 sollen als Beitrag zum Bau des Nesidenzschlosses zu
Berlin jährlich 516^/8 Rthlr. aufgebracht werden: im Etat von 1709 findet
sich jedoch dieser Posten mit 9300 Rthlr. uud 1711 mit 6200 Rthlr. auf¬
geführt. Zur Legationskasse mußten seit 1708 jährlich 5800 Rthlr. bei¬
gesteuert und ein freilich nur geringer Beitrag von 70 Rthlr. für die
„Archiv-Bedienten" in Berlin geleistet werden. Viel schwerer fielen aber

Es scheinen anch andere Geldangelegenheiten zwischen Hrn. v. Diest und den

Ständen noch nicht erledigt gewesen zu sein, denn im Etat von 1711 findet sich ein

Ausgabeposten von 2703 Thlr. Abschlagzahlung, „wegen derer 1689 von S. K. M. auf¬

genommenen, aber vou deneu Gebriidern von Diest nicht wieder bezahlten Geldern, so

sich bis acl -uwum 1711 oum iuterssss noch anf 3703 Thlr. belaufen, vatastr. LIvv.
Niti-K. St,-A. zu Düsseldorf.

2) S. Anlage IV. d. Urtheil.
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die Ausgaben für militärische Zwecke ins Gewicht, welche vom Lande ge¬
tragen werden mußten. Der Weseler Festungsbau verschlang große Summen,
denn schon das Budget pro 1701 enthält eine Ausgabe von 66 50» Rthlr.
für „Weselscheu Eitadell-Ban", und 1100 Rthlr. Grundentschädigungfür
vergrabene Gärten. Diese Posten wiederholen sich jährlich in verschiedener
Höhe, und finden sich im Budget von 1711 mit 29 530 Rthlr. Ein
Reskript vom 6. Juni 1712 verlangt abermals 30 000 Rthlr. „zum Wesel-
schen Festuugsbau, welche aus hiesigen Landen tourinrt werden sollen",
und das Reskript vom 28. Juli 1712 verfügt, daß „bei Auskommandirung
der Garnison" die Weselsche Bürgerschaft die Wachen und Thore besetzen
soll. Wahrscheinlich gaben die Kriegsereignissein den Spanischen Nieder¬
landen und der Unfall von Denain mit seinen Folgen dazu die nächste
Veranlassung, um nötigenfalls die Operationsarmee durch die Garnison
von Wesel verstärken zu können. Daß die General-Staaten gerade um
diese Zeit sich an den General Lottum gewendet hatten zum Schutz der
Grenzen gegen feindliche Parteien, wurde früher schon angegeben. Da
diese Beiträge immer sofort verlangt wurden, so mußten dazu Kapitalien
aufgenommen werden, deren hohe Zinsen, mitunter 8 Prozent und mehr
nebst Agio, in den Budgets mit namhaften Summen stguriren. Nicht
minder drückend waren die Ausgaben für „Servitien" der Garnisonen und
Einquartierungen; für 1711 betragen dieselben z. B. 4857 Rthlr. 28 Stbr.
und 39 850 Rthlr. Ein Reskript vom 11. Oktober 1710 enthält Be¬
stimmungen über den Festungsbau zu Orsoy, dessen 1672 von den
Franzosen geschleifte Werke wiederhergestellt werden sollten, zum Ersatz von
Rheinberg, dessen Schleifung vor der Rückgabe an Kur-Köln eine beschlossene
Sache war.

Die traurigen Finauzzustände des preußischen Staates führten zu dem
Gedanken einer allgemeinenSteuerreform,wodurch einerseits größere Ein¬
nahmen erzielt, andererseits allzusehr drückende Steuern ermäßigt oder ganz
aufgehoben werden sollten. Diese Reform erstreckte sich selbstredend auch
auf die westlichen Provinzen, so daß ein königliches Reskript vom
10. November 1708 an die Regierung zu Eleve das Nähere „zur Pro-
jektiruug eines neuen Steuer-Etats pro 1709" bestimmt, uud ein zweites
Reskript vom 5. Januar 1709 die Zusammenberufung des Landtags zu
diesem Zweck befiehlt. Der Landtag trat im Juni zusammen, doch scheint
das Resultat der Berathungenein nur wenig befriedigendes gewesen zu
sein und nur die Abschaffung der Salzsteuer betroffen zu haben, denn das
„OataLtrum" für 1709 und 1710 unterscheidet sich in Einnahme und
Ausgabe nur wenig von denen der Vorjahre.

Besonders waren es die Städte, welche wegen des gänzlichen Dar-
18
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niederliegens des Handels und des Gewerbes sich klagend über zu großen
Steuerdruck an die Regierung wandten. Auf Befehl des Königs war eine
Kommission ernannt worden, an deren Spitze die uns schon bekannten Geh.
Räthe Hymmen und Bergius standen, um die Mißstände zu prüfen. Die¬
selben berichteten den 10. April 1710 ausführlich, woraus der König den
Bericht der Hof-Kammer zur Begutachtung vorlegen ließ. Die Sache zog
sich dadurch sehr in die Länge, denn erst unter dem 20. August 1711
erfolgte eine königliche Verordnung an die Regierung zu Cleve, worin über
alle zur Sprache gebrachten Klagepunkte: Ordnung der Justizangelegen¬
heiten, Einquartierungslast, Rekrutiruug, Niederlage von Handel und
Industrie, Stapelrecht von Köln, Wucher der Juden, gegen welchen in
allen Städten Leihbanken errichtet werden sollten u. s. w., sehr ausführliche
und gründliche Verfügungen angeordnet werden. Es ist diese Verordnung
vom 20. August 1711 ein Beweis, welches große Interesse man an
betreffender Stelle an dem Wohl der Städte und des Landes nahm.')
Unter dem 18. November 1711 erhielt die Regierung zu Cleve auch noch
den Befehl, ein Schreiben an die Stadt Köln zu erlassen, worin dieselbe
um Abstellung des von ihr „ohnfüglich prastsnäii-ter» Stapelrechts" an¬
gegangen wurde, mit der Drohung, wenn dies binnen drei Monaten nicht
geschehen sei, für die Kölnischen Schiffe „die Hinabschissung den Strohm
herunter von Wesel ab weiter nicht zu gestatten".

Während die Regierung mit der Untersuchungdieser Mißstände und
deren Abhülfe sich beschäftigte, brachte ein königliches Refkript 6. 6. Oranien¬
burg, 14. April 1711, die Landstände in nicht geringe Aufregung. Der
König verfügte darin an die Regierung zu Cleve: da durch Abschaffung der
Salzsteuer diejenigen Summen fortfielen, welche aus derselben zur Deckung
von Ausgaben des Civil-Etats des Königs bestimmt gewesen, so müsse dazu
eine anderweitige Einnahme gesucht werden, „da der Civil-Etat mit sehr
vielen Schulden behaftet ist." Eleve-Mark sollten dazu 46 752 Rthlr. bei¬
tragen, welche die Stände nach eigenem Ermessen umlegen könnten. Zu
diesem Behuf wurde der Landtag aus den 8. Juni einberufen, um die be¬
treffende Vorlage entgegen zu nehmen. Es wurde dabei bemerkt, daß die
verlangte Summe auf drei Jahre repartirt werden könne und derartig
umzulegen sei, „daß sie von Allen mit gleichen Schultern getragen und
absonderlich der arme orciinairs Lontribuent, welcher ohnedem gar zu
sehr belastet ist, dabei nicht zu hart getroffen, sondern souIaZirt, werde."

S. Anlage V.

2) Vielleicht fallen die im Etat von 1711 aufgeführten 4000 Thlr. „znm Augment
der Gehälter hiesiger Kantzlei" in diese Kategorie.
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Die Stände traten zusammen, aber das Resultat ihrer Berathungen offen¬
barte sich in einer den 27. Juni der Regierung vorgelegten Eingabe, worin
sie den traurigen Zustand des Landes vorstellen und über die Ueberbiirdung
mit Steuern klagen. Aus den Städten, sagen sie, wäre schon eine große
Anzahl der wohlhabendsten Einwohner fortgezogen, Fabriken und Handel
lägen ganz darnieder, auf dem Platten Lande könne aus Mangel an Arbeits¬
kräften der Acker nicht gehörig bestellt werden n. s. w. Speziell klagten
sie über die Kopfsteuer, deren Beitreibung durch mehrere Reskripte, zuletzt
noch vom 18. Januar 1711, verschärft worden war. Es wurde in Be¬
rathung gezogen, ob man nicht durch das Augebot einer Aversionalsumme
sich von der Salz- und Kopfsteuer ganz befreien könne, wozu nöthigenfalls
80 000 Rthlr. in Aussicht genommen wurden.

Um diese Zeit befand sich der König, wie wir früher gesehen haben,
im Haag und auf seinem aus der oranischeu Erbschaft erworbenenSchlosse
Honslaerdyck.Eine Deputation wurde dorthin gesendet, an deren Spitze
der Frhr. von der Reck stand. Derselbe berichtete den 14. Juli 1711 von
dort: er habe Hoffnung „die Kopfsteuer mit einem Stück Geld abzumachen,
der Hof bestände auf 40 000 Rthlr. innerhalb 4 Wochen zu bezahlen;
sie hätten 30 000 Rthlr. geboten. Er fragt nun die Stände, ob sie damit
einverstanden wären, wenn man für 70 000 Rthlr. „das Salzkassen- und
Kopfsteuer-Werk" zusammen, innerhalb 6 Wochen zu zahlen, „acooi-Ziren"
könne? Die Stände waren damit einverstanden, setzten aber noch hinzu,
„dasern der Hof noch auf einige 1000 Reichsthaler mehr sollte bestehen
so möchte er den aoooi-ä nicht aus Händen lassen, sondern zum Besten
der Länder schließen". Ueber den wirklichen Abschluß liegt keine Notiz vor;
da aber die Stände sich auf 80 000 Rthlr. gefaßt gemacht hatten, so
unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß dieser für unsere jetzige Auffassung
sonderbare Handel zwischen Ständen und „Hof" zu Stande gekommen sei.

Endlich muß noch einer Last erwähnt werden, welche dem Lande nicht
minder bedeutende Summen kostete, nämlich die französischen Contributions-
Gelder. Schon früher sahen wir, wie die Stände sich mit dem französischen
Intendanten wegen Zahlung einer Contribution vertragen hatten. Als 1711
die Auflösung der Haager Allianz bereits in der Luft lag, und die An¬
knüpfung der Verhandlungen in Utrecht allerseits die Friedenshoffnungen
erweckte, mahnte Frankreich wiederholt an die Zahlung der Contribution.
In Folge dessen wurde durch Vermittelung des Kriegsraths von Happe
mit dem französischen Intendanten Büsson in Luxemburg ein neuer Vertrag
geschlossen, nach welchem Eleve jährlich 20 000 Livres in 4 Terminen in
dessen Hände abführen sollte. Dagegen sollte das Land von Eleve und
Zubehör von allen Kosten und Exekutionen, unter welchem Vorwande

18*
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dieselben auch auferlegt werden möchten von Seiten der Kronen Frankreich

und Spanien befreit bleiben. Ferner erhielten die Unterthanen die Freiheit,

ihren Handel im ganzen Umfange des Herzogthnms, im Kurfürftenthnm

Köln, in Geldern, Brabant und überhaupt in allen, von spanischen nnd

französischen Truppen besetzten Ländern ohne Störung zu betreiben. Endlich

sollte kein Detachement, welches nicht ein Korps von mindestens 4—5000 Mann

bilde, auf Clevifches Gebiet einrücken oder über die Maas und den Rhein

gehen, unter welchem Vorwande es auch sei. Dieser Vertrag erhielt 1712

große Bedeutung, als nach der Schlacht von Denain französische Parteien

sich znm Vorgehen anschickten, um das bekannte Plündernngs- und Exekutions-

Werk wieder aufzunehmen. In dem Etat von 1711 find 20 000 Rthlr.

vorgesehen für 2 Jahre, damit die Termine pünktlich eingehalten werden
können.

Das Jahr 1712 brachte in den Zuständen von Eleve wenig Ver¬

änderung. Negierung und Stände ließen es sich ernstlich angelegen sein,

Handel und Verkehr so viel als möglich wieder empor zu bringen und die

mißliche Lage des Landes nach Kräften zu verbessern, konnten aber bei dem

noch immer anhaltenden Kriege ihr Werk nicht mit Erfolg gekrönt sehen.

Es gab ja einen Augenblick, wo nach der für die französischen Waffen

günstigen Wendung des Krieges im Sommer 17l2 und nach dem Zurück¬

treten Englands vom Bündnisse, neue Besorgnisse für Eleve auftauchten,

welche sich zum Glück nicht bestätigten. Durch diplomatische Schachzüge

bald der einen, bald der anderen Seite sich zuwendend, hatte der König

versucht, sein Ziel zu erreichen, aber ans die Gefahr hin, es mit Allen zu

verderben. Als König Friedrich I. den 24. Februar 1713 starb, war dieses

Ziel noch lange nicht erreicht, und alle die streitigen Fragen wegen der

oranischen Erbschaft, wegen Geldern und noch viele andere Punkte ließ er

unerledigt zurück. Nur der Besitz von Moers war das Einzige, was er

bis jetzt am Niederrheiu erreicht hatte, trotz der gebrachten großen Opfer

an Truppen und Geld. Wer kann es wissen, ob er bei seinen schwankenden

uud oft wechselnden politischen Handlungen das große Ziel erreicht haben

würde, wenn er länger gelebt hätte! Erst unter seinem Sohn und Nach¬

folger finden wir das Resultat der preußischen Politik am Niederrhein

während des spanischen Erbfolgekrieges.

König Friedrich Wilhelm I. griff mit kräftiger Hand gleich nach seinem

Regierungsantritt in die nicht vorwärts schreitenden Unterhandlungen des

Friedenskongresses zu Utrecht ein. Wir haben hier nicht die Einzelnheiten

des dort Verhandelten zu verfolgen, und mir anzuführen, wie es dem neuen
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Könige mit seiner allen dort paciscirendenMächten wohl bekannten Energie
gelang, zu seinem Ziele zu kommen. Den 2. April 1713 unterzeichneten
die BevollmächtigtenKaiser Karls' VI., der sich zugleich immer noch als
König Karl III. von Spanien betrachtete, „Jhro Kayserliche und Katholische
Majestät" zu Utrecht einen Bertrag, worin zunächst der König in Preußen
auf alle Forderungen verzichtet, welche er an den König Karl II. von
Spanien gehabt, wofür Kaiser Leopold I. gewissermaßen die Bürgschaft
übernommen hatte, „unter gewissen Bedingungen", jedoch mit Vorbehalt
derjenigen, welche auf die NiederländischenProvinzen bereits wirklich aus¬
gesetzet und angewiesen worden. Ferner verpflichtet sich der König, „sogleich
bei Einräumung der ?ossss8ion der genannten os6irteri Länder, Ihre

aus der Festung Venlo und dem Fort Lt. Niodel zu ziehen.
Im Artikel II. überläßt dagegen „Jhro Nöm. Kayserl. u. Katholische
Majestät dem Könige in aller Form Rechtens „dero Antheil des Ober-
Quartiers Lrusläsi'u, welches der König in Preußen jetzo innen hat, be-
nanndtlich die Stadt die Vogtei, das Ambt und Niederambt
von 6lloläsrr>, mit Allem, was dazu gehört und davon äspölläiret,
insonderheit auch die Städte, Aembter und Herrschafften straslsri, Walkten-
dulll:, Uicläklasi-, WÄdsok, Versen, und ingleichen
Ras? und Klein-Ksvölasi-, sammt allen ihren Zubehörungen und vspert-
«Zensier», ferner die von ürickslllzeol:, mit allem was dazu
gehört oder davon äepenäiret, Angleichen das Land von Kessel, gleich¬
falls mit dessen und Osx>önäöii2iöQ— allenthalten von
obgedachten ^wwanieri und völligen OistriotsQ nichts ausgeschlossen außer
Ll-Kelsutü und dessen Zubehör und u. s. w. Von den
übrigen Artikeln bezieht sich nur der Artikel XII noch auf Erwerb, da
darin dem Könige die refervirt werden wegen der jährlichen Renten
von 80 000 Gulden, welche auf die Maaszölle verschrieben sind und von
Friedrich Heinrich von Oranien herrühren, wie auch von allen übrigen
zur oranischen Erbschaft gehörigen, in den spanischen Niederlandenbelegenen
Stücken, sowie auch wegen Daesberg,^ St. Vith, Vianden und Büttgenbach.
Im Artikel XIII. verpflichtet sich der König beim Friedensschluß oder etwa
wieder ausbrecheudeu Kriege dem Kaiser auf Grund des früheren Bünd¬
nisses zur Seite zu stehen, namentlich bei Erhaltung der dem Kaiser zu¬
kommenden Niederlande und des Restes des Ober-Quartiers Geldern.

In dem mit Ludwig XIV. geschlossenen Vertrage vom 11. April 1713
werden die eben genannten Abtretungen ebenfalls zugestanden, wobei derselbe
sich als Bevollmächtigter „Sr. Katholischen Majestät" anführt, so daß also
sowohl der Kaiser als anch Philipp V. sich als rechtmäßige Könige von
Spanien betrachten. Ludwig XIV. übergiebt in dieser Eigenschaft „Se.
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Maj. dem Könige in Preussen nnd seinen Erben und Nachfolgern das Land
von Kessel, die Praesektur und Ammanie von Krickenbeck mit dem souverainen
Besitz, wie die Könige von Spanien es früher gehabt. — Die Abtretung
des Fürstenthums Orange an Ludwig XIV. ist in einem anderen Traktat
ausgesprochen.

In dem unter gleichem Datum mit den General-Staatengeschlossenen
Vertrage sind die Orte, welche Preußen erhält, ebenfalls genau angegeben,
die General-Staatensollen in Folge dessen ihre Truppen aus den genannten
Orten zurückziehen.

Die übrigen spanischen Niederlande fielen an Oesterreich, mithin auch
der Nest des Ober-Quartiers, doch verpflichtet sich der Kaiser, den General-
Staaten durch einen besonderen Barriöre-Vertrag bestimmte Plätze einzu¬
räumen. Dieser Barriere-Vertrag, zwischen dem Kaiser, England und den
General-Staaten, wurde geschlossen zu Antwerpen 15. November 1715.
Der Kaiser tritt darin den General-Staaten im Ober-Quartier Geldern
ab: Venlo mit Bannmeile und das Fort St. Michel, das Fort Stevenswerth
mit Bannmeile und soviel Terrain, um die Befestigung auf dem linken
Maasufer zu erweitern, endlich die Ammanie Montfort mit Ausnahme von
Swalmen und Elmpt: „saut' tous les llroits Hui oviupetor
ä. 8. ^l. 1s Roi «js ?i-usse".i)

Jetzt erst war auch Geldern preußisch und huldigte Friedrich Wilhelm I.
am 13. September 1713.

Die sämmtlichen Verträge abschriftlich im Staatsarchiv zu Düsseldorf. Geldern,
Laudtagssachen, Nr. 63.
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Anlage I.
Reskript und Instruktion Königs Friedrich I. an die Kom¬

missarien für die Grafschaft Moers vom 27. Dezember 1706.
Von Gottes Gnaden Friedrich zc. Unseren gnädigen Gruß zuvor,

Wohlgeboruer,Bester, Hochgelehrter Rath, Liebe Getreue. Aus dem
Original Beyschluß werdet ihr ersehen, den ihr auch aä aota wieder ein¬
zusenden, waß der Ltaat wegen der in Unserer Grafschaft Noers auß
bekaudten Ursachen ohnlängst ihreß Amts entsetzten Predigern ahn Unß
gelangen laßen. Weilen nun keine iateZra aeta, auch nicht einmal die
wider diese Prediger eingeholte Urtheile und dazu gehörige ratiooeL
äeolclslläi allhie vorhanden, so haben Wir Euch, dem Geh. Rath Hemmen,
hiermit allerguädigst auftragen wollen, solche aota nachzusehen, darauf eine
Antwort auf dieses Schreiben zu entwersfen, und selbige Unß ehistens ein¬
zusenden; in solchem Schreiben wird mit angeführt werden müßen, daß
Wir gleichwohl nnstreittig der possiäirende Landes-HErr der Grafschafft
Noers sein, auch von Jhro Kayserl. Mayst., dem Westfälischen Craise und
den Reichs-lluäiois, welchen allein, und keiner außwärtigeu ^uissanee die
(zoZllitioQ darüber zukompt, dafür erkannt werden, und daß Wir dannen-
hero bei solcher xossession Unß mit allem fug und recht durch zulässige
und in den Reichs-Versassungenerlaubte Mittel wider Männiglich, abson¬
derlich aber wider die unruhige Prediger zu mainteiairenhaben, daß auch
die von diesen Predigern bißhero wider Unß uud die außgelassenen Kayserl.
manägta erwiesene renitent? um so viel unverantwortlicher, und mit der

Pflicht und dem Gewissen eineß rechtschaffenen geistlichen Mannes desto
weniger zu eor»c:iliiren,weilen sie nicht allein das Gebet vor Unß, alß den
possiciirenden Landeß-HErrn nicht verrichten wollen, sondern auch gar mit
seäitieusen Predigten und Oiseurssn ihre Gemeinden wider Unß anzu¬
hetzen gesuchet; Wir hätten sie zwar ohne alle Normalität von ?roeesseii
eines so schwehren Verbrechens woll sofort ihrer Dienste mit entsetzen
können, umb aber der Welt zu zeigen, daß Wir nichts als was recht und
billig wehre, in der Sachen suchten, so wehre allenthalben via ^uris gegen
sie verfahren, ihre äslevsiorl ihnen verstattet, und endtlich von nnpartheyischen
außwertigeu Nechtsgelehrtendeßhalb ein solcher Spruch eingehohlet worden,
wie es die ^ura Imperii, denen der Staat hoffentlich so wenig in diesem,
alß in einem anderen dergleichenFall ihre Krasst nicht würde entziehen
wollen, mit sich brächten. — Hierbey ist anch zu desto besserer äemon-
striruug Unserer in der Sachen gebrauchten sonderbahren rllodsrstioli
mit ahnzuführen, daß Wir vor exeoution der eingeholten Kentert,
ermelten Predigern sreygestellet, ob sie sich annoch aoooillrlloäiren,und
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ihrer Schuldigkeit sich unterwerffen wollen, auff welchen Fall Wir alles
vergangene würden vergessen, und sie in ihren Aembtern ganz gerne oc»n-
serviret haben.

Weil auch der Ltaat in diesem Schreiben zu Unserer nicht geringen
Befrembdnng seine sogenannte exseutcirschafft auff die Grafschafft Noers
extölläiren will, und Wir solches durchaus nicht einräumen können, So
wird auch auf diesen xunet, zwar mit aller woZsration und in glimpf¬
lichen termiois, doch aber soiiäe, nach denen Euch bekandten x>rilloixÜ8
zu andtworten, und daß an Seithen des staats dergleichen nicht
tsuäiret werden könne anzuweisen, endlich auch dahin zu oonoluäiren sein,
daß Wir zwar diese Prediger, wenn dieselben auch nur jetzo möchten, ehe
ihre Stelle an andere vergeben, zu ihrer Schuldigkeit sich anschicken, xar-
clouniren und in ihren Aembtern lassen, auch alle Gnade, Milde und Güte
ihnen erweisen wollten, widrigensalß aber, und wan sie bei ihrer i-sintsiit?
und Hartneckigkeit noch weiter beharren sollten, so hoffen Wir, der Ltaat
würde dieselbe seiner Intsroession unwürdig halten, und sie mit ihrem
Suchen gäntzlich ab- und von sich weisen; Ihr könnet auch alles, waß Ihr
noch gut findet mit hinzuthuu, und solches probet schreiben Unß sobald
immer möglich einsenden. — Seindt Euch in Gnaden gewogen. — Geben
Löllsli a. d. Spree, den 27. Osoembsr 1706.

An Gez. Friederich,
die (üorQmissarisll in der Graf- Graf von Wartenberg,
schafft Noers wegen der dortigen

unruhigen Predigern.
Abschrift in: OrÄN.-Noers. Landtagssachen. St. Arch. Düsseldorf.

Anlage II.
ovisionalei' Lstat

des Landschatzes oder Landessteuern im Fürstenthum Moers
pr. 1709.

Einnahme.
Nach des Geh. R. v. Kinsky Bericht v. 30. Aug. 1707 beträgt

ein Liiuxlulu 4425 Rthlr. oder 13 275 flor.
Noch ein Liwplum 13 275 „
Noch ein Limplurn 13 275 „

Machen 3 — 39 825 flor.
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Ausgabe.

Oräinaire Lasten.

An Jahreszinsen 6153 flor. 18 Stüb. 6 Hll.

Aufgeld oder 1'agio .... 277 „ 10 „ — „

An orZinsiren Zages . . ^ 3234 „ — „ — „

Dem Reos^tori vor den ganzen

Empfang von 3 simpl. der

21 Pfg. xr. xr 1800 „ — „ — „

Vor dessen VaLation, Abschreiben

der Rechnung und Quittung 100 „ — „ — „

Briefporto des H. Bar. v. Kinsky 60 „ ^ — „

„ dem keesptori 24 „ ^— „ — „

VordieLc)urAnt(Zeitung)^) etwa 24 „ — „ — „

Dem Agenten in Berlin 120 „ — „ — „

Zu denen nöthigen Oetr^irungen

Diäten, Remissionen U. dgl. 1481 „ 11 „ 6 „

13 275 flor. — Stüb.—Hll.

Lxti aor^inaii-o Lasten.

Zu denen Reichs- und Kreis-Steuern 13 275 flor.

Zu denen französischen Steuern 13 275 „

Summa . . 39 825 flor.

Aus: Oran.-Moers, Landtags-Recesse. St. Arch. z. Düsseldorf.

Anlage HI.

Befehl des Königs an den Kammer-Rath ^sver, 9. Jannar 1713.

:c. Weil unsere klenipotentiarii zu Utrecht von Dir eine und andere

illlorination einzuziehen nöthig haben, so befehlen Wir Dir hiermit, sofort

Dich dahin zu erheben und bei Ihnen zu melden, auch denenselben alle

Nachricht, so sie von Dir verlangen möchten, zu geben, vorher aber mit

Unserem General-Lieutenant, dem von Lorn, als welchem Wir bei voriger

Post schon rescribil-t haben, Dich zusammen zu thun, und einen richtigen

i) In dem Etat pro 1713 waren für die Kölner, Neuster und holländische Zeitungen

59 Gulden ausgeworfen; es war der erste Etat unter der Regierung Friedrich Wilhelm's I.

Unter dem 24. November 1713 bemerkte der König dazu „23 flor. vor die Kölner und

Neußer g^sttso seien unnöthig, und sei es genug, wann die 36 flor. vor die holländi¬

schen pa-ssirsu."
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Dstat derer isvenuss, so Wir aus dem Geldernschen ziehen, zu foi-rniren,
auch denselben der aiudassacls in Utrecht mit einzuliefern :c.

(üölll Ä. 6. Lpree, den 9. Januar 1713.
Gez. Friederich.

V. v. I^araelie.
Original im Staats-Arch. zu Düsseldorf: Geldern, Besitzergreifung II.

Anlage IV.
Urtheil gegen Herrn von Diest. 1708.

:c. In Sachen des Königl. Prenß. Naths, (^enei^I und
^.ävoc-sti ?isoi Willi. Ourkams, wie auch der Cleve- und Märkischen
Landstände,eins, entgegen und wider den bisherigen Geheimen- auch Cleve
und Märkischen Geheimen Regierungs- und Kriegs-Rath, Vize-Cantzlern
und Oireotorsm, ?i-ie6rioli ^Vilkeliu vor» Oisst, Beklagten, anderen
Theils, erkennen die Königl. Preußischen GeheimbdeRäthe für Recht und
denen eingekommenen Akten gemäß, daß nunmehr, auf des Beklagten be¬
harrliches Ausbleiben, in ooutuliiaoiaiii, dessen Hand unter und in denen
von Beklagtem eingeschickten lästerlichen und luxuriösen memorialier» und
Schriften pro i-eeoAnito, und er pro Lvllkssso & oczuviotc» zu halten,
diesem nach Beklagter, soviel des ?isoi Klage betrifft, wegen seiner unver¬
antwortlichen und wider Pflicht laufenden Bezeigungen, auch Verletzung
Königl. höchsten rssxeets, seiner bisherigen Aempter und Ehrenbedienung,
als deren er sich unwürdig gemachet, zn entsetzen, und aller unter Jhro
Königl. Mayt. LandesherrlicherHoheit und Gebiet befindlichen Güter und
eKeeten verlustig zu erklären, wobei Beklagtem mit allem Ernst auferleget
wird, durch Druckung und pudliostioQ eines isoti, wie er vermeffentlich
sich vernehmen lassen, gegen S. Königl. Mayt. sich weiter nicht zu ver¬
greifen, oder empfindliche Ahndung darüber zu geWarten. Die mitklagende
Cleve und Märkischen Landstände anbelangend, hat er durch falsche Anf-
bürduug denenselben zuviel und Unrecht gethan, und ist dannenhero schuldig,
ihnen eine gerichtliche Abbitte zu thun, auch dauebeubey alle verursachten
Unkosten praevia li^uiäatioue et luoäerAtione zu erstatten.

Von Rechts wegen.
Ausfertigung in Clev.-Märk. Landtags-Protokollen.St. Arch. zu

Düsseldorf.
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Anlage v.
Königl. Verordnung vom 20. August 1711, den Nothstand der

Clevischen Städte betreffend.

Friederich, König in Preußen zc.
Unseren:c.
Es haben die sämbtliche Städte in Unserem Hertzogthumb Eleve einige

Zeit her vielfältig vorgestellet,daß sie von ihrem vormahligen Flor und
Wohlstand gantz abgekommen, Handel und Wandel fast gantz daruiederlige,
und dafern nicht in Zeiten zulängliche und bequeme Mittel zur Hand ge¬
nommen würden, umb ihnen wieder anffzuhelsseu und sie in Aufnehmen zu
bringen, deren Zustand mit der Zeit noch schlechter werden, und die Armnht
bey den Eingesessenen täglich mehr überHand nehmen dürsste.

Wir seynd auch hiedurch bewogen, diese Beschwerden und die zugleich
vorgeschlagenen Mittel, wie gedcht. Städten zu helssen, reisflich erwegen zu
lassen, zu welchem Eude Wir Euch, Unserem Vize-Cantzler und jetzigem

extraorclinÄii-s im HaaZ, und Euch, dem Geheimen
Regiernngs-Rath LsrZio hierbevor Lpseial Allergnädigst Kommission ausf-
getragen, über solche Vorschläge Euer Gutachten einzusenden, und nachdem
Ihr selbiges unter dem 16. ^xri1i8 a. p. abgestattet, Wir auch ferner
darüber Unsere Geheime-Hofs-Cammervernommen, und endlich die Sache
durch uusere Ninistros reisflich überlegen lassen, So haben Wir Euch
Unsere allergndst. illtsvtioi» und Willensmeinung in einigen punoten,
wodurch denen Beschwerden abgeholfsen und gedachte Städte unter Gottes
Segen wieder zu ihrem vorigen Flor gebracht werden können, hierdurch
wissen lassen wollen.

1) Ist der Städte erste und vornehmste Klage, daß bey dem -lustit?-
Wesen in Unserem dortigen Hertzogthumb so viel Mängel und Gebrechen
eingerissen, und durch die Vielheit und Langwierigkeit der xioossser», wie
auch durch sxoessivs sportulen und Gebühren der Gerichts-Bedienten
und kioouratcirsll die Unterthanen fast gantz und gar 1'uillirt werden;
Wir erinnern Uns auch, daß deßhalb hiebevohren schon viele Klagten vor¬
gekommen, und daß Wir Euch schon zu verschiedenen Mahlen gar ernstlich
befohlen, darausf mit allem Fleiß bedacht zu seyn, damit so woll in denen
Ober- und Unter-Gerichten Recht und Gerechtigkeit jedermann, ohne an¬
sehen der Persohn aZwinistriret, die xrooessön, so viel immer möglich,
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abgekürtzet und eiugeschränckt, die Partheien auch mit denen Gerichts- und

anderen Kosten nicht übersetzet werden mögteu; Wir wollen auch solches aufs

das nachdrücklichste wiederhohlet haben, und habt Ihr die verspühreuden

Mängel entweder alsosorth abzustellen oder davon mit ehistem Euren

Pflichten und Gewissen nach zu berichten, damit Wir darunter i-emeZz^en

können, indessen habt Ihr dahin zu sehen und behörige Verfügung zu

machen, daß bey denen Unter-lustantien eben der rllcxZus prooeZsväi,

welcher bey dem Hofsgericht gebrauchet wird, künsftig odserviret werden möge.

Insonderheit ist auch Unsere Allergnädigste und ernste Willensmeinung,

daß in (üommsrczien- und Wechsel-Sachen alle Weitläufstigkeiten bei denen

proczssskll vermieden, und einem jeden zu seinem Recht schleunig verholsfen

werden solle, gestalt dan dergleichen Sachen nicht zum weitlausftigeu xrc>-

osss verwiesen, sondern nach Anleitung derer darüber xudlic-irter Ver¬

ordnungen ansfs kürzeste nach Anleitung der Rechten, auch ohne Verstattung

einiger rsmsäiorurll suspertsivoruw abgethan werden müssen, worüber

Ihr künsftig mit behörigem Nachtruck zu halten, nnd wan ein oder ander

Unter- oder Ober-Gericht demselben zuwider handeln sollte, so habt Ihr

auff die deßhalb bey Euch angebrachte Klage, solches sofort entweder selbst

oder durch gewisse Lominissg,rien zu untersuchen und die Oontravemöllten

deßhalb nachtrücklich zu bestrafen.

Wir finden auch ferner am Besten, daß in dergleichen Wechsel- wie

auch den vamxtisZemellts-Sachen der Magistrat eines jeden Ohrts ^uäsx

oompstsiis xrivÄtivs sey und muß sich der Richter damit mit illklirsri,

und damit die vielen Klagten von den Gerichts- und anderen Kosten künsftig

gautz oössii-sll mögen, so habt Ihr die deßhalb hiebevor xublioirten Tax¬

ordnungen und andere Läiota nochmals zu reviäiren, und von neuem zu

xuklivll-eu, und da anstrücklich zu verordnen, daß die Untergerichte, wie

solches der reoess äs 1679 ohnedem schon mit sich bringet, nicht

mehr an 8xc»rtulen und Gerichtsgebühren, als in denen Ober-Instsutien

geschiehet, nehmen sollen, mit der Verwarnung, daß wann jemand, er sey

Richter, Lsoretaiius oder sonsten, wie er wolle, dawider zu handeln sich

unterstehen und dessen überführt werden sollte, derselbe davor mit einer

uachtrücklicheu Strafe angesehen, auch dem Befinden nach von seinem Ambt

susxsiiäirt oder gar rsmovirt werden solle; wie Ihr dann auch im Fall

darüber bei Euch geklaget werden sollte, deßhalb sofort genaue Untersuchung

anzustellen, und dergleichen tüontr^vslliöllten, andern zum Lxswpel,

nachtrücklich zu bestraffen.

2) Die von denen Städten zur rstadilirung des Orsäits im Lande

gethane Vorschläge können Wir nicht axxrobiren, Ihr habt aber zu über-
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legen und zu berichten, ob sich nicht andere gute und bequeme Mittel dazu
finden, welche Wir dau gerne vernehmen, und selbige gestalten Sachen
nach, zum eKeot bringen lassen werden, gestalt Wir dau gantz woll be¬
griffen, wie sehr dein Lande daran gelegen, daß der Osäit zu des
Landes Oonssl-vation und Nohtturfft aufs allerhand sich eräugende Fälle
erhalten werde.

3) Haben auch die Städte wegen der Eiuquartirungen vorgestellt, daß
selbige eine der vornehmsten Ursachen seye, wodurch dieselben so sehr zurück¬
gekommen; Wir wollen auch woll glauben, daß sie dadurch nicht wenig
inLornrnoäiret worden, und würde Uns lieb seyn, wan ein bequemes
Mittel gefunden werden könnte, die Städte darunter zu souIaZiren. —
Es haben zwar die Eingangs gedachten OoMlnissg-rü den Vorschlag gethan,
daß man solche Einquartirung auf den Holländischen Fnß richten, und
wenigstens denen troupxsn, so alldort in die Huai-tiors gelegt werden,
soviel Clevische Stüber alß die staatischen trouxxsu an Holländischen
Stüvern zu genießen haben, reichen, und solchen Zuschub vom Lande auss-
bringen lassen möchte. Es wird aber solches, so lange der Krieg währet,
nicht woll praotioabel seyn, weil das Land die gantze hierzu erforderte
Luiuras nicht wird iourrüren können, daferu aber sonst andere gute Vor¬
schläge geschehe» können, so werden Wir daranff Allergndgst. rsüsetion
nehmen, indessen sollen die Städte soviel als immer möglich mit der Ein¬
quartirung verschonet werden, und kann man auch versuchen, die Städte,
wo nicht alle, doch diejenige, woselbst die Handlung am meisten zu
j^vorisiren, als Emmerich und Reg«, deßhalb auf den Holländischen Fuß
zu traotiren.

4) Ist Unsere Allergndst. Willeusmeinnng, daß das Hausireu aller,
insonderheit der srembden Krämer, weiter nicht verstattet werden solle,
immaßen Ihr dan solches durch ein scharffs L6iot zu verbieten, und
darüber zu halten, und wegen der Lenneper und Lückfcher Tücher, welche
bisher so häusfig ins Land gebracht, und dadurch den wanuksoturen in
Unseren Elevischen Landen so viel geschadet worden, haben Wir Allergdst.
rssolviret, daß selbige mit einem iwport von sechs pro Lsot beleget
werden sollen, weshalb Ihr behörige Versehung zu thun.

5) Ist Ench bekannt, daß die Städte über die neue bey dem Zoll
vor einigen Jahren gemachte Einrichtungsich bißher vielfältig gar sehr
beklaget und vorgestellet, daß dadurch das Privilegium, so einige Städte
haben, sehr eingeschräncketworden, welches dan vernhrsacht hätte, daß viele
wollhabende Kaufflenthe anß dem Lande weggegangen seyn, Wir haben
demnach gut gefunden, diese Klagten gründlich untersuchen zu lassen, und
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zu solchem Ende Euch, IZei-Zio uud dem Justitz-Rath UotslelZ Allergndgst.

Lorriwission auffzutragen; auff deren einlangenden Bericht Wir deßhalb

weiter Allergd. i-esolvirsn werden, welche Oowlliissarii dan ihr Absehen

hauptsächlich dahin zu richten und genan zu erwägen, auch ihr pflichtmäßiges

Gutachten Uns zu eröffnen, welches von beyden Uns und dem publioo

zuträglicher sey, entweder bey der neuen Einrichtung es zu lassen, oder aber

die Sache wieder auf den vorigen Fuß zu setzen.

6) Kann es nicht woll anders seyn, alß daß das von der Stadt

Cöllen prastsnclirte und gar zu weit extenZirts Stapellrecht dem Lom-

wsioiu auff dem gantzen Rheinstrohm und folglich auch Unseren Clevischen

Unterthanen, wie nicht weniger auch denen Rheinzöllen und I^ioenten sehr

nachtheilig seyn müsse; Wir wollen auch demnach, daß mit rechtem Ernst

darauss gedacht, und alle behörige Mittel znr Hand genommen werden

sollen, nmb die Stadt zur raison zu bringen. Ihr habt demnach an ge¬

dachte Stadt zu schreiben und derselben nochmahl alle behörige Vorstellung

zu thun, damit dieselbe von dieser ungegründeten prasteusion abstehe,

dabey auch övevtuÄjiter zu äsc-Iariren, daß, wan solches innerhalb drey

Monath nicht geschehe und darunter reweäiret würde, derselben die Herab-

schiffnng von Wefell ab den Strohm herunter nicht weiter verstattet werden

solle, welches auch, im Falle die rsrllsZiirung nicht erfolget, werkstellig zu

machen, und werden andere hierbey mit intsressii-te Herrschafften und ir>

speeie Churpfaltz hoffentlich Uns hierunter gerne beytretten.

7) Finden Wir ganz unbillig, daß denen frembden Reisenden, welche

die schweigenden Landzölle unwissend xassiren, Wagen und Pferde ange¬

halten, oder dieselben sonst übell traetirt werden, bevorab wan sie auff

geschehener Erinnerung dieselben erlegen. Es muß demnach über die

deßhalb hiebevor bereitz ergangene Verordnungen mit Nachtruck gehalten,

und dieselben nochmalß widerhohlet, auch an allen solchen Öhrtern, wo

dergleichen Zölle seyn, Zollstangen und Zollbretter gesetzet, und dadurch die

Reisenden vor Ungelegenheit gewarnet werden, wodurch diesen Klagten am

besten abgeholffen werden kann.

8) Weil wegen der Wehrzölle, worüber die Städte vormahls auch

große Klage geführet, die adusus auch bereitz abgestellet und solche Zölle

auf den rechten Fuß verpsachtet werden, so hat es dabey sein Bewenden.

Es muß auch darüber gebührend gehalten und die (üolltravönisnten deßhalb

nachtrucklich bestraffet werden, weßhalb Wir auch zum Ueberfluß an Unseren

Zoll- und I^icZönt-IllsxeotorsQ Wever Allergdst. Befehl ergehen lassen.

Wegen der Wasserzölle werden Wir unseresohrts auch gerne sehen, wan

deren bißherigen Steigerungen remeäiirt wird, es kann aber solches anders
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nicht als durch ein Aoneral Zoll Oapitnl rsZuIiret nnd abgethan werden,

und habt Ihr darauff bei den übrigen Zoll-Herrschafften anzutragen, auch

mit der Rechenkammer zu ^rulisim deßhalb zu oommuuioiren und von

dem Erfolg zu berichten; und weil Wir vernehmen, daß die Cöllnische

Schiffer bißher gelinder als Unsere Unterthanen bei Unseren Zöllen seyn

traotiret worden, so wollen Wir solches kunfftig keinesweges weiter gestatten,

und habt Ihr denen Zoll-Bedienten solches bekannt zu machen, auch ihnen

anzubefehlen, daß sie die Cöllnische Schiffe, welche sehr tief und breit seyn

sollen, genan durchsuchen und die Ladung nach der Husutität der Waaren

oder Lasten anschlagen, auch darunter bey Vermeidung ernstlicher Bestraffung

und dem Befinden nach der rewotion nicht czonniviren.

9) Vernehmen Wir mißfällig, daß Unsere Unterthanen und Eingesessene

in den Städten durch die Juden und deren gantz unzulässigen Wucher so

großer Schaden und an ihrer Nahrung Abbruch geschiehet. Es muß auch

darunter eine solche ernstliche Verordnung gemachet, und solcher Wucher so

eingeschränkt werden, daß sie darin weiter nicht dergestalt exoscliren können,

welches dan anjetzo, da das Juden Geleit erloschen, am füglichsteu geschehen

kann, und habt Ihr deßhalb ein reZIsment, wie es kunfftig einzurichten,

sofort zu eutwerffeu, und zu Unserer Allergdst. approbation einzusenden. —

Es würde Uns auch lieb seyn, wenn eine Bank von Lehnuug, wie die

Städte in Vorschlag gebracht, jedes Ohrts angestellet und eingerichtet würde,

gestalt Ihr deßhalb dem Magistrat einer jeden Stadt Oommission auf¬

zutragen, und ihnen zn befehlen, daß sie ein auf dem Fuß, wie

es in der Nachbarschaft eingerichtet ist, entwerfen, und fürderfambst zn

Unserer approbatior» einschicken.

10) Weilen auch die Städte sich sehr beklagten, daß sie in ihren

privilöZiis und anderen zustehenden Rechten und Gerechtigkeiten bißher

vielfältig gekränkt worden, so ist Unser Allergdst. Befehl hiermit an Euch,

kunfftig keinesweges weiter zu gestatten, daß sie in ihren wollerlangten

privilsZiis und ^uridus anff einige Weise gekränket werden, vielmehr habt

Ihr sie gebührend dabey zu raanuteuiren, insonderheit auch dahin zu sehen,

daß sie nicht durch sxtraoräillÄire Loiullnssioiiks iatiZuirt, ihre ^uris-

«Zic-tion und geschmählert, und ihnen in der freyen Rahtswahl,

dem xrivileZio Primas illstantig,« und allen anderen ^uribus einiger

Eintrag zugefüget werde.

11) Haben Wir Allergdst. bewilliget, auff der Städte Ansuchen, daß

ein oder der andere Eueres Mittels, weßhalb Ihr Jemand unter Euch

anßzumachen, sich dieser Städte- und Lommsroiell-Sachen spsoialiter

annehme, welcher darüber mit einigen anß den Städten von Zeit zu Zeit
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c-ommunioiren, wie nsmblich dieselbe in Auffnehmen zu bringen, und das

Oowmercziurll nicht allein zu erhalten, sondern auch noch mehr zu be¬

fördern, nud die deßhalb verspührende Verhinderungen auß dem Wege zu

räumen, welcher alsdan in dem OollsZio der Regierung davon raxport

abzustatten, und daß darüber ohnverzöglich zu der Stadt Auffnehmen und

Besten resolviret werde, zu beförderen hat, und habt Ihr diese Sachen,

und der Städte Wollfahrt, so davon <Z«zx<zn6iret, Euch bestens empfohlen

seyn zu lassen. — Wir seyn auch

12) Allergdst. zufrieden, daß die Städte, wie sie gebethen, jemand zu

Rerlin bestellen mögeu, durch den sie in ihren Angelegenheiten, und wan

etwas zu ihrem und des LoiNiiieroii vorgehen sollte, behörigen

Ohrts diensahme Vorstellung thun und die resolutionss sollioitiren lassen
können.

13) Wegen des großen Schadens, welchen der Rheinstrohm und

insonderheit die darin bißher angelegte sogenannte oAsvsivo Wercke ver-

uhrsachet haben sollen, muß auf alle Weise darauff gedacht werden, wie

solches künftig zu verhüten, zu welchem Ende dan anff Ansuchen derer, die

durch dergleichen oösnsivs Wercke benachtheiligt zu seyn vermeinen, sofort

eine Besichtigung iü looo vorgenommen und nach Recht und Billigkeit

schleunig darin rswsäiiret werden soll. — Die hiebey ansfgehende Kösten

mnß entweder der Kläger, wan er in seinen Beschwerden nicht gegründet

zu seyu befunden wird, oder der Zi-avirende Theil tragen, weil Wir damit

nicht beschwert seyn wollen. — Und weil höchstnöthig, daß die Wasser¬

ordnung mit den Ständen a^uLtiret werde, so habt Ihr Euch mit denen-

selben darüber zusammenzuthun, darüber ohne ferneren Verzug einen Schluß

zu machen, und das Werck dergestalt zu fafsen, damit so wenig Wir selbst,

alß Unsere Unterthanen künfftig dergleichen Schaden nicht weiter zu be¬

sorgen haben, nnd die bißherigen sehr große und theilß gantz ohnnötige und

vergebliche Kösten verhütet werden mögen, wie dann insonderheit keine

oAörisive Wercke ferner zu verstatten. — Ueber die etwa vorfallende

Streitigkeiten aber, ob es nemlich ok- oder ästensivs Wercke seyn, steht

zwar dem OollsZio der Cammer die OvAmtion nach wie vor zu. Wir

lassen aber geschehen, daß dieselbe, wan es gestallten Sachen nach nötig

erachtet wird, äeputirts von Ständen mit zuziehen möge.

14) Wollen Wir woll glauben, daß der bißherige so bei den

rsorutirungen gebrauchet worden, dem Lande sehr beschwerlich falle, und

selbiges dadurch nicht allein von Einwohnern entblößet, sondern auch sonsten

nicht geringer Schade demselben zugefüget werde, und würden Wir dannen

hero gerne sehen, wan ein Mittel anßgesunden werden könnte, wie das
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Land darunter zu souls-ziren; Es ist demnach in Vorschlag gekommen, daß
die Stände die zu rsoiutirung Unserer aimssn erforderte Mannschafft,
so wegen des Clevischen gestellt werden muß, auß dem Cöllnischen, Lippischen
und andern benachbarten Landen, so guht sie können, zu bekommen suchen
möchten, und wird Uns gar lieb seyn, wan sie solches ekksewiren können,
welches Ihr ihnen auch bekannt zu machen, umb noch vor dieses Jahr,
weil die Zeit der rsorutirung allmählich herannahet, darauss bedacht
zu seyn.

15) Beschweren sich auch die Städte, daß aus dem platten Lande
bißher Loininkroia getrieben, Bier und Brandwein gebrauet worden, und
selbiges andere bürgerliche Nahrung, so sonst allein in die Städte gehört,
an sich gezogen, welches auch Uns, wegen der nicht wenig schädlich
sehe; — Umb nun auch diesen Klagten in etwa abzuhelffen, so habt Ihr
die Städte bey dem xi'ivilsZio der über alle diejenige, so nur
eine halbe Stunde umb dieselbe wohnen, aufs alle Weise zu schützen, jedoch
daß solches auf die Ritterschaft nicht extslläiret werde.

16) Haben auch die Städte sich beklaget, daß die Landstraßen nicht
gebührend rexarirt und gebessert würden, welches dan, weil die Wahren
solcher Gestalt nicht bequäm zu Lande fortgebracht werden könnten, dem
Ooinillsi'oio sehr hinderlich sey; dieses Ai'^vainöii aber wird nunmehro
csssiren, nachdem Wir einen eigenen Weg-Grässenbestellet, welcher darausf
vermöge seiner Bestallung behörige Acht haben und Sorge tragen wird,
daß die Wege und Straßen im guten Stande erhalten werden mögen, im-
maßen Ihr dan auch diesen Euren Weg-Grässen hierunter zu seiner Schul¬
digkeit und daß er seinem Ambt ein behöriges Genügen thun, gebührend
anzuweisen.

17) Daß die Geistlichen und Zollbedienten Oonawercig. aufs Handel
und Wandel treiben, wie die Städte klagen, das ist ihnen durchaus nicht
zu gestatten, und habt Ihr darunter sofort gebührend zu reilleäiren.

18) Wegen der rückständigen Holländischen servitisr,, so die am Rhein
gelegenen Städte annoch zu fordern haben, wollen Wir denenselben behülff-
lich seyn, daß sie dazu gelangen mögen; Es kann aber solches eher nicht
woll, alß bei erfolgten? Frieden geschehen, und müssen die Städte bis dahin
in Gednlt stehen.

19) Haben Wir, in Ansehen des schlechten Zustandes, in welchen die
Städte Lmmsriok und Rses gerathen, in Gnaden bewilliget, daß ihnen
zur Auffuahme vom Lande beygesprungen,und sie auf die eine oder andere
Weise souIaZiret werden; und habt Ihr deßhalb einige bequäme Vorschläge
zu thun, worauss Wir Uns dan dem Befinden nach weiter i-esolviren
wollen.

19
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20) ?rastenäirt die Stadt kees vermöge alter ?iiviIeZisn den

freyen Anff- und Abschlag der Wahren, so zu Schiffe ankommen und ab¬

fahren, und bittet dieselbe, daß ihr solches itzo wieder verstattet, imgleichen,

daß die nach 1609 umb selbige Stadt angelegte Zölle wieder ein¬

gezogen werden mögen. — Wir verlangen demnach zu wissen, was es

damit vor Bewandnnß habe, und ob die Stadt in diesen ihren xetitis

gegründet sey, Gestallt Ihr dau deßhalb eine Untersuchung anzustellen und

davon nebst Beysiigung Enres Gnhtachtens zn berichten.

21) Imgleichen habt Ihr auch zu berichten, wie es mit denen von

gentr. Stadt vor die vormahlige Landes-Herrschasft bezahlten lüaxitalien

und Interessen, weßhalb dieselbe eine Vergütung praetenäiret, beWand,

und Euer Guhtachten zugleich zu eröffnen, wie ihr metnet, daß die Stadt

zufrieden zu stellen.

22) Da auch die Städte sich der verordneten Rahthäußlichen Unter¬

suchung Allernuterthänigst submittiren, und nur dieses bitten, daß selbige

in der Stille geschehen möge, so habt Ihr deßhalb auch gehörige Vor¬

sehung zu thun, damit dabey der schlechte Zustand der Städte nicht eelatiren

und dadurch ihr Oeäit noch mehr Noth leiden möge, wie dan auch bey

solcher Untersuchung der L^näious der Stadt mit zuzuziehen, damit er über

dabey vorkommende Umstände benötigten Falß weiter vernommen werden könne.

23) Mußen die Lxoessei! bei denen exeentionen, so wider die

säumige Oontribuenteu angeordnet werden, aufs alle Weise verhütet

werden, und haben Wir deßhalb an Unser dortiges Lommissariat sxsoialen

Allergndst. Befehl ergehen lassen.

24) Schließlich haben die sämmtliche Städte die Klagten, so die Stadt

Oleve, WeseU, Lalear und Xanten wegen der täglichen Postsuhren

bißher geführet, wiederhohlet, und damit denenfelben gleichfalß abgeholffen

werden möge, so haben Wir Euch, dem Geh. Regier. Naht LerZio, nebst

den beyden Postmeistern zu Nmmsrioli uud Mesell Allergndst. (Üomiuission

aufgetragen, die Sache und wie es künfftig einzurichten, mit Znziehnng des

L^näiei der Städte weiter zu überlegen, auch ein Fuhren i-eZIement zu

eutwerffen und einzusenden.

Und gleichwie Wir hiedurch uun der Städte Klagten, soweit sich vor

der Hand thun lassen wollen, abgeholffen zu haben vermeinen, also wollen

Wir alles dasjenige, was Wir hierin Allergndst. verordnet, von Euch ohne

Verzug bewerckstelliget wisse»; Gestalt Zhr dau deßhalb sofort pslichtmäßige

Vorsehung zu thun, damit mehrgenth. Städte sich des eikeets je eher je

lieber zu erfreuen haben mögen. — Ihr habt auch, wan Ihr sonst andere.

Vorschläge zu thun habt, wie den Städten Unserer Allergnädigsten und
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Landes Bäuerlichen intention nach, zu helffen, und dieselben wieder in
Aussnahme zu bringen, dieselbe Uns mit dem ehisteu zu eröffnen und nichts
zu unterlassen, was zu Erreichungermelter Unserer inteutiou einiger
Gestallt diensahm und ersprießlich seyn kann.

Darin vollbringet Ihr Unsere Allergnädigste Willeusmeimmg und Wir
seyud Euch in Gnaden gewogen.

Geben LkailottsiikurA d. 20. ^.ugusti 1711.
gez. Friedrich.

An
die Clevische Regierung.

Nach einer Abschrift in den Akten „Landtags :c. Verhandlungen
1701—1711. vol. 91. aus der Magistrats-Registratnr zu Wesel, jetzt im
Staatsarchiv zu Düsseldorf.
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